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Chronologisches Verzeichniss der 
Mitglieder

vom Mai 1877 bis August 1879.

Die gegenwärtigen Mitglieder sind m it einem *  bezeichnet.

L* Herr Kasper ,  Dr. med., Kreisphysikus und Sanitätsrath, 19, Oct. 1842.
2.* » Kattner ,  Dr. med., practischer Arzt, 4. Jan. 1848.
3.* » Ernst ,  Apotheker und Stadtältester, 3. Jan, 1849.
4.* » Jäc ke l ,  Director der höheren Töchterschule, 26. März 1851.
5. » Hanuschke ,  Dr. med., Sanitäts-Kath in Ottmachau, 29. Mai 1851,

t  den 10. Mai 1879.
6.* » F e l sm an n ,  Dr. med., practischer Arzt, 30. Nov. 1853,.
7.* » Sondhauss ,  Dr. phil., Eealschul-Director, 17. Sept. 1852.
8.* Exc. Fr i e d en th a l ,  Dr. jur., Staatsminister a. D., vom 24. Septbr. 1854

bis März 1858. Wieder beigetreten den 3. Oct. 1872.
9.* HerrHenrici ,  Kreisgerichts-Director, 2. Dez. 1854.

10. » Gerlach,  Staatsanwalt, 13. Nov. 1858 bis 1, Juli 1877.
11.* » Skutsch,  Dr. med., practischer Arzt, 23, Nov. 1858.
12.* » Fre iherr  von S eh err -T h os s ,  Landrath, 21. Sept. 1859.
13.* » Thi lo ,  Dr. med., practischer Arzt, 27. Jan. 1861.
14.* » Hinze ,  Buchhändler und Stadtrath, 29. Oct. 1866.
15. » Micke ,  Dr. jur., Regierungs-Assessor, Vorsitzender der Königl. Eisen­

bahn-Kommission, V, 29. Oct. 1866 bis 1, Jan. 1868. Wieder beige­
treten d. 1. Oct. 1877; nach Breslau den 1. Juli 1878.

16.* » Thomm ass in ,  Hauptm. im 2, O.-.S. Inf.-Regt. Nr. 23, 15. Dez. 1867.
17.* » Schneider ,  Dr. med., practischer Arzt in Mogwitz, 5. April 1868.
18.* » Rose ,  RealschuUehrer, 5. April 1868.
19.* » Melzer,  Dr. phil., Realschullehrer, 21. Oct. 1868.
20 » Sp ira ,  Apotheker, 19, Nov. 1868 bis Mai 1877.
21.* » Wol f f ,  Dr. med., Stabsarzt, 20. Nov. 1869.
22.* » Loebbecke ,  Hauptmann im 2. O.-S. Inf.-Regt. Nr. 23, 3. Febr. 1870.
23.* » König,  Dr. theol., kath, Religionslehrer a. d. Realschule, v. 3. Febr.

1870 bis 17. Sept. 1873. Wieder beigetreten d. 18. März 1879.



24* Herr B la se l ,  EealschuUehrer, v, 12. Nov. 1870 bis 16. April 1874. Wieder 
beigetreten den 16. Dez. 1874.

25.* » Wink ler ,  Ober-Bürgermeister, 12. October 1871 bis Juni 1873.
Wieder beigetreten den 19. Oct. 1876.

26.* » T anner t ,  Kreis-Steuer-Einnebmer, 12. Oct. 1871.
27.* » Grauer,  Eechtsanwalt und Notar, 12. Oct. 1871.
28* » von Ge l lh o rn  II., Hauptmann im 4. O.-.S. Inf.-Eegt. Nr. 63,

8. Nov. 1871.
29. » v o n G i r o n c o u r t ,  Major im O.-S. Feld-Artillerie-Eegiment Nr. 21,

3. Dez. 1871, nach Marburg den 1. Nov. 1878.
30. » Münch , Hauptmann und Platzmajor, 3. Dez. 1871 bis 1. April 1878.
31.* » Köhler ,  Gymnasiallehrer, v. 11. Jan. 1872 bis Juli 1873. Wieder

beigetreten den 17. Jan. 1877.
32* ,  Lachmund,  Post-Director, 1. Febr. 1872.
33.* » Ha n i sch ,  Kataster-Controleur, 3. Oct 1872.
34.* » Baron von Fa lkenhausen ,  auf Blumenthal, 27. Oct. 1872.
35.* » Winkler  jun., Juvelier, 23. Jan. 1873.
36. ,  Proske ,  Prem.-Lieutenant im 2. O.-S. Inf.-Eegt. Nr. 23, 23. Jan. 1873

bis 1. Juni 1877.
37.* » Gie se ,  Dr. phil., Kreis-Schulinspector, 9. Oct. 1873.
38* j, H e l lm an n ,  Stadt-Syndikus und Beigeordneter, 30. April 1874.
39.* » W. Beckmann ,  Apotheker, 29. Oct. 1874.
40.* » Zdralek,  Dr. phil., EealschuUehrer. v. 29. Oct. 1874 bis 25. Sept.

1876. Wieder beigetreten den 30. Nov. 1877.
41.* » von Berge -Herrndor f ,  Major a. D., 22. Nov. 1874.
42.’“ » von Hagen ,  Oberförster in Schwammeiwitz, 21. Jan. 1875.
43. » Paschen ,  Dr. phil., Gymnasiallehrer, 24. Febr. 1875 bis 1. April 1878.
44.* ,  S ch u l t e ,  Dr. phil., Eealschul-Oberlehrer, 28. April 1875.
45. » Eberhard ,  Kreisrichter, 3. Nov. 1875, nach Eatibor d. 1. Mai 1878.
46.* » von  Kronhe lm,  Premier - Lieutenant im Schles. Fuss-Art.-Eegt.

Nr. 6, 24. Nov. 1875.
47. » Löwe ,  Prem.-Lieut. im Schles. Fuss-Art.-Eegt. Nr. 6, 24. Nov. 1875

bis 1. April 1878.
48.* » I l gn er ,  Major im Schles. Fuss-Art.-Eegt. Nr. 6, 17. Jan. 1876.
49.* » C imbal ,  Dr. med., practischer Arzt, 14. Februar 1876.
50.* » Fre iherr  von Eyss,  Hauptmann im Schles. Fuss-Art.-Eegt. Nr. 6,

28. März 1876.
51. » W i l k e ,  Premier-Lieutenant im Ingenieur-Corps, 28. April 1876 bis

28. Mai 1878.
52* » Gabri e l ,  Hauptmann im O.-S. Feld-Art.-Eegt. Nr. 21, 20. Mai 1876.
53.* » Grundmann,  Bankvorsteher, 20. Mai 1876.
54.* » Hi l l  mann,  Eeferendar, 20. Mai 1876.
55.* ,  Kuhnt ,  Dr. med., Ober-Stabsarzt, 22. Juni 1876.
56.* » Eückert ,  Eeallschullehrer, 29. Nov. 1876.
57. ,  K i t ze l ,  Eeferendar, 29. Nov. 1876 bis 1. .Tanuar 1878.
58.* » B ar c h e w i t z ,  Bankvorsteher, 29. Nov. 1876.
59.* ,  Mannige l ,  Dr. med., Stabsarzt, 29. Nov. 1876.

VI.



60.* Herr Neumann ,  Apotheker, 29. Nov. 1876.
61.* » Scharaberg,  Divisions-Auditeur, 29 Nov. 1876.
62.* » N ie t e r ,  Dr. med., Ober-Stabsarzt, 19. Dez. 1876.
63.* » Gebbert ,  Referendar, 19. Dez. 1876.
64. » Rassmann ,  Kreis-Schulinspector, 19. Dez. 1876, nach Neuwied den

1. August 1879.
65. ,  Rösener ,  Bau-Inspector, 19. Dez. 1876 bis 13. Oct. 1877.
66.* » Jopke ,  Referendar, 19. Dez. 1876.
67.* » Döring ,  Dr. med., Ober-Stabsarzt, 19. Dez. 1876.
68 » Klauenflüge l ,  Premier-Lieutenant im O.-S. Peld-Art.-Regt. Nr. 21,

20. März 1877 bis 1. Juli 1878.
69.* » Höpfner ,  Premier - Lieutenant im 2. O.-S. Inf.-Regt. Nr. 23, 22.

April 1877.
70.* » Pohl  Alphons,  Realschullehrer, 22. April 1877.
71.* » Schubert ,  Apotheker in Mogwitz, 22. April 1877,
72* » He iberg ,  Staatsanwalt, 24. Mai 1877.
73.* » L ag U S ,  Dr. med., Assistenzarzt, 24. Mai 1877.
74. » Graf  von F r a n k e n -S i e r s to r p f f  auf Köppernig, vom 24. Mai

1877 bis 1. Oct. 1878.
75.* » T ä g l i c h sb eck ,  Eisenbahn-Bau-Inspector, 24. Mai 1877.
76.* » Arndt ,  Director der landwirth. Winterschule, 30 November 1877.
77.* » Brül l ,  Dr. phil., Gymnasial-Oberlelirer, 19. December 1877.
78.* ä, Gr und mann,  Hauptmann im 2. O.-S. Inf.-Regt. Nr. 23,19. Decbr. 1877.
79.* ,  Schuber t ,  Prem.-Lieut. im Schles. Fuss-Art.-Regt. Nr. 6, 19. De­

cember 1877.
80. » G ot t s t e in ,  Eisenbahn-Baumeister, 10. Jan. 1878 bis 1. April 1879.
81.* » Zenkner,  Premier - Lieutenant im O.-S. Peld-Art.-Regt. Nr. 21,

10. Januar 1878.
82.* » Cyranka,  Dr. phil., Gymnasiallehrer, 21. Januar 1878.
83.* » Carl, Bauführer, 26. Februar 1878.
84.* » Bender,  Eisenbahn-Bau-Inspector, 28. März 1878.
85.* » Darup,  Eisenbahn-Bau- und Betriebs-Inspector, 28. März 1878.
86* „ Kne i s l e r ,  Bauführer, 26. April 1878.
87* „ von  L ’Es tock ,  Hauptmann und Platzraajor, 24. Oct. 1878.
88.* „ Kirsch,  Dr. phil., Gymnasiallehrer, 24. October 1878.
89.* „ Marx, Dr. med., Stabsarzt, 3. December 1878.
90.* „ Scher  ff, Prem.-Lieut. a D. und Proviantmeister, 3. December 1878.
91.* „ Zacharias ,  Lieutenant im Ingenieur-Corps, 3. December 1878.
92.* „ B ra unschwe ig ,  Regierungs - Rath, Vorsitzender der Königl. Eisen­

bahn-Commission, 10. Jan. 1879.
93. „ Busse ,  Assessor, vom 10. Januar 1879 bis 1. April 1879.
94.* „ Müller von Klobucz insky,  Rittmeister, 10. Januar 1879.
95. „ Krause,  Dr. phil., Gymnasiallehrer, 12. Febr. 1879; nach Kattowitz

den 29. April 1879.
96.* „ Lindnor, Garnison-Auditeur, 12. Februar 1879.
97. „ Müller,  Major im O.-S. Peld-Art.-Regt. Nr. 21, 12. Februar 1879;

nach Schweidnitz 1. April 1879.

VII.



98.* HerrNeuraann,  Buchhändler, 12. Februar 1879.
99.* „ Heer,  Prem-Lieut. im O.-S. Feld-Art.-Kegt. Nr. 21, 7. März 1879. 

100* Durch laucht  Kraft  Prinz zu Hohenlohe-Ingelfingen, General-Lieutenant
und Gen.-Adj. Sr. Maj. d. Kaisers und Königs, 18. März 1879.

101.* Herr v on K n ob l o ch ,  General-Major, Com. d. 12. Cav.-Brig.,80.März 1869.
102.* „ von Mach,  Öberst-Lieut. und Bezirks-Commandeur, 30. März 1879.
103.* „ Georgesohn,  Lieut. im O.-S. Feld-Art.-Regt. Nr. 21, 30. März 1879.
104. „ Serbin,  Ingenieur, vom 30. März 1879 bis 1. Mai 1879.
105.* „ v o n K a l c k r e u th ,  Premier-Lieutenant im O.-S. Inf.-Regt. Nr. 63,

30. April 1879.

VIII.

Den Vorstand bilden gegenwärtig folgende Mitglieder:
Realschullehrer Rose ,  Sekretair.
Rechtsanwalt Grauer.
Kreisphysikus und Sanitätsrath Dr. Kasper.  
Post-Director Lachraund.
Hauptmann Löbbecke.
Oberlehrer Dr. Schult e.
Realschul-Director Dr. Sondhauss .
Practischer Arzt Dr. Thilo.
Stabsarzt Dr. Wolff.



VerzeiehniiSS
der mit der Philomathie in Verhindung stehenden Gresellschäften 

und der vom 1, Mai 1877 bis l. August 1879 durch Austausch 
für die Bibliothek eingegangenen Schriften.*)

Aarau.
1. Argovia, Jahresbericht der Historischen Gesellschaft des Kan­

tons Aargau.
(Seit 1876, Bd. IX., ist keine Zusendung erfolgt.)

Altenburg.
2. Naturforschende Gesellschaft des Osterlandes,

(Die letzte Sendung war Bd. XIX., Heft 1 u. 2, 1869.)

Amsterdam.
3. Koninklijke Akademie van Wetenschappen.

a. Jaarboek. 1876 u. 1877.
b. Verslagen en Mededeelingen, Afdeeling Le t t er  künde.  Bd. VI. 

(1877) u. Bd. V ll. (1878.)
C. Carmina. Pastor bonus. 1877.

Annaberg.
4. Annaberg-Buchholzer Verein für Naturkunde.

Jahresbericht 4, 1876. (Jahresbericht 2 fehlt!)

Ansbach.
6. Historischer Verein für Mittelfranken.

39. Jahresbericht, 1873/74.

Augsburg.
6. Naturhistorischer Verein.

24. Bericht, 1877. Ferner eine Excursions - Flora für das südöstliche 
Deutschland von Fried. Caflisch. 1878.

*) Es wird ersucht, das Verzeichuiss zugleich als Empfangsbescheinigung 
betrachten zu wollen. Der Sekretair.



Anssig.
7. Naturwissenscliaftliclier Verein.

Erster Bericht für die Jahre 1876 und 1877.
Bamberg.

8. Historischer Verein für Oberfranken.
39. Bericht (1876) und 40. Bericht 1877.

Basel.
9. Naturforschende Gesellschaft.

Verhandlungen, Bd. VI., 3. und 4. Heft. (1878.)
Berlin.

10. Königlich-Preussische Akademie der Wissenschaften.
Monatsberichte, Jahrgang 1877, 1878 und 1879 bis zum April-Hefte.

Berlin.
11. Verein für die Geschichte der Stadt Berlin.

a. Schriften des Vereins, 15. Heft
b. Berlinische Chronik nebst Urkundenbuch, 14. Lieferung.
c. Mitgliederverzeichniss, Nr. 10.

Berlin.
12. Verein für die Geschichte der Mark Brandenburg.

Märkische Forschungen, 14. Bd. (1878).
Bern.

13. Naturforschende Gesellschaft.
Mittheilungen von Nr. 906 —Nr. 936 (1876/77).

Bistritz.
14. 4. Jahresbericht der Gewerbeschule (1878).

Bonn.
15. Naturhistorischer Verein der preussischen Rheinlande und 

Westphalens.
Verhandlungen, Jahrg. 33, zweite Hälfte, und Jahrg. 34, erste Hälfte.

Bonn.
16. Verein von Alterthumsfreunden im Rheinlande.

Jahrbücher, Heft 58 (1876).

Brandenburg.
17. Historischer Verein.

(Die letzte Sendung war der 6. Jahresbericht, 1874.)
Bremen.

18. Naturwissenschaftlicher Verein.
Abhandlungen, Bd. V. Heft 3 (1877) und Heft 4 (1878). Von Bd. VI. 

Heft 1 (1879.) — Von den Beilagen Nr 6. — Ferner erhalten 
Bd. 1. (1868) und Heft 1 von Bd. 11. (1809), welche in unserer 
Bibliothek fehlten.

X.



Bresiaa.
19. Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultiir.

Jahresbericht 54 (1876) u. 55 (1877) nebst einem Verzeichniss der in 
den Schriften der Gesellschaft von 1864 — 1876 incl. enthaltenen 
Aufsätze, geordnet nach den Verfassern in alphabetischer Folge.

Brünn.
20. K. K. mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung des 

Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde.
Mittheilungen, Jahrg. 57 (1877) u. Jahrg. 58 (1878). Ausserdem er­

halten die fehlenden Jahrgänge 1864, 65, 66, 67 und 68.

Brünn.
21. Naturforschender Verein.

Verhandlungen, Bd. XV. Heft 1 u. 2 (1876); ferner Bd. XVI. (1877).

Brüssel.
22. Academie royale des Sciences, des lettres et des beaux-arts 

de Belgique.
a. Bulletins, tomes 41 et 42 (1876), 43 et 44 (1877), 45 (1878).
b. Annuaire, 1877 et 1878.

Gassei.
23. Verein für Naturkunde.

Bericht XXIV. und XXV., 1878. (Es felilen die Berichte XIX—XXIII!) 
Ferner: Uebersicht der bisher in der Umgegend von Cassel beob­
achteten Pilze V . Kreisphysikus Dr. Eisenach zu Kotenburg a.F. 1878.

Ghristiania.
24. Gesellschaft der Wissenschaften. (K. Norske Frederiks Uni- 

versiteten.)
Am 24. October 1877 erhalten:

1. Archiv for Mathematik og Natui-videnskab Bd. I. Heft 1 - 4 1876.
2. Allgem. Theorie partieller Differential - Gleichungen 1. Ord. v.

S. Lie. (1874/75.)
3. Zur Theorie des Integrabilitätsfaktors. Von S. Lie. 1874.
4. Discussion aller Integrationsmethoden der partiellen Differential- 

Gleichimgen. Von S. Lie. 1875.
5. Sur la resolution des equations du 2 me, 3 me, et 4 me degre

par la fonction y  (x). Von Guldberg. 1872.
6. Om Attractionen mellem to Cirkelüader. Af. 0  Pihl 1875
7. Bitrag til Theorien for Dissociationen. Af C. M. Guldberg. 1872.

G h ü r.
25. Naturforschende Gesellschaft Graubündens.

Jahresbericht, Jahrg. XX. u. XXI. (1875/76, 1876/77.)

XI.



Darm stadt.
26. Historisclier Verein fttr das Grossherzogtlium Hessen.

a. Archiv für hessische Geschichte und Alterthumskunde, Bd. XIV., 
Heft 2, 1876.

b. Die vormalige geistl. Stifte im Grossherzogth H e s s e n  v. W. Wagner, 
Bd. 11. 1878. Mit 15 Tafeln Abbildungen.

Darmstadt.
27. Verein für Erdkunde und verwandte Wissenschaften.

Notizblatt, 3. Folge, Heft 16 (1877) u. Heft 17 (1878). (Heft 15 fehlt.)
Dessau

28. Naturhistorischer Verein tür Anhalt.
Bericht 29 (1870) u 31 (1874). (Alles üebrige fehlt!)

Donauescbingen.
29. Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar und 

der angrenzenden Landestheile.
1. Jahrg. 1870 u. Heft 2. 1872. (Alles üebrige fehlt!)

Dresden.
30. Kaiserlich Leopoldinisch-Caroiinisch-Deutsche Akademie der 

Naturforschei'.
Leopoldina, Heft XIII. (1877), Heft XIV. (1878), Heft XV. Nr. 1 -1 0  

(1879).
Dresden.

31. Naturwissenschaftliche Gesellschaft „Isis“.
Sitzungsbericlite, Jahrg. 1877 und Jahrg. 1878. (Vom Jahrg. 1871 

fehlt (las Heft pro April, Mai, Juni!) Ferner: Naturwissenschaft!. 
Beiträge zur Kcnntniss der Kaukasusländer v. Dr. 0 . Schneider. 1878

Emden.
32. Natnrforschende Gesellschaft.

Jahresberichte, 62. (1876), 63. (1877). Kleine Schriften: 4. 12. Heft. 
(Heft 1—3 fehlen!)

Frankfurt a. M.
33. Physikalischer Verein.

Jahresbericht pro 1876/77. (1870/71 fehlt!)

Frauenburg in O.-Pr.
34. Historischer Verein für Ermland.

Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands, Jahrg. 
1875/76 u. 1877/78., d. i. Bd. VI., Heft 1 -4 .

Freiburg i. Br.
35. Naturforschende Gesellschaft.

Verliandlungen, Bd. VII., Heft 1 - 3  (1877/78). Heft 1 u. 2 v. Bd. V. 
fehlen.

XII.



xni.
St. Gallen.

36. Naturwissenschaftliche Gesellschaft.
Bericht pro 1876/77.

Glatz.
37. Philomathie.

Denkschrift zur Feier des 25jährig en Bestehens, 5. Nov. 1878.
Görlitz.

38. Oherlaiisitzische Gesellschaft der Wissenschaften.
Neues Lausitzischcs Magazin, 53. Bd. Heft 1 u. 2 (1877); 54. Bd., 

Heft 1 u. 2 (1878); 55. Bd. Heft 1 (1878).

Görlitz.
39. Naturforschende Gesellschaft.

Abhandlungen, Bd. 16, 1879. (Bd. 13 fehlt. Dagegen ist Bd. 12 
doppelt vorhanden!)

Göttingen.
40. Königl. Gesellschaft der W issenschaften und der G. A. Uni­

versität.
Nachrichten, Jahrg. 1877 Nr. 1 —27; Jahrg. 1878 Nr. 1—16; Jahrg. 

1879 Nr. 1—11.
Goldberg.

41. Philomathischer Verein.
Bericht pro 1877/78.

Graubttnden.
42. Naturforschende Gesellschaft.

Berichte, Jahrg. XIX. pro 1874/75. Ferner: Die arsenhaltigen Säuer­
linge von Val Sinestra bei Sins. (Unter-Engadin.)

Graz.
43. Historischer Verein.

a. Mittheilungen, Heft 25 (1877) u. Heft 26 (1878).
b. Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen, Jahrg. 14 

(1877) u. Jahrg. 15 (1878).

Graz.
44. Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark.

Mittheilungen, Jahrg. 1877 u. Jahrg. 1878.

Graz.
45. Akademischer Leseverein.

Jahresberichte, Nr. 10 (1877) u. Nr. 11 (1878).

Hannover.
46. Historischer Verein für Niedersachsen.

Zeitschrift u. Nachricht, Jahrg. 1877 u. 1878. (Jahrg. 1863 und 1865 
fehlen!)



Hannover.
47. Natiirhistorische Gesellschaft.

Jahresberichte, 25 .-28 ., (1874—1878).
Heidelberg.

48. Naturhistorisch-medicinischer Verein.
Verhandlungen, neue Folge, Bd. II., Heft 1—3, 1877-79.

Heimannstadt.
49. Siehenbürgischer Verein für Natiirwissenchaften.

Verhandlungen und Mittheilungen, Jahrg. XXVII.—XXIX. (Jahrg. XXL 
und XXII. fehlen!)

Hirschberg.
50. Wissenschaftlicher Verein.

Bericht 1, 2 u. 3, 1868-78.
Kiel.
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die Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer.

Bericht 35, 1878 u. 36, 1879. (Die Berichte 16, 17, 18, 19, 21 u. 
34 fehlen.)

Kiel.
52. Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein.

Schriften, Bd. I I , Heft 1 u. 2 (1876/77); Bd. III. Heft 1, 1878.
Elageofurt.

53. Naturhistorisches Landes-Museum von Kärnthen.
Jahrbücher, 13. Heft 1878.

Königsberg.
54. Königl. physikalisch-ökonomische Gesellschaft.

Schriften, 17. Jahrg. 1. u. 2. Abth. 1876, u 18. Jahrg. 1. Abth. 1877-

Lioz
55. Museum Francisco-Carolinum.

36 Bericht. 1878.
Ltinebnrg.

56. Naturwissenschaftlicher Verein für das Fürstenthum Lüne­
burg.

Jahresheft V, 1871. (Alles Uebrige fehlt!)
Laxenburg.

57. Societe des Sciences naturelles du Grand-Duche de Luxem­
bourg.

Publications de l’institut royal, section des Sciences naturelles et 
mathe'matiqnes, tome XVI, 1877. Ferner eine geologische Karte 
des Grossherz. Luxenburg nebst „Wegweiser zur geolog. Karte“ 
Yon Wies 1877.
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Marburg.
58. Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissen­

schaften.
Sitzungsberichte, Jahrg. 1876 und Jahrg. 1877.

Mfiuchen.
59. Königl. bayerische Akademie der Wissenschaften.

a. Sitzungsberichte der p h i l o so p h i s ch  - ph i l o l og i s ch en  und 
h i s tor i s ch en  Classe.  Jahrg. 1877, Heft 1—4; Jahrg. 1878, 
Bd. 1., Heft 1—4 u. Bd. II., Heft 1 - 3 ;  Jahrg. 1879, Heft 1. 

b Sitzungsberichte der ma t h em a t i s c h -p h ys i k a l i s c h en  Classe.  
Jahrg 1876, Heft I und 2; Jahrg. 1877, Heft 1 -3 ;  Jahrg. 1878, 
Heft 1 - 4 ;  Jahrgang 1879, Heft 1.

München.
60. Historischer Verein von und liir Oberbayern.

Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte. 30. Bd. Heft 3. 
(Register über Bd. 2 1 - 3 0 ,  1876.) Bd. 35, Heft 1—3, 1877; 
Bd. .36, 1877. Ferner 3 6—38. Jahresbericht. 1873- 75.

Münster.
61. Westphälischer Provinzial verein für Wissenschaft und Kunst.

7. Jahresbericht 1878.

Nürnberg.
62. Germanisches Museum. Anzeiger für Kunde der deutschen

Vorzeit.
Jahrg. 24 und 25, 1877 und 1878. Ferner Jahresberichte 23 und 24. 

(Hiervon fehlen 15—20 und 22!)

Nürnberg
63. Naturhistorische Gesellschaft.

Abhandl. Bd. VI 1877.

Nürnberg.
64. Verein lür Geschichte der Stadt Nürnberg.

Heft 1 , 1879.
Oels.

65. Philomathischer Verein.
Bericht, den Zeitraum 1872—77 umfassend.

Offenbach a. M.
66. Verein für Naturkunde.

Bericht 15/16 1876 und 17/18 1878.

Oppeln.
67. Philomathischer Verein.

Bericht für die Zeit vom Jan. 1875 bis März 1878.
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Prag.
68. Königl. Bölimische Gesellschaft der Wissenschaften.

a. Abhandlungen der philos,, hist., philol. und der inathem. naturw. 
Classe. Sechste Folge, VIII. Bd., 1877 u. IX. Bd 1878. Ferner 
fünfter Folge, XV. Bd. 1866-1875.

b. Sitzungsberichte, Jahrg. 1876, 1877 u. 1878.
C. Jahresbericht pro 1875/76, 1877 u. 1878.

Prag.
69. Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen.

Mittheilungen. Jahrgang XV, Heft 1—4, 1876/77; Jahrg. XVI, Heft 
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Prag.
70. Naturhistorischer Verein „Lotos.“

Jahrg. 15—18, 1865—68. (Alles Uebrige fehlt!)

Regensburg.
71. Historischer Verein von Oberpfalz und Regensburg.

Verhandlungen, neue Folge, Bd. 24 und Bd 25 (1877, 1878).

Reichenbach.
72. Philomathie.

Jahresbericht 8 (1876) und 9 (1877)

Reichenberg.
73. Verein der Naturfreunde.

Mittheilungen, Jahrg. IV., 1873. (Alles Uehrige fehlt!)

Riga.
74. Naturforschender Verein.

a Arbeiten, neue Folge Heft 1 - 5  1865—1873. (Alles Uebrige fehlt!) 
h. Correspondenzhlatt. Jahrg. 22. 1877. (Jahrg. 17 und 20. fehlen!)

Schwerin.
75. Verein für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde.

Jahrg. 42 (1877) und Jahrg. 43 (1878). Ferner Jahrg. 37 (1872), 
welcher fehlte,

Striegau.
76. Wissenschaftlicher Verein.

Jahresbericht 7, 8 und 9. (1875—1878.) (Der 2. Bericht fehlt!)

Trier.
77. Gesellschaft für nützliche Forschungen.

Jahresbericht von 1874—77.

W ashington.
78. Smithsonian Institution.

Annual report of the board of regents, lor the year 1875.
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Wernigerode.
79. Wissenschaftlicher Verein.

(Seit 1873 sind Zusendungen nicht erfolgt!)

Wien.
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a. Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe. 
Jahrg. 1877, Heft 1—28. Jahrg. 1878, Heft 1—28. Jahrg. 1879, 
Heft 1 -14 .

b. Sitzungsberichte der philosophisch - historischen Classe. Jahrg. 
I—III, 1864-66. (Alles üebrige fehlt!)

Wien.
81. K. K. zoologisch-botanische Gesellschaft.

Bd. XXVII (1877) und Bd. XXVIII (1878).

Wien.
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schaften.
Notizblatt. Beilage zum Archiv für Kunde österreichischer Geschichts­

quellen. Jahrg. 1—9. 1851—1859. (Alles üehrige fehlt!)

Wien.
83. Deutsch-österreichischer Leseverein der AViener Hochschulen.

Jahresbericht 1. 1877.

W iesbaden.
84. Nassauischer A’erein für Naturkunde.

Jahrbücher, Jahrg. XXIX und XXX. 1876/77.

Würzbnrg.
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Sitzungsberichte. Jahrg. 1876, 1876/77 und 1878. (Jahrg. 1872felüt!)

Zürich.
86. Naturforschende Gesellschaft.

Vierteljahresschrift, Jahrg. 21 (1876) und Jahrg. 22 (1877).

Zwickau.
87. Verein für Naturkunde.

Jahresberichte 1875, 76, 77.

XVII.



XVIII.

G esehenke von Privaten.

1) Von Professor Dr. S ch n eid er: Neue Beiträge zur alten Geschichte
u. Geographie der Eheinlande. Düsseldorf 1878.

2) Von Gymnasiallehrer Dr. K rause: Die Ursprache in ihrer ersten
Entwickelung. 2. Th., Gleiwitz 1878.

3) Von Oberstabsarzt Dr. R e g e n b r e c h t in Belgard:
a. Ueber die Culturzustände der Slaven in Schlesien vor der deutschen 

Colonisation. Von Dr. Meitzen 1864.
b. Grundzüge der Schlesischen Klimatologie. Von Dr. Galle 1857.
C. Aus Schlesiens prähistorischer iet. Zur Feier der 47 Versammlung 

deutscher Naturforscher u. Aerzte, herausgegeben vom Verein für das 
Museum schlesischer Alterthümer in Breslau. 1874.

4) Von Hauptmann S c h o ltz  in Hersfeld: Beobachtungen über die
Umwandlung der Schildkäfer v. Dr. Gravenhorst und Dr. Scholtz.
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A b h a n d l u n g e n .

I.

D i e  L e h r e

von der Autonomie der Vernunft
in den Systemen Kants und Günthers

von
Dr. E r n s t  M e l z e r ,

Realschullehrer.

E i n l e i t u n g .
Die Lehre von der sittlichen Autonomie, einer der Cardinal­

punkte jeder wissenschaftlichen Ethik, ist in der modernen 
Philosophie von Kant zuerst eingehend behandelt worden. Im 
Folgenden wollen wir versuchen, das Wesen und die Bedeutung 
der sittlichen Autonomie in Kants Lehre einer kritischen Dar­
stellung zu unterziehen, wobei wir den in den AVerken Gün­
thers, vielleicht des originalsten deutschen Denkers seit Kant, 
niedergelegten Grundanschauungen folgen werden, die uns, zumal 
in der Erkenntnisstheorie, unbeschadet mancher Unklarheiten, 
Irrthümer und Mängel als das Gehaltvollste und Beste erscheinen, 
was vom theistischen Standpunkte aus auf dem Gebiete der 
Philosophie in neuerer Zeit zu Tage gefördert worden ist.

Die bei der Untersuchung in Betracht kommenden ethischen 
AVerke Kants sind folgende 3: Die Grundlegung zur Metaphysik 
der Sitten, die Kritik der practischen Vernunft und die Meta­
physik der Sitten. Günther hat in keinem seiner AVerke eine 
systematische Entwickelung der Sittenlehre geliefert; ja selbst 
der Grundlage seines Systems, dem Dualismus des Gedankens, hat 
Günther durch eine vollkommen ausgearbeitete und organisch 
gegliederte Darlegung seiner Erkenntnisstheorie einen systema­
tischen Unterbau nicht gegeben. Aber die Grundsteine des Ge-
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bäudes hat er gelegt; für die Ethik hat er namentlich das 
Gewissen und die Wahlfreiheit und damit die Lehre von der 
sittlichen Autonomie in origineller und gründlichei' Weise defl- 
nirt. In allen seinen Werken sind hier und da die ethischen 
Probleme berührt, in längerer Auseinandersetzung in dem Haupt­
werke: Vorschule zur speculativen Theologie des positiven
Christenthums, zweite Abtheilimg, die Incarnationstheorie, 2. Auf­
lage, Wien bei Wallishausser, 1848, speciell in der 2. Beilage, 
ferner im ersten Abschnitt der Juste-Milieus; viele kürzere 
Stellen finden sich in der Lydia. (Eine ihrem Zwecke gemäss 
zwar kurze, aber gründliche, lichtvolle und zusammenhängende 
Darstellung der Kernpunkte in Günthers Lehre giebt Professor 
Theodor Weber in der Schrift: Anton Günther. Kurzer Ab­
riss seines Lebens und seiner Philosophie. Separatabdruck aus 
der „Allgemeinen Encyclopädie von Ersch und Gruber.“)

§ 1. B e g r if f  der A utonom ie und B esch rä n k u n g  der­
selb en  au f d ie p ra c tisc h e  V ernunft. A utonom ie der V er­
n un ft und des W illen s .

In der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, VIII., S. 71, 
(Ausgabe von Rosenkranz und Schubert) giebt Kant folgende 
Definition: „Autonomie des Willens ist die Beschaffenheit des
Willens, dadurch derselbe ihm selbst (unabhängig von aller Be­
schaffenheit der Gegenstände des Wollens) ein Gesetz ist.“ Die 
Autonomie beschränkt er auf das Gebiet der practischen Ver­
nunft, die er von der theoretischen als der Erkenntnissseite der 
Vernunft unterscheidet. Die practische Vernunft bestimmt nach 
ihm den Willen zum Handeln, oder, wie es in der Kritik der 
Urtheilskraft, IV., S. 12 f. heisst: „Nur allein im Practischen 
kann die Vernunft gesetzgebend sein; in Ansehung des theore­
tischen Erkenntnisses (der Natur) kann sie nur (als gesetzkun­
dig, vermittelst des Verstandes) aus gegebenen Gesetzen durch 
Schlüsse Folgerungen ziehen, die doch immer nur bei der Natur 
stehen bleiben“. In der Kritik d. pract. Vern., VIII., S. 158 
sagt K.: „Die sinnliche Natur vernünftiger Wesen überhaupt ist 
die Existenz derselben unter empirisch bedingten Gesetzen, mit­
hin für die Vernunft Heteronomie. Die übersinnliche Natur 
eben derselben Wesen ist dagegen ihre Existenz nach Gesetzen,



•
die von aller empirischen Bedingung nnabhängig sind, mithin 
zur Autonomie der reinen Veiuimft gehören. Und da die Ge­
setze, nach welchen das Dasein der Dinge vom Erkenntniss ab­
hängt, practisch sind, so ist die übersinnliche Natur nichts An­
deres als eine Natur unter der Autonomie der reinen practischen 
Vernunft.“

Den Ausdruck „Autonomie des W illens“ vertauscht unser 
Philosoph nicht selten mit dem ändern: „Autonomie der prac­
tischen Vernunft“, wobei Wille und Vernunft identificirt werden. 
So heisst es in der Grundlegung z. Metaph. d. Sitten VIII., 
S. 36: „Nur ein vernünftiges Wesen hat das Vermögen, nach 
der Vorstellung der Gesetze, d. i. nach Principien zu handeln, 
oder einen Willen. Da zur Ableitung der Handlungen von Ge­
setzen Vernunft erfordert wird, so ist der W ille nichts Anderes 
als practische Vernunft.“ Dieser mit der practischen Vernunft 
identische Wille ist genauer als „reiner W ille“ zu bezeichnen. 
Hierüber äussert sich K. in der Kritik d. pract. Vern. VIII., 
S. 137, wo von dem reinen Willen gesagt wird, er gehe „nur 
auf das, wobei reine Vernunft für sich selbst practisch sein kann“ ; 
ebendaselbst S. 173: „Ausser dem Verhältnisse, darin der Ver­
stand zu Gegenständen (im theoretischen Erkenntnisse) steht, 
hat er auch eines zum Begehrungsvermögen, das darum der 
Wille heisst, und der reine W ille, soferne der reine Verstand 
(der in solchem Falle Vernunft heisst) durch blosse Vorstellung 
eines Gesetzes practisch ist. Die objective Eealität eines reinen 
Willens, oder, welches einerlei ist, einer reinen practischen Ver­
nunft, ist im moralischen Gesetze a priori gleichsam durch ein 
Factum gegeben; denn so kann man eine Willensbestimmung 
nennen, die unvermeidlich ist, ob sie gleich nicht auf empirischen 
Principien beruht. Im Begriffe eines Willens aber ist der Be­
griff der Causalität schon enthalten, mithin in dem eines reinen 
Willens der Begriff einer Causalität mit Freiheit, d. i. die nicht 
nach Naturgesetzen bestimmbar, folglich keiner empirischen An­
schauung als Beweises seiner Realität fähig ist, dennoch aber 
in dem reinen practischen Gesetze a priori seine objective Rea­
lität, doch nicht zum Behufe des theoretischen, sondern blos 
practischen Gebrauchs der Vernunft vollkommen rechtfertigt. 
Nun ist der Begriff eines Wesens, das freien Willen hat, der 
Begriff einer causa noumenon.“ Zur Erklärung dieser Stelle
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dient folgende andere a. a. 0 . S. 156 f.: „Diese Analytik (der 
practischen Vernunft) tliut dar, dass reine Vernunft practiscti 
sein, d. h. für sich unabhängig von allem Empirischen den 
Willen bestimmen könne und dieses zwar durch ein Factum, 
worin sich reine Vernunft bei uns in der That practisch be­
weiset, nämlich die Autonomie in dem Grundsätze der Sittlich­
keit, wodurch sie den Willen zur That bestimmt. Sie zeigt zu­
gleich, dass dieses Factum mit dem Bewusstsein der Freiheit 
des Willens unzertrennlich verbunden, ja mit ihm einerlei ist, 
wodurch der Wille eines vernünftigen Wesens, das, als zur 
Sinnenwelt gehörig, sich gleich ändern wirksamen Ursachen 
nothwendig dem Gesetze der Causalität unterworfen erkennt, 
im Practischen doch zugleich sich auf einer ändern Seite, näm­
lich als Wesen an sich selbst seines in einer intelligiblen Ord­
nung der Dinge bestimmbaren Daseins bewusst ist, zwar nicht 
einer besonderen Anschauung seiner selbst, sondern gewissen 
dynamischen Gesetzen gemäss, die die Causalität desselben in 
der Sinnen weit bestimmen können.“

Hiernach ist die Autonomie der practischen Vernunft oder 
des Willens einerlei mit der Freiheit des Willens, oder, wie 
Kant sich in der Grundlegung z. Metaph. d. Sitten VIII., S. 78 
ausdrückt: „Der Begriff der Freiheit ist der Schlüssel zur Er­
klärung der Autonomie des W illens“, oder ebendaselbst S. 83: 
„Freiheit und eigene Gesetzgebung des Willens sind beides Au­
tonomie“. Ja K. nennt sogar die Autonomie der practischen 
Vernunft Autonomie der Freiheit in der Kritik d. pract. Vern. 
VIII., S. 145 und Autonomie der Willkühr, ebendas. S. 149.

Um also Kants Ansicht von der Autonomie genauer zu er­
forschen, müssen wir seine Lehre von dem Wesen der Willens­
freiheit kennen lernen. Da ferner das Princip der Autonomie 
(Grundlegung z. Metaph. d. Sitten, VIII., S. 71 und 72) in dem 
sittlichen Imperativ liegt: „Nicht anders zu wählen als so, dass 
die Maximen der Wahl in demselben Wollen zugleich als allge­
meines Gesetz mit begriffen seien“, so muss dieses Princip fest­
gestellt, seine Möglichkeit unter der Bedingung der Willen s- 
autonomie oder Freiheit dargethan, und wenn der sittliche 
Imperativ, wie K. behauptet, ein kategorischer ist, der nichts 
mehr und nichts weniger als grade die Autonomie gebietet, auch 
der Begriff des kategorischen Imperativs genauer erörtert werden.



Endlich fordert eine allseitige Behandlung der Bedeutung der 
Autonomie noch die Entwickelung der heterononien Moralprin- 
cipien, welche die Quelle der unächten Grundsätze der Sittlich­
keit sind.

Demnach ergeben sich für die Darstellung der sittlichen 
Autonomie nach dem Sj-stein Kants, welche den ersten  T h eil 
dieser Abhandlung bildet, 8 Abschnitte und zwar:
Erster Abschnitt. Das Princip der Sittlichkeit und der kategor. 

Imperativ.
Zweiter Abschnitt. Autonomie und Heteronomie.
Dritter Abschnitt. Die AVillensfreiheit.

D er z w e ite  T h e il w ird  der Kritik der Kantschen Lehre 
von der Autonomie gewidmet sein in folgenden 3 Abschnitten: 
Erster Abschnitt. Ist die Autonomie auf die practische Ver­

nunft zn beschränken?
Zweiter Abschnitt. Ist die von Kant aufgestellte Formel des 

kategorischen Imperativs in jeder Beziehung richtig?
Dritter Abschnitt. AVas ist von Kants Erklärung der Autonomie 

zu halten?

Erster Theil.
D a r ste llu n g  der L ehre K ants von der Autonomie.») 

E rster  A b sch n itt. D as P rin cip  der S it t l ic h k e it  und der 
kategor. Im p era tiv . § 2. Der h y p o th e tisch e  und k a te ­
gorisch e Im p erativ .
(A"gl. Kants AA'erke, VIII., Grundlegung zur Metaph. d. Sitten, 

S. 36—41, Kritik d. pract. Vern., S. 12.5 - 128.)
Ein jedes Naturding wirkt nach Gesetzen; nur ein vernünf­

tiges AÂ esen hat das A^erniögen, nach der Vorstellung der Ge­
setze, d. i. nach Principien zn handeln, oder einen AAdllen. Be­
stimmt die Vernunft den AVillen unausbleiblich, so handelt ein 
solches AÂ esen objectiv und snbjectiv nothwendig, d. i. der AVille 
ist ein Vermögen, nur dasjenige zu wählen, was die A'ernnnft 
unabhängig von der Neigung als practisch nothwendig oder gut 
anerkennt. Bestimmt jedoch die Vernunft für sich allein den

b Die Lehre Kants von der Autonomie ist hier im Anschluss an die 
Grundlegung z. Metaph. d. Sitten entwickelt, weil diese (vgl. Rosenkranz in der 
Vorrede zu Kants Werken VIIL, S. VI.) »in der Einfachheit und Schärfe der 
Deduction manche Vorzüge hat.*



Willen nicht hinlänglich; ist dieser noch snhjectiven Bedingungen 
unterworfen, die nicht immer mit den ohjectiven harmonmen; 
mit einem Wort, ist der Wille nicht an sich völlig vernunft- 
gemäss: so sind die Handlungen, die ohjectiv als nothwendig 
erkannt werden, suhjectiv zufällig, und die Bestimmung eines 
solchen Willens ohjectiven Gesetzen gemäss ist Nöthigung. Die 
Vorstellung eines ohjectiven Princips, sofern es für einen Willen 
nöthigend ist, heisst ein Vernunftgebot und die Formel desselben 
Imperativ. Alle Imperative Averden durch ein Sollen ausgedrückt 
und zeigen hierdurch das Verhältniss eines ohjectiven Vernunfts­
gesetzes zu einem Willen an, der seiner subjectiven Beschaffen­
heit nach dadurch nicht nothwendig bestimmt wird.

Alle Imperative nun gebieten hypothetisch oder kategorisch. 
Jene stellen die practische Nothwendigkeit einer möglichen 
Handlung als Mittel zu eDvas Anderem vor. Der kategorische 
Imperativ würde der sein, der eine Handlung als für sich selbst 
ohne Beziehung auf einen anderen ZAveck als objectiv nothwendig 
vorstellte. Der hypothetische Imperativ sagt nur, dass die 
Handlung zu irgend einer möglichen oder Avirklichen Absicht 
gut sei, und ist im ersten Fall ein problematisch-, im zAveiten 
Fall ein assertorisch - practisches Princip. Der kategorische 
Imperativ dagegen, der die Handlung ohne Beziehung auf irgend 
eine Absicht, d. i. ohne irgend einen ändern ZAveck für sich 
als objectiv nothwendig erklärt, gilt als ein apodictisches Princip. 
Er gebietet, ohne irgend eine andere, durch ein gewisses Ver­
halten zu erreichende Absicht als Bedingung zum Grunde zu 
legen, dieses Verhalten unmittelbar. Er betrifft nicht die Ma­
terie der Handlung und das, Avas aus ihr erfolgen soll, sondern 
die Form und das Princip, Avoraus sie hervorgeht, und das 
wesentliche Gute derselben liegt in der Gesinnung, gleichviel, 
Avas ihr Erfolg sei. Er kann auch als Imperativ der Sittlich­
keit bezeichnet Averden, Avährend die problematischen und asser­
torischen Imperative die der Geschicklichkeit und Glückselig­
keit heissen können.

§ 3. D ie  F orm el des k a te g o r isc h e n  Im p era tiv s  und  
d essen  Z usam m enhang m it der A utonom ie.

(Vgl. Kants Werke, VIII., Grundlegung z. Metaph. d. 
Sitten, S. 41 71, Kritik der pract. Vern. S. 141— 156.)

Das Wollen nach den genannten 3 Principien unterscheidet



sich deutlich durch die Ungleichheit der Nöthigung des Willens. 
Diese Principien sind nämlich entweder Pegeln der Geschicklich­
keit oder Rathschläge der Klugheit oder Gesetze der Sittlich­
keit. Denn nur das Gesetz führt den Begriff einer unbedingten 
und zwar objectiven und mithin allgemein gültigen Nothwen- 
digkeit bei sich. Hier handelt es sich um die Möglichkeit des 
Imperativs der Sittlichkeit oder des kategorischen Imperativs 
und zAvar a priori, da die Sittlichkeit desselben nicht in der 
Erfahrung gegeben ist. Er ist ein synthetisch-practischer Satz 
a priori. (Die nähere Erläuterung hierzu findet sich in der 
Grundlegung z. Metaph. d. Sitten, VIII., S, 46: „Ich verknüpfe 
mit dem Willen ohne vorausgesetzte Bedingung aus irgend einer 
Neigung die That a priori, mithin nothwendig. Dies ist ein 
practischer Satz, der das Wollen einer Handlung nicht aus 
einem ändern schon vorausgesetzten analytisch ableitet, sondern 
mit dem Begriff des Willens unmittelbar verknüpft.“)

Schon der blosse Begriff des kategorischen Imperativs giebt 
die Formel desselben an die Hand. Denn da der Imperativ 
ausser dem Gesetz (dem objectiven Princip des Handelns) nur 
die Nothwendigkeit der Maxime (die das subjective Princip der 
Handlungen isP) enthält, diesem Gesetze gemäss zu sein, das 
Gesetz aber keine Bedingung einschliesst, auf die es eingeschränkt 
wäre, so bleibt nur die Allgemeinheit eines Gesetzes überhaupt 
übrig, welchem die Maxime der Handlung gemäss sein soll, und 
diese Gemässheit allein stellt den Imperativ als noth wendig vor. 
Der kategorische Imperativ ist also nur ein einziger und zwar 
dieser: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zu­
gleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde“ — 
oder, da das nach allgemeinen Gesetzen bestimmte Dasein der 
Dinge Natur heisst und die Gültigkeit des Willens als allge­
meinen Gesetzes für Handlungen mit dieser in Analogie steht, 
so hat folgender Ausdruck der Formel denselben Werth: „Handle 
so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen 
zum allgemeinen Naturgesetz werden sollte.“ Das ist der Ca­
non der moralischen Beurtheilung unseres Handelns überhaupt.

Vgl. Kants Kritik d. pract. Vem., VIII., S. 125 und Metaph. d. Sitten, 
IK., S. 27, an welcher letzteren SteUe es heisst, dass die Maximen von der 
Willkühr ausgehen. Die letztere ist der blos subjective Wille im Gegensatz 
2U dem reinen.



Einige Handlungen sind so beschaffen, dass ihre Maxime ohne 
Widerspruch nicht einmal als allgemeines Naturgesetz gedacht 
werden kann. Hinsichtlich anderer aber, bei denen eine solche 
innere Unmöglichkeit nicht anzutreffen ist, können wir nicht 
wollen, dass ihre Maxime zur Allgemeinheit eines Naturgesetzes 
erhoben werde, weil ein solcher Wille sich selbst widersprechen 
würde. Wenn wir bei jeder Uebertretung einer Pflicht uns 
selbst beobachten, so finden wir, dass wir wirklich nicht wollen, 
es solle unsere Maxime ein allgemeines Gesetz werden, sondern 
das Gegentheil davon soll Gesetz bleiben. Wir machen nur für 
uns zum Vortheil unserer Neigung eine Ausnahme davon. Wir 
würden also, wenn wir Alles aus dem Gesichtspunkte der Ver­
nunft erwägen, in unserem eigenen Willen einen Widerspruch 
antreften, nämlich den, dass ein gewisses Princip objectiv als 
allgemeines Gesetz nothwendig sei, aber nicht subjectiv, indem 
es Ausnahmen zulasse. Da wir jedoch einmal unsere Hand­
lungen vom Standpunkt eines ganz der Vernunft gemässen, dann 
aber eben dieselben vom Standpunkt eines durch die Neigung 
afficirten Willens betrachten, so besteht in Wirklichkeit hierbei 
kein Widerspruch, sondern ein Widerstand der Neigung gegen 
die Vorschrift der Vernunft. Hierdurch wird die Allgemeinheit 
des Princips in blosse Gemeingültigkeit verwandelt, durch die 
das practische Vernunftprincip mit der Maxime auf dem halben 
Wege Zusammenkommen soll. Dies können wir durch unser 
eigenes unparteiisches Urtheil zwar nicht rechtfertigen; aber es 
beweist unsere Anerkennung der Gültigkeit des kategorischen 
Imperativs.

Es ist nunmehr das Stattfinden des kategorischen Impera­
tivs a priori zu beweisen und damit der Zusammenhang zwischen 
der Autonomie des Willens und dem kategorischen Imperativ 
oder die Begründung des letzteren durch die erstere aufzuzeigen.

Um dies zu erreichen, darf man die Realität des katego­
rischen Imperativs nicht ans einer besonderen Eigenschaft der 
menschlichen Natur ableiten. Denn Pflicht muss als practische 
unbedingte Nothwendigkeit der Handlung für alle vernünftigen 
Wesen, auf die ein Imperativ treffen kann, gelten und allein 
darum auch für den menschlichen Willen Gesetz sein. Was 
dagegen aus der besonderen Naturanlage des Menschen abge­
leitet wird, kann zwar eine Maxime für uns sein, aber kein
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Gesetz, Alles Empirische ist untaugliche Zuthat zum Princip 
der Sittlichkeit und der Lauterkeit der Sitten nachtheilig. Die 
Frage ist demnach so zu stellen: Ist es ein nothwendiges Gesetz 
für alle vernünftigen Wesen, ihre Handlungen jederzeit nach 
solchen Maximen zu heurtheilen, von denen sie selbst wollen 
können, dass sie zu allgemeinen Gesetzen dienen sollen?

Wenn es ein solches ist, so muss es a priori mit dem Be­
griff eines vernünftigen Wesens überhaupt verbunden sein. Zur 
Entdeckung dieser Verknüpfung muss man sich in das Gebiet 
der Metaphysik der Sitten begeben. Denn es handelt sich hier 
um das objectiv-practische Gesetz und damit um das Verhältniss 
eines Willens zu sich selbst, sofern er sich blos durch Vernunft 
bestimmt, wobei alles auf das Empirische Bezügliche von selbst 
wegfällt, weil, wenn die Vernunft für sich allein das Verhalten 
bestimmt, wovon die Möglichkeit jetzt zu untersuchen ist, sie 
dieses nothwendig a priori thun muss.

Der Wille ist ein Vermögen, der Vorstellung gewisser Ge­
setze gemäss sich selbst zum Handeln zu bestimmen. Ein 
solches Vermögen ist nur in vernünftigen Wesen anzutreffen. 
Der objective Grund der Selbstbestimmung des Willens ist der 
Zweck, und dieser muss, wenn er durch blosse Vernunft gegeben 
wird, für alle vernünftigen Wesen gleiche Geltung haben. Was 
dagegen blos den Möglichkeitsgrund der Handlung enthält, deren 
Wirkung Zweck ist, heisst das Mittel. Der subjective Grund 
des Begehrens ist die Triebfeder, der objective des Wollens der 
Beweggrund; daher der Unterschied zwischen subjectiven und 
objectiven Zwecken. Practische Principien sind formal, wenn 
sie von allen subjectiven Zwecken abstrahiren; material, wenn 
sie diese und damit gewisse Triebfedern zu Grunde legen. Die 
Zwecke, die sich ein vernünftiges Wesen als Wirkungen seiner 
Handlung nacliBelieben vorsetzt (materialeZwecke), sind relativ; 
denn ihr Verhältniss zu einem besonders gearteten Begehrungs­
vermögen des Subjects giebt ihnen den Werth, der daher keine 
allgemeine, für alle vernünftigen Wesen und auch nicht für jedes 
Wollen gültige und nothwendige Principien, d. i. practische 
Gesetze an die Hand geben kann, weshalb alle diese relativen 
Zwecke der Grund von nur hypothetischen Imperativen sind.

Gäbe es aber etwas, dessen Dasein für sich selbst absoluten 
Werth hätte, was als Selbstzweck ein Grund bestimmter Gesetze
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sein könnte, so würde nur in ihm der Grund eines möglichen 
kategorischen Imperativs, d. i. practischen Gesetzes liegen.

Ein solcher Zweck ist der Mensch und überhaupt jedes 
vernünftige Wesen. Der Mensch existirt als Zweck an sich 
selbst, nicht blos als Mittel für diesen oder jenen Willen; er 
muss in allen seinen auf sich selbst und andere vernünftige 
Wesen gerichteten Handlungen immer zugleich als Zweck an­
gesehen werden. Alle Gegenstände der Neigungen haben nur 
einen bedingten Werth; denn wenn die Neigungen und die darauf 
gegründeten Bedürfnisse nicht wären, so würde ihr Gegenstand 
werthlos sein. Die Neigungen selbst haben ebenfalls durchaus 
keinen absoluten Werth; vielmehr muss das Freisein von ihnen 
in den Wünschen jedes vernünftigen Wesens liegen. Also ist 
der Werth der dnrch unsere Handlung zu erwerbenden Gegen­
stände stets bedingt. Die Wesen, deren Dasein nicht auf unserm 
Willen, sondern der Natur beruht, besitzen dennoch, sind sie 
vernunftlose Wesen, nur einen relativen Werth als Mittel und 
heissen darum Sachen, während vernünftige AVesen Personen 
genannt werden, weil ihre Natur sie schon als Selbstzweck aus­
zeichnet, weil sie nicht blos subjective Zwecke sind, die als 
Wirkung unserer Handlung für uns Werth haben, sondern ob­
jecti ve, d. i. Dinge, deren Dasein an sich selbst ein solcher 
Zweck ist, an dessen Stelle kein anderer treten darf, für den sie 
blos Mittel wären. Ohne dies wäre überall nichts von absolutem 
Werthe anzutreffen, demnach aller Werth bedingt, mithin zu­
fällig, folglich für die Vernunft ein oberstes practisches Princip 
nicht vorhanden.

Soll es aber ein derartiges Princip und hinsichtlich des 
menschlichen Willens einen kategorischen Imperativ geben, so 
muss es ein solches sein, das aus der Vorstellung dessen, was 
als Selbstzweck nothwendig für jeden Zweck ist, ein objectives 
Princip des Willens ausmacht, mithin zum allgemeinen practischen 
Gesetz dienen kann. Der Grund dieses Princips ist: Die ver­
nünftige Natur existirt als Selbstzweck. So stellt sich noth­
wendig der Mensch sein eigenes Dasein vor, und insofern ist 
es ein subjectives Princip menschlicher Handlungen. Aber ebenso 
stellt sich jedes andere vernünftige Wesen sein Dasein zufolge 
desselben für ihn geltenden Vernunftgrundes vor; also ist es 
zugleich ein objectives Princip, woraus als aus einem obersten
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practischen Grunde alle Gesetze des Willens ableitbar sein müssen. 
Der practische Imperativ Avird also folgender sein: „Handle so, 
dass Du die Menschheit soAvohl in Deiner Person als in der 
Person jedes Anderen jederzeit zugleich als ZAveck, niemals blos 
als Mittel brauchst.“

Dieses Princip ist nicht der Erfahrung entlehnt, aus folgenden 
2 Gründen: 1) Avegen seiner Allgemeinheit, da es sich auf alle
vernünftigen Wesen erstreckt; 2) Aveil darin die Menschheit nicht 
als Zweck der Menschen (subjectiv), als Gegenstand, den man 
sich von selbst zum ZAveck macht, sondern als objectiver ZAveck 
vorgestellt Avird, der als Gesetz die oberste einschränkende Be­
dingung aller subjectiven ZAÂ ecke ist. Es liegt nämlich der 
Grund aller practischen Gesetzgebung objectiv in der Regel 
und der Form der Allgemeinheit, die sie fähig macht, ein Gesetz 
zu sein, subjectiv aber im ZAÂ ecke. Das Subject aller ZAvecke 
aber ist jedes vernünftige Wesen als SelbstzAveck. Hieraus folgt 
das dritte practische Princip des Willens als oberste Bedingung 
der Zusammenstimmung desselben mit der allgemeinen practischen 
Vernunft, „die Idee des Willens jedes vernünftigen Wesens als 
eines allgemein gesetzgebenden Willens.“ )̂

Nach diesem Princip Averden alle mit der allgemeinen Ge­
setzgebung des Willens nicht übereinstimmenden Maximen ver- 
Avorfen und der Wille dem Gesetze so unterAvorfen, dass er auch 
als selbstgesetzgebend und eben darum dem Gesetze, als dessen 
Urheber er sich betrachten kann, unterworfen angesehen werden 
muss. (Vgl. Kritik d. pract. Vern. VIII., S. 145.)

Die Imperative der allgemein einer Naturordnung ähnlichen 
Gesetzmässigkeit der Handlungen oder des allgemeinen Zwecks­
vorzuges A^ernünftigen Wesen an sich selbst schliessen von ihrem 
gebietenden Ansehen alle Beimischung irgend eines Interesses 
als Triebfedern dadurch aus, dass sie als kategorisch vorgestellt 
Averden. Die Lossagung von allem Interesse beim Wollen aus 
Pflicht als der speciflsche Unterschied des kategorischen vom 
hypothetischen Imperativ Avird durch eine in ihm enthaltene 
Bestimmung mitangedeutet, und das geschieht in der dritten 
Formel des Princips, nämlich in der Idee des Willens eines

b In der Kritik d. pract, Vern., VIII., S. 141, stellt Kant nur eine Formel 
des kategor. Imperativs auf: »Handle so, dass die Maxime deines Willens jeder­
zeit zugleich als Princip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne,*
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jeden vernünftigen Wesens als allgemein gesetzgebenden Willens. 
Ein W ille, der selbst oberster Gesetzgeber ist, kann insofern 
unmöglich von irgend einem Interesse abhängen; denn ein solcher 
abhängiger Wille würde selbst wieder eines anderen Gesetzes 
bedürfen, welches das Interesse seiner Selbstliebe auf die Be­
dingung der Gültigkeit zum allgemeinen Gesetz einschränkte. 
Wir dürfen uns demnach nicht wundern, wenn die bisherigen 
Versuche, das Princip der Sittlichkeit zu finden, fehlgeschlagen 
sind. Man sah nämlich den Menschen durch seine Pflicht an 
Gesetze gebunden, erkannte aber nicht, dass er nur seiner eigenen 
und dennoch allgemeinen Gesetzgebung unterworfen sei. Wenn 
man sich ihn nur einem Gesetz unterworfen dachte, so musste 
dies irgend ein Interesse als Reiz oder Zwang bei sich führen, 
weil es als Gesetz nicht aus seinem Willen entsprang, sondern 
dieser gesetzmässig von etwas Anderem zum Handeln genöthigt 
wurde. Dann musste jedoch der Imperativ stets bedingt aus- 
fallen. Desshalb nennt Kant den obersten Grundsatz der Sittlich­
keit das Princip der Autonomie des Willens. Mit dem Begriff 
eines jeden vernünftigen Wesens, das sich durch die Maxime 
seines Willens als allgemein gesetzgebend betrachten muss, hängt 
der Begriff eines Reiches der Zwecke zusammen. Jedes ver­
nünftige Wesen muss sich nämlich als gesetzgebend in einem 
durch Willensfreiheit möglichen Reiche der Zwecke (d. i. in der 
systematischen Verbindung vernünftiger Wesen durch gemein­
same Gesetze, welche die Zwecke ihrer allgemeinen Gültigkeit 
nach bestimmen) betrachten, sei es als Glied oder als Oberhaupt 
desselben. Moralität besteht in der Beziehung alles Handelns 
auf die Gesetzgebung, wodurch allein ein Reich der Zwecke 
möglich ist. Diese Gesetzgebung muss aber in jedem vernünf­
tigen Wesen selbst zu finden sein und aus seinem Willen ent­
springen, dessen Princip es ist, nur so zu handeln, dass er 
durch seine Maxime sich selbst zugleich als allgemein gesetz­
gebend betrachten könne. Sind die Maximen mit diesem objec- 
tiven Princip der vernünftigen Wesen nicht durch ihre Natur 
schon nothwendig einstimmig, so heisst die Nothwendigkeit der 
Handlung nach jenem Princip practische Nöthigung, d. i. Pflicht. 
Letztere kommt nicht dem Oberhaupt im Reiche der Zwecke, 
aber den Gliedern und zwar allen in gleichem Masse zu. Die 
Pflicht beruht nicht auf Gefühlen, Antrieben und Neigungen,
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sondern nur auf dem Verhältnisse vernünftiger Wesen zu ein­
ander, in welchem der Wille eines vernünftigen Wesens immer 
zugleich als gesetzgebend betrachtet werden muss, weil es sie 
sonst nicht als Selbstzwecke denken könnte. Die Vernunft be­
zieht also jede Willensmaxime als allgemein gesetzgebend auf 
jeden ändern AVillen und auf jede Handlung gegen sich selbst 
und zwar nicht um eines practischen Beweggrundes oder künf­
tigen Vortheiles willen, sondern aus der Idee der Würde eines 
vernünftigen Wesens, das nur einem von ihm selbst gegebenen 
Gesetze gehorcht und insofern autonom ist.

Die Autonomie ist der Grund der Würde der menschlichen 
und jeder vernünftigen Natur, weil nichts einen ändern Werth 
hat als den, welchen ihm das Gesetz bestimmt, und darum muss 
die allen AVerth bestimmende Gesetzgebung eine Würde, d. i. 
unbedingten, unvergleichbaren AVerth haben. Jedes vernünftige 
AÂ esen muss sich als Selbstzweck in Ansehung aller Gesetze, 
denen es unterworfen ist, zugleich als allgemein selbstgesetz­
gebend ansehen, weil die Schicklichkeit seiner Maximen zur 
allgemeinen Gesetzgebung es als Selbstzweck auszeichnet; des­
gleichen bringt es seine AVürde vor allen Natur wesen mit sich, 
dass es seine Maximen stets aus dem Gesichtspunkt seiner selbst 
und jedes ändern vernünftigen Wesens als gesetzgebenden nimmt. 
So ist eine vernünftige Welt als Reich der Zwecke durch die 
eigene Gesetzgebung aller Personen als Glieder möglich, und 
jedes vernünftige Wesen muss so handeln, als ob es durch seine 
Maximen stets ein gesetzgebendes Glied im allgemeinen Reiche 
der Zwecke wäre. Das Reich der Zwecke würde durch 
Maximen, deren Regel der kategorische Imperativ aller vernünf­
tigen AVesen vorschreibt, zu Stande kommen, wenn sie allgemein 
befolgt würden, wenn der Wille Aller stets ein schlechterdings 
guter wäre, d. h. wenn dessen Maxime, falls sie zum allgemeinen 
Gesetz gemacht würde, sich selbst nie widerstreiten könnte. 
Das ist allerdings nicht der Fall; aber trotzdem bleibt das Ge­
setz, nach Maximen eines allgemein gesetzgebenden Gliedes in 
einem blos möglichen Reiche der Zwecke zu handeln, in voller 
Kraft, weil es kategorisch gebietet. Dass die Person nur aus 
Achtung vor dem Gesetz handelt, darin besteht ihre Würde; 
sie ist zwar dem Gesetze unterworfen, zugleich aber selbst­
gesetzgebend und nur darum ihr untergeordnet.

 i^ _



Z w eiter  A b sch n itt. A u ton om ie und H eteronom ie. 
§4. D ie  H eteronom ie a ls Q u elle  der u nächten  P r in c ip ie n  
der S it t l ic h k e it .  E in th e ilu n g  der M oralp rin cip ien  nach  
dem B e g r if f  der H eteron om ie.
(Vgl. Kants Werke, VIII., Grundleg. z. Metaph. d. Sitten, 

S. 72—76, Kritik d. pract. Vern. S. 145—156, 195—217.)
Wenn der Wille nicht in der Tauglichkeit der Maximen zu 

seiner eigenen allgemeinen Gesetzgebung, wenn er vielmehr in 
der Beschaffenheit eines seiner Objecte das ihn bestimmende 
Gesetz sucht, so kommt immer Heteronomie heraus. Der Wille 
giebt dann nicht sich selbst, sondern das Object durch sein Ver­
hältniss zum Willen giebt diesem das Gesetz.

Wenn die Materie des AVollens, die nur das Object einer 
Begierde sein kann, die mit dem Gesetz verbunden wird, in das 
Gesetz als die Bedingung der Möglichkeit desselben hinein­
kommt, so wird daraus Heteronomie der Willkühr, nämlich Ab­
hängigkeit vom Naturgesetz. Der Wille giebt sich dann nur 
die Vorschrift zur vernünftigen Befolgung pathologischer Gesetze. 
Die Maxime aber, die so nie die allgemein gesetzgebende Form 
in sich enthalten kann, ist dem Princip einer re in en  practischen 
Vernunft und damit der sittlichen Gesinnung entgegen. „Das 
Wesentliche aller Bestimmung des Willens durch das sittliche 
Gesetz ist, dass er als freier Wille, mithin nicht blos ohne Mit­
wirkung sinnlicher Antriebe, sondern selbst mit Abweisung aller 
derselben und mit Abbruch aller Neigungen, sofern sie jenem 
Gesetz zuwider sein könnten, blos durchs Gesetz bestimmt 
werde.“ (Kritik d. pract. Vern. VIII., S. 196.)

Die heteronomen Moralprincipien sind entweder empirisch 
oder rational. Die ersteren, die aus dem Princip der Glück­
seligkeit stammen, sind aufs physische oder moralische Gefühl 
gebaut; die letzteren, deren Princip die Vollkommenheit ist, be­
ruhen entweder auf dem ontologischen Begriff derselben (in Be­
ziehung auf den Menschen, dessen Vollkommenheit in Talent 
und Geschicklichkeit besteht) oder dem theologischen (in Be­
ziehung auf Gott, dessen Vollkommenheit seine Zulänglichkeit 
zu allen Zwecken überhaupt ist), wonach der W ille Gottes als 
bestimmende Ursache unseres Willens anzusehen ist.

Auf empirische Principien lassen sich moralische Gesetze 
nicht gründen. Denn die Allgemeingültigkeit derselben für alle
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vernünftigen Wesen fällt weg, wenn ihr Grund von der beson­
deren Einrichtung der menschlichen Natur hergenommen wird. 
(Vgl. oben § 3.) Am verwerflichsten ist das Princip der eigenen 
Glückseligkeit, besonders darum, weil es der Sittlichkeit Trieb­
federn unterlegt, die zerstörend auf sie einwirken und ihre Er­
habenheit vernichten, welche die Motive der Tugend und des 
Lasters in eine Klasse stellen nnd den specifischen Unterschied 
beider aufheben. Dagegen bleibt das moralische Gefühl, dieser 
vermeintliche besondere Sinn, der Sittlichkeit und ihrer Würde 
dadurch näher, dass er der Tugend die Ehre anthnt, das Wohl­
wollen und die Hochschätzung für sie ihr nnmittelbar zuzu­
schreiben.

Unter den rationalen Gründen der Sittlichkeit ist der onto­
logische Begriff der Vollkommenheit, so leer und unbestimmt er 
auch ist, dennoch dem theologischen Begriff derselben vorzu­
ziehen, nicht blos, weil wir Gottes Vollkommenheit doch nicht 
anschauen, vielmehr sie von unsern Begriffen allein, unter denen 
der der Sittlichkeit der vornehmste ist, ableiten, sondern weil, 
wenn wir dies nicht thun, der noch übrige Begriff seines Willens 
aus den Eigenschaften der Ehre nnd Herrschbegierde, mit den 
furchtbaren Vorstellungen der Macht und des Racheeifers ver­
bunden, die Grundlage zn einem der Moralität grade entgegen­
gesetzten Sittensystem bilden würde. Hat man zwischen dem 
Begriff des moralischen Sinnes und der Vollkommenheit zu 
wählen, so ist der letztere vorzuziehen, weil er die Entscheidung 
der Frage von der Sinnlichkeit abzieht und vor den Gerichtshof 
der reinen Vernunft bringt.

Alle diese Principien stellen Heteronomie des Willens als 
ersten Grund der Sittlichkeit auf und verfehlen darum noth­
wendig ihres Zweckes. Der schlechterdings gute Wille, dessen 
Princip ein kategorischer Imperativ sein muss, wird, in Ansehung 
aller Objecte unbestimmt, blos die Form des Willens überhaupt 
enthalten nnd zwar als Autonomie, d. i.; die Tauglichkeit der 
Maximen eines jeden guten Willens, sich selbst zum allgemeinen 
Gesetze zu machen, ist das einzige Gesetz, welches sich der 
Wille jedes vernünftigen Wesens auflegt, ohne eine Triebfeder 
und Interesse derselben als Grund unterzulegen.
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D r itte r  A b sch n itt. D ie  W ille n s fr e ih e it . § 5. D ie  
M ö g lich k e it der A utonom ie.

(Vgl. Kants Werke, VIII., Grundleg. z. Metaph. d. Sitten, 
S. 77—89, Kritik d. pract. Vern., S. 156 ff.)

Der Wille ist eine Art von Causalität vernünftiger Wesen ̂  
Freiheit diejenige Eigenschaft dieser Causalität, vermöge deren 
sie unabhängig von fremden Ursachen zu wirken vermag, so 
wie Naturnothwendigkeit die Eigenschaft der Causalität ver­
nunftloser Wesen ist, durch fremde Ursachen zur Thätigkeit 
bestimmt zu werden. Aus dieser negativen Begriffsbestimmung 
der Freiheit fliesst eine positive. Da der Begriff einer Cau­
salität den von Gesetzen einschliesst, nach denen durch Ursachen 
Folgen gesetzt werden, so ist die Freiheit, obwohl nicht eine 
Eigenschaft des Willens nach Naturgesetzen, dennoch nicht 
gesetzlos, vielmehr eine Causalität nach unwandelbaren Gesetzen 
besonderer Art; sonst wäre ein freier Wille ein Unding. Die 
Naturnothwendigkeit ist eine Heteronomie der wirkenden Ur­
sachen, da jede Wirkung nur unter dem Gesetze möglich ist, 
dass etwas Anderes die wirkende Ursache zur Causalität be­
stimmt. Die Willensfreiheit ist Autonomie, d. h. Eigenschaft 
des Willens, sich selbst ein Gesetz zu sein. Der Satz: Der 
Wille ist in allen seinen Handlungen sich selbst Gesetz, be­
zeichnet nur das Princip, nach keiner ändern Maxime zu handeln, 
als der, die sich selber als allgemeines Gesetz zum Gegenstand 
haben kann. Dies ist grade die Formel des kategorischen Im­
perativs und das Princip der Sittlichkeit.

Unter Voraussetzung der Willensfreiheit folgt aus ihr durch 
blosse Begriffs-Analyse die Sittlichkeit sammt ihrem Princip. 
Indessen ist das letztere immer ein synthetischer Satz: Ein 
schlechterdings guter Wille ist der, dessen Maxime stets sich 
selbst als allgemeines Gesetz betrachtet in sich enthalten kann; 
denn durch Zergliederung des Begriffs eines solchen Willens 
kann jene Eigenschaft der Maxime nicht gefunden werden. Solche 
synthetische Sätze sind aber nui‘ dadurch möglich, dass beide 
Erkenntnisse durch Verknüpfung mit einer dritten, worin sie 
anzutreffen sind, unter sich verbunden werden. Der positive 
Freiheitsbegriff schafft dieses Dritte.

Zunächst ist Freiheit als Eigenschaft des Willens aller ver­
nünftigen Wesen vorauszusetzen. Die Sittlichkeit dient für uns
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blos als vernünftige Wesen zum Gesetz; sie muss demnach auch 
für alle vernünftigen Wesen gelten, und da sie lediglich aus 
der Eigenschaft der Freiheit abzuleiten ist, so muss Freiheit 
als Willenseigenschaft aller vernünftigen Wesen nachgewiesen, 
nicht blos aus gewissen vei'meintlichen Erfahimngen von der 
menschlichen Natur dargethan werden, was übrigens unmöglich 
ist. Jedes Wesen nun, das nur unter der Idee der Freiheit 
handeln kann, ist eben darum in practischer Rücksicht wirklich 
frei, d. i. es gelten für dasselbe alle mit der Freiheit unzer­
trennlich verbundenen Gesetze eben so, als ob sein Wille an 
sich selbst und in der theoretischen Philosophie gültig für frei 
erklärt würde.’) Jedem vernünftigen, mit einem Willen be­
gabten Wesen müssen wir nothwendig die Idee der Freiheit 
zuschreiben, unter der es allein handle. Denn wir denken uns 
in einem solchen Wesen practische Vernunft, d. i. eine solche, 
die hinsichtlich ihrer Objecte Causalität besitzt. (S^gl. oben § 1 
dieser Abhandlung.) Nun kann man sich unmöglich eine in 
ihren Urtheilen mit Bewusstsein unter fremder Leitung stehende 
Vernunft denken; denn dann würde das Subject nicht seinei- 
Vernunft, sondern einem Antriebe die Bestimmung der Urtheils- 
kraft zuschreiben. Sie muss sich selbst als Urheberin ihrer 
Principien, folglich als practische Vernunft oder Wille eines ver­
nünftigen Wesens sich als frei ansehen, d. h. ihr Wille kann 
nur unter der Idee der Freiheit ein eigener Wille sein.

Aus dieser Voraussetzung fliesst auch das Bewusstsein eines 
Gesetzes unseres Handelns, dass nämlich die subjectiven Gründe 
desselben, die Maximen, stets objectiv, d. i. allgemein als Grund-
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Theoretisch kann über den Preiheitsbegriff nach Kant nur festgestellt 
werden, dass er keinen Widerspruch enthält. Die Denkbarkeit der freien Cau­
salität lässt die Kritik d. reinen Vern. in der Auflösung ihrer dritten Antinomie 
ausdrücklich offen. Vgl. darüber Kritik d. pract. Vern., VIII., S. 167 ff. In 
der Metaphysik d. Sitten. IX., S. 21 und 22 heisst es: »Der Begriff der Frei­
heit ist ein reiner Vernunftbegriff, der eben darum für die theoretische Philo­
sophie transcendent, d. i. ein solcher ist, dem kein angemessenes Beispiel in 
irgend einer möglichen Erfahrung gegeben werden kann, welcher also keinen 
Gegenstand einer uns möglichen theoretischen Erkenntniss ausraacht und 
schlechterdings nicht für ein constitutives, sondern lediglich als regulatives und 
zwar nur blos negatives Princip der speculativen Vernunft gelten kann, im 
practischen Gebrauch derselben aber seine Eealität durch practische Grundsätze 
beweiset.*

2



Sätze gelten. Diesem Gesetze müssen wir uns unterwerfen; es 
ist für uns ein Sollen, was eigentlich ein Wollen ist. Wir 
kommen hierbei in eine Art Cirkel. „Wir nehmen uns in der 
Ordnung der wirkenden Ursachen als frei an, um uns in der 
Ordnung der Zwecke unter sittlichen Gesetzen zu denken, und 
wir denken uns nachher als diesen Gesetzen unterworfen, weil 
wir uns die Freiheit des Willens beigelegt haben; denn Freiheit 
und eigene Gesetzgebung des Willens sind beides Autonomie.“ 
Als Auskunft bleibt uns übrig die Untersuchung, ob wir nicht 
einen anderen Standpunkt einnehmen, wenn wir uns durch Frei­
heit als a priori wirkende Ursachen denken, als wenn wir nach 
unseren Handlungen als sichtbaren Wirkungen eine Vorstellung 
von uns haben. Und in der That macht die Freiheitsidee den 
Menschen zu einem Gliede der intelligiblen W elt, als das er 
von sich selber als Glied der Sinnenwelt wohl zu unterscheiden ist.*) 

Jeder Mensch erkennt seine Angehörigkeit zu dieser doppelten 
Welt, und selbst der gemeinste Verstand wird ihrer, wenn auch 
nur dunkel, inne. Er nimmt wahr, dass alle unwillkürlichen 
Vorstellungen uns die Dinge nur so zu erkennen geben, wie sie 
uns afficiren, als Erscheinungen, nicht als Dinge an sich selbst. 
Mit dieser Unterscheidung giebt man von selbst die Existenz 
der Dinge an sich zu. Dies gilt auch von der Selbsterkenntniss 
des Menschen, da er den Begriff von sich selbst empirisch durch 
den inneren Sinn erhält, folglich nur durch die Erscheinung 
seiner Natur und die Art der Affection seines Bewusstseins. 
Trotzdem muss er über diese aus Erscheinungen zusammenge­
setzte Beschaffenheit seines eigenen Subjects noch etwas Anderes, 
was ihm zu Grunde liegt, sein Ich, so wie es an sich selbst 
beschaffen sein mag, annehmen und sich so mit Beziehung auf
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*) Nur durch diese Annahme glaubt Kant die Preiheitsidee retten, den 
Unterschied von Freiheit und Naturnothwendigkeit festhalten und die handelnden 
Wesen als Glieder der Simienwelt in ihren Erscheinungen nicht als durch Gott 
bestimmt ansehen zu können, der nach ihm als Schöpfer nur die Ursache der 
Dinge an sich selbst ist. (Vgl. hierüber die Kritik d. pract. Vern., VIII.,
S. 224—235 und den nächsten § dieser Abhandlung.) Der oben angeführte 
Cirkel verschwindet bei Anwendung der von Kant gemachten Unterschei­
dung: Denken wir uns als frei, so versetzen wir uns in die Verstand eswelt 
und erkennen die Willensautonomie an; fassen wir uns jedoch als verpflichtet 
auf, so betrachten wir uns als zur Sinnenweit und dessenungeachtet zugleich 
zui- Vorstaudeswelt gehörig.



blosse Wahrnehmung und Empfänglichkeit der Empfindungen 
zur Sinnenwelt, hinsichtlich seiner reinen Thätigkeit aber zur 
intellectuellen Welt zählen. (Da auf der Kant specifisch eigen- 
thünilichen Unterscheidung zwischen der Eischeinungs- und 
Intellectualwelt seine Freiheitsidee und damit seine Lehre von 
der Autonomie der Vernunft beruht, müssen wir im 2. Theil 
dieser Abhandlung darauf mit specieller Berücksichtigung der 
Kantischen Selbstbewusstseinstheorie zurückkommen.) Wir finden 
auch ein Vermögen in uns, wodurch wir uns von allem Ändern, 
ja von uns selber, sofern wir durch Gegenstände afficirt werden, 
unterscheiden, nämlich die Vernunft, deren vornehmstes Geschäft 
es ist, Sinnen- und Verstandeswelt von einander zu unterscheiden.

Das vernünftige Wesen zählt sich darum als Intelligenz 
zur Verstandeswelt und nennt seine Causalität als eine zu dieser 
gehörige wirkende Ursache einen Willen. Andrerseits ist er 
sich seiner als eines Gliedes der Sinnenwelt bewusst, in der 
seine Handlungen als blosse Erscheinungen der genannten Cau­
salität zu finden sind, deren Möglichkeit aber aus dieser, die 
wir nicht kennen, nicht eingesehen werden kann. Als blossen 
Gliedes der Verstandeswelt würden alle unsere Handlungen dem 
Princip der Autonomie des reinen Willens gemäss sein; als 
Gliedes der Sinnenwelt würden sie dem Naturgesetz der Begierden 
und Neigungen, somit der Heteronomie der Natur entsprechen. 
Da die Verstandeswelt aber den Grund der Sinneswelt und so 
auch ihrer Gesetze enthält, ist sie in Beziehung auf den Willen 
unmittelbar gesetzgebend. Darum erkenne ich mich als Intelli­
genz, obwohl zur Sinneswelt gehörig, dennoch dem Gesetz der 
erstem, d. i. der Vernunft, die in der Idee der Freiheit das 
Gesetz derselben enthält, und also der Autonomie des AVillens 
unterworfen, muss folglich die Gesetze der Verstandes weit als 
Imperative und die diesem Princip gemässen Handlungen als 
Pflichten ansehen. Es sind also kategorische Imperative dadurch 
möglich, dass die Freiheitsidee den Menschen zu einem Gliede 
der intelligiblen Welt macht. Wäre ich solches allein, dann 
wären alle meine Handlungen stets der Autonomie des Willens 
gemäss; da ich aber zugleich Glied der Sinnenwelt bin, so sollen 
sie ihr gemäss sein. Dies kategorische Sollen ist ein synthe­
tischer Satz a priori dadurch, „dass über meinen durch sinnliche 
Begierden afficirten Willen noch die Idee ebendesselben, aber
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zur Verstandeswelt gehörigen, reinen Willens hinzukommt, wel- 
chei' die oberste Bedingung des erstem nach der Vernunft enthält.“ 

§ 6. F r e ih e it  und N o th w e n d ig k e it . E rk lä ru n g  der 
M ö g lich k eit der F r e ih e it .

(Vgl. Kants Werke, VIII., Grundleg. z. Metaph. d. Sitten, 
S. 89—99, Kritik d. pract. Vern., S. 225—240.)

Die Freiheit ist kein Erfahrungsbegritf, weil er immer 
bleibt, obgleich die Erfahrung das Gegentheil derjenigen For­
derungen zeigt, die unter Voraussetzung der Freiheit als noth- 
wendig vorgestellt werden. Andrerseits ist alles Geschehende 
durch Naturgesetze unausbleiblich bestimmt, und die Naturnoth- 
wendigkeit ist ebenfalls kein Erfahrungsbegriff, da der Begriff 
der Nothwendigkeit eine Erkenntniss a priori ist. Dagegen ist 
der Begriff der Natur ein Erfahrungsbegilif und unvermeidliche 
Voraussetzung für die Möglichkeit der Erfahrung. Daher ist 
Freiheit nur eine Idee der Vernunft, deren objective Realität 
an sich zweifelhaft ist, Natur aber ein Verstandesbegriff, für 
dessen Realität Beispiele der Erfahrung beweisend sind.

Die Freiheit des Willens steht scheinbar mit der Natur- 
nothwendigkeit in Widerspruch. Auf speculativem Gebiet findet 
die Vernunft den Weg der Naturnothwendigkeit viel brauchbarer 
als den der Freiheit; aber auf practischem Gebiet ist „derFusssteig 
der Freiheit der einzige.“ Weil nun weder der Begriff der Natur 
noch der der Freiheit aufgegeben werden darf, so kann in den­
selben menschlichen Handlungen kein Widerspruch zwischen 
Freiheit und Naturnothwendigkeit bestehen, und ihr scheinbarer 
Widerspruch muss beseitigt werden. Die speculative Philosophie 
hat zu zeigen, dass wir den Menschen anders auffassen, wenn 
wir ihn frei nennen, als wenn wir ihn im Verhältniss zur Natur 
den Gesetzen derselben unterworfen denken.

Der Rechtsanspruch des Menschen auf Willensfreiheit ist 
begründet in dem Bewusstsein und der zugestandenen Voraus­
setzung der Unabhängigkeit der Vernunft von blos subjectiv- 
bestimmten Ursachen, die in das Gebiet der Sinnlichkeit gehören. 
Der Mensch, der sich so als Intelligenz betrachtet, setzt sich 
dadurch in eine andere Ordnung der Dinge und in ein Ver­
hältniss zu bestimmenden Gründen anderer Art, wenn er sich 
als Intelligenz mit Willen und mit Causalität begabt denkt, als 

•wenn er sich als Phänomen in der Sinnenwelt betrachtet und
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seine Causalität nach äusserer Bestimmung Naturgesetzen unter­
wirft. Er wird bald inne, dass beides stattflnden müsse. Dass 
ein Ding in der Erscheinung Gesetzen unterworfen, von diesen 
aber als Ding an sich unabhängig ist, enthält keinen Wider­
spruch; dass der Mensch sich auf diese doppelte Art vorstellen muss, 
beruht einerseits auf dem Bewusstsein seiner selbst als durch die 
Sinne afficirten Gegenstandes, andrerseits auf dem BeAvusstsein 
seiner selbst als Intelligenz und darum im Vernunftgebrauch 
von Sinneseindrücken unabhängigen Wesens.

Daher schreibt sich der Mensch einen Willen zu, der nichts 
von sich ableitet, was nur zu seinen Begierden und Neigungen 
gehört, Avohl aber Handlungen durch sich als nothAvendig denkt, 
die nur mit Hintansetzung sinnlicher Begierden und Eeize ge­
schehen. Die Causalität derselben liegt in ihm als Intelligenz 
und in den Gesetzen der Wirkungen und Handlungen nach 
Principien einer intelligiblen Welt, von der er a v o Iü  nichts Aveiter 
Aveiss, als dass darin die reine, von der Sinnlichkeit unabhängige 
Vernunft Gesetzgeberin ist. Durch das Hineindenken in die 
VerstandesAvelt überschreitet die Vernunft ihre Grenzen nicht; 
Avohl aber Avürde dies geschehen, Avenn sie sich hineinschauen 
Avollte. Das Hineindenken ist nur ein negativer Gedanke hin­
sichtlich der Sinnen weit und nur darin positiv, dass die Freiheit 
zugleich mit einer Causalität der Vernunft verbunden ist, so zu 
handeln, dass das Princip der Handlungen der Qualität einer 
Vernunftursache gemäss sei. Würde sie noch ein Object des 
Willens, d. i. eine BeAvegursache aus der VerstandesAvelt her­
holen ̂  so überschritte sie ihre Grenzen und masste sich die 
Kenntniss \"on etAvas an, Avovon sie nichts Aveiss. Der Begriff 
einer VerstandesAvelt ist also nur ein Standpunkt, den die Ver­
nunft ausser den Erscheinungen nehmen muss, um sich als 
practisch zu denken; sonst Avürde dem Menschen das BeAvusst- 
sein seiner selbst als Intelligenz, d. i. als freiwirkender Ursache 
abgesprochen Averden müssen. Dies macht den Begriff einer 
intelligiblen Welt nothAvendig, ohne über ihre formale Bedingung, 
die Allgemeinheit der Maximen des Willens als Gesetze und 
die damit gegebene Autonomie desselben hinauszugehen.

Dagegen AVürde die Vernunft ihre Grenzen überschreiten, 
Avenn sie erklären Avollte, Avie reine Vernunft oder Freiheit 
möglich sei, weil Avir nur zu erklären vermögen, was sich auf
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Gesetze zurückführen lässt, deren Gegenstand in der Er­
fahrung vorkommt. Aber Freiheit ist lediglich eine Idee, die 
nur nothwendige Voraussetzung der Vernunft ist in einemWesen, 
das sich eines Willens, d, i. eines vom blossen Begehrnngsver- 
mögen noch verschiedenen Vermögens bewusst zu sein glaubt. 
Wo aber Bestimmung nach Naturgesetzen authört, hört auch 
die Erklärung auf, und es bleibt nur Vertheidigung übrig gegen 
die Einwürfe derer, welche die Freiheit für unmöglich erklären. 
Es lässt sich zeigen, dass der vermeintlich von ihnen entdeckte 
Widerspruch in der Freiheit nur darin liege, dass sie den Menschen 
anch da als Erscheinung betrachten, avo  sie ihn in seiner Intelli­
genz als Ding an sich denken sollten. Die Frage also, wie ein 
kategorischer Imperativ möglich sei, kann beantwortet werden, 
insofern man: 1) seine einzige Voraussetzung, die Idee der Frei­
heit, angeben kann; 2) insofern man die Nothwendigkeit dieser 
Voraussetzung einzusehen vermag, was zur Ueberzengnng von 
der Gültigkeit dieses Imperativs nnd des sittlichen Gesetzes 
hinreicht. Die Möglichkeit dieser A^oranssetznng selbst kann die 
menschliche Vernunft nie einsehen. Unter A^oranssetzung der 
Freiheit des AVillens einer Intelligenz aber, die einem vernünf­
tigen Wesen nothAvendig ist, folgt unansbleiblich die Autonomie 
desselben als formaler Bedingung seiner Bestimmung. AVie aber 
reine Vemnnft ohne andere Triebfedern für sich selbst practisch 
sein, wie das Princip der Allgemeingültigkeit ihrer Maximen als 
Gesetze ohne alle Materie des AÂ illens für sich selbst eine Trieb­
feder sein könne, „das zu erklären, dazu ist alle menschliche 
Vernunft unvermögend.“

Eine genauere Er Avägung der hier mitgetheilten Anschauungen 
Kants über den Menschen als Glied der Sinnes- und Verstandes­
welt leitet uns zn der Frage nach der Begründung der Existenz 
des Menschen hinsichtlich der beiden Seiten seines Daseins. Der 
Mensch als Glied der SinnenAvelt hat nach Kant seinen Grund 
in der intelligiblen oder VerstandesAvelt.

Worin aber ist die Verstandes Avelt begründet? Der intelligible 
Mensch bedarf, so behauptet unser Philosoph, znr Erreichung des 
ethischenZAveckes der Unsterblichkeit, die ebenso ein Postnlat der 
practischen Vernunft ist, Avie die Existenz Gottes sich als solches 
herausstellt. (Kritik d. pract. Vern., VIII., S. 261—274.) Auf 
theoretischem Wege Avar die Frage nach den Wesenheiten und
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dem letzten Grunde der Welt und des Menschen für Kant nicht 
lösbar, weil im Sinne seines Systems darüber theoretische Ent­
scheidungen nicht getroffen werden können, weil unsere Erkennt- 
niss die Erscheinungen nicht zu transcendiren vermag. (Vgl. 
Grundleg. z. Metaph. d. Sitten, VIII., S. 84 f. und § 5 dieser 
Abhandlung.) Nach der Kritik der reinen Vernunft (vgl. die 
transcendentale Analytik und Dialectik derselben) kann die Frage 
nach den Nonmena theoretisch nur unbestimmt beantwortet 
werden; die theoretische Vernunft giebt uns nur regulative, nicht 
aber constitutive Principien. „So enthält die reine Vernunft, 
die uns Anfangs nichts Geringeres als Erweiterung der Kennt­
nisse über alle Grenzen der Erfahrung zu versprechen schien, 
wenn wir sie recht verstehen, nichts als regulative Principien, 
die zwar grössere Einheit gebieten, als der empirische Verstandes- 
gebrauch erreichen kann, aber eben dadurch, dass sie das Ziel 
der Annäherung desselben so weit hinausrücken, die Zusammen­
stimmung desselben mit sich selbst durch systematische Einheit 
zum höchsten Grade bringen, wenn man sie aber missversteht 
und sie für constitutive Principien transcendenter Erkenntnisse 
hält, durch einen zwar glänzenden, aber trüglichen Schein 
Ueberrednng und eingebildetes Wissen, hiermit aber ewige Wider­
sprüche und Streitigkeiten hervorbringen.“ (Kritik der reinen 
Vern., II., S. 542.) Der Geist des Menschen nun, der als prac­
tische Vernunft die Existenz Gottes postiüirt, steht eben auf dem 
practischen Gebiete im Sinne Kants durch das Sittengesetz in 
Beziehung zu Gott, insofei n das erstere (Metaph. d. Sitten, IX., 
S. 29) in folgender Weise zu dem göttlichen Willen in Beziehung 
gesetzt wird; „Gesetz ist ein Satz, der einen kategorischen Im­
perativ enthält. Der Gebietende durch ein Gesetz ist der Gesetz­
geber. Er ist der Urheber der Verbindlichkeit nach dem Gesetze, 
aber nicht immer der Urheber des Gesetzes. In letzterem Falle 
würde das Gesetz positiv (zufällig) und willkührlich sein. Das 
Gesetz, was uns a priori und unbedingt durch unsere eigene 
Vernunft verbindet, kann auch als aus dem Willen eines höchsten 
Gesetzgebers, d. i. eines solchen, der lauter Rechte und keine 
Pflichten hat (mithin dem göttlichen Willen) hervorgehend aus­
gedrückt werden, welches aber nur die Idee von einem mora­
lischen Wesen bedeutet, dessen Wille für Alle Gesetz ist, ohne 
ihn doch als Urheber desselben zu denken.“
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Hiermit schliessen wir die Darstellung der Lehre Kants von 
der Autonomie der Vernunft und werden nnnmelir zu prüfen 
haben, inwieweit dieselbe vor dem Forum der seitdem geläuterten 
und fortgeschrittenen Wissenschaft haltbar ist.

Zweiter Theil.
K r itik  der K a n tisch en  L ehre von  der A u ton om ie. 

E rste r  A b sch n itt. I s t  die A u to n o m ie  au f d ie p r a c t isc h e  
V ern u n ft zu b esch rän k en ?

§ 7. K an t b esch rä n k t d ie A u to n o m ie  m it U n re ch t  
au f die p ra c t isc h e  V ernunft.

Die Autonomie der Vernunft Hess Kant nur auf dem prac­
tischen Gebiete gelten, nicht aber auf dem theoretischen, und 
zwar darum, weil er die theoretische Vernunft nur als receptiv 
ansah, als ein leeres Denkvermögen, das einen Inhalt des Er- 
kennens aus sich selber nicht gewinnen könne. Dies geht mit 
voller Klarheit aus der Kantischen Auffassung des Geistes her­
vor, die wir zunächst genauer entwickeln und hierauf kritisch 
beleuchten wollen, um zu ermitteln, ob in Wahrheit die Auto­
nomie auf die practische Vernunft zu beschränken sei.

In der Kritik d. rein. Vern.. II., 8. 732 lehrt Kant: „Das 
Ich denke muss nlle meine Vorstellungen begleiten können; 
denn sonst würde etwas in mir vorgestellt werden können, was 
gar nicht gedacht werden könnte, Avelches eben so viel heisst 
als: die Vorstellung würde entweder unmöglich oder wenigstens 
für mich nichts sein. Diejenige Vorstellung, die vor allem 
Denken gegeben sein kann, heisst Anschauung. Also hat alles 
Mannigfaltige der Anschauung eine nothwendige Beziehung auf 
das Ich denke in demselben Subject, darin dieses Mannigfoltige 
angetroffen wird. Diese Vorstellung aber ist ein Actus der 
Spontaneität, d. i. sie kann nicht als zur Sinnlichkeit gehörig 
angesehen werden. Ich nenne sie die reine Apperception, um sie 
von der empirischen zu unterscheiden, oder auch die ursprüngliche 
Apperception, weil sie dasjenige Selbstbewusstsein ist, was, indem 
es die Vorstellung Ich denke hervorbringt, die alle ändern muss 
begleiten können und in allem Bewusstsein ein und dasselbe ist, von 
keiner ändern weiter begleitet werden kann. Ich nenne auch die 
Einheit derselben die transcendentale Einheit des Selbstbewusst­
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seins, um die Möglichkeit der Erkeuntniss a priori aus ihr zu 
bezeichnen.“

Diese Einheit des Selbstbewusstseins nennt Kant auch die 
synthetische Einheit der Apperception (a. a. 0 . S. 733.) Obwohl 
er nun im Ichbewusstsein das Factum der Identität \mm Subject 
und Object anerkennt, wie schon Aristoteles und Augustinus,") 
so ist ihm doch das Selbstbewusstsein, die Apperception, nur 
eine „einfache Vorstellung“, die er mit dem Denksubject gleich­
setzt, während er das Ich als Object für die Vorstellungen des 
inneren Sinnes hält. In Kants AVerken VII., 2. Abthlg. An- 
merkg. auf S. 20 der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht 
ist dies unzweideutig ausgesprochen: „AVenn ^Yir uns die innere 
Handlung (Spontaneität), wodurch ein Begriff (ein Gedanke) 
möglich Avird, die Reflexion; die Empfänglichkeit (Receptivität), 
AA'odurch eine AA^ahrnehmung (perceptio), d. i. empirische An­
schauung möglich Avird, die Apprehension, beide Acte aber mit 
BeAvusstsein vorstellen, so kann das BeAVUSstsein seiner selbst 
(apperceptio) in das der Reflexion und das der Apprehension 
eingetheilt Averden. Das erstere ist ein BeAvusstsein des Ver­
standes, das zAveite der innere Sinn; jenes die reine, dieses die 
empirische Apperception, da dann jene fälschlich der innere Sinn 
genannt Avird. In der Psychologie erforschen Avir uns selbst 
nach unseren A'orstellungen des inneren Sinnes; in der Logik 
aber nach dem, Avas das intellectuelle BeAvusstsein an die Hand 
giebt. Hier scheint uns nun das Ich doppelt zu sein (Avelches 
Avidersprechend Aväre): 1) Das Ich als Subject des Denkens (in 
der Logik), Avelches die reine Apperception bedeutet (das blos 
reflectirende Ich), und von Avelchem gar Aveiter nichts zu sagen, 
sondern das eine ganz einläche Vorstellung ist; 2) das Ich als 
das Object der AA^ahrnehmnng, mithin des inneren Sinnes, Avas 
eine Alannigfaltigkeit von Bestimmungen enthält, die eine innere

b Vgl. Aristoteles metaph. XII., 7. § 14; Aux^v 8  ̂ vosT o vou? xaxa  
[j L 3 x a X r |( ] > i v  xo5 vo7]xo5‘ v o t j x o ?  yap Y q v c t a i  h q Y a v m v  xat vomv, (oaxs 
xauxov vou? xal vovjxov Augustinus de trin. IX., 12, 18: Mens quuin se 
ipsam cognoscit, sola parens est notitiae suae; et cognitum enim et cognitor 
ipsa est. Vgl. hierzu die Stelle hei Kant I., S. 500 (in dem Aufsatz über die 
Fortschritte der Metaph. in Deutschland seit Ijcibnitz und Wolf): »Ich bin 
mir meiner selbst bewusst, ist ein Gedanke, der schon ein zweifaches Ich ent­
hält, das Ich als Subject .und das Icli als Object*, welcher Unterscheidung dann 
sofort das Prädikat eines »unzweifelhaften Factums* beigelegt wird.
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Erfahrung möglich machen.“ In gleichem Sinne äussert sich 
unser Philosoph in der Kritik d. reinen Vern. II., S. 278 f.: „Zum 
Grunde der transcendentalen Seelenlehre können wir nichts An­
deres legen als die einfache und für sich selbst an Inhalt gänz­
lich leere Vorstellung Ich, von der man nicht einmal sagen kann, 
dass sie ein Begriff sei, sondern ein blosses Bewusstsein, das 
alle Begriffe begleitet. Durch dieses Ich oder Er oder Es (das 
Ding), welches denkt, wird nun nichts weiter als ein transcen- 
dentalesSubject der Gedanken vorgestellt t=:X., welches nur durch 
die Gedanken, die seine Prädikate sind, erkannt wird und wovon 
wir abgesondert niemals den mindesten Begriff haben können, 
um welches wir uns daher in einem beständigen Cirkel herum­
drehen, indem wir uns seiner A^orstellung jederzeit schon bedienen 
müssen, um irgend etwas von ihm zu urtheilen, eine Unbequem- 
licheit, die davon nicht zu trennen ist, weil das Bewusstsein an 
sich nicht sowohl eine Vorstellung ist, die ein besonderes Object 
unterscheidet, sondern eine Form derselben überhaupt, sofern sie 
Erkenntniss genannt werden soll; denn von der allein kann ich 
sagen, dass ich dadurch irgend etwas denke.“

Nach diesen und anderen Aeusserungen ist das reine Ich 
für Kant nicht Ding an sich, sondern eine blosse Form des Be­
wusstseins; „ich bin mir darin bewusst, nicht wie ich mir er­
scheine, noch wie ich an mir bin, sondern nur, dass ich bin“ 
(a. a. 0 . S. 750); oder: „Der Ausdruck Ich, welchen ich auf
jedes denkende Subject anwenden kann, ist ein an Inhalt gänz­
lich leerer“ (a. a. 0 . S. 286); wir treffen „an der Seele keine 
beharrliche Erscheinung an als die Vorstellung Ich, welche sie 
alle begleitet und verknüpft; wir können niemals ausmachen, 
ob dieses Ich (ein blosser Gedanke) nicht ebensowohl fliesse als 
die übrigen Gedanken, die dadurch an einander gekettet v erden“ 
(a. a. 0 . S. 292); das Ich ist „nichts mehr als Gefühl eines Da­
seins ohne den mindesten Begriff und nur Vorstellung desjenigen, 
worauf alles Denken in Beziehung (relatione accidentis) steht“ 
(III., Prolegomena zu jeder künftigen Metaph., S. 103), „eine 
blosse intellectuelle Vorstellung der Selbstthätigkeit eines denken­
den Subjectes“. (Kritik d. rein. Vern., II., S. 775.) Nach dieser 
Ansicht müsste consequenter Weise das Ich seine Stellung unter 
den Kategorien erhaltej^^^^ÜrJ K ant selbst einmal zu sprechen 
kommt in der Kritik r einen Vern., II., S. 275, wo aber der
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Ausdruck Begriff, den er an der oben citirten Stelle S. 278 per- 
horrescirt, oder Urtheil dafür angewendet ist, ja S. 733 sogar 
Vermögen, was „der Verstand selbst“ ist. Er erklärt jedoch, 
dass er den Begriff’ Ich denke nicht in der Kategorientafel auf­
genommen, weil er als Vehikel der Kategorien „eben sowohl 
transcendental sei, aber keinen besonderen Titel haben könne, 
weil er nur dazu diene, alles Denken als zum Bewusstsein 
gehörig aufzuführen“ (a. a. 0 . S. 275); das Ich denke ist der 
Gnmd der Möglichkeit der Kategorien; dasjenige, „was die Kate­
gorien durch sich selbst erkennt“ (a. a. 0 . S. 319). In dem Urtheil: 
Ich bin ich, treten das reine und empirischeich einander gegenüber. 
Dieses entsteht durch jenes, indem das reine Ich den inneren Sinn 
aflicirt und dadurch eine Anschauung seiner selbst hervorbringt. 
(Kritik d. reinen Vern., II., S. 717.) Ueber die nähere Bestimmung 
des Actes dieses Afficirens ist Kant nicht ins Reine gekommen. 
In der eben erwähnten Stelle bezeichnet er sie als eine jeder Theorie 
anhaftende Schwierigkeit; S. 750 a. a. 0 . erklärt er jedoch, nicht zu 
begreifen, wie man so viele SchAvierigkeiten in der Afficirung des 
inneren Sinnes durch das Ich finden könne, weil ja jeder Act der 
Aufmerksamkeit uns ein Beispiel davon gebe. An einer dritten 
Stelle endlich (I. S. 500 in dem Aufsatz über die Fortschritte der 
Metaphysik in Deutschland seit Leibnitz und Wolf) entscheidet er 
sich für die absolute Unmöglichkeit jeder Erklärung. Das Letz­
tere scheint im Sinne des Kantischen Systems die Consequenz zu 
fordern; denn Avenn gleich darauf (S. 501) das reine Ich die Person 
genannt Avird, das empirische die Sache, „gleich anderen Gegen­
ständen ausser mir“, so bleibt die Identität beider unerklärlich.

Wir glauben hiermit genügend dargethan zu haben, dass 
Kant die Vorstellung Ich als eine inhaltleere ansah, den 
substantialen Charakter des Geistes leugnete und das Ich aller­
dings zum Denksubject machte, aber nicht zum ontologischen, 
sondern nur zum logischen, dem seine Gedanken lediglich Prä­
dikate sind, Avährend es trotzdem der innere Grund der Möglich­
keit der Kategorien sein soll. Wie sehr immerhin die Genialität 
seines Denkens mit Rücksicht hierauf glänzende und geistvolle 
Gedankenblitze hervorrief; eine Avie hohe Bedeutung er auch dem 
SelbstbeAvusstsein als der synthetischen Einheit der Apperception 
zuschiieb, indem er den Grundsatz derselben in der Kritik der 
reinen Vernunft zum obersten Princip alles Verstandesgebrauchs
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erhebt und die logische Einheit der Urtheile nach ihm in der 
objectiven Einheit der Apperception der darin enthaltenen Begriffe 
besteht: so müssen wir dennoch die Richtigkeit der Kritik aner­
kennen, die sein grösser Nachfolger auf dem Königsberger Philo­
sophenstuhl, Herbart, in seinen kleineren Schriften,!., S. 441 übt: 
„Fichte machte das Ich zum Gegenstände seiner Forschung, d. h. 
er suchte nach den Bedingungen des Selbstbewusstseins. Hiermit 
bereicherte er die Philosophie mit einem bis dahin unbekannten 
Problem. Denn dasselbe Avar früher sehr Avenig beachtet Avorden, 
und Kant, der die Vorstellung Ich leer und arm an Inhalt er­
klärte, hatte durch diese Behauptung die Aufmerksamkeit davon 
abgelenkt. Von Fichte aber lernte ich einsehen, dass hier eine 
eben so reiche als tiefe Fundgrube verborgen liege, die aber 
nur den grössten Anstrengungen sich öffnen könne.“

ZuAveilen schimmert in einzelnen Sätzen Kants eine andere 
Auffassung hindurch, die, Avenn man sie genau verfolgte, ein 
ganz anderes Resultat ergeben Avürde, so z. B., Avenn er 
(Kritik der reinen Vern.. H., S. 281) lehrt: „Nim ist in allem 
unserem Denken das Ich das Subject, dem Gedanken nur 
als Bestimmungen inhäriren, und dieses Ich kann nicht als die 
Bestimmung eines anderen Dinges gebraucht werden. Also 
muss Jedermann sich selbst nothAvendiger Weise als die Substanz, 
das Denken aber nur als Accidenzen seines Daseins und Be­
stimmungen seines Zustandes ansehen.“ Wenn man diese Sätze 
abgelöst von dem Organismus der Kantischen Lehre analysirte, 
so Avürden Avir eine Bedeutung in sie hineinlegen können, die 
von Kants System Aveitab zu einem ganz anderen führte, Avährend 
Kant bei den gedachten Aeusserungen allerdings den Geist als 
Subject in rein logischer, nicht aber in realer Bedeutung nimmt. 
„Der erste Veiuiinftschluss der transcendentalen Psychologie“, 
sagt er in der Kritik der rein. Vern., II., S. 282, „heftet uns nur 
eine A^ermeintliche neue Einsicht auf, indem er das beständige 
logische Subject des Denkens für die Erkenntniss des realen 
Subjects der Inhärenz ausgiebt, von Avelchem Avir nicht die min­
deste Kenntniss haben noch haben können, Aveil das BeAvnsstsein 
das einzige ist, Avas alle Vorstellungen zu Gedanken macht und 
Avorin mithin alle unsere Wahrnehmnngen als dem transcenden­
talen Subjecte müssen angetroffen Averden und wir ausser dieser 
logischen Bedeutung des Ich keine Kenntniss des Subjects an
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sich seihst haben, was diesem so wie allen Gedanken als Sub­
stratum zum Grunde liegt.“ AÂ enn hiernach dem Ich in logischer 
Bedeutnng, wenn dem empirischen Ich ebenso Avie allen Gedanken 
das Subject an sich selbst, von dem Avir aber keine Kenntniss 
haben, als Substrat zum Grunde liegen soll, so Avird jenes von 
Kant offenbar als Erscheinung aufgefasst. Freilich Avill er 
a. a. 0 . den S atz: die Seele ist Substanz, Avohl gelten lassen, setzt 
jedoch hinzu, jener Satz „bezeichne die Seele nur als eine Sub­
stanz in der Idee, nicht aber als eine solche in der Realität.“

Zu dieser Auffassung des Geistes oder des Ich als einer 
blossen Erscheinung gesellt sich bei Kant eine Aveitere Behaup­
tung, die für die Frage über die Autonomie der A^ernunit von nicht 
geringer TragAveite ist, die Behauptung von der Unerkennbar­
keit der Dinge an sich, insofern sie Avenigstens der Möglichkeit 
der Annahme eines einzigen Dinges an sich Vorschub leistet, 
Avelche Möglichkeit in einzelnen Aeusserungen Kants eine Stütze 
findet, der „seit der kritischen Periode seines Philosophirens einem 
solchen Monismus Avenigstens goldene Brücken gebaut hat.“‘)

Die bekannteste dieser Aensserungen findet sich in der Ein­
leitung zur Kritik der rein. Vern. (II., S. 27), avo  der grosse 
Philosoph freilich nur wie in einem gelegentlichen Einfall und 
in Form einer Vermuthung folgenden Ausspruch thut; „Nur so 
viel scheint zur Vorerinnerung nöthig zn sein, dass es 2 Stämme 
der menschlichen Erkenntniss gebe, d ie v i e l l e i c h t  aus ein er  
g e m e in s c h a f t lic h e n , aber uns u n b ek a n n ten  AAAirzel 
en tsp r in g en , nämlich Sinnlichkeit nnd Verstand, durch deren 
erstei'en uns Gegenstände gegeben, dnrch den zAveiten aber ge­
dacht werden.“ In demselben AÂ erke II., S. 287 f. begegnen 
A\dr folgendem Ausspruch: „Obgleich die Ausdehnung, die Un­
durchdringlichkeit, Zusammenhang und BeAvegung, kurz Alles,

») Vgl. Th. Weber, die Geschichte der neueren Deutschen Philosophie und 
die Metaphysik, III. Heft: Wissen und Wesen des menschlichen Geistes, Münster 
Brunns Verlag, 1873, S. 66—79, wo eine werthvolle und scharfsinnige Unter­
suchung über die Identificirung der Substanz des Geistes mit dem Denken 
desselben bei Hegel und Kant geliefert wiid. Von hohem Interesse sind auch 
die bezüglichen Ausführungen Löwes in dem Werk: die Philosophie Fichtes 
nach dem Gesammtergebniss ihrer Entwickelung und in ihrem Verhältnisse zu 
Kant und Spinoza, Stuttgart bei Nitzschke, 1862, im Abschnitt I.: Die Philo­
sophie Kants, ihr Verhältniss zur Wissenschaftslehre und Fichtes Urtheile 
über beides.

29



was uns äussere Sinne nur liefern können, nicht Gedanken, Ge­
fühl, Neigung oder Entschliessung sein oder solche enthalten 
werden, als die überall keine Gegenstände äusserer Anschauung 
sind, so könnte doch wohl dasjenige Etwas, welches den äusseren 
Erscheinungen zum Grunde liegt, was unsern Sinn so afficirt, 
dass er die Vorstellungen von Raum, Materie, Gestalt u. s. w, 
bekommt, dieses Etwas als Noumenon (oder besser als transcen- 
dentaler Gegenstand) betrachtet, könnte doch auch zugleich das 
Subject der Gedanken sein, wiewohl wir durch die Art, wie 
unser äusserer Sinn dadurch afficirt wird, keine Anschauung 
von Vorstellungen, Willen u. s. w., sondern bloss von Raum 
und dessen Bestimmungen bekommen. Dieses Etwas aber ist 
nicht ausgedehnt, nicht undurchdringlich, nicht zusammengesetzt, 
weil alle diese Prädikate nur die Sinnlichkeit und deren An­
schauung angehen, sofern wir von dergleichen (uns übrigens 
unbekannten) Objecten afficirt werden. Diese Ausdrücke aber 
geben gar nicht zu erkennen, was für ein Gegenstand es sei, 
sondern nur, dass ihm als einem solchen, der ohne Beziehung 
auf äussere Sinne an sich selbst betrachtet wird, diese Prädikate 
äusserer Erscheinungen nicht beigelegt werden können. Allein 
die Prädikate des inneren Sinnes, Vorstellungen und Denken, 
widersprechen ihm nicht. Demnach ist selbst durch die einge­
räumte Einfachheit der Natur die menschliche Seele von der 
Materie, wenn man sie (wie man soll) blos als Erscheinung be­
trachtet, in Ansehung des Substrati derselben gar nicht hin­
reichend unterscheiden.“

In gleichem Sinne lehrt Kant an anderen Stellen der Kritik 
d. rein. Vern., so S. 303, wo er behauptet, das transcendentale 
Object der äusseren Erscheinungen und der inneren Anschauung 
sei weder Materie noch ein denkendes Wesen an sich selbst, 
sondern ein uns unbekannter Grund der Erscheinungen, die den 
empirischen Begriff der ersten wie der zweiten Art an die Hand 
geben; ebenso S. 307 und 308; „Materie bedeutet nicht eine von 
dem Gegenstände des inneren Sinnes (Seele) so ganz unter­
schiedene und heterogene Art von Substanzen, sondern nur die 
Ungleichartigkeit der Erscheinungen von Gegenständen (die uns 
an sich selbst unbekannt sind), deren Vorstellungen wir äussere 
nennen, in Vergleichung mit denen, die wir zum inneren Sinne 
zählen, ob sie gleich eben sowohl blos zum denkenden Subjecte als
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alle übrigen Gedanken gehören, nur dass sie dieses Täuschende 
an sich haben, dass, da sie Gegenstände im Raum vorstellen, 
sie sich gleichsam von der Seele ablösen und ausser ihr zu 
schweben scheinen, da doch selbst der Raum, darin sie ange­
schaut werden, nichts als eine Vorstellung ist, deren Gegenbild 
in derselben Qualität ausser der Seele gar nicht angetroffen 
werden kann.“ Besonders schlagend aber ist eine Stelle in der 
Kritik d. Urtheilskraft, IV., S. 111 f., wonach „diejenige Grösse 
eines Naturobjects, an welcher die Einbildungskraft ihr ganzes 
Vermögen der Zusammenfassung fruchtlos verwendet, den Be­
griff' der Natur auf ein übersinnliches Substrat (das ihr und 
zu g le ich  u nserm  V erm ögen  zu denken zum G runde 
lie g t)  führen muss.“

Die monistische Consequenz, welcher Kant in seiner Philo­
sophie zusteuert, steht in innigem Zusammenhang mit seiner 
Auffassung des Ich als eines an sich inhaltleeren Denkvermögens, 
welche Auffassung auch für die Frage von der Autonomie des 
Geistes von fundamentaler Bedeutung ist. Kant nennt das Ich 
das Vehikel der Kategorien und wendet die Kategorie der Cau­
salität auf die Freiheit an, wie wir im 1. Theil unserer Abhand­
lung gesehen. Es frägt sich aber, ob nicht dieselbe Kategorie 
wie auf den Geist als practische Vernunft, so auch auf denselben 
als theoretische Vernunft anwendbar ist, ob wir nicht im Ge­
biete der theoretischen Vernunft ebenfalls eine, wenn gleich an­
ders geartete Autonomie besitzen. Die Möglichkeit davon hat 
der geniale Denker Kant sehr wohl bemerkt. In der Kritik der 
reinen Vernunft II., 789 und 790 lesen wir nach einer Analyse 
der Momente des Selbstbewusstseins, deren Resunie darin gipfelt, 
dass ich durch eine solche Analyse in Ansehung der Ei’kenntniss 
meiner selbst als Objects nicht das Mindeste gewinne und die 
logische Erörterung des Denkens in derselben fälschlich für eine 
metaphysische Bestimmung des Objects genommen werde — ein 
Gedanke, der die Psychologie Kants beherrscht — folgende denk­
würdigen Worte: „Ein grösser, ja sogar der einzige Stein des 
Anstosses wider unsere ganze Kritik würde es sein, wenn es 
eine Möglichkeit gäbe, a priori zu beweisen, dass alle denkende 
Wesen an sich einfache Substanzen sind, als solche also Per­
sönlichkeit unzerti-ennlich bei sich führen und sich ihrer von 
aller Materie abgesonderten Existenz bewusst sind. Denn auf
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diese Art hätten wir doch einen Schritt über die Sinnenwelt 
hinaus gethan; wir Avären in das Feld der Noumenen getreten, 
und nnn spräche nns Niemand die Befugniss ab, in diesem uns 
weiter auszubreiten und, nach dem einen Jeden sein Glücksstern 
begünstigt, darin Besitz zu nehmen.“

AVir Avollen den erwähnten Stein des Anstosses gegen Kant 
in Bewegung setzen, indem Avir unter Leitung von Günthers 
erkenntnisstheoretischen Grundideen den Lebensprozess des 
menschlichen Geistes untersuchen, um von ihm aus die Avahre 
Bedeutung der Autonomie festzustellen.

Der Geist ist ursprünglich ein völlig indifferentes oder unent- 
Avickeltes, schlechthin ungetheiltes Realprincip. Die Erfahrung be­
zeugt, dass Avir nicht immer selbstbeAvusst geAvesen; dass es eine 
Zeit gab, an die wir uns schlechterdings nicht erinnern können. 
Da trat fremde und zwar selbstbeAvusste EinAvirkung an uns 
heran, um das vor der Differenzirung in uns schlummernde 
Leben zu Avecken. Unser Geist hat für diese EinAvirkung oder 
Anregung Empfänglichkeit und Avürde ohne diese Empfäng­
lichkeit, Receptivität oder Passivität von Günther genannt, nicht 
zum SelbstbeAvusstsein gelangen. Diese Receptivität ist nicht 
das Realprincip selber, sondern eine bestimmte und zAvar die 
erste Bethätigungsweise desselben. Aber sie ist nicht die einzige 
Kraft des Geistes und kann es nicht sein; denn der Geist nimmt 
die fremde EinAvirknng nicht blos in sich auf, sondern tritt zu 
derselben in Gegenwirkung oder Reaction. In der Reactivität 
ist die zAveite Grundkraft des Geistes gegeben. (Günther, Vor­
schule I., 11. Brief und S. 222 ff.) Ihr gebührt der Name Spon­
taneität, Aveil sie die Signatur der Freiheit trägt, Avogegen die 
reactive Kraft in der Natur sich als unfreie erAveist und darum 
als Nothwendigkeit offenbart (Günther, Juste-Milieus, S. 116 ff., 
S. 136 ff.) Denn obAvohl der erste Act der Spontaneität in jedem 
Geiste unAvillkürlich eintritt, so kann er doch, sobald er über­
haupt eingetreten ist, nach Belieben Avillkürlich Aviederholt 
Averden. Es ist eine folgenreiche Unrichtigkeit, wenn Kant den 
Ichgedanken, Avie Avir oben gesehen, als einen Act der Spontaneität 
bezeichnet. Denn dieser Gedanke entsteht nicht ohne Recepti­
vität. Fälschlich verlegt Kant die Receptivität nur in die Sinn­
lichkeit und macht darum den Ichgedanken zu einem rein spon­
tanen Act. AÂ äre der Ichgedanke dies Avirklich, so könnte er
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im Menschen nie fehlen, eben so wie die Sinneseinwirkimgen 
zur Aufweckung des Geistes ins Selbsbewusstsein ausreichen 
würden, wenn die Receptivität mit der Sinnlichkeit identisch wäre.

Receptivität und Spontaneität sind zwei verschiedene, als 
solche sich wechselseitig ausschliessende und in dieser Aus­
schliesslichkeit gegensätzliche Momente, deren keines aus dem 
ändern abgeleitet werden kann. Sie sind eben darum nicht in 
einander, sondern mit einander uiid zugleich im Ich oder Geiste 
wirksam, der diesen Gegensatz in einem Dritten, was eben er 
selbst ist, ausgleicht. (Günther, Vorschule I., S. 73 und 74.) 
Die Kräfte sind als Bethätigungsweisen des Princips selber 
AVirkungen und zwar die ursprünglichsten AA îrkungen desselben 
in Folge seiner AA^echselWirkung mit ändern selbstbewussten 
AÂ esen. (Alle übrigen geistigen Kräfte oder Vermögen sind nur 
Bethätigungen der Urkräfte. Günther, Vorschule I., S. 104, 
Eurystheus u. Herakles, S. 445.)

Durch die Spontaneität bethätigt sich der Geist als Cau­
salität oder Ursache, insofern er zunächst sich aus den Momenten 
seiner Bethätigung als selbstständiges Sein, als Substanz oder 
Realgrund zurücknimmt, d. h. selbstbewusst wird und damit 
die Möglichkeit gewinnt, im Ausgange von sich andere Substanzen 
zu erkennen. (Vorschule I., S. 74, Eur. und Herakles, S. 163.)

Günther findet mit Recht grade darin die wesenhafte Eigen- 
thümlichkeit des Geistes, dass er zum Denken der Realgründe 
der Erscheinungen, vor Allem zum Erfassen seiner selbst als 
Realprincip vordringt, worin diejenige Identität von Denken und 
Sein gegeben ist, die Kants Auffassung vom Ich als der leeren 
Vorstellung eines gemeinsamen Subjectes der inneren Thätig- 
keiten widerlegt; denn in dem Selbstbewusstsein sind Denken 
und Sein inseparabel. (Vorschule I., S. 238.) Der Begriff da­
gegen ist nach Günther die Signatur des Naturprincips. Die 
Natur gelangt in ihren sinnbegabten Individuen blos zu einem 
Denken der Erscheinungen. Sie hat durch ihre Differenzirung 
in Folge der äusseren fremden Einwirkung auf sie ihre ursprüng­
liche Ein- und Ganzheit nicht bewahrt; ihr Sein als solches hat 
sich gespaltet, so dass das ein e Naturprincip nur in den Bruch- 
theilen existirt, in welche es durch die Differenzirung überge- 
gangen. AA"eil das so ist, vermag die Natur in keinem ihrer 
Individuen zum Seinsgedanken vorzudringen; sie erreicht in

3
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ihren höchsthegahten Gestaltungen, den Thieren, nur ein Denken 
der Erscheinungen, das mit der Sinnesempfindung anfängt und 
zum Schema oder Gemeinhild fortschreitet. „Wo das Schema 
einmal Platz gegriffen, da stellt sich auch die unwillkürliche 
Subsumtion des jedesmaligen Eindrucks als eines Concreten 
unter jene Allgemeinheit ein, d. h. das Urtheil in seiner rohesten 
Gestalt, die als solche freilich noch kein vermitteltes Urtheil 
oder Schluss sein kann.“ (Eur. und Herakles, S. 26.) Bis hierher 
reicht die Denkthätigkeit der blos animalischen Individuen. Der 
Mensch dagegen führt das auch ihm als Sinnenwesen eigene 
abstrahirende Denken weit über die Einzel- und Gemeinbilder 
hinaus zum logischen Begriff“ (Vorschule I., S. 229 ff., Eur. und 
Herakles, S. 25 ff“., S. 359 ff“.) Eben darum aber, Aveil nur der 
Mensch allein durch den Geist den logischen Begriff erreicht, 
schvdnt es unrichtig, ohne weitere Beschiänkung mit Günther 
das subjective Leben in der Natur als begriffliches Denken zu 
bezeichnen und zu behaupten, der Menschengeist stelle sich in 
den Dienst der Natur dm’ch Erhebung der Gemeinbilder zum 
logischen Begriff“, Avie es Vorschule I., S. 114 geschieht. Wohl 
hat das sinnliche Leben der Thiere eine Art Analogie zum Be­
griff; aber kein Thier vermag den Begriff selber zu geAvinnen, 
und Günther selbst setzt in der Vorschule I., S. 229 ff“, sehr 
schön die Wirksamkeit des Geistes in Bearbeitung der Gemein­
bilder auseinander, Avobei er im Gegensatz zu der eben citirten 
Aeusserung sagt, dass die Natur hierbei im Dienste des Geistes 
stehe.

Darin, dass sich der Geist als Causalität oder Ursache bethätigt, 
ist die theoretische Autonomie desselben begründet, auf der, Avie 
wir finden Averden, seine ethische Autonomie oder die Autonomie 
der practischen Vernunft basirt. Diese theoretische Autonomie 
werden wir jetzt einer genaueren Erörterung untei'ziehen. Bei 
Kant ist, um seine eigenen Worte zu gebrauchen, der Freiheits­
begriff der Schlüssel der Autonomie. Zur Bestimmung dieses 
Begriffes wendete er die Causalität skategorie an, leitete jedoch 
diese wie die ändern Kategorien nicht aus dem Lebensprozess 
des Geistes im SelbstbeAvusstsein, sondern von den Urtheils- 
formen ab. Das Ich ist jedoch nicht ein blosses Vehikel der 
Kategorien im Sinne Kants; es ist vielmehr die Geburtsstätte 
derselben und beAveist in der GeAvinnung und AiiAvendung der-
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selben seine theoretische Autonomie, zu deren Darlegung wir 
jetzt übergehen.

§ 8. G enauere E ntA vickelung der A utonom ie der 
th eo re tisch en  V ernunft.

Bekanntlich gelangt der menschliche Geist in Folge äusserer 
Einwirkung, gegen die er unwillkürlich reagiit, zum Selbstbe­
wusstsein. Wenn auch hierbei die Bethätigung des Geistes 
insofern zunächst eine unwillkürliche ist, als er eben auf äussere 
Eindrücke im willkürlich reagirt, so erweist er sich doch als frei, 
da ihm nicht benommen ist, diese unwillküiiich eintretende Be- 
thätigimg hinterher zum Gegenstand selbstbewusster reflexiver 
Thätigkeit zu machen, oder überhaupt, nachdem er einmal zum 
Selbstbewusstsein gelangt ist, sich gegen alle auf ihn eindringen­
den Einwirkungen als selbstbewusst zu behaupten, seine ursprüng­
liche Ein- und Ganzheit in Relation oder Wechselwirkung mit 
anderem Sein unausgesetzt zu bewahren, was bei der Natur 
nicht der Fall ist, deren Acte den Charakter der Nothwendigkeit 
an sich tragen. (Vorschule I., S. 155 und 156.)‘) Der Geist 
zeigt sich in seiner Bethätigung als selbstbewusster dadurch 
autonom, dass er selbst es ist, der sich spontan nach dem in 
ihm liegenden Gesetze, was er findet, entwickelt. Er ist es, 
der sich selber, unter gewissen Bedingungen zwar, jedoch kein 
Anderer statt seiner als Inhalt seines Wissens gefunden. (Vor­

*) Selbst in der unwillkürlichen Eeactivität bethätigt sich nach Günther 
in der Erkenntnisssphäre bereits der Wille, wie es im Eur. und Herakles S. 445 
heisst, obwohl er hier nicht Wille »im eigentlichen Sinn"' ist. (Vorschule II.,
S. 457.) In welchem Sinn der Wille in der Erkenntnisssphäre vorkommt, sagt 
Günther in seinem Thomas a Scrupulis, S. 93—95. Dort lehrt er, »jene spon­
tane Reactivität allein berechtige, sie als Freiheit des Geistes anzusetzen, weil 
jene Reactivität bei all dem unwillkürlichen Eintritte in der ursprünglichen 
Differenzirung der Geistessubstanz sich doch darin von der Reactivität der 
Naturdinge unterscheidet, dass jene Rückwirkung des Geistes auf vorangehende 
Einwirkung in die Gewalt des (sich nach jener Differenzirung als Princip 
wissenden) Geistes gelangt ist, um jene in ihrer Unwillkürlichkeit entweder 
stehen zu lassen oder als solche aufzuheben, was nur durch eine zweite will­
kürliche Reaction bewirkt werden kann, die deshalb der ganzen Erscheinungs­
weise den Namen der Spontaneität auswirkt, * Im Verlauf der Stelle erklärt 
Günther, selbst die Receptivität sei in gewisser Beziehung in die Gewalt des 
Geistes gegeben, nachdem er sich als Causalität gefunden, und die Freiheit 
könne als Element der Person bezeichnet werden, da der Gegensatz von Recep­
tivität und Reactivität in der Erscheinung des Geistes Bedingung seines Selbst­
bewusstseins sei.
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schule, II., S. XXV. der zweiten Beilage.) Durch diesen Inhalt 
seines Wissens findet er sich auch und kein Anderer für ihn als 
relativ, weil er nur in Relation oder Wechselwirkung mit an­
deren Wesen das Selbstbewusstsein gewonnen hat. ln  dieser 
Relation fühlt er sich unwillkürlich durch das Gesetz der Cau­
salität, was er in sich aufgefunden, genöthigt, für Erscheinungen, 
die er nicht von sich ableiten kann, einen ändern Realgrund zu 
suchen und sich selbst als relativen Realgrund zu transcen- 
diren. Denn ein Sein, was durch seine eigene Kraft nicht zur 
Selbstoffenbarung zu gelangen, in die Erscheinung zu treten 
vermag, kann unmöglich sich selber, den Realgrund dieser Er­
scheinungen, hervorgerufen haben; es erkennt sich als beschränkt 
und bedingt von Gott, dem unbeschränkten und unbedingten 
oder absoluten Gesetzgeber, der sein Urheber ist, der es mit 
dem in ihm liegenden Lebensgesetz geschaffen. Diesen unwill­
kürlichen dialectischen Prozess aber, durch den unser Geist zum 
Gottesgedanken gelangt, ist er im Stande zum Gegenstände 
spontaner Reflexion zu machen. W ie Gott als absoluter Gesetz­
geber und Urheber des Menschengeistes absolute Auctorität ist, 
so der Menschengeist eine relative. Eine solche ist er als rela­
tive Causalität, da er als solche Urheber seines Lebens ist in 
Relation zu anderen Wesen oder in Mitwirkung dieser. Die 
Autonomie hält gleichen Schritt mit der Causalität. Ist ein 
Princip ein causales, so ist eben seine Causalität das ihm eigene 
Gesetz.*) Die Auctorität der Vernunft hat ihren nächsten Grund 
in der freien Causalität des Geistes, ihren letzten in Gott, inso­
fern ihr realer Inhalt auf jene Macht zurückführt, die diesen 
als Sein ursprünglich gesetzt hat. (Vorschule II., S. 186.) Auc­
torität und demnach Autonomie in dieser Bedeutung kann dem 
Menschengeist nicht abgesprochen werden; denn er ist es, der 
in dem Erkenntnissgesetz seines Geistes eine spontane Otfen- 
barung seines Lebens besitzt; er ist es, der dieses Gesetz und 
die in ihm wurzelnden aufzufinden und richtig oder unrichtig, 
mehr oder weniger vollkommen anzuwenden, ja sogar zu 
missbrauchen im Stunde ist, wie Günther in der Vorschule I.,
S. 391 und 392 hervorhebt, Im Besitz dieses Gesetzes und

*) insofern ist sogar dem Princip des Naturlebens eine gewisse Autonomie 
zuzusclircibcn, freilich eine von der des Geistes wesentlich verschiedene. Vor­
schule, II., S. XXVI. der 2. Beilage.
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damit auf Grund seiner Auctorität erkennt sich der Geist als 
geschaffenes Sein, und die theoretische Autonomie ihm absprechen 
Avürde nichts Anderes heissen als ihm seine Geschöpflichkeit 
absprechen und ihn zum Lebensmoment eines anderen Wesens 
herabsetzen.

Sehr gut erörtert Günther in der Vorschule II., zAveite Bei­
lage und im Eur. u. Herakles S. 293 und 294 die Bedeutung 
der Autonomie der Vernunft auf dem Gebiete des Denkens. An 
der ersteren Stelle erklärt er S. XXVIII., dass die Gesetzgebung 
des Menschengeistes wesentlich eine Gesetzfindung sei: „Warum 
sollte der selbstbewusste Geist als Gesetzfinder nicht auch ein 
Gesetzgeber genannt werden, wenn dabei Gott als Schöpfer des 
bewusstseinslosen Geistes die Gesetzerfindung nicht abgesprochen 
wird? Als Schöpfer ist Gott allerdings der Urheber aller Ge­
setze, diese mögen nun das theoretische oder practische Leben 
normiren, aber doch nur in letzter Instanz, d. h. auf vermittelte 
Weise, insofern er nämlich Schöpfer der Substanz ist, deren 
Gesetze mit ihrer Selbstoftenbarung zusammenfallen und von 
dieser nur mittelst unserer Abstraction getrennt sind und die 
nun zur Selbstoffenbarung in ein Verhältniss des Höheren zum 
Niederen gebracht werden. In dieser Offenbarung wird daher 
auch das Princip sich zuerst gegenständlich und dadurch zu­
gleich Subject oder bestimmtes Princip und zwar abermal auf 
vermittelte W eise, durch Einwirkung von Aussen und Rück­
wirkung von Innen. Auf diese AVeise ist daher auch der Geist, 
nicht aber Gott als Schöpfer der unmittelbare Gegenstand der 
Verpfiichtung, aber deshalb noch nicht der einzige nnd höchste 
Gegenstand derselben.“ In der zweiten Stelle weist Günther 
hin auf den Ursprung des frei-methodischen, d. i. eben autonomen 
Denkens aus dem instinctartig methodischen Denken, Avas dem­
selben vorangeht, und gelangt hierauf gestützt ebenfalls zu dem 
Resultat: „Gesetzgebung ist hier nichts als eine Aufstellung 
gefundener Gesetze; finden aber heisst nicht machen — auffinden, 
nicht erfinden.“ Und indem er Aveiterhin auf die Autonomie des 
Absoluten zu reden kommt, sagt er: „Ist das Sein ein absolutes, 
d. h. ein solches, das für seine Selbstoffenbarung (AVissen) auf 
nichts als auf sich selber angeAviesen ist, so giebt sich solch 
ein Sein sein Sichdenken selber und mit diesem auch sein Denk­
gesetz. Gilt aber dies vom absoluten Sein, desto weniger kann
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es vom relativen Sein gelten, bei dem im eigentlicben Sinne von 
einem Gesetze, welches vom Denken fürs Denken gegeben worden 
sei, gar keine Rede sein kann.“

Wollen wir das autonome Gesetz des Geistes als theore­
tischer Vernunft auf einen kurzen Ausdruck bringen, so können 
wir es bezeichnen als das Gesetz der Perfectibilität der Selbst- 
erkenntniss. Je besser und allseitiger, je klarer und tiefer 
nämlich der Geist sich selbst erkennt, desto mehr wird es ihm 
gelingen, auf Grundlage der Selbsterkenntniss in fortschreitender 
Entwickelung sich selbst, alle anderen Wesenheiten so wie deren 
letzten Grund, Gott, zu erkennen und damit auf theoretischem 
Gebiet, so weit es ihm möglich ist, die vollkommenste Gottähnlich­
keit zu erringen, eine Aufgabe, die er auf practischem Gebiet 
ebenfalls autonom in anderer Weise zu lösen die Aufgabe hat.

Z w eiter  A b sch n itt. I s t  d ie von K ant a u fg e s te l lt e  
F orm el des k a teg o r isch en  Im p era tiv s  in jed er  B ez ieh u n g  
r ich tig ?

§ 9. M a n g e lh a ft ig k e it  der K a n tisch en  F o rm el des 
k a teg o r isc h e n  Im p era tiv s . A u fs te llu n g  ein er neuen  
F orm el und V e r h ä ltn is s  d erse lb en  zur K an tisch en .

Die von Kant aufgestellte Formel des kategorischen Im­
perativs macht, wie wir im ersten Theil dieser Abhandlung ent­
wickelt, lediglich die Allgemeinheit und Nothwendigkeit der 
Maximen zur Grundlage der sittlichen Gesetzgebung. Die Formel 
ist darum mangelhaft, weil sie keine anderen sittlichen Trieb­
federn znlässt. Wenn es aber noch solche gäbe, die mit der 
ursprünglichen Triebfeder in nothwendiger Verbindung ständen, 
so Avürden diese nicht auszuschliessen sein. Dass es sich in 
Wirklichkeit so verhalte, werden wir im nächsten § zeigen.

Die theoretische Vernunft ist, wie wir bereits nach gewiesen, 
autonom. Kant dagegen beschränkt die Autonomie auf die 
practische Vernunft. Seine Lehre trennt gewaltsam den Zu­
sammenhang beider Gebiete der Vernunft, die doch nach der 
eigenen Lehre Kants aus derselben Wurzel stammen. (Kritik 
der pract. Vern., VIII., S. 219 und 220.) Die Freiheit ist nicht 
mit Kant lediglich der practischen Vernunft znzuschreiben; sie 
hat eine, wenn auch anders geartete Bedeutung für die theo­
retische Vernunft, auf deren Gebiet sie mit der Spontaneität 
der Erkenntniss identisch ist. In dei‘ theoretischen Freiheit ist
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die ethische begründet; die letztere kann nicht eintreten ohne 
A^oraiissetzung der ersteren; das Gewissen ist nnr denkbar auf 
Grundlage des AVissens. Diesen Zusammenhang der theoretischen 
und ethischen Freiheit hat Kant in der Formel des kategorischen 
IniperatiA’S nicht berücksichtigt und konnte ihn nicht berück­
sichtigen, weil in seinem System das AA'esen der theoretischen 
Vernunft in Folge einer mangelhaften Selbstbewusstseinstheorie 
verkannt ist, die den Lebensprozess des Geistes unrichtig 
erfasste.

Der Menscliengeist erreicht in dem Selbstbewusstsein oder 
dem Ichgedanken seine Bestimmtheit, ist durch ihn im Stande, 
sich als Causalprincip seiner Erscheinungen zu erfassen, und 
dadurch befähigt zur Erfassung der von ihm wesentlich ver­
schiedenen Causalprincipien der Natur, des reinen Geistes und 
Gottes; ist befähigt, in autonomer, auf sein Entwickelungsgesetz 
basirender Forschnngsthätigkeit sich selbst und Anderes zu er­
kennen. Dieser EntAvickelung des Geistes zum Ichgedanken, 
die von Aussen her angeregt ist, gesellt sich eine zAveite hinzu, 
durch Avelche die ihr vorausgehende erste neue Impulse erhalten 
kann. Der selbstbewusst gewordene Geist entfaltet sich zunächst 
wiederum unter äusserer EinAvirkung zumAAhssen um sich alsAvahl- 
ireie Causalität. Sobald er als selbstbeAvusster handelt, macht er 
den Inhalt seines AATssens zu einer Forderung für absichtliche 
Selbstbestimmung; dasAATssen Avird zum GeAvissen, die Denk-zur 
AA^ahlfreiheit oder sittlichen Freiheit, die sich nach EndzAvecken 
bestimmt. Der Inhalt des GeAvissens ist derselbe wie der des 
AATssens; nur die Form ist eine andere, nämlich die Form einer 
Forderung an den AATllen, d. h. an den Geist selber, sofern er 
ein Avollender ist, diesen Inhalt frei als den seinigen zu setzen. 
Dieses Verhältniss zAvischen AVissen und GeAvissen erläutert 
Günther an den A^erschiedensten Stellen seiner AA'erke, von der 
A^orschule angefangen bis zu dem philosophischen Taschenbuch 
Lydia. Das letztere insbesondere ist in sämmtlichen Jahrgängen 
reich an theihveise erhabenen und tiefsinnigen Aeusserungen aa ie 
speciell über diesen Punkt, so über die Bedeutung des GeAvissens 
in allen seinen Beziehungen. Heben Avir nachstehend einige 
derselben heraus. Lydia von 1849, S. 116; „Alles imAvillkür- 
liche absichtslose AATssen und Erkennen tritt zur Freithätigkeit 
in das bestimmte Verhältniss, als ein Erkanntes auch ein vom

39



Willen Bekanntes zu werden, und jenes Wissen in dieser Be­
ziehung ist das GeAvissen. Dieses aber (als Forderung an die 
Freithätigkeit oder Selbstbestimmung) übt keine ZAAmngsgeAAmlt 
auf den Willen aus, AÂeil es sonst zu keinem Widerspruche im 
Menschen zAAÜschen Erkennen und Bekennen, zu keiner Selbst- 
verurtheilung kommen könnte.“ S. 210 und 211: „Das Princip 
aller Sittlichkeit und GeAAdssenhaftigkeit ist der Geist in seiner 
Freithätigkeit, AÂ elche er zuerst im Wissen und dann im GeAvissen 
offenbart, AÂ enn er sich nämlich dort als Eealprincip seiner 
inneren Erscheinungen denkt und mithin im AA'esentlichen Unter­
schiede seines Denkens Â on dem des sinnbegabten psychischen 
NaturindiAdduum, und aâo nun auch von diesem Inhalte seines 
Wissens die Forderung an seinen Willen ergeht: sich selbst zu 
behaupten in jenem Unterschiede, d. h. sich selbst zu erhalten 
als Geist gegenüber den Forderungen der Psyche, Avenn diese 
die Alleinherrschaft an sich reissen AAdll.“ Lydia von 1850, S. 69 
nennt Günther das Wissen als Inhalt des SelbsbeAAUsstseins die 
Voraussetzung des GeAvissens und fährt dann fort: „Das Ge-
Avissen ist kein blos theoretisches Moment, Aveil dieses (als In­
halt des Selbstbewusstseins) im GeAAdssen schon mit der For­
derung an die Freithätigkeit des Ichs sich a vendet: dass jener (als 
ein gefundener ohne Beabsichtigung oder Willkür) jetzt mit 
Absicht und freiem Entschlüsse festgehalten werde. Und vde 
jener Inhalt das Wahre für den erkennenden Geist ist, so ist 
dieses Wahre für den Geist, der es selbstthätig anerkennen, 
d. h. bekennen soll, auch das Gute.“ Lydia von 1851, Prole- 
gomena, S. L V II.: „Ist das GeAAdssen die Erscheinung des Sitt­
lichen im Menschen als dem logischen Subject, so setzt diese 
Offenbarung schon eine andere voraus, auf Avelche die Sprache 
selber hinzeigt. Diese Offenbarung ist das Wissen des Menschen, 
in Avelchem das GeAvissen seine Wurzel hat.“ S. L IX .: „Was 
ist das Verhältniss des Wissens zum GeAvissen? Wann kommt 
dieser zAveite Fuss des geistigen Erdenpilgers zum Vorschein? 
Wenn der selbstbeAvusste Geist an sich selber die Forderung 
stellt: den Inhalt seines Wissens unter allen Umständen zu 
erhalten und zu Avahren. Diese Forderung also ist die der 
Selbsterhaltung in der BeAvahrung der Identität des Geistes mit 
sich selber als des erkennenden und bekennenden Wesens.“ 
Die Nothwendigkeit des Eintrittes dieser Forderung leitet dann
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Günther daraus ab: 1) dass der unwillkürlich gefundene Inhalt 
des Bewusstseins in jener Forderung zum freien Inhalt werde; 
2) dass der Mensch als Vereinswesen zweier Lebensprincipe in 
einem Zustand des Widerstreits befangen sei, weil die Natur 
ausser und in ihm weder Wissen noch Gewissen besitze. (Vgl. 
dazu S. 148 und 292, wo die ursprüngliche Eeaction des Geistes 
in seiner Qualität als unwillkürliches Wollen charakterisirt wird 
im Gegensatz zu dem beabsichtigten, welches nach dem Ichge- 
danken eintrete als Anforderung an den sich als selbstständig 
Wissenden, den unfrei gefundenen Inhalt freithätig zu erhalten.) 
Lydia von 1854, S. 172: „In der Subjectobjectivität des Geistes 
in seinem sich als bestimmtes Sein AATssen muss der Grund von 
seinem Gewissen liegen, oder er liegt nirgends.“ S. 363: „Das 
Gewissen ist inseparabel vom Wissen, in welchem es seine 
Lebens Wurzel besitzt. Je tiefer nun dieses greift, desto schärfer 
treibt jenes zum Handeln.“

Die Forderung, welche im Gewissen des Menschen an den 
Willen ergeht, nennen wir Gesetz, und im Gegensatz zu den 
Naturgesetzen, die mit innerer Nothwendigkeit wirken, während 
die Geistesgesetze die Spontaneität des Geistes nicht aulheben, 
den Geist nicht zwingen, sondern nur verpflichten oder verbinden, 
bezeichnen wir dieses Gesetz als Sittengesetz. In der Beschaffen­
heit dieses Sittengesetzes als eines nicht physisch nöthigenden, 
sondern nur verpflichtenden liegt der Grund für die Zurechnungs­
fähigkeit des Menschen und die Möglichkeit, dass der Geist als 
freithätiger dem kategorischen Imperativ jenes Gesetzes zuwider­
handeln und dadurch mit sich selbst in Widerspruch treten 
kann; womit der Ursprung des moralisch Guten und Bösen ge­
geben ist.Q Die moralische Nothwendigkeit ist eben eine For­
derung des selbstbewussten Geistes an seine Freithätigkeit, die 
als solche die Forderung beachten oder verachten kann. Diese 
Forderung aber oder das moralische Gesetz lautet: Bethätige 
dich in freier Setzung als dasjenige, als was du dich weisst! 
oder: Behaupte dich selbstthätig als den, als welchen du dich 
unwillkürlich gefunden! Vorschule,II., S. 134 und S. X X I—XXIV  
der 2. Beilage; in derselben Schrift II., S. 458: „In dieser

1) Günther, Juste-Milieus, S. 134: »Wo Zurechnung, da ist Freiheit; wo 
diese, da die Kraft des Geistes mit ursprünglicher Bestimmung, sich als Geist 
zu bewähren und zu bewahren.*
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Qualität (als Freitliätigkeit im Gegensatz zur Naturnothwendig- 
keit) liat der Geist das Resultat seiner primitiven unwillkür- 
liclien Lebensentfaltung (d. h. den Inhalt seines Selbstbewusst­
seins in derVerbindnng mit dem Welt- und Gottesbewusstsein und 
den darin liegenden Verhältnissen) entweder zu affirmiren 
oder zu negiren.“ An dieser Stelle hebt Günther auch hervor, 
dass durch die sittlich-freie Bethätigung erst der Menschengeist 
seiner Qualität als eines freien und in der Freiheit von der 
Natur wesentlich ATvschiedenen inne wird, indem er hinzufügt: 
„Wie diese Wahl nun ausfallen möge, sie ist immer im Stande, 
den Gegensatz zwischen Geist und Natur (der möglicherweise 
als ein blos quantitativer betrachtet worden) in einen qualita­
tiven für die spätere Betrachtung anzusetzen.“

Die Formel des sittlichen Imperativs kann mit Rücksicht 
auf den einzelnen Geist in seinem Verhältniss zu ändern Geistern, 
zur Natur und zu Gott so Avie mit Rücksicht auf das Motiv 
des Handelns Modificationen erfahren.

Jeder Geist nämlich gelangt als Realprincip aus einem ur­
sprünglich indifferenten Zustand durch seinen Lebensprozess zur 
Bestimmtheit oder zum Fürsichsein. In diesem Fürsichsein ist er 
SelbstzAveck. nicht Mittel zu einem ZAveck; denn in der selbst- 
beAvussten Einzelheit sich behauptend hat er nicht die Bedeutung 
einer blossen Erscheinung, Avie das NaturindiAdduum. Als Selbst- 
zAveck muss er auch Seinesgleichen ansehen, sobald er die 
Wesensgleichheit der ändern menschlichen Geister mit dem 
seinigen erkannt hat. Hieraus ergiebt sich die Forderung an 
ihn. Seinesgleichen als Selbstzweck, nicht als Mittel zu belian- 
deln, Avelche Forderung natürlich auch fiir die Ändern mit Rück­
sicht auf ihn gilt, die er jedoch vor Allem an sich selbst stellen 
muss. (Vorschule, I., S. 241 und II., S. XXI. und XXII. der 
2. Beilage.) Hieraus ergiebt sich folgende Formel des sittlichen 
Imperativs: Dein sittliches Verhalten entspreche dem Wissen 
von deiner und der Ändern geistigen Würde als SelbstzAveck 
aus Achtung vor ihr! oder kürzer: Folge der Stimme deines Ge- 
Avissens aus Achtung vor derselben!

Der Mensch ist jedoch kein reiner Geist, sondern eine Syn­
these von Geist und Natur, in Hinblick auf Avelche das Moral- 
princip eine erAveiterte Fassung erhalten muss. Für die Con- 
stituirung der menschlichen Persönlichkeit ist die Naturseite ein



wesentliclies Moment. Der Leib ist nicht eine blosse Erscheinung 
des Geistes oder Leib und Geist Erscheinung einer und derselben 
dritten Substanz, sondern eine Erscheinung des Naturwesens, 
obschon nicht auf dem normalen Wege der Selbststeigerung 
desselben, sondern durch Vermittelung des göttlichen Willens 
unter der Idee der Synthese von Geist und Natur. Die im 
Menschen mit dem Geist verbundene Naturnothwendigkeit kann 
ihren Endzweck nur erreichen durch die Freithätigkeit des 
Geistes, der im Stande ist, das schematische Vorstellungsleben 
der Natur zum logischen Begriff zu erheben und die gesammteii 
Naturerscheinungen auf ihren nächsten wie letzten Grund zurück­
zuführen, wodurch er für die Natur der theoretische Gesetzgeber 
wird, wie Günther lehrt in der Vorschule II., S. XXXV. der 
2. Beilage; „Nur ihm (dem Geist) und nicht der Natur ist es 
gegeben, die Daseinsweisen als Lebensgesetze auf sich als Princip 
zurückzuführen oder aus denselben zu begreifen. Der Geist ist 
daher auch in demselben Sinne der Gesetzgeber der Natur, wie 
er dieser für sich selbst zuerst ist.“ (Vgl. Lydia von 1852, 
S. 129.) Aber auch auf ethischem Gebiet ist der Geist in seiner 
Vereinigung mit dem Leibe Gesetzgeber der Natur, insofern er 
sich als persönliches Wesen ihr gegenüber zu behaupten hat. 
Das Gesetz der Selbstbehauptung des Geistes als Selbstzweck 
wird verletzt, wenn er als Vereinswesen seinen Geist zum blossen 
Mittel herabsetzt. Das Letztere geschieht, sobald er den For­
derungen der Naturindividualität, den sinnlichen Begierden und 
Trieben, den Vorzug giebt vor den Forderungen seiner Persön­
lichkeit und dadurch heteronomisch wird. In der Vorschule II., 
S. 186 ff. hebt Günther die Hindernisse, die dem Menschen in 
Erfüllung seiner ethischen Aufgabe aus seiner Verbindung mit 
der Natur in seiner Leiblichkeit erwachsen können, mit beson­
derem Nachdruck hervor. „Das Fleisch, sagt der Apostel, be­
gehrt gegen den Geist, aber auch der Geist gegen das Fleisch, 
beide sind einander entgegen. Und wie könnte es auch anders 
sein, da die Psyche selbst als Gedankensubject von Gott nichts 
weiss und nicht das Geringste wissen kann, so lange sie von 
ihr selber nichts weiss, da all ihr Denken nur ein Denken der 
Erscheinung und darum selbst nur erscheinendes Denken ohne 
Gedanken vom Realgrunde desselben ist. Die Psyche als denken­
des Subject ist also gottlos; wie könnte nun aber ihr Wille Gott
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zugewendet sein, die als solche von Gott weder abgewendet 
noch ihm zugewendet ist? Ihr Wille’) ist daher wie ihr Denken 
nach Aussen hingewendet und sucht in dieser Richtung nichts 
als sich selber zu erhalten, so Aveit sie ein Selbstiges ist, was 
sie aber in ganz uneigentlichem Sinne ist, da jedes psychische 
Individuum in der Natur nur ein Bruchtheil in der Sphäre der 
Subjectivität des Naturprincips ist. Die Selbsterhaltung ist 
daher zunächst die des Individuums und durch diese die der 
Gattung, der jedes Individuum als Mittel dient, folglich dieses 
nie zum SelbstzAveck Averden lässt. Ganz anders dagegen steht 
es mit der Selbstheit (Ichheit) des Geistes, der kein Fragment 
ist im Leben eines Princips, das sich zu einzelnen Geistern
individualisirt hätte Es Avar Gottes Wille, dass die Seele
als Bruchtheil im Gesammtleben der Nutur dem Geiste als 
einem Ganzen an sich untergeordnet sei, und dass das natürliche 
Individuum in der Verbindung mit dem Geiste, Avie seine Sterb­
lichkeit gegen die Unsterblichkeit des Letztem austausche, so 
auch seine gebrochene Auctorität der Autonomie des Geistes 
darbringe.“ (Vgl. hierzu Vorschule I., S. 241. II., 217. Juste- 
Milieus, S. 131.)

Den hier gegebenen Ausführungen zufolge lautet der Im­
perativ des Sittengesetzes im Hinblick auf die Qualität des 
Menschen als Vereinswesen von Geist und Natur: Bethätige 
dich als formelle Einheit von Geist und Natur! Oder: Führe
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») Dieselbe Schwierigkeit, die ich § 7 mit Rücksicht auf Günthers Ansicht 
über das »N aturdenken* hervorgehoben habe, kehrt hier hinsichtlich des 
N a tu r w ille n s  wieder. Wenn ich, wie mir scheint, dort mit gutem Grunde 
der Natur das begriffliche Denken abgesprochen habe, so gilt hier genau das­
selbe vom Willen. Eine vollkommen befriedigende Lösung der Frage über das 
Verhältniss zwischen Geist und Natur im Menschen zu geben dürfte künftigen 
Generationen Vorbehalten sein. Hat bisher ein Philosoph oder Naturforscher 
eine befriedigende, in einem weiteren Kreise anerkaimte Speculation über das 
Wesen der Natur gegeben? So viel steht fest, dass die grossartigen Re­
sultate der modernen Naturwissenschaft von den Philosophen nicht vornehm 
ignorirt werden dürfen. Auch selbst die conservativsten Forscher, die in den 
althergebrachten Bahnen wandeln, geben zu, dass man die Wissenschaft auf 
sich erer  Grundlage erweitern und vertiefen solle. Wie nun, wenn solche Er­
weiterung und Vertiefung eine bisher für unerschütterlich sicher gehaltene 
Grundlage wissenschaftlich und zwar nicht blos scheinbar, sondern in Wahrheit 
umwirft? Dann ist natürlich das betreffende Fundament zu verwerfen. Das 
muss der Fundamentalsatz jedes die Wahrheit liebenden Forschers sein.



die Natur in und ausser dir, so viel du vermagst, ihrer Vollen­
dung entgegen und behaupte dich deshalb in deiner geistigen 
Qualität gegen die Zumuthungen der sinnlichen Begierden, durch 
deren Herrschaft du die deinige verlieren würdest!

Ausser dem Verhältniss des Geistes zu Seinesgleichen und 
zur Natur ist hier noch seine Beziehung zum Absoluten, zu 
Gott zu berücksichtigen. Die Freithätigkeit des Geistes würde 
auch auf diese verkehrt einwirken, wenn er sich als Selbstzweck 
zum letzten Zwecke des Weltganzen steigerte. (Vorschule II., 
S. XXIV. der 2. Beilage.) Dadurch würde jedoch der Geist in 
einen inneren Widerspruch mit sich selbst gerathen; denn er 
ist nichtgöttlichen Wesens. Für seine Lebensentfaltung ist er 
vom ersten Momente an auf fremdes Sein angewiesen, erAveist 
sich als beschränkt in seinem Dasein und bedingt in seiner 
Substanz. Dies gilt vom Menschengeist wie von allen relati\^en 
AVesen. Demgemäss wird die Aufrechthaltung der Weltidee 
von Seiten des Absoluten zu einer fortwährenden Einwirkung 
desselben auf die W elt, die wir AVelterhaltung nennen. Gott 
ist Schöpfer des Menschengeistes und hat in der Schöpfung die 
Gesetze aller geschaffenen Wesenheiten grundgelegt. Demge­
mäss hat er den Geist des Menschen in der ihm eigenthümlichen 
Qualität geschaffen, so dass er sich theoretisch und practisch 
zu entfalten vermag, wie er es nach erfolgter äusserer Anre­
gung thut. In diesem Sinne ist Gott Urheber der Gesetze des 
Menschengeistes und unser Gesetzgeber, aber in letzter Instanz, 
Avährend der nächste Gesetzgeber als Finder seiner selbst der 
Geist in theoretischer und practischer Hinsicht ist. Die Ein­
Avirkung Gottes auf das practische Verhalten des Menschen­
geistes, was in dessen Freithätigkeit oder Willkür liegt, geschieht 
durch das Gewissen, so dass die Forderung des eigenen Geistes 
im Gewissen zugleich als Forderung Gottes auftritt. Die For­
derung des Gewissens und demnach das Gewissen selber hat 
eine objective und subjective Seite, die Günther nicht selten in 
seinen Schriften beleuchtet. In der Vorschule I., S. 135 und 
136 sagt er: „Das Sittengesetz von seiner ohjectiven (göttlichen) 
Seite erwächst auf der Basis des dynamischen lebendigen Ver­
kehres Gottes mit der freien Creatur, welcher Verkehr von Gott 
ausgeht und auf ihn zurückgeht, obschon nicht bestritten werden 
kann, dass diese Seite eine subjective zu ihrer Voraussetzung
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habe, in welcher der Geist zu sich in Beziehung tritt, die im 
Selbstbewusstsein beginnt und in der Forderung desselben an 
ihn endigt: sich als den in jeder Beziehung zu behaupten, als 
den er sich im Selbstbewusstsein gefunden.“ Ebendaselbst 
S. 241 lind 242: „Der Geist muss die Forderung (des Gewissens) 
als ein Gesetz ansehen, das er sich so wenig selber gegeben, 
als er durch sich ist, was er ist, wohl aber als ein Gesetz, das 
mit seinem Sein ursprünglich ziisammenfällt und das er zu­
gleich mitflndet, wenn er sich im Selbstbewusstsein gefunden. 
Und so wie der Geist sein Wesen ans Gott begreift, so begreift 
er nun auch jene Fordeiimg (die ei‘ unmittelbar an sich stellt) 
als eine mittelbare Forderung Gottes an ihn als Geist. Das 
Gewissen steht also mit dem Sich- und Gottwissen in orga­
nischer Verbindung. Allein diese mittelbare Forderung schliesst 
keineswegs aus, dass der Geber des Gesetzes in letzter Instanz 
zum Bekräftiger desselben in nächster Instanz werde. Es ist 
vielmehr in der Inseparabilität des Gottes- vom Selbstbewusst­
sein und in dem Einflüsse des letztem auf das erstere ein Motiv 
für Gott als mittelbaren Gesetzgeber denkbar, das Gesetz im 
Gewissen auch unmittelbar zu afflrmiren, sowohl in dem Falle, 
wo der Geist dasselbe zu negiren Willens ist, als in dem, wo 
er dasselbe bereits negirt hat. Und dieses Zeugniss ist zugleich 
eins von Gott in seiner Persönlichkeit gegenüber der Persönlich- 
lichkeit des Geistes und darin zugleich von der AVesensVer­
schiedenheit Gottes und des Geschöpfes, da ein wesenhaft Gött­
liches nie den Gedanken fassen könnte, Gottes Gesetz zu negiren 
und dadurch mit Gott und sich zugleich in Widerspruch zu 
treten.“ (Andere Stellen über das ethische Verhältniss des Men­
schen zu Gott finden sich bei Günther: Vorschule I., S. 180. 
II., S. 10.5 If., S. 141 und 142, S. 186 ff., S. 216, ebendas. 
S. LI. der 2. Beilage. Juste-Milieus, S. 131. Lydia von 1850, 
S. 87 und 88. Lydia von 1852, S. 58. Lydia von 1854, S. 176.)

Das Moralprincip lautet mit Rücksicht auf das zwischen 
dem Menschengeist und Gott stattfindende Verhältniss: Unter­
wirf dich der im Gewissen auftretenden geistigen und göttlichen 
Aiictorität aus Ehrfurcht vor derselben! Oder negativ ausge­
drückt: AAJderstehe der A^ersuchnng, dich als durch kein Ge­
setz gebundenes AÂ esen zu benehmen!

Aus unserer Erörterung ergiebt sich zugleich, dass die sitt-

 46__



liehe Autonomie die sittliche Theonomie in keiner Weise aus- 
schliesst. (Vorschule II., S, X X V Il. und XXVIII. der 2. Bei­
lage und die eben citirten Stellen.) Zugleich folgt aber auch aus 
derselben die Unrichtigkeit der Ansicht, wonach der Mensch 
der Gottesidee auf dem moralischen Gebiete nicht bedarf, welche 
Kant in seiner Ethik aufstellt und in der A^orrede zur 1. 
Auflage seiner Schrift: Die Religion innerhalb der Grenzen 
der blossen Vernunft, X., S. 3 in den AA'orten ausspricht: 
„Die Moral, sofern sie auf dem Begriffe des Menschen als 
eines freien, eben darum aber auch sich selbst durch seine 
Vernunft an unbedingte Gesetze bindenden AVesens gegründet 
ist, bedarf weder der Idee eines ändern Wesens über ihm, um 
seine Pflicht zu erkennen, noch einer ändern Triebfeder als des 
Gesetzes selbst, sie zu beobachten.“ Denn in dem Selbstbewusst­
seinsprozess ist es das Moment der Bedingtheit, welches den 
Geist mit dialectischer Nothwendigkeit zu Gott hinführt. Der 
Geist vermag nicht, durch sich in die Erscheinung zu treten, ist 
für seine Selbstoffenbarung nicht auf sich allein angewiesen. 
Was aber nicht durch sich erscheint, kann auch nicht durch 
sich sein. Und in derselben Nöthigung, mit der er sich als 
Sein nicht durch sich erkennt, liegt einschliesslich d ie, sich als 
Sein durch Anderes und dieses als absolutes Sein aiizusetzen. 
Der Gottesgedanke geht also allem freithätigen Handeln des 
Menschen und demnach ebenfalls seiner sittlichen Selbstgesetz­
gebung voran, und letztere kann nicht als möglich begriffen 
werden ohne die Voraussetzung der Existenz Gottes, der dem 
Menschen die Qualität der Freithätigkeit anerschaffen.') Eben
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9  Ganz entzieht sich übrigens Kaut dem Gedanken der Theonomie nicht, 
wie die schon früher angeführte Stelle der Metaph. d. Sitten, IX., S. 29 be­
weist, wonach das uns a priori durch unsere eigene Vernunft verbindende Gesetz 
als aus dem Willen eines höchsten Gesetzgebers hervoigehend ausgedrückt 
werden kann. Die Gottesidee ist ja eins der Postulate der practischen Vei nunft, 
da wir, um die Möglichkeit des höchsten Gutes zu erklären, ein höheres, mora­
lisches und allvermögendes Wesen annehmen müssen. Aber diese Idee ist eine 
Consequenz und nicht eine Grundlage der Moral, welche letztere unausbleiblich 
zur Religion führt, wodurch sie sich, um mit den Worten Kants auf S. 7 in 
der oben erwähnten Stelle der Religion innerhalb der Grenzen der blossen Ver­
nunft zu reden, »zur Idee eines machthabenden moralischen Gesetzgebers ausser 
dem Menschen erweitert, in dessen Willen dasjenige Endzweck ist, was zugleich 
der Endzweck des Menschen sein kann und soll.*



so unrichtig ist darum auch die Behauptung Kants in der Kritik 
d. pract. Vern., VIII., S. 204: „Achtung vor dem moralischen 
Gesetz ist die einzige und zugleich imhezweifelte moralische 
Triebfeder,“ so wie die in der Grundleg. z. Metaph. d. Sitten, 
VIII., S. 75 (vgl. oben § 4), wonach das th’cologische Motiv für 
die Sittlichkeit zu einem System der Sitten die Grundlage machen 
müsste, „welches der Moralität grade entgegengesetzt wäre.“ 
Und warum ist das theologische Motiv nach unserem Philosophen 
a. a. 0 . unbrauchbar in dem ethischen Verhalten des Menschen? 
Weil wir: 1) Gottes Vollkommenheit nur von unsern Begriffen 
allein, unter denen der der Sittlichkeit der vornehmste ist, ab­
leiten können und bei dieser Ableitung in einen Cirkel der Er­
klärung verfallen würden; 2) av eil bei Vermeidung dieses Cirkels 
der noch übrige Begriff des göttlichen Willens in Verbindung 
mit den furchtbaren Vorstellungen der Macht und des Raehe- 
eifers zu einem aller Moralität entgegenstehenden Sittensystem 
führen Avürde. Hierauf ist Folgendes zu erAviedern. Der er- 
Avähnte Cirkel ist ein unA^ermeidlicher. Für m en sch lich e  Er­
kenntniss ist die Erkenntniss der Vollkommenheit Gottes nicht 
anders möglich als im Ausgange vom Geschöpf. Durch ideelle 
Schlüsse, die vom Lebensprozess des Geistes ihren Anfang 
nehmen, erkennen Avir soAvohl die Existenz Avie die Vollkommen­
heiten Gottes. Unser Geist ist aber in seiner theoretischen Au­
tonomie so qualificirt, dass er zu einer obiectiv Avahren, obschon 
keinesAvegs adäquaten Erkenntniss Gottes gelangt. Ist dies nun 
der Fall, so darf ihm eben so Avenig das Recht abgesprochen 
werden, regressiv aus der Gottesidee ein Motiv für seine Sitt­
lichkeit zu entnehmen, Avas er um so mehr thun Avird, Avenn er, 
den rein theoretischen Weg verlassend, als practische Vernunft in 
dem Gewissen die Stimme Gottes erkennt. (Vorschule I., S. 176.) 
Was ferner den Begriff des göttlichen Willens betrifft, sofern 
er „mit furchtbaren Vorstellungen der Macht und des Rache­
eifers“ verbunden sein soll, so vermag Kant damit nur anthropo- 
morphistische Vorstellungen vom Absoluten zu treffen, und es ist 
gar nicht abzusehen, warum Avir dem theologischen Motiv der 
Sittlichkeit solche unterlegen sollten. Mit Recht lehrt also 
Elvenich in seiner Moralphilosophie, 1. Bd., S. 129 und 130: 
„AVenn die Erkenntniss Gottes und zAvar die Erkenntniss des­
selben nicht blos als des Urhebers und Herrn der W elt und des
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Mensclien, sondern ancli als eines moralisch vollkommenen 
(heiligen) Wesens schon erworben ist, so weiset die Vernunft 
allerdings dem Menschen noch einen aiidein und hohem Beweg­
grund zu all seinem Thun und Lassen, insbesondere zur Er­
füllung der schon früher erkannten Pflichten gegen sich selbst 
und die Mitmenschen an, nämlich die Achtung (und Liebe) gegen 
Gott als einem Ideal moralischer Vollkommenheit. Mit diesem 
höheren formalen Princip verbindet sich dann auch ein höheres 
materiales Princip, wodurch uns die Erhebung des Menschen 
(unserer selbst und Anderer) zur Gottähnlichkeit als Zweck ge­
setzt wird. Es ist klar, dass jener theologische (theologisch­
moralische) Beweggrund den rein moralischen Beweggrund nicht 
ausschliesst, sondern denselben voraussetzt und in sich auf­
nimmt.“

Der Mangel der Begründung der Autonomie durch die 
Theonomie bei Kant liegt in letzter Instanz darin, dass er die 
Autonomie des menschlichen Geistes nicht als eine relative er­
kennt und anerkennt. Wenn Kant ausserdem das Glückselig­
keitsmotiv in der Ethik verwirft, so ist das ebenfalls nicht zu 
billigen. Allerdings darf die Glückseligkeit für den Menschen 
weder das nächste noch das höchste Motiv bilden, sondern die 
in dem Sittengesetz sich aussprechende Auctorität des mensch­
lichen und göttlichen Geistes; aber als accessorisches Motiv, das 
sich als Folge der beiden ändern ergiebt (weil der Mensch 
glücklich wird durch ein der menschlichen und göttlichen auctori- 
tativen Stimme des Sittengesetzes gemässes Handeln) darf es 
nicht verworfen werden, und dasselbe gilt auch von jedem son­
stigen mit ihm in nothwendiger Verbindung stehenden Motiv.

Wenn nun erkannt ist, dass die Stimme des Gewissens nicht 
nur die Stimme der Vernunft, sondern auch Stimme Gottes ist, 
so stellt sich ein neues Problem ein in der Frage: Zu welchem 
Endzweck hat Gott Wesen erschaffen, die in das Verhältniss 
wahlfreier Affirmation oder Negation zum Gesetz ihres Lebens, 
zum Sittengesetz treten sollen? Auf dem theistischen Stand­
punkte, auf dem Standpunkte des substantiellen Dualismus der 
Lebensprincipien in Natur und Geist und ihrer Synthese im 
Menschen lautet die Antwort auf diese inhaltsschwere Frage; 
Dieser Endzweck ist die Vereinigung mit Gott. Diese Vereini­
gung kann, weil Gott ein persönliches Wesen ist, nur bewirkt
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werden durch ein sittliches Freiheitsverhältniss, nicht etwa durch 
eine sogenannte Selbsteiiösimg des Absoluten, wie sie uns Herr 
V. Hartmann in seiner „Phänomenologie des sittlichen Bewusst­
seins“ vorführt. Gott als absolute Voraussetzung und absolutes 
Endziel des Geschaffenen musste darum zugleich mit dem Sitten­
gebot Wesen wollen, die zur Erkenntniss und Befolgung 
desselben fähig wären. Daher ist die Vereinigung mit Gott, 
dem absolut Seligen, zur Theilnahme an seinem seligen Leben 
das höchste Gut, der unschätzbare Preis eines Avahrhaft dem 
Sittengesetz gemässen Lebens. (Vorschule I., S. 179 beschreibt 
Günther das Ziel unseres Daseins als „die Liebesvereinigung 
mit Gott, die UnterAA erfung unseres Geistes nach Vernunft und 
Willen unter die persönliche Gottheit ohne Vernichtung unserer 
Persönlichkeit, unseres reinsten Selbstbewusstseins.“ Vgl. damit 
in demselben Werk I., S. 244 und II., S. 142, so Avie die Lydia 
von 1850, S. 70 und 110). Und der Mensch ist es, in dessen 
Autonomie, deren Endziel die Erreichung des höchsten Gutes 
ist, in geAvissem Sinne alle Auctoritäten sich vereinigen, die 
relativen des Kosmos, die in Geist, Natur und dem Menschen 
als der Synthese beider sich manifestiren, so Avie die absolute 
Gottes, in der alle geschöpfliche Auctorität und Autonomie ihre 
Erklärung und Verklärung geAvinnt. „Durch die Entfaltung 
der Idee des Kosmos im geistigen Lichte des SelbstbeAVUsstseins 
und des Gottesgedankens erkennt der bedingte Geist den Platz, 
den er in der Reihe der Creaturen einzunehmen bestimmt ist, 
und die Rolle, zu deren Darstellung er behufs seiner Selbst­
vollendung und Beseligung berufen ist, um ein reales Gegenbild 
der schaffenden Gottheit zu sein.“ (Kaulich in seiner Metaphysik 
Prag bei Tempsky, 1874, S. 205.)Q
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0 Aus obiger Darstellung wird der grosse Unterschied zwischen Kants und 
Günthers Auffassung der Autonomie klar ersichtlich sein. Nach Kant ist die 
Achtung vor dem Sittengesetz und damit vor dem eigenen Geist die einzige 
wahrhaft moralische Triebfeder der Sittlichkeit; Günther dagegen lässt neben 
der Autonomie die Theonomie vollkommen bestehen. Eine gewisse, freilich sehr 
beschränkte Autonomie des Menschengeistes geben selbst solche Gelehrte zu, 
von denen man es weniger vermuthen sollte, so z. B. Kleutgen, wenn er in seiner 
Philosophie der Vorzeit, Münster bei Theissing, 1860, S. 439 zugiebt, insofern 
könne man von der Vernunft sagen, sie binde und verpflichte, als das absolut 
Gute nicht verpflichten könnte, wenn es nicht erkannt wäre.



D r itte r  A b sch n itt. I s t  K ants E rk lä ru n g  der A u ­
tonom ie a l l s e i t ig  ha ltbar?

§ 10. Irrth iim  und AVahrheit in  der K a n tisc h e n  E r­
k lärun g  der A utonom ie.

Kant erklärt (vgl. § 6 dieser Abhandlung) die Autonomie 
aus der Freiheit, die er als ein Postulat der practischen Vernunft 
ansetzt, das einer weiteren Erklärung nicht fähig sei, weil sonst 
die Vernunft ihre Grenzen überschreiten würde. Nach Kants 
Auffassung ist nämlich nur dasjenige erklärbar, was auf Gesetze 
zurückgeführt werden darf, deren Objecte in der Erfahrung ge­
geben sind. Die Freiheit aber ist ihm eine Idee, deren objec- 
tive Realität auf dem AÂ ege der Erfahrung nicht erAveislich und 
darum unerklärlich ist.

Es ist jedoch ein Irrthum, Avenn Kant der theoretischen 
Vernunft die Erkenntniss des Gebietes der Noumena abspricht.’) 
Dies haben Avir oben (§ 7) bereits dargethan. Kant liess die 
Autonomie der Vernunft auf theoretischem Gebiet nicht gelten 
und konnte sie nicht gelten lassen, Aveil er Form und Inhalt 
der Erkenntniss völlig von einander trennte und darum den 
Geist als ein an sich ganz leeres Denkvermögen ansah, das aus 
sich selbst einen Erkenntnissinhalt sich zu geben ausser Stande 
sei, letzteren nur von Aussen empfange und in dieser Beziehung 
sich nur receptiv verhalte. Dies ist unrichtig. Richtig dagegen 
ist es, Avenn Kant die AATllensautonomie aus der Freiheit erklärt 
und die Vernunft des Menschen in ihrer practischen Bedeutung 
als ethische Gesetzgeberin für ein Noumenon ansieht. Nun liegt 
in der Freiheit, d. i. in der Spontaneität des Geistes allerdings 
nur der nächste Erklärungsgrund der Autonomie, keineswegs 
aber der letzte und tiefste. Die AVurzel der practischen Au­
tonomie ist die theoretische, oder genauer; Der Geist des Men­
schen entfaltet sich als autonomer zuerst im theoretischen Selbst­
bewusstsein und dann im practischen, das AV'issen ist die Voraus­
setzung des GeAvissens. Sehr richtig sagt Günther in dieser 
Beziehung Vorschule II., S. LXXXII. der 2. Beilage: „Der
Inhalt des AVissens könnte gar nicht zum Gesetze für die
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aus, indem er bemerkt, dass der Kantische Kriticismus bei der Anerkennung 
seiner Freiheit und des kategorischen Imperativs im Gewissen Postulate mache, 
»die zu seiner AVissenslehre passten wie die Paust auf das Auge-.* 8̂. 285.)



Selbstbestimmung werden, wenn das Princip jenes Inhaltes die 
Bestimmung zur Selbstthätigkeit nicht schon in sich trüge, d. h. 
eine freie Causalität an sich wäre und diese Freiheit nicht schon 
im ursprünglichen Prozesse durchblitzte. Dies geschieht schon 
im Resultate seiner ursprünglichen Differenzirnng, im sich als 
Grund finden hinter den Momenten jener Differenzirnng. In 
diesem Zurückgehen auf sich erhält und behauptet sich das 
Princip schon gegen die Sollicitation von einem Sein ausser ihm, 
welches dui’ch seine EinAvirkung jenes in den Kreis seines Lebens 
hineinziehen und diesem unterwürfig machen wollte.“ In der­
selben Beilage zur Vorschule II. sind hiermit die entsprechenden 
Stellen S. XXVIII., L. und XXVI. zu vergleichen, an welcher 
letzteren es heisst: „Die Autonomie hält gleichen Schritt mit
der realen Causalität.“ Als solche offenbart sich der Geist auf 
theoretischem Gebiete so gut rvie auf practischem, und beson­
ders treffend finden wir folgenden Ausspruch Günthers hierüber 
in der Lydia von 1851, S. 298 und 294: „In jener Anforderung 
(des Geistes an sich als selbstständig AAussenden, den unfrei ge- 
ftmdenen Inhalt freithätig zu erhalten, hiermit sich selber in 
seiner ursprünglichen Würde zu behaupten und jeden Zwiespalt 
zwischen Selbstbeivusstsein und Selbstbethätigung zu verhüten) 
wird das Sichwissen des Geistes zum Gewissen, zum Sollen für 
das Wollen des Geistes, dem er als freithätiger entsprechen, 
aber auch widersprechen kann. Einen von diesen zwei Willens­
acten muss def Geist setzen, die AVahl aber zwischen beiden ist 
sein eigenes AA'erk, das nur Er und Niemand für ihn vollziehen 
kann. In dieser Vollziehung liegt der eigentliche AVille des 
Geistes. E s is t  d ie ser  AVille n ich t e tw a s  A p artes neben  
der u rsp rü n g lich en  R ea ctio n , er is t  d iese  se lb s t , aber 
nicht mehr in der Foim der Absichtlosigkeit und Unwillkürlich- 
keit, sondern der Freithätigkeit im Lichte der Einsicht und 
Absicht. Und wenn Dr. Pabst den Ichgedanken das h  xat rrav 
des Geistes nennt und hinzusetzt, dass in jenem sich die sub­
stantielle Freiheit des Geistes offenbaren müsse, so könnte diese 
Aeusserung nur dann ein Tadel treffen, wenn die Offenbarung 
der substantiellen Fi eiheit im Ichgedanken für die erste und 
letzte aufgestellt Avürde, oder wenn der zweiten ihre AÂ urzel 
nicht in der ersten angewiesen Avürde.“

Dieses Verhältniss der theoretischen und practischen Vernunft
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zu einander hat der grosse Königsherger Philosoph verkannt. 
Der Geist als reales Princip der Vernunft besitzt nicht blos, Avie 
Kant behauptet, in dem practischen, sondern auch in dem theo­
retischen Gebiet seiner Thätigkeit Autonomie. Als ursprünglich 
indifferentes, in seine Lebensentfaltung noch nicht aufgeAvecktes 
Princip Avird er in Folge seiner Differenzirung Causalität und 
zAvar zunächst an und für sich. Als solche ist er es selbst, 
welcher, Avie sein theoretisches oder Denkgesetz, so auch sein 
practisches oder Sittengesetz in sich erzeugt; beide Gesetze 
giebt er sich selbst, freilich nicht in absoluter Unabhängigkeit 
von anderem Sein, auf das er für seine Differenzirung angeAviesen 
ist.") Diese doppelte Autonomie des Geistes konnte Kant in 
seinem System nicht geAvinnen, Aveil ihm eine allseitig in dem 
geistigen Lebensprozess begründete Erkenntnisstheorie fehlte, 
Aveil ihm insbesondere die Avahre Bedeutung des SelbstbeAVUSst- 
seins entging. Darum enthält seine Auffassung des Ich bereits 
den Keim für die von ihm als Bahnbrecher eingeleitete Ent- 
Avickelung der deutschen Philosophie von Fichte bis Hartmann. 
(Vgl. Kuno Fischer, Geschichte der neueren Philosophie, 3. Band. 
Kants Vernunftkritik und deren Entstehung, 2. rev. Auflage, 
Heidelberg bei Bassermann, 1869, S. 375: „So bildet (bei Kant) 
das reine SelbstbeAvusstsein den obersten Grundsatz aller Er­
kenntniss. Dass Ich in jedem Augenblicke gleich Ich ist, das ist der 
Grund, der Alles in ihm durchgängig verknüpft, die Vorstellungen 
unterscheidet und vergleicht, das Mannigfaltige überhaupt syn­
thetisch vereinigt. „Ich gleich Ich“ ist ein analytischer Grund­
satz; „Ich gleich der Einheit aller A^orstellungen“ ist ein syn­
thetischer, und zAvar der oberste synthetische Grundsatz alles 
Erkennens. Hier ergreift Kant den Punkt, von Avelchem später 
Fichte in seiner AVissenschaftslehre ausgeht. Das Ich als oberstes 
und erstes Princip des Wissens, als Grnnd aller ObjectiAÜtät,

1) Hierbei wollen wir in aller Kürze auf die verscliiedene Benennung der 
sittlichen Autonomie bei Kant zurückkommen, die, wie wir oben im § 1 er­
örtert, von ihm bald als Autonomie der Vernunft, bald als Autonomie des Willens 
bezeichnet wird, wobei die Ausdrücke Vernunft und Wille identisch zu nehmen 
sind. Es dürfte sich der Klarheit halber empfehlen, nicht verschiedene Ausdrücke 
für dieselbe Idee anzuwenden, obwohl sie sich im Sinne Kants rechtfertigen 
lassen. Nach unserer Auffassung von Autonomie scheint es viellei clit das An­
gemessenste, die Bezeichnung Autonomie der Vernunft auf die theoretische, den 
Ausdruck Autonomie des Willens auf die practische Vernunft zu beziehen.
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ist von Kant an dieser Stelle erkannt und festgesellt Avorden.“ 
Mit grösser Klarheit bespricht diesen Punkt auch Th. AA'eber 
in seiner Schrift; Die Geschichte der neueren deutschen Philo­
sophie und die Metaphysik, Münster bei Brunn, 1873, 3. Heft, 
4. Kap., besonders auf S. 78 und 79.)

Ein Aveiterer Irrthum Kants in der Lehre von der Auto­
nomie ist ihre Isolirung von der Theonomie. AVir vermissen bei 
ihm die Zurückführung der Autonomie auf ihren letzten Grund, 
auf Gott, in dessen AA êltidee von EAvigkeit her die Idee freier 
AVesen mit eingeschlossen Avar, die er in der Schöpfung reali- 
sirte. Kant Aveist die Theonomie von sich ab. Das führt 
schliesslich, Avenn Avir eine so qualificirte Autonomie bis zu ihren 
letzten A^oraussetzungen verfolgen, auf eine pantheistische Con­
sequenz. AATe ist die reine Spontaneität eines unbedingten Ver­
nunftwillens erklärbar? Nur durch die Voraussetzung (die in 
Kants System freilich nur implicite liegt), dass der erAVähnte 
unbedingte A^ernunftAville das Absolute und die SelbstverAvirk- 
lichung desselben der ZAveck alles Daseins sei.

Trotz dieser Mängel hat die Kantische Theorie von der 
Autonomie auch glänzende Vorzüge, Avodurch sie zumal auf die 
Zeitgenossen des genialen Denkers einen mächtigen Eindruck 
machte und auf die Blütlie der Deutschen Nation einen nicht zu 
unterschätzenden Einfluss ausübte gegenüber der alle Funda­
mente des Edlen und Guten umstürzenden frivolen Sophistik 
der französischen Encyclopädisten. „Aus dem Selbstbewusstsein 
der Aloralität“, sagt Rosenkranz in der Vorrede zum 8. Band 
der Schriften Kants, S. VI., „aus dei’ Achtung des moralischen 
Subjectes vor sich selbst, Avird der Glaube an Unsterblichkeit, 
an das Dasein eines eben so gerechten als gütigen Gottes Avieder- 
geA\ oniien. Dem Herzen Kants aa  ar diese Rettung der Reli­
giosität unendlich theuer, und er scheint die Ohnmacht der reinen 
A^eriiunft, die Existenz des schlechthin Uebersinnlichen zu be- 
AA'eisen, oft mit Avollüstiger Grausamkeit darzuthuii, um im 
Gegensätze zur Demüthigung eines solchen NichtAvissens den 
Bogen der moralischen Kraft desto stärker anzuspannen und das 
Opferfeuer eines pflichttreuen AVillens desto glänzender zu ent­
zünden. Man Avird sich gestehen müssen, dass der Affect Kants 
für die moralische Freiheit des Menschen und alle ihm daraus 
sich ergebenden Folgerungen eine seltene Hoheit offenbart.“
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Die Vorzüge der Kantisclien Ethik gipfeln in dem .zum 
ersten Male in der deutschen Philosophie gründlich angestrebten 
Versuche, die ethische Autonomie wissenschaftlich zu erhärten 
ans dem Lebensprozess der practischen Vernunft und alle Sitt- 
lichkeitsprincipien abznweisen, die der Geist als autonome nicht 
anerkennt. Der Erste, welcher nach Kant auf neuer und ori­
gineller Basis die Autonomie des Geistes wissenschaftlich be­
gründet hat, ohne sich der pantheistischen Entwickelung anzu- 
schliessen, ist Günther, dessen Grundansichten wir in dieser Ab­
handlung gefolgt sind, nicht ohne unsere Bedenken in Betreff 
seiner Lehre vom Dualismus des Gedankens angedeutet zu haben.
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S c h l u s s .

Als ich die vorliegende Arbeit begann, lag es nahe, in 
derselben nicht blos Kants Lehre von der Autonomie der Ver­
nunft historisch-kritisch zu behandeln, sondern die Untersuchung 
dieser Frage mit historischer Einleitung über die Ansätze zur 
Lösung derselben vor Kant in der antiken, mittel- und nach­
mittelalterlichen Philosophie auf die ganze moderne Entwicke­
lungsperiode von Kant bis zu Hartmann anszndehnen. Dazu 
fehlte es mir jedoch leider an der nöthigen Müsse, und so will 
ich denn am Schlüsse dieser Abhandlung nur noch mit wenigen 
AVorten Eduard v. Hartmann berühren, denjenigen Philosophen 
unserer unmittelbaren Gegenwart, der in seinem neuesten, um­
fangreichen AÂ erke, das er selbst mit Recht als sein zweites 
Hauptwerk bezeichnet, in seiner Phänomenologie des sittlichen 
Bewusstseins, Prolegomena zu jeder künftigen Ethik (Berlin bei 
Carl Duncker 1879), nach seinem System eine neue Begründung 
der Autonomie versucht hat. Unseres Erachtens ist diesem 
genialen Denker eine wahrhaft allseitige Begründung der sitt­
lichen Autonomie nicht gelungen wegen des unzureichenden 
theoretischen Unterbaues seines Systems. Eine nicht geringe sitt­
liche Energie spricht sich in formvollendeter Darstellung in dem 
genannten Buch aus, das sich auch mancher inhaltlichen Vor­
züge rühmen darf. Aber das Endresultat, das „Moralprincip 
der Erlösung“ im absoluten Sinne, ist ein unbefriedigendes: „Das



reale Dasein ist die Incaniation der Gottheit, der Weltprozess 
die Weltgeschichte des fleischgewordenen Gottes und zugleich 
der Weg zur Erlösung der im Fleische Gekreuzigten; die Sitt­
lichkeit aber ist die Mitarbeit an der Abkürzung dieses Leidens­
und Erlösungsweges.“ (S. 871.) Wenn das reale Dasein, natürlich 
eingeschlossen dasjenige des Menschen, nur Incarnation der 
Gottheit, mithin des Menschen Leben nur ein phänomenales ist, 
so vermögen wir in diesem Phänomen eine wahrhafte Autonomie 
nicht zu flnden, weil dann das Absolute der einzige autonome 
Gesetzgeber ist. Hartmann meint, „den eudämonistischen Zu­
stand des transcendenten Wesens vor dem Weltprozess als einen 
negativen supponiren, d. h. annehmen zu müssen, dass Gott im 
Zustande der Unseligkeit sich befand.“ (S. 866.) In einer An­
merkung dazu erklärt er: „Dieser Annahme kann man gewiss 
nicht den Vorwurf der willkürlichen Idealdichtung machen; ihre 
Zulässigkeit ist aber unbestreitbar, wenn dem Absoluten nicht 
die elementarste psychische Function — die Unlustempflndung 
der Nichtbefriedigung des Willens - - entzogen und damit jede 
Befähigung zur Erklärlichmachung des Weltprozesses, d. h. sein 
ganzer Werth als Hypothese geraubt werden soll.“ Aber warum 
soll denn das Absolute Unlust empflnden über Nichtbefriedigung 
des Willens? Woher dieser nichtbefriedigte Wille? Uns scheint 
nur diejenige „Hypothese“ vom Absoluten haltbar zu sein, die 
wir gewinnen vom Standpunkte des qualitativen Dualismus der 
Lebensprincipien in Natur und Geist und ihrer Synthese im 
Menschen.

56



Ueber elektrische Beleuchtung,*)

J o h . Z a c h a r i a s ,
Lieutenant im Ingenieur-Corps.

Das elektrische Licht Avurde zuerst im Jahre 1813 Â oii dem 
englischen Chemiker D a v y dargestellt und bediente sich der­
selbe einer galvanischen Batterie von 2000 Elementen

ZAvei Kohlenstäbchen Averden mit den von einer galvanischen 
Batterie ansgehenden Poldrähten verbunden. Berühren sich die 
Kohlenspitzen, so beAvirkt der Strom ein Erglühen derselben. 
Sobald man erstere etAV-as Â on einander entfernt, entsteht eine 
sehr intensive Flammengarbe, Avelche man den V o lta ’schen  
B ogen  nennt. Diejenige Kohle, Avelche mit dem Kupferpol, dem 
positiven Pol der Batterie verbunden ist, brennt bedeutend 
rascher ab als die mit dem Zinkpol, dem negativen Pol der 
Batterie in A'erbindimg stehende Kohle.

Die erstere, die positive Kohle, höhlt sich an der Spitze 
kraterförmig aus, a vährend die negative kegelförmig Avird. Sobald 
die Entfernnng der Kohlenspitzen so gross ist, dass die Elek­
trizität die glühende Luftschicht dazAvdschen nicht mehr über- 
Avinden kann, erlischt die Flamme.

Die Entfernung der Kohlenspitzen ist abhängig von der 
Stromstärke und hat man in neuerer Zeit Apparate construirt, 
Avelche selbstthätig die Entfernnng der Spitzen reguliren.

Diese Apparate nennt man elektrische Lampen oder Regu­
latoren und ist die beste und einfachste Construction von

*) Benützte Quel len:  Dr. Schellen, die elektrischen Lichtmaschinen 
Dr. Fröhlich, Elektrizitätslehre. Verschiedene Berichte über Versuche in Wien 
und South-Poreland etc. sowie zahlreiche Zeichnungen von Siemens & Halske, 
Broschüren von Buffleb und Bernstein.



__

A. Y. Hefner-Alteneck, dem Vorstand des Constructions-Bürean 
der Firma Siemens & Halske, aiisgegangen.

Die Kolilenstäbe, aus Gasretortenkohle gefertigt, werden 
bei dieser Lampe in Haltern befestigt und bewirkt das Ueber- 
gewicht des oberen Stäbchens eine Berührung der Spitzen. So­
bald ein gewisser Theil verbrannt ist, wird der Strom schwächer 
und ein in den Stromkreis eingeschalteter Elektromagnet lässt 
einen davor befindlichen Anker nach, welcher eine Annäherung 
der Spitzen wieder gestattet.

An eine practische Anwendung dieses intensiven Lichts 
konnte so lange nicht gedacht werden, bis man es verstand, 
kräftigere Elemente herzustellen als diejenigen Avaren, deren sich 
Davy bedient hatte. Als dies gelungen (durch Bunsen), trat das 
elektrische Licht mehr und mehr aus den Räumen der physi­
kalischen Cabinette hervor und Avurde zu grossen Lichteffecten 
und brillanten Schaudarstellungen angeAvandt, namentlich in 
Frankreich auch zur Erleuchtung von Bauplätzen. Die Instand­
haltung der Batterie Avar jedoch immer noch mit grossen Kosten 
und Unbequemlichkeiten verbunden.

Als aber im Jahre 1880 der englische Physiker und Che­
miker Faraday entdeckte, dass der galvanische Strom in einem 
benachbarten Draht neue Ströme hervorrufen kann, ohne den­
selben zu berühren, Avar ein Mittel gegeben, mechanische Arbeit 
in Elektrizität umzusetzen, und damit auch ermöglicht, elek­
trisches Licht ohne Batterie herzustellen.

Die Ströme, Avelche entstehen, Avenn man einen Draht einem 
Magneten nähert oder von demselben entfernt, nennt man In- 
ductionsströme und sind mancherlei Maschinen zur Erzeugung 
derselben construirt Avorden.

Es sind dies die sogenannten magnet-elektrischen Maschinen. 
Um das Prinzip derselben und die Wirkung klar zu machen, 
betrachten Avir eine Stöhrer’sche Maschine. In derselben hat 
eine Anzahl kräftiger Stahlmagnete in Hufeisenform eine feste 
Lage. Den Polen dieser Magnete gegenüber drehen sich um eine 
Avagerechte Achse, zAvei Drahtspulen, welche auf zwei Kernen 
aus Aveichem Eisen sitzen. Dieselben sind hinten durch eine 
Eisenplatte verbunden und bilden ô ein Hufeisen ohne Magne­
tismus.

Das Rad mit Kurbel und Schnurlanf setzt die Spulen in



schnelle Rotation. Wenn nun die Spulen den Polen sich nähern, 
so entstehen inden selben Inductionsströme, entfernen sie sich 
wieder, so werden abermals Ströme erzeugt, jedoch in entgegen­
gesetzter Richtung. Damit die Ströme von stets wechselnder 
Richtung nach aussen hin in einem Sinne abfliessen, ist ein 
Commutator angebracht. Die Ströme sind sowohl mit den 
Händen fühlbar, als auch lassen sie sich durch Ablenkung einer 
Magnetnadel nachweisen.

Von den zur elektrischen Beleuchtung angewandten magnet- 
elektrischen Maschinen sind besonders die der Gesellschaft 
l ’A llia n c e  in Paris und die des Engländers H alm es zu er­
wähnen. Ihre Schwere und Kostspieligkeit sowie verschiedene 
Mängel, mit denen sie noch behaftet waren, verhinderte auch 
hier eine allgemeine Verbreitung.

Erst die im Jahre 1866 von Dr. W erner S iem ens ge­
machte Erfindung der d ,yn am o-elek trisch en  Maschinen er­
möglichte es, starke Ströme durch verhältnissmässig kleine 
Maschinen zu erzeugen. Dr. Siemens ersetzte die Stahlmagnete 
durch Elektromagnete.

Zur Veranschaulichung dieser Construction möge der auf 
dem dynamo-elektrischen Prinzip beruhende S iem en s’sche  
M inen Zünder dienen:

Das Eisen, selbst das weichste, hat die Eigenschaft, wenn 
es einmal magnetisch gemacht Avurde, ein wenig Magnetismus 
zu behalten. ZAvischen den senkrechten Eisenkernen des Elektro­
magneten, der aus gering magnetischem Eisen gefertigt ist, rotirt 
ein mit feinem Draht beAvickelter Anker, in Form einer Walze. 
Der durch die Rotation erzeugte Inductionsstrom wird zunächst 
durch die Umwindungen der Eisenkerne des Elektromagneten 
geleitet und letztere dadurch ki'äftiger und kräftiger gemacht, 
was Aviederum ein StärkerAverden der entstehenden Inductions­
ströme zur Folge hat. AVird die Maschine in Ruhe gesetzt, so 
Aveicht der Alagnetismus fast ganz aus den Eisenkenien. Die 
zurückbleibende geringe Spur, der sog. rem an en te  M agn e­
tism u s, genügt, um âou neuem die Maschine in Betrieb zu 
setzen; sie beruht also auf dem Prinzip der gegenseitigen Mul­
tiplication des Magnetismus und der elektrischen Ströme. Diese 
Maschine erzeugt auch Avie die Störer’sche Wechselströme, Avelche 
durch den vorhin erwäluiten Uommutator gleichgerichtet Averden.
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Die Folge des raschen Wechsels der Polarität des Magnetismus 
ist bei grossen Maschinen, für elektrisches Licht, eine sehr starke 
Erwärmung, und die am Commutator zahlreich überspringenden 
Funken nutzen denselben durch Verbrennung schnell ab.

D ie  n eu esten  m agn et- und d y n a m o elek tr isch en  Ma­
sch in en  aber helfen auch diesem Uebelstande ab. Es sind hier 
zwei Systeme zu unterscheiden, deren Schöpfer Dr. Pacinotti in 
Florenz und v. Hefner-Alteneck in Berlin sind. Der sogenannte 
Pacinotti’sche Ring, ein Eisenring mit Draht bewickelt, der 
zwischen den Polen starker Magnete rotirt, blieb lange Zeit 
unbekannt und wurde selbstständig auch von Gramme in Paris 
erfunden, der nach diesem Prinzip IMaschineii in grösser Zahl 
ausgeführt hat und dessen Namen sie auch tragen. Es würde 
zu weit führen, wenn ich hier spezieller auf die Construction 
eingehen wollte, nur so viel sei erwähnt, dass beide Systeme 
sowohl das Gramme’sche als das v. Hefner’sche, welches von 
Siemens & Halske in Berlin ausgeführt wdrd, auf demselben 
Prinzip beruhen und das Charakteristische gemeinsam haben, 
dass bei ihnen an einer bestimmten Stelle des rotirenden Ringes 
resp. Cylinders stets gleich gerichtete Ströme austreten, so dass 
ein Commutator ganz entbehrlich gew^orden, eine Grnndbedingimg 
der Constanz des Stromes.

Im November 1876 begannen höchst interessante Vergleichs­
versuche zwischen der Maschine von Gramme und Siemens auf 
den Leuchtthürmen zu South-Foreland, denen der grösste jetzt 
lebende Physiker Englands, Professor Tyndall, beiwohnte. Nach­
dem die verschiedensten Alaschinen monatelang in Thätigkeit 
gew’̂ esen waren, wuirde im Mai des nächsten Jahres das End­
resultat der Versuche allgemein dahin veröffentlicht, dass die  
S iem en s’sche M aschine der Grainme’schen sow’̂ ohl als auch 
der von Halmes und der 1’Alliance-Maschine bei w e item  über­
leg en  se i.

V. Hefner-Alteneck hat bei seiner Construction der dynamo­
elektrischen Maschine durch eine eigenthüraliche Uniwdckelnng 
des rotirenden Cylinders auf seiner äusseren Fläche und durch 
eine sinnreiche Schaltungsw^eise der einzelnen Drahtstücke die 
volle inducirende Kraft der Elektromagnete ausgenutzt und so 
den Uebelstand beseitigt, w^elcher den ändern Maschinen anhaftet.
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nämlich, dass nur in der oberen Hälfte der Windungen des 
Ringes Inductionsströme entstehen.

Die Siemens’sche Maschine hat vor der Gramme’schen aiissei 
ihrer einfacheren, solideren, und dabei Aveit billigeren Construc- 
tion den grossen Vorzug beträchtlich grösserer Lichtstärke bei 
gleicher verwendeter Arbeitskraft, ist also auch billiger im 
Betriebe.

Es sind vielfache Versuche gemacht Avorden, das e le k ­
tr isc h e  L ich t zu tlie ilen ; schaltet man mehrere Lampen 
liintereinander ein, so zeigt sich, dass dieselben sehr unregel­
mässig brennen, ein Fehler, dem man durch Verbesserung der 
Regulatoren abzuhelien suchte, ohne jedoch grosse Erfolge zu 
erzielen. - Im Jahre 1876 nun fand der russische Ingenieur- 
Offizier J a b lo ch k o ff ein Mittel, Avelches die Regulatoren über­
haupt überflüssig macht. Es besteht dasselbe darin  ̂ dass zwei 
Xohlenstäbchen, 200 mm. lang und 4 mm. dick, durch eine iso- 
lirende Schicht von Gips getrennt, nebeneinander gestellt Averden. 
Der Strom tritt in das eine Stäbchen ein, aus dem ändern wieder 
aus und entsteht da, avo  der Strom von dem einen zum ändern 
übergeht, der Lichtbogen.

Die Zwischenlage von Gips schmilzt und geht in Dampf­
form über, so dass die Kohlenstäbchen nach und nach frei Averden 
und herabbrennen. Man nennt diese Combination Jab loch k off-  
sche K erzen  und lassen sich deren mehrere in einer Leitung 
anbringen.

Wie ich zu Anfang schon erAvähnte, brennt die positive 
Kohle rascher ab als die negative, die Folge davon Aväre, dass 
die Kerzenstäbe ungleich brennen und alsbald verlöschen Avürden; 
inFolge dessen müssen stets wechselnde Ströme angeAvandtAverden, 
damit ein gleichmässiges Herunterbrennen der Kohlenstäbe 
stattfindet.

Der hierzu nöthige Strom Avird durch d ie S iem en s’sche  
m a g n ete lek tr isch e  W ech se lstro m m a sch in e  erzeu g t, in 
w elch er der M agn etism u s durch einen  b esonderen , k le i­
nen, d yn a m o elek tr isch en  S tro m erzeu g er  h erv o rg eru fen  
Avird. Die Wechselströme averden dadurch erzeugt, dass eine 
mit mehreren Inductionsrollen versehene Scheibe zAvischen 
einer Doppelreihe von Elektromagneten mit Avechselnder Pola­
rität rotirt.
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Mittelst einer solchen'Wecliselstrommascliine können, je nach 
deren Grösse, 4, 8o d er  16K erzen  gleichzeitig betrieben werden, 
wobei der Strom der Maschine in einem, 2 oder 4 Stromkreisen 
von einander getrennt auftritt. Jede Kerze giebt eine L eu ch t­
k ra ft, welche derjenigen eines L u stre  von ca. 40 m itte l-  
g ro ssen  G asflam m en gleichkomint.

Die Betriebskraft berechnet sich im Durchschnitt auf ca. 
ein e P fe rd ek ra ft für jede K erze , von denen jede etwa 
iVi Stunden brennt.

Zur Anbringung der Kerzen sind besondere L a tern en  con- 
struirt. Dieselben bestehen aus einer mit Metallbekrönung ver­
sehenen Kugel aus matt geschliffenem oder Milchglase von ca. 
40 cm. Durchmesser und enthalten auf einer isolirten Grundplatte 
einen vierfachen Kerzenhalter, dessen einzelne Abtheilungen mit 
einem ausserhalb der Laterne an geeigneter Stelle befindlichen 
Umschalter verbunden sind. Mit Hilfe dieses Umschalters kann 
man die 4 in der Laterne aufzusteckenden Kerzen, von denen 
je nur eine im Gange ist, nach und nach in den Stromkreis der 
Wechsel-Strommaschine einschalten, so dass d ie 4 K erz en  in 
der Laterne zusammen für ein e Brennzeit von etwa 6 S tu nd en  
au sreich en .

Die Kerzen sind so präparirt, dass dieselben beim Ingang­
setzen der Maschine von se lb s t  anbrennen. Wenn durch 
nachträgliches Stillstehen der Maschine oder durch eine andere 
Unterbrechung die Kerzen eines Stromkreises erlöschen, so setzen 
sich dieselben nicht zum zweiten Mal in Brand, und müssen 
daher in solchem Falle, vor dem Wiederangehen der Maschine, 
zunächst mit Hilfe des Umschalters in sämmtlichen Laternen 
dieses Stromkreises frische Kerzen eingeschaltet werden.

Zur B eu rth e ilu n g , ob für einen  g eg eb en en  Raum  
eine E r leu ch tu n g  mittelst elektrischen Kerzenlichts am Platze 
ist, wird man sich am besten klar machen, ob die Erleuchtung 
des betreffenden Raumes mittelst Gaskronen, in deren jeder 
30—35 Gasflammen (je nach der grösseren oder geringeren 
Lichtdurchlässigkeit der Glaskugeln) vereint sind, gut ausführ­
bar wäre. Durch Anwendung je einer Kerze mit Milchglas­
glocke statt einer solchen Gaskrone, würde man eine Beleuch­
tung von derselben Helligkeit und der nämlichen Schatten- und
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Lichtvertheilung, wie mittelst Gaskronen erhalten. Das Licht 
der Kerzen ist äusserst mild, ruhig und angenehm für das Auge.

Da der Preis neuerdings um 20 % herimtergegangen, so 
empfiehlt es sich besonders überall da, wo ein grosses Publikum 
verkehrt, in den Kaffeehäusern, den öffentlichen Gärten, grösseren 
Mode- und Luxus-Magazinen, namentlich in Theatern etc. Gegen­
wärtig brennen in Paris täglich zahlreiche Kerzen, unter ändern 
8 auf Place de l’Opera, 70 in den Grdes, Magasins du Louvre, 
60 im Concert de l’Orangerie, 32 im Innern des Hippodrome.

Die Societe generale d’Electricite, deren Director Herr 
Denayrouse ist, befasst sich speciell mit dieser Beleuchtung.

Die Farbe des elektrischen Lichts ist jedoch sehr viel 
weisser, als die des Gaslichts und gleicht mehr dem Tageslicht. 
Avas besonders da von A^oitheil ist, avo  Farben unverändert 
erscheinen sollen.

Diese Eigenschaften könnten allerdings mancher Dame un­
bequem werden. AVenn A v ir  erst unsere Ball- und Gesellschafts- 
Räume elektrisch erleuchten, dürfte manche schöne Robe, die* 
bisher im Abendlicht strahlte, erbleichen und auch kleine Unter­
stützungen des mangelnden jugendlichen Teints aa ürden bedenk­
lich erscheinen.

Das elektrische Licht erAvärmt die Luft des Raumes aw- 
hältnissmässig wenig und verdirbt dieselbe nicht für die Ein- 
athmung. Es hat auch seine grossen Vorzüge für Spinnereien, 
chemische Fabriken, Lagerräume leicht entzündlicher Stoffe, 
soAvie für Theater, überhaupt für Räume, in denen man Rück­
sicht auf Feuergefährlichkeit nehmen muss.

AÂ enn man einen Raum, der bisher durch einzelne, vertheilt 
angebrachte Gasflammen erleuchtet Avurde, durch elektrisches 
Kerzenlicht erhellen a v ü I ,  s o  kann man die nämliche A^ertheilung 
des Lichtes mit letzterem nicht hervorbiingen, Avenn man nicht 
gleichzeitig viel grössere Helligkeit mit in den Kauf nehmen 
Avill, Avelche selbstverständlich beim Vergleich der Betriebskosten 
in Betracht gezogen werden muss.

Ich kehre jetzt Avieder zu der am Anfang genannten elek­
trischen Lampe zurück. Dieselbe ist in letzter Zeit noch Avesent- 
lich verbessert Avorden. v. Heiner-Alteneck nennt sie: se lb st-  
re g is tr iren d e  e lek tr isc h e  Lam pe für g le ic h g e r ic h te te  
und für AVech sei ström e. Da die Kohle am positiven Pol
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beinahe noch einmal so schnell abbrennt, als die des negativen, 
so hat man auch Wechselströme für die elektrischen Lampen 
angewendet, bei denen die Kohlenstäbe gleichmässig abbrennen. 
Die sinnreiche und dabei höchst einfache Lampe beschränkt die 
Oscillationen des Ankers, der den Abstand der Kohlenspitzen 
regulirt, der Art, dass man eine Veränderung des Abstandes 
an denselben gar nicht wahrnimmt; ein AVindfang verlangsamt 
das Herabfallen der oberen Kohle. Erlischt die Lampe durch 
Anhalten der Maschine oder sonstige Störungen, so fallen die 
Spitzen der Kohlenstäbe sofort aufeinander nnd entfernen sich 
wieder, sobald der elektrische Strom wieder circulirt.

Soll die Lampe für AVechselströme gebraucht werden, be­
wirkt man durch Druck auf einen Knopf, dass die Zahnstangen, 
welche die Kohle tragen, in einen gemeinschaftlichen Trieb 
greifen, so dass die Kohlenstäbe gleichmässig sich gegen­
einander bewegen, während sie für gleichgerichtete Ströme in 
verschiedene Triebe greifen, deren Durchmesser sich wie 1 : 2 
verhält, so dass die positive Kohle entsprechend der schnelleren 
Verbrennung auch schneller vorrückt.

Bei dem Betrieb kann es Vorkommen, dass durch irgend 
eine äussere Veranlassung, z. B. durch Unreinheit der Kohlen, 
der Lichtbogen plötzlich verlischt nnd der Strom unterbrochen 
wird. In einem solchen Fall sinkt der Kraftverbrauch der 
Maschine plötzlich auf Null fast herab, und eine bedeutende, 
ja gefährliche Erhöhung der Umlaufsgeschwindigkeit der Trommel 
würde hiervon die Folge sein, Avenn die Betriebsmaschine fort­
fahren würde, mit gleicher Kraft zu arbeiten, ohne dass ihr 
ein entsprechender AViderstand dargeboten Avürde. Um dieser 
Gefahr vorzubeugen, haben Siemens & Halske der Lampe 
einen selbstthätigen Umschalter, D e v ia to r  genannt, beigegeben, 
der ein Nebenlicht erzeugt, bis die Störung der Lampe ge­
hoben. Um das Licht einer solchen Lampe zu concentriren, 
wird sie meist in einen parabolischen Spiegel gestellt, je nach 
Zweck und Art der Aufstellung.

Solche parabolische ScheinAverfer werden in verschiedenen 
Grössen von 50—60 cm. Oeffnung gefertigt und erhalten für 
Leuchtthürme und Angriff und Vertheidigung von Festungen 
das Ijicht concentrirende optische Gläser in Gestalt von Linsen 
und sogen. Fresnelschen Prismen. Um den Lichtkegel auf be­
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stimmte Gegenstände liinlenken zu können, ist an dem Spiegel 
eine horizontale und vertikale Bewegung mit feiner Einstellung 
angehracht. Für Erleuchtung von Bahnhöfen oder sonstig be­
grenzter Räume dämpft man das grelle Licht durch matte oder 
M ilchglasscheiben.

Ueber die A n w en d un g der e le k tr isc h e n  B e leu ch tu n g  
im A llg em ein en  möge Folgendes zur Richtigstellung der in 
den Zeitungen vielfach auftauchenden, die Gasanstalten be­
drohenden Nachrichten dienen;

Da die Tjichtstärke im Quadrat der Entfernungen abnimmt, 
so wird man meist, das Licht concentrirende, Holilspiegel und 
Gläsei’ anzuvvenden genöthigt sein. Doch diese Hilfsmittel er­
reichen den Zweck einer allgemeinen Belenchtung nicht; es 
wäre beispielsweise sehr verkehrt, wenn man mit solchen, durch 
Retlectoren concentrirten elektrischen Strahlen, eine allgemeine 
Strassenbeleuchtung erzielen rvollte. Der Erfolg dieses oft an- 
gestellten Versuches ist nämlich stets der, dass die Leute auf 
den Strassen, welche dem Licht entgegengehen, geblendet werden 
und hinter ihnen eine Reihe langer schwarzer Schatten entsteht.

Sehr wohl geeignet ist es für Leuchthürme, Schiffe, mili­
tärische Operationen und leistet voidreffliche Dienste bei Taucher­
arbeiten und in Kohlenbergwerken.

In Bezug auf die elektrische Beleuchtung grösser Arbeitsräume, 
z. B. einer Spinnerei, Weberei, von Walzwerken odei' freien Arbeits­
plätzen liegen bereits zahlreiche Eilährungen vor, die sehr günstig 
sind. Mankannbei richtiger Aufstellung des Lichts in einem Fabrik­
raum mit einem einzigen Licht 240 qm. bis 500 qm., je nach der 
verlangten Helligkeit, oder einen offenen Arbeitsplatz von 2000 (pn. 
gut beleuchten. Auch werden hierbei die Jablochkoffschen 
Kerzen gute Dienste leisten.

Bei industriellen Anlagen betragen die K o sten  der elek- 
tiischen Beleuchtung Vi bis Va der Gasbeleuchtung, wenn man 
einen Dampf-, Gas- oder Petroleummotor dafür besonders an- 
schaffen muss. Wo bereits zu ändern Zwecken eine Dampf­
maschine vorhanden ist, stellen sich die Unkosten noch niedrige)-, 
doch ist in allen Fällen die erste Bedingung einer ökonomischen 
Anwendung des elektrischen Lichts, dass dasselbe täglich mehrere, 
etwa 10 Stunden lang unterhalten Avird. Die Beträge für Zin­
sen und Amortisation des Anlagekapitals werden mit Vei--

5
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melirung der jälirliclien Betriebsstunden geringer, besonders 
wenn man eine billige Wasserkraft an wenden kann; sie werden 
sich noch niedriger stellen, sobald die Lichtmaschinen durch 
Entlastung dei' Patenti'echte und in Folge einer allgemeinen 
Verbreitung billiger werden.

Man hat den magnet-und dynamo-elektrischen Grossmaschinen 
noch andere, weitere Perspective für die Zukunft eröffnet; man 
hat von der einen Seite die Hoffnung, von der ändern die Be­
fürchtung ausgesprochen, die elektrische Beleuchtung werde bald 
als gefährliche Concurrentin der Gasbeleuchtung auftreten.

Die competenten Kreise sind n ic h t  der Ansicht, man glaubt 
vielmehr, dass das elektrische Licht dazu bestimmt ist, das 
Gaslicht zu erg ä n zen , nicht zu ersetzen. Nur starke elektrische 
Ströme bieten Vortheile, wie viele Versuche gezeigt haben, bei 
schwachen Strömen nimmt die als Aequivalent der aufgewandten 
Arbeit, erzeugte Lichtstärke rasch ab.

Nur in besonderen Fällen, die ich vorhin besprochen, erringt 
die elektrische Beleuchtung den Sieg über die Gasbeleuchtung.

Diese Fälle sind schon allerdings keine Ausnahmsfälle mehr, 
sie haben sich so rasch seit dem Bau der ersten Grossmaschine 
vermehrt, dass die Firma Siemens & Halske jetzt in ganz Deutsch­
land Vertreter für ihre elektrische Beleuchtung bestellt hat, welche 
für Schlesien Herrn Krimpring in Schweidnitz übertragen ist.

Niemand kann wissen, welche Geheimnisse noch im Schoosse 
des erst eben erschlossenen Gebiets ruhen und wie bald neue 
Entdeckungen folgen werden, welche zu einer weiteren prac­
tischen Verwendung des elektrischen Lichts führen können. So 
haben Marcus in Wien und Jablochkoff' in Petersburg neue Ver­
besserungen ersonnen; ersterer eine neue Lampe ohne Regulator, 
letzterer einen Condensator, welcher gestattet, die Zahl der 
Kerzen zu verdoppeln, wobei die Lichtstärke jeder auf die Hälfte 
reducirt Avird.

Aber es ist noch ein sehr Aveiter Weg bis zur Verdrängung 
des so allgemein verbreiteten und so bequem überall hinzu­
leitenden Leuchtgases. Jedes Licht, selbst das einer Kerze und 
einer Oellampe, hat seinen eigenen Zweck und erfüllt seine B e­
stimmung ; auch die elektrische Beleuchtung hat ihr besonderes 
Terrain, inid für gewisse ZAvecke bietet sie Vortheile, gegen 
welche keine andere Beleuchtungsai t aufkommen kann.
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Zwei Urkunden,
mitgetheilt von

Oberlehrer  D r . S c h u l t e .

I.
Kaiser Karl IV. entscheidet zu Prag am 4. Mai 1358 in 

dem Streite über die Dörfer Lindewiese, Prockendorf und Greisau 
zwischen dem Bischof von Breslau Preczlaw von Pogarell und 
dem Herzog Bolko von Palkenberg zu Gunsten des Ersteren.

Diese Urkunde kann gewissermassen als Vorläufer der 
grossen Privilegien Karls IV. angesehen werden, welche er am 
13. December desselben Jahres dem Breslauer Bischof gewährte. 
Vgl. Stenzel, Bisthumsurkunden S. 313 ff. Die Dorfschaften 
Lin de wiese (Lipowa in strata publica versus Moraviam R. S. 
N. 1721) und Greisau (Grisow) wurden übrigens schon 1284, 
Juli 3 von Bischof Thomas II. als Eigenthum des Bisthums in 
Anspruch genommen (vgl. R. S. N. 1815 aus den Acta Thome). 
Die erste Nachricht von diesem Streite gab Minsberg in seiner 
Gesch. d. Stadt Neisse, S. 34, und hieraus die Angaben bei 
Heyne, dokumentirte Gesch. d. Bisthums und Hochstifts Breslau, 
I, S. 760.

Die wohlerhaltene Urkunde befindet sich im Archiv der 
Stadt Neisse B. N. 88. Das Siegel ist abgefallen; die schwarz­
gelben Seidenfäden sind noch vorhanden.
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, ,3 ß i r  f a r l  t)on gotes genabett 9 io m ifi^e r fe^fer ju  aUen gelten 
m erer be§ reid^g nnb fu n ig  gu 33e^eim S e fe n n e n  nnb tu n  fn n t  offene 
tic^ m it  bifenx b rie f allen ben bie in  fe^ent ober l^orent lefen, 2 ß a n n  
Toir ü orm o tä  bie fadien, frie g  nnb gnie^ungen bie cgn)ifd;en bem 
roierbigen ^ re c g la to , gn S3recglan) o n fe rm  fu rfte n  onb ©ancgter
an einem teil onb bem l^oi^gebornen 33olfen ^ercgogen gu falfenberg 
onferem  lieben fu rfte n  onb © m ager an bem anbe rn  um b bie naii^ge^ 
fc^riben bo rfe r geroefen fin t , m it bepber te il m iH e fu r bem ©rmier^ 
bigen ^einrid^en 93i;fcl)off gu S u b u ö , bem ^oi^gebornen 33olfen 
^ercgogen gu ber ©roeibnicg o n fe rn  fu rfte n , © unraben oon 3Salfenl)ai;n 
n n b  ben S^atm annen gu S recgla u n fe rn  lieben getreroen em pfollien 
^aben m it  o n fe rn  offnen b riu e n , 2llfo bag biefelben ric^ter oon o n fe rn  
alä oon  epnä funges gu S e l)eim  megen, erfennen fo lben, onb boruber 
gecguge nem en, ob bie borfe r i^ijubenraife, S 3 ro fo tin b o rf onb © rep fo m  
in  bes egen. 33pfc^offs gu Sre cgla  taube onb in  feinen grenicgen 
legen onb ob oud^ biefelben borfe r gu ber fpreßen gu Srecgta m it 
o brifte r onb nuccger lierfd^aft oon alber gel)ort l)etten S »  ber magge 
a ls ber 33pfd^off fnrgeben l)atte, ober ab biefelben bo rfe r oon einem 
fu n ig e  gu 58e|eim te^u m ern onb ob fie gn bem l)ufe gu © re ifo m  
gel)orten, als ber obgen. ^ercgog oon falfem berg ou(^ fnrgeben l)atte 
o nb m a n n  ouc^ in  benfelben briu e n  o n fre r e m pfell;u n ge, a ls eins 
fu n g s  oon  S e ^ e im  alfo  begriffen m a s , metd^er onber ben egen, gmein 
miberfadt;en feine red^t f ü r  in  bemeifet m it gecgengen in  fuld^er magge, 
a ls bou or begriffen if t , bem fotben fie bpefelben b o rfe r gu fpred^en 
o n b  ben anber l^eiggen emiclid^en fm e ig e n , bes ^aben uns biefelben 
rid^ter m it ire n  offnen brieuen onb m it  ire n  an'^angenben ^ngfigeten 
gefd^riben unb entboten, bag ber S p fd ^ o ff gn Sörecgla o f ben nem= 
lid^en tag ben bepbe teil fü r  in  burdb gemeine m itle fu r m it  c ra ft 
o n fe r fnnigtid^er em pfel^nng fud^en fo lb e n , m it feinfelbes leibe ge  ̂
ftanben fep onb fid^ erboten ^abe feine gecgug gu fu re n  o nb biefelben ge  ̂
cguge oudb g e fü rt l)ab onb oud^ biefelben gecgug f ü r  ben obgen. ridtffern ge  ̂
fm oren l^aben onb m it  bem epbe ire gecgenfnugge getan l)aben onb bie egen, 
rid^ter ire gecgengnugge gehört Ijaben onb oud^ baffelbe gecgugnugge be  ̂
f(^reiben lieggen onb uns oud^ emboten onb gefd^riben l)aben, m it ben egen, 
ire n  b riu e n . 2ltteine ber obgen. liercgog oon falfem berg o f benfelben tag 
oud^ geftanben fet; m it feinfelbes leibe, bennod^ molb er feine gecguge onb 
feine bemeifnng nid^t fu re n  n od ; o o rb rin g e n , n u r  m it ebtid^en ouber^ 
fdbeiben, bie in  ben egen, brin e n  n n fre r empfelnnge a ls eins fu n g s  
gu 33e^eim nic^t begriffen m a re n , bes l)aben m ir nac^ futd^er onberi



m eifunge ben egen, gu S3recg(a an einem teil onb ben obgen.
^ercgogen o o n  falfem berg an bem anbern o f einen nenilicl)en tag f ü r  
on§ gelaben, bag fie gu bem rechten oub o rte il l;oren fo lte u , bas in  
in  o n fre m  ^ o u e , a ls eins fu n g s  gu 33el)eim o ufire  fu rfte n  oinben 
onb teilen to urb en , bes ift ber ^Bijfdjoff gn Srecgla o o r o ns geftanben 
nad^ laute onfercs :2abbriues o nb ber ^ercgog oon falfem berg ift gn 
bem tage n id)t fin n e n  onb ift oud) n p m a n t geftanben oon feinen 
loegen, ber in  in  ber egen, fachen o eran tm orten  folbe ober mod^te, bes 
^aben in  o n fre r gegenm ertifeit, bo m ir a ls ein fn n g  gn S e ^ e im  ge 
gerid^te faggen, ber f)od^geborne d tu b o lf ^ercgog gn ©ad^fen bes j)eiligen 
fJfeid^S © rcgm arfdbalf u n fe r lieber O b ^ im  onb fu r fte , onb bie @ r ; 
m irbigen 2lrneft ©rcgbifcboff gu p r ä g , ^o^joiis S p fd ^ o ff gu D lo m u cg  
onb bie bodbgebornen ^ o l)a n s  m a rg ra ff gn m erb ern, o n fe r S r u b e r  

33olfe b^rcgog gu ber ©roeibnicg, o n fe r © m age r Söencglam onb £ u b ; 
m eig, bercgogen gn Signicg o n fe r D b e in i C fun ra b b^rcgog gn ber O l f e n , 
^ o b a n s  bercgog gn 3?fmpcgin, S3olfe betcgog gn D p u l  onb prguem pflam  
bercgog gn SCbefcbin fu rfte n  epninuticlidb onb m it gemeinem 
rate fn nben onb geteilt onb m it  recbt uub o rte il gefprodben, bag ber 
e rm irb ig e  ff5recgla S p fc b o ff gn '^recgla o n fe r lieber fu rfte  onb cancgler 
m it bem redjten f n r  o n s , als einem fu n ge gu G e h e im  gen bem bodb" 
gebornen R o lfe n  b^^cgogen gu falfem berg bem egen., erlanget onb 
e rfo rb ert ^ah^, alle bie fadben onb a lle fa m p t bag o n fe r briu e onb ondb 
ber ridbter b riu e , ben m ir bie fadje em pfotben h ab e n , beljatben onb 
begreifen, bouon biirdb redbt o nb o r t e il , bag bie obgen. fu rfte n  f n r  
ons a ls  einem fn n g  gu 33ebeini n u  o f bem lecgten tage funben onb 
geteilt haben, fo meinen onb mollen m ir a ls ein fn n g  gu G e h e im , ben 
egen. 33pfdboff gu 33recglam onb feine fprdbe bei ben egen, b o rfe rn , 
bie er m it  recht e rfo rb ert hat onb bie im  onch m it redht onb o rte il 
gugeteilet fe in t behaben u n b  behalben onb mollen oudh, bag ber egen, 
hercgog oon falfem berg bornnib fu rb a s  fmeigen fntte, bes gebieten 
m ir endh ^eincgfen oon © m arcghorn onb ffiecgen oon Güuglom u n fe rn  
lieben getremen, ern ftlid ; onb oefticlidh bei; u n fe rn  h albe n , bag i r  oon 
o nfer megen als eines fnniges gn 33eheim ben egen, ^ p fd ^ o ff gu 
ö recgla in  gemer onb beficgung ber egen, bo rfe r epnleiten onb ondh 
inm eifen füllet onb in  onb feine fi ;r d ;e , bo bei; fü llet fdhirmen unb 
behalben. O i u ^  mollen m ir bag i r  gu bem obgen. onferen © m ager 
bem h^^cgogen gn falfem berg fom en füllet o nb in  oon o n fe rn  megen, 
bas obgen. o rte il onb aller ber obgen. fachen onberm eifen füllet onb 
im  oud; oon o n fe rn  megen fa g e n , bag er bem S3i;fd;off gn 33recgla
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onb feine fi;r(he in  benfelben borfern fnrbag m er ongehinbert logge. 
SOlit o r fu n b  bieg briues oerfigelt m it  o n fe rm  S afige l/ ber geben ift 
gu ^ r a g e  u a ^  ß r ift u s  geburt brpcgen h aa be rt ^ax,  bornodh in  bem 
ad)t u n b  fum fcgigften ^ a r  bes nel;eften freita gs o o r bem 
33ffart ta g e , o n fe r reid^e in  bem cgraeleften onb bes fepfertu m s in  
bem oierben ^ a r e .

70

per dominum Imperatorem
Luthom Epus.

. ßiii- milicziusAut der Rückseite:---- ^—-—duplicata:

II.
Bürgermeister und Eatlimannen der Stadt Neisse genehmigen 

die Artikel des Mittels der Goldschmiede am 6. Juni 1571.
Die sehr schön geschriebene Urkunde befindet sich in der 

Lade des Mittels der Goldschmiede und Kleinuhrmacher. An 
einem Pergamentstreiten hängt das grosse Stadtsiege] von 1508. 
Die Innungen der Stadt Neisse, deren Wiederherstellung augen­
blicklich vor sich geht, sind verhältnissmässig reich an Doku­
menten, Urkunden und Privilegien. Hoffentlich findet sich in 
nicht allzu ferner Zukunft die Gelegenheit, diese für die Ge­
schichte der Stadt und ihres Gewerbfieisses wichtigen Dokumente 
zu vereinigen.

2 ö ir  S u rg e rm e ifte r o un b 3 tathm auu e  ber © ta b t .^ a n ö
3 Jla ib o ru , G a g p a r farblich, G a g p a r i^ertell, Stnbreag iU e u m a u , SJiidhell 
^ e iu fie , (Sagpar ® r o ^ , (George ^ o tft a iu  o un b © reger G u n r a b t , S3e; 
feuueu bag o o r a iu u g  in u  fifieubem 9ftathe fom m eu  o u n b  geftanben 
fe in , onfere © olbtfchm ibe, fou iel ber Sfetiaalg tu n  o n n fe rm  S ü rg e r^  
recht oorhcinnben m it nahm en ^o fe p h  © p r in g fg ü t t , 3lbam  flö^ett, 
© reger S Beiff, ^ e te r p h ^ l t ,  (Sagpar ilra to ifc h , ^ a n ff  fchm ibt, 2lubreg 
h o fm a n  oun b 33lafieu © ternecfer, SSuub bemuadh fie guuor feine 
3ed;e o unb ridjtige gefafte o rb n u n g , bereu fie fidh m it o o rfe rtig u u u g  
ire r arbeit o un b fo n ft in u  anbern  notroenbigen fetten oorhalten b i^ 
anher gehabt, b a ra u g  ^ a e u  benn oftm atg fdheblidher o n ra th  o nn b 
m e r d li^ e r  nadhteit erioadhfen o nn b gugeftannben, ipaben fie 58nh ge  ̂
beten ettidje oon einhellig bef^(offene 2 lrtid e l bie fie o nn g a u f 
oerbeherung fc h rifftlid ; oberreidht o nnb h ta fü ro  cguhalten beroittiget.



S n e n  guuorleihen onb gnbeftetigen, ipaben m ir  alg bie cgu a u frid )tu n g  
onnb e rl;a ltu n g  giitter nücgtidhr onb befmemer orbnungen geneigt 
bermaffen S re n t anfudjen [to t gebenn o nnb 3 a e n  berurte Strtide ll b i^ 
a u f meitere oorbehernnng oortiel;en, ß o n fin n ir t  onnb beftetiget, metche 
mie hernai^ i on m o rt cgu m o rt folget tauten. ,3 a m  erftenn, SBeld^er 
3 re g haubtm erdg fid) alljie niebertaffen o nnb in n  SDlittetl begeben 

m iet, © o l cguuor g a n ze r 3TOeij 3 a ljr  lan g bei 3roeien SOleiftern all)ie 
a rb e ite n , 2llg bann  a u fg  D u a r t a l  3 a u  bie 3^^^^ mcrben o nn b feine 
ri(^ tig e  © e b u rtg  onb :i^el)rbrife ben 9Jieiftern fü rte gen , © o n ft o nnb 
one bag fo l er 3 u n g  SOHttel nicht aufgenom en m erbenn, ® e r Sehr^ 
brieff fol auch la u te n , bag er 33ier 3 a h r  la n u g  aufg menigfte o nnb 
n p t  b a ru n te r gelernet habe, © o t a nd; fre i o n n b  lebig fe in , m a n n  
er anfaljet boh 9)ieifterftüd cgumachen, 9 ß a n n  erg algban gefertiget 
hat o nn b b a rin it beftanben ift , fo l er ben Saben n id ;t et;er aufm adhen, 
er habe bo n n  eine oerlobte gur @1;^ ober eine gemiffe gugefagte, 2llg 
bann  fo l eg int o o rg u n b t merben. 2 ß a n n  aber einer fo fein ^a n b =  
mercf atlhio gelernet o nb befonunen allfie iöteifter cgu merben begeret, 
fo l beji 3 toe i g ä rig e n  ärbteng meit er guuor feiue :iJehr 3 a h ^  aufftelfen 
m ü ^e n  befreiet onnb entlaben fe in , 9ti(^tg m in be r aber bie anbern 
befdhmerbn fo einem anbern ber 3 a u g  ^aiibtroercf m irb t gu thuen ge  ̂
b ü re n , m it o o rfe rtig u n n g  bef; SOleifterftücfg o nn b fo n ft a u f fid) nehmen 
o nn b mie fich§ la u t biefer o rb n u n g  erlfeifdjt, oorrichten. 3 a u t  SOleifter; 
ftü d  folt ein 3 ober machen ein .^eldh m it einer ©hör .Wappen fa m b t 
ber fflatenen nach ber ffSroportion unb a u fte ilu n n g  mie eg fi(^ altenP 
halben gebüret, Sieben biefem ein ©iegell m it einem ©dhilbe onnb 
©techhettm gufam bt ber ^ellmbecfen 5ßnnb gum britten ein gülbenen 
S lin n g  ber eingefdpnelfit ift m it einem burchfichtigen fchein ber eine 
foHge haben m u g . 9 3 a n n  nun  einer biefe obercgelte ftü d  m it ffeig 
one m a de l o nn b o iita be lha fftig gema(^t o nnb o o rfe rtige t haben m ir b t, 
Sllfo bag fie bem 2)littel gefallen ber fo l alfbe nn  in n  bie 3o<^ a n  
o nn b aufgenohm en merben, 3 bo d; bag er gmen llngrifche golb gülben 
in n  bie gebe ounb b a m it fein aileifterredht geminne. f^erner 
haben fii^ gemelte o nnfere ©otbfdhmibe entfihlohen o nn b m ir  molleng 
3 u e n  audh hiom it ernftlidhen auferleget onnb befohlen haben ^ a g  fie bag 
© ilb e r ftattich n ai^ bem ftrich onb fiidh arbeiten fo U en n , 9temblich 
bag bie SOiard nadh ber fproba 33iercgehen lo t fe in  © ilb e r halten fo l. 
fßnnb b a m itt folchem ouuorbrüdhtidf nad;getebet merbe, ©ollen bie oer^ 
orbneten cgmene ©Iteften alte 3 ^ o  ober ^ i e r  modhen gu ben SOleiftern 
in n  3h^o ^a be n  Ifotum b gehen, bag © ilb e r befchauen onnb befleißen.
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$önnb bo fo(d)ö nidf)t richtig (a u t biefeg t)u n fe re n 2 (u ffa |e g b e fu n n b e u ,0 o t 
ber oorbrecheube uadh U u fe re m  o un b ber ©ttefteu e rfa u b tu u g  ge- 

ftra fft  roerbeim. ^m \  foubertjeit aber orbneu onb befehlen S S i r , ® ag 
fein © ilb e r fo ober Steht lo tt toieget, a u ^  feinem  :i^aben one ber 
(SHteftenn S3efichtiguniig o nnb fo eg beuor nicht beftod;en onb ber © ta b t 
Reichen n ii^ t b o ra u f gefc^lagen if t , aufgegeben merben folle, bei ernfter 
f t r a f , bie m ir S3nng oorbehalten haben mollen. S ö eil eg fid; auch cgu 
o ffte rm a ln  begibt, ® a g  bie oerlorne G le in o te r oon © o lb t o nnb © ilb e r 
ben © olbtfd)m iben cgu meegen, gu P o f i e n n  ober cguuorfauffenn ge= 
b radjt m erben, © o orbnen onnb befehlen 2 ö ir  h icm it auch o n n fe rn  
© olbtfdhm ibenn S B a n n  3 » c a  bergleidhen oorbechtige © tü d  fü rfo m m e n  
bag fie biefelbigen one meitern befel;l oon fich n i(^t laffen o nnb ^i^en 
(S ltifte n n , fo eg meiter merben cgubriugen m iffenn ancgeigen follenn, 
S B a n n  a nd; bie © Itiftenn oon ^c m a n b e n n  fo etmag oerloren h^Ho 
erfocht o uu b baffelbe ben ätteiftcrn omcgufagen o nn b ancgucgeigen 

begerenn mürbe © o l berfetbe ber ß ltefte n n  S e hrjungen ßojccn Streuner 
gebenn, b a m it fie fold;g ben Sttteifternu ^ a u  geheim ancgeigenn. 3 n n  
fonberheit aber mag bie .^irdhenn a rbeit antreffenbe if t , alg S3ilbm erd, 
S r e u p e , ^eldhe, ff5atenen ober ffla cifica l, onn b bergleichenn ©ilber^ 
m erd mag bag fein möd)te bag ^ n n  5Hr(^enn gebraudht m ir t , eg mer 
cgurfchlagenn, cgtibrocheiin ober mie eg m e r, bo m a n  m erd en  fönnbe 
bag eg ilir d ;e n n  gefd;meibe gemeft mehre, © o l ber © o lb tfi^ m ib t oor» 
ftenbtli(^ o nnb mei^lidh b a rm it om bgehenn, bag eg b e r, fo eg im  cgu  ̂
b rin g t nid)t m e rd t o n n b  ben (Slteftenn ancgeigen, meldhe fchulbig ffein 
fo lle n n , einem Ö r b a r n  9^ath folchg cgum fdhleunigften fü rcgm briugenn, 
2i5o eg aber ^ c ia a n b t barüber f a u f f t ,  eg mere angefagt ober nicht, 
o nnb baffelbige oorfdhmige o nnb nachmalg buri^ bie ®iebe ober 5lirdhen; 
ra u b er offenbar m ürbe, '35er fo l a n  alle miberrebe nidht oon ben 
© Ibiftenn © o n b e rn  oon o n n h  bem 3tath a n  :i^eib onn b © u tt ge ftrafft 
m erben, ^ ie m it  fich ein 3eber fü r  fchabenn meig cgu hüttenu . äöeiter 
bie © o lb ta rb e it belaugennbt onnb fonnberlidh © ülbene be tte n  ober mag 
oiel a n t r iff t , © o l ber © o lb fd ;m ib t in n  fegenm ertigfeit beh ber 3 * «  
bag golbt oberaiitm ort giefjenn o nnb bauon ein ftü d le in  abfi^rotenn 
onn b cgur probe gebenn, ®ehgleichenn auch fo fd)mer S3lei; alg 
bie fu m m a  lo ig t, fo bleibt ber © o lb fd ;m ib t onuorbechtig, © o fe ru n  er 
3 m  bag © o lb t o nnb gemid;te nacl; ber ^4^robe o b e ra n tm o rt. ©g fo l 
a ud; fo rtl;iu  bein 3h>ieu fein © la fi noch ^Toblet ^nw  golbt oorfefit 
merbenn bei h arter f t r a a f , 5 lupffer o nn b SOteffing fo l an d ; cguuorgülbenn 
3 n e n  g a nn p o nu b ga r oerboten fe in , Slufgeuom m en 5lird;ngefd;m eibe.
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2Bag bag SSbergüIbenn betreffennbt i f t , fo l feiner a u f bie ttlia rd  meuiger 
bann 3u >e eu © o lbtgülbe n n  fo rb e rn n  onb nehm en, b a m it eg gegolbet merbe, 
bag n i(ht bem a jfitte l ein fp o t baraug entftehe. SBiel er aber a u f bie 
a Jla rd  brep golbt gülbeun fo rb e rn u  o u n b  nehmen fo fo l er aiu^ fehenn 
bag eg gegolbt merbe b a rm it erg o o r ben ©Ibeftenn o n n b  gefd)mornen 
o e ra n tm o rte n  fa n , 35arnad; fid; ein 3eber hat cgurichten. ® ie  ©e= 
feHenn belanngenbe haben fie fich e n t p io h e n n , 35ag ein 3^ber in n  
fo nnberheitt einem © efellenn fein gebür o n n b  gemonheit geben 
fo l, mie ein 3 b e r gemolbt l;a t , bag m a n  folbe gethan habenn, 
mag gim li(^ o nn b g ö ttlii^ ift , © o m irb t a u ^  ein 3 b e r fro m e r ©efelle 
thuen mag im  cguftehet. fa a l aber ber ©efelle befi^m erlid; onnb 
m ieberm ertig m e r, fa n  ein 3cber oiercgehen tage gebulbt tra g e n , onnb 
m it 3^6 om b baffelbige fich freunbtlid)en o o rtra ge u  o n n b  3i^^n na(h^ 
m alg o rlauben o nn b gehenn laffenn o nnb fich fc ii»  gefellenn 3 a u  
cgand einlaffenn bein h a rte r ftra ffe . ® o  aud; eiu SJieifter feinem 
© efellenn o rla u b  gebe onnb ber gefeHe begerte bein einem gu a rbeiteu n, 
fo l im  oergun bt m erbenn. 2Bo ober ber ©efelle felber S Irla u b  n im b t, 
fo l im  fein anber © olbtfdhm ibt alhier arbeit gebenn, er habe bann 
cguuor mieber gem annbert, eg fei fu r p  ober la n n g , Slup orfachenn, bag 
m a n  ofte erfahren l;a t , bag einer bem anbern fein gefinnbe abgehalbenn, 
b a rm it a rg m a n  oerl;üttet merbe. © iner aber ber al(;ie erft aufgelernet 
h a t, fo l ber feineg fre i haben, ber Sehrm eifter gebe ih m  S3rlaub ober 
neme 3^a ben fe lb e r, fo fo l im  fe in e r arbeit gebenn, er habe bann 
cguuor gem aunbert o nu b bip a u p  folgennben ^ r fa d h e n , 35iemeil m an  
oft e rfa h re n n , bag fie anbern haben a rbeit gu gefagt, meil fie nach 
gelernnt l;a be nn , o n n b  barnadh bem S ehrm eifter nidht oiel guttg getl;an. 
^ ie m itte  fi(p ein 3cber fü r  fdhabenn meig cgu l;ütten o n n b  gutte © in ig fe it 
m ag gepffannpet m erbenn. ©g fo l aud; fo rtp in  u n te r 3 u e n  fein ©efeUe, 
fo ein 2öeib h a t, geförbert m e rb en n , b a rm it anber gemannberte ge= 
fellenn nicht o o rl;in n b e rt o nn b meiter fom m en fön ne n . ©g fo l auch 
fe iu r , er pab ein 2ßeib ober nicpt, 3 î 9Ciibt ftören ober mag peimlicpg 
madpen, eg fei oiel ober m enig, 23ßo m a n g e rfa p re n n  ober heimlich 
barüber fom m en m i r b t , fo l eg im  genopmen merben onnb in n  bie 
3ecp £abe gelegt m e rb en , .^iem itte fidp ein 3cber f ü r  fdpabenn gu 
püttcn meig. 2i>ag bie :Bel;rjungeu belangeubt ift © o l ein 3cber ber 
bag © olbtfdpm ibt panbtm erd leprnen m iel, a u fg  menigfte 5Bier 3 a l ;r  
la n n g  cgu lepruen f(^ülbig fe in , © o l aucp m it gmeii gefeffenen ajfeunern 
oorbürget m erbenn, bog er feine iieprcgeit, mie eg berebt lu ir b t, treulidp 
aufle rn e n  feinem  iiel;rm elfter getreü onnb gemepr fe in  onnb fid; 3 a n
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ben Sepr S a n  feinen weg oon 3 ^  begeben ober (aiiffen toiel
loeber bnr(^ abljaltunge onberer ober aber burdp peiinlidhe liftige 
loege, © r pette ba n n  bepelben genugfam e e rp e b lp e  orfadpe. 2Bo fidpg 
abe r, ba © o ft o o r fep gutriege bag einer entiieffe, © ottenn bie B ü rg e n  
fdpufbig fe in , 3 n  toieber 3 n n e rp a lb  eing SSiertelf 3 ap re g gugefiellenii/ 
3 m  fa p l eg nidpt gefdpiept, follenn fiep bie Sfü rge nn  m it bem Sepr» 
m eifter nacp o n n fe rm  e rfa n b tn u g  om b bie fo ft o o rtra ge n  o n n b  ber 
S e p r 3 n n n g e  fo l n im m e rm e p r 3 n n g  SJfittell genommen m erbenn. SBeiter 
m irb t einem 3cben in n  fonnberpeit angecgeigt, 3 B a n n  er S3ürgerredpt 
gem inbt, bag er fidp m it gutten paufm eprenn oerforgenn fo l , N e ffe n  
fo l fi($ ein 3 c^cr oorpaltenn o nnb m it bemfelbigen gefaft madpen 
S lu f bag m a n n  m a n  3 ^9^nbt aufcgiepenn ober 3 n n  bie SOtufterunnge 
fidp fteUenn fo lte , andp fo n n ft mep notm ennbigeg oorfielle, ein 3 b e r in n  
fonberpeit gerüft fe p , 3 )a rm it fie bei onnb nebenn annberenn ponbt^ 
m erdgleuten beftepen fönben o nn b bepenn ein © pr pettenn. © o 
3 m a n b  im  ^a n bm e rcf ftirb e t, eg fei ein Sttleifter, fein 9Beib ober 
^ i n n b t , ©efelle, 3 n n n g e  ober Sbfagbt, fo l eg einem 3c^^n angefagt 
merben, SSnnb mo n i(^t ber 'S)!’ e lfte r, fein 2öeib ober aufg menigfte 
eing onber 3 n e n  m it  gepet, © o l ein ip fu n n b t madpg 3 n u  bie 3cdpe 
o o rfalle n n  f e i n , an alle mieberrebe. 3)iefe obuorcgeicpnete Slrticfell 
onnb g e fa fte D rb n iin n g  p a b e n S K ir ben gemeltenn o n n fe rn  © olbtfcpm iben 
onnb 3i^cn nadpfommenben panbtm erdg genopen fidp berfelbenn p in fü ro  
3 n n  allemege c g u g e b ra ip e n n , a u f ipre b itt o nu b a n f i p e n  piem it 
oorliepen o nn b m ieberfapren la ffe n n , © o n firm ire n  o n n b  beftetigen 
3 n e n  biefelbigenn 3 n n  fr a ff t  bip onnferen S3rieffg o n n b  mollenn bag 
fie biefelben 3 n n  all meg bei o o rm e ib u n n g  ernfter ftr a ff , bie m ir  gegenn 
ben m u ttm illig e n  oorbredperun fürm ennben m ollenn, beftennbig pa lte n , 
o n n b  bamieber nicpt lebenn follenn. 3bocp m it aufg e b ru d te m  oor^ 
be p a lt, 3)ag m ir o nn b nadpfommenbe S^atpm anne 3 n u  allmeg m a d ;t 
paben mottenn onnb fo lle n n , biefelbenn a u p  befonnbern orfacpen onnb 
nacp gelegennpeit ber cgeitt gu e n n be rn gu  mepren gu m in n b e rn  ga r 
ober gum teil abcgutpueu, m a n n  onnb fo o ft eg ih iu g  ober 3 p n e n  
gefelligf f ü r  allerm ennigflicp o n ge pin nb ertt. 3 ^  S ^rfu n n b t pabenn 
m ir o n n fe r ber © ta b t gröffer 3ungefiegell miffenntlicp pieran  paim gen 
laffen n . ©eben ben fecpften tag beg ailonatg 3 n n i j , Sla(^ © prifti 
onnfereg per renn o nn b ©eligmacperg g e b u rt, f^^unfftgepenpunubert 
barnacp 3^n © in o n n b  © iebenntgigftenn 3 a p re .
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Ueber die

Anlage von Feuerwehr-Telegraphen,
speciell für die

Stadt und Festung N eisse.*)

Von

Z a c h a r ia s ,
Lieutenant im Ingenieur-Corps.

Die Feuerwehr-Telegraphen sollen die Meldung von dem 
Ausbruch eines Schadenfeuers in einem bestimmten Umkreise, 
in kürzester Frist an eine beständig Wache haltende Feuerwehr­
mannschaft gelangen lassen, oder wo, wie in Neisse, eine frei­
willige Feuerwehr besteht, die Mitglieder derselben zur schnellen 
Herbeiführung von Hilfe versammeln; sie sollen das lärmende 
und erschreckende Feuerschreien, Sturmläuten, Blasen und 
Trommeln im ganzen Bezirk beseitigen oder doch beschränken.

Es ist ungenügend, die Entdeckung eines ausbrechenden 
Feuers blos der Aufmerksamkeit und dem freien Ueberblick 
eines Thürmers zu überlassen und von dem Thurm aus dann 
blos die Meldung telegraphisch nach dem Wachlocale oder den 
Spritzenständen zu senden, w ie  es z. B. bisher vom hiesigen Rath­
hausthurm zur Polizeiwache geschah. Es müssen vielmehr eine 
möglichst grosse Anzahl von leicht zu findenden und zu er­
kennenden F e u e r m e ld e s te lle n  (Rufposten) im ganzen Bezirk 
vertheilt werden, von denen aus durch Jedermann, zu jeder Zeit 
die Meldung von einem in der Nähe ausgebrochenen Brande ge­
macht werden kann; beschränkt sich diese Meldung blos auf 
den Ausbruch, so sind im weiteren Verlaufe des Brandes mög­
lichst, von jenen Rufposten aus, weitere Angaben über Umfang, 
Ausbreitung, Gefährlichkeit u. s. w. des Brandes zu machen, 

9) Hierzu die Figurentafeln I. und H.



die entsprechende Hilfe zu fordern und nach Beflnden deren 
Abgang von verschiedenen AVachlokalen zu befehlen.

Es empfiehlt sich demnach besonders die Anlage einer 
Central- oder H a u p ts ta tio n , von w^elcher die Telegraphen­
leitungen (Sprechlinien) nach den verschiedenen Wachstationen 
der Feuerwehr ausgehen, wmhrend in ihr zugleich alle Rnflinien 
zusammenlaufen, in welche die zahlreichen Rufposten einge­
schaltet sind.

Ob man sich für den Betrieb mit Arbeitsstrom (wie in 
Berlin, Wien) oder mit Ruhestrom (wie in Königsberg, Stettin, 
Cöln, Breslau) entscheidet, hängt wesentlich davon ab, ob man 
die etwms einfachere Einschaltung der Apparate und die Gewiss­
heit, dass jede unbeabsichtigte Unterbrechung der Leitung sich 
selbst durch Loslassen der Electromagnetanker und Läuten der 
Wecker anzeigt, durch grösseren Aufwand für Unterhaltung der 
Batterien erkaufen w ill, oder ob man dieser Vortheile sich be- 
giebt und den im Betriebe sehr viel billigeren Arbeitsstrom wählt.

In Berlin beträgt die gesammte Länge der Leitungen etwms 
über 20 Meilen; die Leitungen sind zum grössten Theil mit 
Kabeln aus der Fabrik von Felten & Guilleaume in Cöln her­
gestellt; nur einige w^enige Strecken sind oberirdisch. In Leip­
zig liegt das Kabel in 1 m. tiefen Gräben, in Thonkästen oder 
auch nur mit Ziegeln abgedeckt; ausserhalb der Stadt ist die 
Leitung oberirdisch. In Neisse würde (wie w^eiter unten näher 
erläutert) bei Anlage von 9 Stationen die Länge der Telegraphen­
linie 274 Kilometer betragen, sodass bei AuAvendung eines zweiten 
Drahtes als Rückleiter statt der Erdleitung, die gesammte 
Drahtlänge ca. 374 Kilometer ausmachen würde. Die Drähte 
können grössten Theils an den Häusern befestigt Averden.

Bisher Avandte man, da avo die Wachmannschaften ent­
sprechend eingeübt Averden konnten, Morseapparate an, sonst 
Zeigerapparate, und unter diesen wieder vorAviegend magneto- 
electrische, namentlich die von Siemens & Halske. In neuester 
Zeit empfiehlt es sich, das sehr Adel billigere und leicht von 
Jedermann zu handhabende Telephon zu verwenden und zwar 
dasjenige von Siemens und Halske mit Ruftrompete und Klapper. 
Dasselbe würde in den meisten Fällen an und für sich schon 
genügen. (Verfasser benützte es in einzelnen Fällen auch dazu, 
einen Diener aus dem Schlaf zu wecken.) Jedoch mit Rücksicht
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auf die Nacht oder grosses Geräusch und wo, wie hier in Neisse, 
keine besondere Feuerwache existirt, ist die gleichzeitige An­
wendung electrischer Wecker anzurathen.

In grossen Städten werden nicht sänimtliche Rutposten in 
eine einzige Leitung eingeschaltet. Dabei kann aber jede ein­
zelne, von der Hauptstation ausgehende Rullinie wieder nach 
der Hauptstation zurückgeftihrt werden und so eine in sich 
zuiücklaufende Schleife oder einen Kreis bilden, oder es bildet 
jede Ruflinie nur einen in sich zurücklaufenden Strahl. Die 
Schleifeneinschaltung ist zwar rücksichtlich des Betriebes vor­
zuziehen, aber gewöhnlich wegen dei’ grösseren Länge dei’ 
Leitungen etwas theurer. Bei strahlenförmigen Ruflinien wird 
entAveder jeder Rufposten mit einer Erdleitung versehen und 
einfach durch einen Draht an die von der Haiiptstation aus­
laufende Leitung angehängt, sodass also die Apparate jedes 
Postens in den von dei‘ Plndstation nach der betreffenden Erd­
leitung führenden Draht eingeschaltet sind, oder es bekommt 
nur der letzte Posten eine Erdleitung und es wird von der von 
der Hauptstation auslaufenden Ruflinie nach jedem Rufposten 
ein (schleifeniörmiger) Draht hin und Avieder zurück gelegt. 
Jede dieser beiden Stinhlenschaltungen hat ihre Vorzüge; für 
Ruhestrom ist aber nur die letztere oder die Schleifeneinschal­
tung brauchbar.

An A p p araten  erhält jede Station (bei Arbeitsstrom mit 
metallischer Rückleitung, deren AiiAvendung weiter unten moti- 
virt Averden soll) einen Wecker (electrische Glocke) von kräf­
tigem Schlag und lautem Ton, einen Taster mit Ruhecontact, 
('in Galvanoscop, ein Telephon mit selbstthätigem Ausschalter 
und eine Batterie resp. einen Inductor. AVenn auch die geAVÖhn- 
lichen Telephons mit Stabmagnet sehr viel billiger sind als 
Siemens’sche, so empfiehlt es sich doch, für eine solche Anlage, 
die schnell und sicher in Feuersnoth Nachrichten übermitteln 
soll, die Siemens’schen l^elephons mit Hufeisenbandmagnet, Ruf- 
Irompete und Klapper anzuwemlen. Dieselben haben folgende 
Vorzüge vor anderen: sie übermitteln die AÂ orte an und für sicli 
unvergleichlich laut, man darf nicht so accentiiirt und laut 
sprechen, es gehört also sehr Avenig Uebung zu ihrer Hand­
habung. Ijautes Geräusch in der Nähe hindert das Hören nicht 
leicht. (A^erfasser machte gelegentlich eines Vortrages einer
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Versammlung von ca. 50 Zuhörern durch drei hintereinander 
geschaltete Siemens’sche Telephons ein Lied hörbar, welches 
in ein viertes Telephon in einer anderen Etage des Hauses 
hineingesungen wurde.) Der hauptsächlichste Vorzug aber ist 
wohl der, dass man dem Sprechenden in’s Wort reden kann, 
wie bei der Unterhaltung zweier in einem Raum befindlichen 
Personen. Die Verständigung geht also sehr rasch von statten.

Sobald ein Posten die ändern durch den Wecker ruft, wird 
auf jeder Station durch den Druck auf einen Knopf ersterer 
aus- und das Telephon eingeschaltet, der Wachhabende bläst 
dann die Trompete an und meldet die Stationsnummer. Sollten 
zwei oder mehr Stationen zugleich melden, so hört dies die 
Hauptstation, welche alsdann die Rufposten zu einer neuen 
Meldung in bestimmter Reihenfolge veranlasst. Da sämmtliche 
Telephons in einen Kreis geschaltet sind, so hören alle Stationen 
die Mittheilungen und können danach ihre Massnahmen treffen, 
auch erfährt die Hauptstation sofort, welcher Rufposten etwa 
nicht aufmerksam gewesen und kann durch einen Boten den­
selben citiren.

Der U m sch a lter  ist so eingerichtet, dass eine Feder den 
Contact für Einschaltung des Weckers herstellt, sobald die Hand 
den Knopf des ersteren verlässt. Es ist diese „selbstthätige 
Rückschaltung“ durchaus erforderlich, damit nicht etwa der 
Umschalter aus Unachtsamkeit fälsch stehen bleibt, so dass die 
Glocke nicht ertönen kann. Sollte eine oder die andere Station 
den Ruf nicht hören, also nicht umschalten, so ist die Telephon­
verbindung der übrigen Stationen doch nicht gestört, sie sprechen 
durch die Umwindungen des Electromagneten des nicht ausge­
schalteten Weckers. Eine Störung durch Inductionsströme im 
Electromagneten, wie man sie beim Morseapparat beobachtet 
hat, tritt nicht ein, da die Anzahl der Windungen im Verhältniss 
zu den schwachen Telephonströmen, die man bisher noch mit 
k einem  Galvanometer nachAveisen konnte, zu gering ist.

Die Wecker erhalten eine Glocke von 10—12 cm. Durch­
messer mit entsprechend kräftigem Electromagneten, der jedoch 
in seinen UmAvindungen keinen bedeutenden Widerstand haben 
darf (höchstens ca. 20 S E, Siemens Einheiten), da der äussere 
Widerstand bei so kurzen Leitungen, Avie sie hier in Neisse zur 
AuAvendung kämen, gering ist, nämlich 10,23 S E pro Kilometer
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Eisendraht von 4 mm. Stärke. Für Ar he it s  ström  sind 
„ R a sse lw eck er  m it S e lb s ta n s s c h ln s s “ erforderlich, nni sich 
gegen die beiAVeckern mit Selbstnnterhrechimg mögliche dauernde 
Unterbrechung des Stromkreises zu schützen. Zu diesem|^Zweck 
führt man die Rückbewegung des Ankers dui'ch Herstellung 
einer kurzen Nebenschliessung für den Electromagneten herbei. 
Da hier mehrere Glocken in denselben Stromkreis gelegt werden, 
so veranlasst die kurze Schliessung des' Electromagnets jeder 
Klingel eine geringe vStromverstärkung für die übrigen, jedoch 
arbeitet jede ganz unabhängig von den ändern. (Bei Ruhestrom 
sind gewöhnliche electiäsche Glocken mit geringer Aenderung 
für Einschaltung der Localbatterie verwendbar.) Für die Sicher­
heit des Betriebes ist ein G alvan oscop , besonders bei Arbeits­
strom unentbehrlich. Es zeigt jede Störung, jede Schwächung 
des Stromes oder sonstige Unregelmässigkeit sofort an, so dass, 
falls die Leitung oder Batterie versagen sollte, alsbald Abhilfe 
herbeigeführt werden kann.

So viele Voidheile auch sonst eine Ruhestromleitung bieten 
mag, sie erfordert doch einen bedeutenden Aufwand zur Unter, 
haltung der beständig in Thätigkeit befindlichen Batterien, es 
dürfte also Arbeitsstrom schon der Billigkeit halber zu wählen 
sein, wenn man nicht überhaut)t von der Anwendung von Batterie­
strömen ganz abstrahirt und In ductio  n sströ m e verwenden 
Avill. Zur Erzeugung solcher Ströme sind ZAvar Apparate er­
forderlich, die sich in der ersten Anschaffung etwas höher stellen 
als galvanische Batterien, deren U n te r h a ltu n g  aber nur ein  
M inimum kostet, während eine Batterie doch im Laufe der Zeit 
eine nicht unbedeutende Summe erfordert. (Es soll hiei-über 
weiter unten ausführlich gesprochen werden.)

Bevor ich zur speciellen Schaltung der Apparate und 
Stationen übergehe, möchte ich noch in ErAvägung ziehen, ob 
E rd le itu n g  anzuwenden sei oder ein z w e ite r  D raht als 
Rückleitung: Die Erdleitung ist nur da von A^ortheil, wo es 
sich um grosse Entfernungen der Stationen von einander handelt, 
so dass ein zweiter Draht zu tlieuer käme. Die Erdleitung ist 
verhäRnissmässig theuer und mühsam anzulegen, sie muss, Avenn 
sie gut functioniren soll, bis in das GrundAvasser reichen und 
nöthigt zur Einschaltung eines Blitzal)leiters auf jeder Station, 
um die Apparate vor Blitzschlag zu schützen. Nur einen oder
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zwei Blitzableiter für den ganzen Stromkreis anzuwenden und 
die ändern Rufposten kurz zu scliliessen, wie dies a v o Ii I bei 
ielegiaphenämtern geschieht, ist nicht gut möglich, da dann 
ein Avertissement während der Dauer des kurzen Schlusses, also 
während eines Gewitters vollkommen ausgeschlossen ist. Hier 
für Neisse ist nur die kurze Verbindung von Station Nr. 9 mit 
der Hauptstation erforderlich, die bedeutend billiger kommt, als 
Erdleitung und Blitzableiter für jede Station. Es empfiehlt sich 
also auf alle Fälle die Anwendung einer metallischen Rückleitung 
zwischen den beiden Endstationen. Die Anwendung der Gas­
oder Wasserleitung als Erdleitung wird allgemein nicht empfohlen 
als nicht sicher genug. Im Commissionsbüreau der oherschle- 
sischen Eisenbahn hier ist davon allerdings Gebrauch gemacht, 
ohne dass Functionsstörungen eingetreten sind.

D ie A p p a ra tv erh in d u n g en  auf der Haujdstation I. sind 
folgende: Dei- Leitungsdraht L, (s. d. Zeichnung auf Tafel I.) 
liegt an Zink /  der Batterie, eine Abzweigung von L führt 
zur Contactfeder des Umschalters am d^elephon, Leitung L, am 
Galvanoscop und dieses am Körper K des l^asters, der mit dem 
Telephon rechts in Verbindung steht. Der Wecker ist rechts 
mit dem ( lontact links am 'Telephon, links mit dem Ruhecontact 
R des Tasters verbunden. Die Leitung vom Kohlepol C der 
Batterie führt zum 'Telegraphircontact T des Tasters. Die 
Schaltung auf der Zwischenstation II. ist mit zwei Aenderungen 
die inimliche: Li führt durch das Galvanoscop zum Körpei- und 
Zink liegt rechts am Wecker. Die Endstation III. hat L, rechts 
am Wecker und Z am Telejjlion, ist im übrigen mit gleicher 
Apparatverbindung wie die Hauptstation. Es können bei dieser 
Verhindung der Stationen eine grössere Anzahl Rufiiosten nach 
dem Schema von Station II. hintereinander eingeschaltet Averden.

Ruft die Haujitstation (der Stromlauf ist in der Zeichnung 
durch Pfeile angedeutet), so geht der Strom von Z der Batteide 
durch L, zur Zwisch enstation über G, K, R zum Wecker, von 
hier durch den Umschalter am Telephon über L zur Endstation, 
hier zum Wecker und über R, K, G, L̂  zur Hauptstation zu­
rück, wo der Strom durch G, K, T zum Kohlejiol C, also zur 
Batterie zurückkehrt. Ruft irgend eine andere Station, so er­
tönen alle Glocken der übrigen Rufposten.

Im Anschluss an die hier schon bestehenden Feuermelde-



stellen (bis jetzt ohne telegraphische Verbindung) zeigt die 
Skizze auf l\ifel 11. die V ei’b in d un g zw isc lien  9 S ta tio n en , 
alle sind durcli eine Kreisleitung circular geschaltet, es veihindet 
also nur ein Leitungsdraht die Kufposten miteinander. Als 
Hauptstation soll Nr. 1 in der Berliner Strasse eingerichtet 
werden. Das Theater und die Gasanstalt sind als (rebäude, 
in denen leiclit ein Bi-and entstehen kann, mit in das Telegraphen­
netz eingefügt.

Es ist ferner noch zu erwägen, ob man die W ache des 
R ath h austhu rraes mit hineinziehen soll: einerseits wäre es 
ei-wünscht, dass dei- Thürmer auch alle Stationen allarmiren 
kann, andrerseits aber auch, dass eine besondere Veibindung 
zwischen ihm und der l ’olizeiwache zu sonstigen Zwecken be­
steht. Da der Thürmer nur Feuer m eld en , nicht aber- selbst 
zu Hilfe eilen soll, so ist für denselben (neben der schon be­
stehenden telephonischen Verbindung mit der Polizeiwache) nur 
die Eini’ichtung einer Zwischenstation ohne Wecker nötliig.

Auch läge es wohl in beiderseitigem Intei’esse, wenn durch 
den Fiskus einige Kasernen, Wachen und sonstige wichtige fis­
kalische Gebäude dem Telegraphennetz angeschlossen wüi’den, 
speciell Kaserne 6, bei welcher zwei sehr gute Garnisonspritzen 
aufl)ewahrt sind, welche von den Pioniren bedient werden.

Damit auch bei Nacht leicht und schnell von Jedermann 
Meldungen erfolgen können, ist an jedem Rufposten aussen am 
Hause ein Glockenzug anzubringen mit einer leicht in die Augen 
springenden Tafel, welche den Glockenzug als zur Wache des 
Rufpostens führend, kennzeichnet, so dass der Inhaber der Station 
geweckt und zur Meldung des Feuers veranlasst werden kann.

Ein für die S ic h e r h e it  und W o h lfe i lh e it  d es  B etr ieb es  
nicht unwesentlicher Punkt ist die Frage: sollen wir galvanische 
Batterien an wenden und welche, oder Magnetinductoren? Eine 
galvanische Batterie soll möglichst constanten Strom liefern und 
lange Zeit andauern. Sie soll ferner von Jedermann leicht 
controllirt und gereinigt resp. ihre Füllung leich erneuert wer-den 
können. Obige Bedingungen eilüllen am besten wohl Leclanche’s 
Elemente, die auch eine grössere electromotorische Kraft als 
Meidinger’s besitzen. Man wähle Elemente mit grossen Zink- 
und Kohleplatten, denn man erhält das Maximum der Leistungs­
fähigkeit einer Batterie, wenn der Widerstand in der Leitung

6
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und den Apparaten annäliernd dem innern Widerstand der 
Batterie gleich gemacht wird. Hier, bei so kurzen Leitungen 
und dem nicht bedeutenden Widerstand der Electromagnete in 
den Weckern darf also auch der innere Widerstand der Ele­
mente nicht durch kleine Platten vergrössert werden. Jedoch 
auch die besten Elemente nehmen in ilirer Stromstärke mit dei’ 
Zeit ab, bedürfen der Reinigung und Erneuerung, es ist also 
eine unausgesetzte Beobachtung derselben erforderlich.

Allen diesen Uebelständen hilft man ludical durch Anwen­
dung von M agn etin d u ctoren  ab, wie sie Siemens & Halske 
in Berlin (zum Preise von 149 M. bei 6 Magneten) baut. Sie 
sind zwar in der Anschaffung, wie schon oben erwähnt, unver- 
hältnissmässig theurer als Batterien, ihre Unterhaltung kostet 
jedoch nur ein Minimum an Schmieröl und etwaigen Reparaturen. 
So wurde z. B. ein Siemens’scher Inductor in 10 Jahren nur 
2 Mal geringfügig reparirt und bei öfterem Gebrauch alle Jahre 
2 Mal geschmiert. Dem gegenüber ist die Unterhaltung von 
Elementen sehr theuer. Sie verbrauchen eine Menge Zink und 
Salmiak, was auf die Dauer doch in’s Gewicht fällt. Nimmt 
man nur den sehr gering gegriffenen Betrag von 50 Pf. pro 
Element und Jahr, so kosten die für 10 Stationen erforderlichen 
60 Elemente schon 30 M. jährlich, während auf 10 Läute­
inductoren kaum der zehnte Theil an Unterhaltungskosten ent­
fallen dürfte. Meidinger’s Elemente sind in der Unterhaltung 
noch theurer als Leclanche’s, da sie viel mehr an Zink und 
Kupfervitriol jährlich verbrauchen. Zur nähei’en Information 
schlage man die Werke von Dr. K. E. Zetsche, Dr. Schellen, 
und Dl-. Erölilich, sowie von A. Merling nach.
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K osten - Ueherschlag
z u r  A 1 1 1 g e e i n e s  F e  u e r w e li r - T e l e g r a p li e ii. 

für die Stadt Nei!>ise.

I. A p p arate pro Station:
Siemens’sclier Läutinductor mit 6 Magneten . .
W eck erg lo ck e ................................................................
Taster mit R u lie c o n ta c t ...........................................
Galvanoscop.....................................................................
Knofleisten mit Knöpfe ä l,5o 2 Stück . . . .  
Finfülirungstüllen von Porzellan a 0,25 4 Stück 
Siemens’sclies Telephon mit Umschalter . . . .
Besponnener Kupferdraht 10 m..................................
Apparattisch aus weichem Holz . . . . . .

Mark

149,0
25,50
10,0
4.0
3.0
1.0 

38,0
0,80
3,0

pro Station in Sa. 
Für 9 Stationen 9X234,30 =  2108,70 M.

II. M ateria l und A rb e its lo h n :
37d Km. 4 mm. starker Eisendraht incl. Isolatoren

ä Km. 1 4 0 , 0 ...........................................................
Arbeitslohn pro Kilometer 28,0 für 3^4 Klm. . .
Für Aufsicht pro Kilometer 12,0, für 2%  Km. 
Einrichtung der Station ü 15,0 für 9 Stationen 
10 Telegraphenstangen von 5 m. Länge ä 6,0 . .
Aufstellen pro Stange 1,80, für 10 Stangen . .

234,30

Mark

525.0
105.0
33.0

135.0
60.0 
18,0

Sa. 876
im G anzen  2984 ,70  Mark.

Hierzu noch Transportkosten der Materi[ilien, Fracht etc., 
also rot. 3000 Mark; dazu 5% für nicht im Voraus zu be­
stimmende Arbeiten mit 150 M., giebt Betrag der ganzen Bau­
summe mit Rücksicht auf deren Abrundung: 3200 Mark.

Die Einrichtung der Station auf dem Rathhaiisthurme würde 
kosten:

an Apj)araten 208,80 M.
Tjeitung 100 m. 14,00 „
Arbeitslohn 2,80 „
Aufsicht 1,20 „
Einrichtung der Station 15,00 „

Sa. 241,00 M.



Die Kosten der Gesammteinriclitung bei 10 Stationen incl. 
Thurmstation würden sich also auf ca. 3500 M. belaufen.

Der Berechnung der Länge des erforderlichen Eisenleitungs­
drahtes sind folgende Entfernungen zu Grunde gelegt:

Station 1— 2 201 m.
„ 2 - 3  226 „
„ 3 - 4  376 „
„  4 - .5  L50 „

„ .5 -6  150 „
„ 6 - 7  188 „
„ 7 - 8  564 „
„ 8—9 753 „
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2708
9—8 753 m. 
8—1 376 „

1129
Sa. 3837 m.

oder 3,837 Km. rot. 37i Km. Drahtlänge. Die Wachstube des 
Thurm Wächters liegt ca. 50 m. über dem Pflaster des Ringes.



Dio Siegel der Stadt Neisse.
Von

Oberlehrer D r .  J .  W .  S c h u lt e .

Die nachfolgende Arbeit, welche selbstverständlich wieder 
auf A'ollständigkeit Anspruch machen kann noch die Untersuchung 
zum Abschluss gebracht hat, ist in der Absicht geschrieben 
worden, das Interesse für die Geschichte und die Alterthümer dei‘ 
Stadt und des Landes Neisse wieder Avachzurnfen. Die Geschichte 
der Hauptstadt des goldenen Bisthums ist reich an Ereignissen, 
Av eiche zu Avissen auch der schnell lebenden GegeiiAvail noth- 
Avendig und nützlich ist Schon frühzeitig hat sich unter thä- 
tiger MitAvirkung der Bischöfe und Herzoge eine deutsche Be­
völkerung angesiedelt. Die EntAvickelung und Ausbi'eitnng 
dieser deutschen Colonisation lässt sich bei Adelen Städten und 
Dörfern des Neisser Landes in ihren Phasen verfolgen. In ge- 
Avaltigem Ringen, in schAverem Kampfe hat sich der Besitz der 
Kirche zu einem geistlichen Fürstenthum umgestaltet, das in 
Folge seiner Bedeutung und Macht bald die leitende GeAvalt in 
dem vielgetheilten Schlesierlande AAWirde. Die Stadt Neisse A\̂ ar 
lange der Lieblingsaufenthalt der Bischöfe. Von ihnen wurde 
die Stadt mit Rechten und Privilegien, mit wmhlthätigen und 
nützlichen Stiftungen und Einrichtungen reich ausgestattet. Eine 
Zeit lang konnte man sogar sich der Hoffnung hingeben, dass 
die Stadt Neisse der Sitz einer Universität, eine Bildungsstätte 
für ganz Schlesien Averden würde, wie sie in der That lange 
genug das Seminar für die Cleriker der weiten Diöcese in ihren 
Mauern geborgen hat. Auch viel umA\orben Avar die feste, 
durch ihre Lage wichtige Stadt. Als die Luxemburger die Macht 
der böhmischen Krone auch über Schlesien ausdehnten, wussten



sie die Biscliöfe und die Neisser Bürger für sich zu gewinnen. 
In den grausigen Hussitenkriegen, in dem blutigen dreissig- 
jährigen Kriege ist die Stadt schwer heimgesucht worden Die 
hart mitgenommene Altstadt wurde mitten im Frieden zerstört, 
ein enger Festungsgüi tel umschloss die Neustadt. Dann kamen 
die schlesischen Kriege und der folgenreiche AVechsel der Herr­
schaft. Friedrich der Gr. legte eine neue Stadt auf dem linken 
Neisseufer, die Friedrichstadt an und erbaute das hochgelegene 
Fort Preussen. In den Mauern der Stadt fand die denkwürdige 
Zusammenkunft Friedrichs d. Grossen und Kaiser Josei>h II. 
statt. - -  AVieder hatte die feste Stadt schwere Zeiten in den 
Kriegen Yon 1806 - 18. Tapfer wurde die Stadt Monate lang 
vertheidigt, während andere Festungen schnell capitiilirten. Die 
französische Occupation dauerte mehrere Jahre. Die Bügerschaft 
nahm aber auch lebhaften Antheil an der allgemeinen Erhebung 
im Jahre 1818. Bis in die neueste Zeit hinein hat die Stadt 
der wechselvollen Ereignisse genug erlebt, die aa oIiI würdig sind, 
für die Gegenwjirt dargestellt zu Averden.

An A'oiarbeiten ist genug vorhanden. Die mit sorgsamer 
Genauigkeit, mit einem Avahi-en Bienenlleiss geschatfenen histo­
rischen Sammlnngen des verstorbenen I’rof. Kästner harren nur 
eines rüstigen Bearbeiters.

Auch mir gaben diese umfangreichen handschiiftlichen 
Sammlungen Kastner’s, deren Benutzung mir in freundlichster 
AVeise ei möglicht A var, die ersten Anhaltspunkte für die folgenden 
Zusammenstel hingen.

Das Material gewählte mir in erster Linie das städtische 
Archiv selbst; einige inteiussante Siegel habe ich auch in der 
Mittelslade der hiesigen Fleischerinnung gefunden. Sodann be­
nutzte ich die neueren Samndimgen schlesischer Siegel und 
AVappen: „das AVa])penbiich Schlesischer Städte und Städteh
Herausgegeben von Hugo Saurma, Freiherrn v. u. z. d. Jeltsch, 
Berlin 1870“, und die Ihiblicationen des A^ereins für Geschichte 
und Alterthum Schlesiens: „die Schlesischen Siegel bis 1250,
herausgegeben von Ahvin SchuPz, Breslau 1871“ und die „Schle­
sischen Siegel von 1250 bis 1800 bez. 1827, herausgegeben von 
Dr. P. Pfotenhauer, Breslau 1879.“ Ausserdem bin ich dem Herrn 
Archiv-Sekretär Dr. P. Pfotenhauer in Breslau zu besonderem 
Danke für die Mittheilungen verpflichtet, Avelche derselbe mir
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aus den Schätzen des Künigl. Provinzial - Archivs gemacht hat 
und in gleicher Weise dem HeiTii Director Dr. Luchs in Breslau.

Die Photographien, nach Avelchen die beigegehenen Tafeln 
vervielfältigt wurden, sind von den Originalien des Archivs der 
Stadt Neisse in dem Atelier des Herrn Hofphotographen K. Völkel 
aufgenommen worden. Das auf Tafel 1 befindliche Bruchstück 
des Stadtsiegels von 1260 ist mit gütiger Erlaubniss des Herrn 
Herausgebers nach Nro. 108 der Tafel XIV. der obengenannten 
Publication von Dr. Pfotenhauer reproducirt Avorden.
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Das ä lte s t e  Siegel dei' Stadt Neisse (in dei* Urkunde selbst 
heisst es: sigillum universitatis civium Nizen. vgl. Kästner
SS. N. XVI. p. 71.) hängt an einer Urkunde des Königl. Pro­
vinzial-Archivs vom Jahre 1260 o. I \  und 0 . Neisse Kreuzstift 6 
(Regesten zur Schles. Gesch. II. S. 85 N. 10,37) an Pergament- 
sti-eifen. Es ist nur ein Bruchstück eines runden Siegels, auf 
Avelchem ein Stadtthor mit Mauei’ii und Thürmen sichtbar ist. 
Von der Umschrift ist nur noch lesbar: (S). (BVRGEN) SIUM: 
1): N . . . . Dieses Siegel ist nach Dr. Pfotenhauer (die Schles. 
Siegel V. 1250 bis 1300 S. 23), dem ich diese Angabe entnehme, 
das älteste bekannte nicht nur der Stadt Neisse, sondern 
der schlesischen Städte übeiliaupt. Vgl. die Abbildung auf Tafel I.

Ein zAveites Siegel der Stadt Neisse (in den Urkunden 
selbst wii'd es genannt: sigillum duitatis Nize) befindet sich in 
leidlich eihaltenem Zustande erstlich an der Urkunde des Prov.- 
Arch. vom 30. September 1290, Neisse Kreuzstift 20, an Perga­
mentstreifen. Die Siegel des Ausstellers Arnold und des Erb- 
vogtes von Neisse Johann sind abgefallen (R. S. Nro. 2162). 
Hiernach ist die Abbildung bei Pfotenhauer a. a. 0 . Tafel XIV, 
Nro. 109.

Ein zAveites Exemplar desselben Siegels besitzt das Neisser 
Stadtarchiv. Es hängt an Pergamentstreifen ZAvischen dem 
Siegel des Neisser Erbvogtes Johann und dem des frater 
Henricus procurator et magister hospitalis an einer Urkunde 
(B. 71) vom 2. März 1294 (abgedruckt bei Kästner Diplom. 
Nissens. antiqu. S. 6). Es ist in der Alitte gesprungen, die Um­
schrift aber besser erhalten als auf dem Exemplare des Pro- 
vinzial-Ar’chivs. Nach dem Neisser Exemplare ist die Abbildung 
auf Tafel 1 gefertigt.



Dieses zweite Siegel der Stadt ist etwas grösser als das 
älteste Siegel. Das Siegelbild selbst ist einfacher: statt des 
Stadtthores mit Mauern und Thürmen zeigt es einen Thurm mit 
hohem offenen Thore und Fenstern, oben von fünf Zinnen gekrönt. 
DieDinschrift lautet:SIGl (1) LVM.BVRlGENSI(v)M.DE.NlZA.

Das ebenfalls an einem Pergamentstreifen befestigte kleine 
runde Siegel des Erbvogtes Johannes weicht von dem bei Pfoten­
hauer S. 33 und Tafel YII. 74 mitgetheilten Avesentlich ab.

Jenes hängt an einer Urkunde des Prov.-Arch. vom 28. März 
1310, Neisse Kreuzstift 40. Der Schild des Johannes miles et 
advocatus hered. Nizensis ist durch einen rechten Schrägbalken, 
welcher zu beiden Seiten von einer rautenförmigen Figur (oder 
von glatten Blättern, wie im Wappen der Bees) begleitet ist, 
getheilt. Darüber der Helm mit offenem Adlerflug. Die Um- 
sclirift lautet: - f  S. 10. ADVOCATI. NISAN. Dieses Siegel 
zeigt im Schilde eine Wappenflgur, welche der Floi-entiner Lilie 
ähnlich ist. Der Helm ist mit Sturmbrettern geziert, Avelche mit 
Pfauenfedern (?) besteckt sind. DieUnischrift lautet: S.IOHANNIS. 
ADVOCATI D. NISA. S. Abbildung auf Taf. I.

Ebenso zeigt das Siegel des Procurators Heinrich einen an­
deren Charakter, als das bei Pfotenhauer S. 22 beschriebene. 
Während das an der Urkunde des Prov.-Archiv Neisse Kreuz­
stift 13 vom 30. Sept. 1282 von runder Gestalt ist und 20 Milli­
meter im Kreisdurchschnitt beträgt und in grünem Wachse nur 
ein circa 5 mm. grosses Patriarchenkreuz (das Ordenszeichen der 
Neisser Kreuzherrn) und die Umschrift +  S. FR. HENRICI.DOM. 
SEPVLCRI hat, ist das an dieser Urkunde befindliche Siegel in 
naturfarbenem AVachse, spitzoval und gut gestochen. Das Siegel­
bild stellt die erkündignng Mariä dar, unten eine betende F i­
gur. Die Umschrift lautet: - f  S. FRIS. HENRICI. DNICI. 
SEPULC. S. die Abbildung auf Tafel I.

Ein d r it te s  Siegel (s. civium Nizensium, civitatis Nysensis 
in den Urkunden genannt) erscheint nach einer handschriftlichen 
Notiz bei Kästner, Script. Nissens. tom. XXIII. S. 118 zuerst 
an einer Urkunde des Stadt-Archivs Neisse 27. April 1311. Die­
selbe kann augenblicklich unter den städtischen Urkunden nicht 
aufgefnnden werden. Ich gebe daher eine Abbildung nach einer 
im Stadt-Archiv befindlichen Urkunde der Gewandschneider 
Ni'o. 3 vom 17. Juli 1347 (abgedruckt bei Kästner Dipl. Niss.
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ant. N. XXL) Die erste Urkunde des Pro v.-Archivs, an welcher 
sich ein solches Stadtsiegel befindet, ist aller AVahi-scheinlichkeit 
nach die vom 7. Januar 1306 Neisse Kreuzstitt N. 33. Das 
kreisrunde grosse Siegel zeigt unter einem gothischen Portale 
die stehende Figur des heil. Johannes des Täufers in langem 
härenem Gewände, in der Linken das von einem Nimbus um­
gebene Gotteslamm mit der Ki’euzesfähne, die Rechte segnend 
über den ihm zur rechten Seite knienden Bischof ausstreckend. 
Die Umschrift lautet, nach Kastner’s Angaben ergänzt: S.
civIVM. DE. NYZA. fidelium ecclESIE. Saurma (a. a. 0 . S. 214, 
s. auch Tafel Â II. N. 86) bemerkt mit Recht, dass das Siegel 
für seine Zeit von auftallend niittelmässiger Arbeit sei.

Dieses dritte Siegel enthält also nicht mehr das Symbol 
der umfriedeten Stadt, sondern die Bürgerschaft Avählte, dem 
Beis})iele Breslaus folgend, den Schutzpatron des Bisthums. 
W ährend die Stadt Breslau nämlich zuerst ein rundes Siegel 
mit einem doppelköpfigen Adler (die monogrammatische Zu­
sammenziehung zweier Adler (des polnischen und schlesischen, 
oder des nieder- und oberschlesischen), gleichsam als Symbol der 
Bedeutung der Hauptstadt, Saurmji S. 27) und der Umschrift 
- f  SIGILLUM BURGENSIUM DE AV. . .  führte (Abbildung 
bei Pfotenhauer nach einer Urkunde d. Kgl. Sächs. Haupt-Staats­
archivs zu Dresden vom 20. Jan. 1262, Taf. X. Nro. 103); er­
scheint auf dem Zweitältesten Siegel an einer Urkunde Stadt 
Goldberg (im Staatsarchiv) N. 4 vom 6. Aug. 1292 der Schutz­
patron des Bisthums, Johannes der- Täufer“. Er ist dargestellt 
in schreitender Stellung, die Rechte erhebend, nrit der Linken 
auf der Brust das GeAvand zusammenfassend, unter einem drei- 
bogigen Portale eirrer vierthür migen Burg mit zwei Seiteripforten. 
Vgl. Saurma S. 28 und die Abbildung Taf. I, N. 7. AVie also 
die Hauptstadt Schlesiens den Schutzpatron der bischöflichen 
Kathedi-alkirche in ihr- Siegel aufnahm, so hat es auch die 
Hauptstadt des patrimonium b. Johannis, die Stadt Neisse getlian.

Um diesen AVechsel in den Siegeln der Stadt Neisse in das 
rechte Licht zu setzen, wird es nöthig sein, auf die Geschichte 
der Stadt und des Für stenthums Neisse etAvas näher einzugehen.

Das Bisthum Breslau hat schon frühzeitig nicht unbedeu­
tende Besitzungen gehabt, welche über- ganz Schlesien zerstreut 
war-en. Eine der- wichtigsten Avar die Burg Othmuchow (Ott«
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macliau) mit ihrem Zubehör; sie wird auch in der Urkunde des 
Papstes Adrian IV. (Rom bei St. Peter 23. April 1155, Reg. d. 
Schles. Gesch. S. 37) in welcher derselbe dem Bischof Walther 
seine Besitzungen bestätigt, genannt. Eine grössere Bedeutung 
erhielt die Herrschaft Ottmachau, als Jaroslaw, der Sohn des 
Herzogs Boleslaw, 1198 zum Bischof von Breslau gewählt wurde. 
Sein Vater überliess nämlich an Jaroslaw das Herzogthum Oppeln, 
welches damals auch wohl das Ottmachau benachbarte Neisser 
Gebiet (terra Nissensis) umfasste. Das Herzogthum Oppeln ist 
allerdings nach Jaroslaw’s Tode (22. März 1201) an seinen Vater 
zurückgefallen; die der Ottmachauer HeiTschaft benachbarte 
terra Nissensis dagegen wurde von Jaroslaw dem Bisthum Bres­
lau geschenkt resp. vermacht (Reg. z. Schles. Gesch. S. 64 und 
Chron. Polono-Silesiacum M. G. SS. XVIJI. 566: Jaroslaus Opo- 
liensem ducatum tempore vite sue adeptus et deinde episcopus 
ordinatus a patre Nysensem provinciam sibi et sancto Johanni 
assecutus.) In diesem „patrimonium b. Johannis“, dei‘ Ott- 
niachauer Kastellanei, welche die terra Nissensis einschloss (vgl. 
die Bestätigungsurkunde des Papstes Innocenz IV. an Bischof 
Thomas I, 1245 bei Stenzel, Bisth.-Urk. N. V .), gewann bald 
die neben der (slavischen?) Ortschaft (Altstadt Neisse) nach 
flämischem (deutschen) Rechte gegründete Neustadt Neisse in 
Folge ihrei’ günstigen Lage ein entschiedenes Uebergewicht übei’ 
die alte bischöfliche Burg Ottmachau. Den Vorzug dieser Lage 
verdankt sie dem Flusse Neisse, von welchem sie auch nach 
Dlugosz I, 42 ihren Namen erhalten hat. Hier tritt nämlich der 
Fluss völlig in die Ebenen von (dberschlesien ein und bildet 
beeinflusst durch die hier mündende Biele mehrere Inseln. Das 
sumpfige angeschwemmte Land scheint schon frühzeitig durch 
einen Kanal (fossatum sive meatus fluvii Nisa) entwässert 
und zum Anbau tauglich gemacht worden zu sein. Die auf 
zwei Inseln erbaute Stadt erinnert lebhaft in ihi’er Anlage 
an Breslau. Hier führte auch die alte Strasse von Breslau und 
Brieg über die Neisse nach Mähren. Ihid welche Bedeutung 
die in dem fruchtbaren Neissethale gelegene und dasselbe be­
herrschende Stadt auch in späteren Jahrhunderten behauptet hat, 
geht unter anderem aus dem interessanten Promemoria Monte- 
cuculis über Fortificationen in den kaiserlichen Erbstaaten vom 
34. Dezember 1648 hervor, welches Dr. B. Dudik in „Schweden
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in Bölinien und Mähren“. AVien 1879, S. 400 ff. aus dem 
AViener K. K. Kriegsarcdiiv mitgetheilt hat. Der Passus über 
Neisse lautet; „Neiss. Per essere cittä popolata; passo di (piel 
fiume, situata in helhi pianura, ricca, fei'tile, e per essere il 
Niederlag di tutte le mercanzie de’ paesi circonvicini. Ma bisogna 
cercare modo che S. M. vi tenga la sua propria guarnigione, 
non gia il Vescovo, o la Cittä, la quäle aspira a tärsi libera 
e franca come Breslau.“ Auch Friedrich d. Grosse erkannte die 
Bedeutung der Stadt. Er legte bekanntlich auf dem linken Neisse- 
ufer die Fidedrichstadt an und liess aut der benachbarten Höhe 
das Fort Preussen erbauen.

Dieser bevorzugten Lage gemäss va ar auch die EntAvicklung 
der Stadt eine rasche. A\"ährend die um die alte bischöfliche 
Burg entstandene Stadt Ottmachaii erst 1347 deutsches Recht 
erhielt und ihre Einiichtungen denen von Neisse angepasst 
wurden (Tschoi)pe und Stenzel a. a. 0 . 558 und 564), Avar 
Neisse selbst Avohl von vornherein nach deutschem Rechte an­
gelegt und mit Privilegien und Rechten reichlich ausgestattet 
AVOrden. Schon sehr früh hielten die Bischöfe hier Residenz. 
Die domus episcojtalis AA’ird schon ei-AVäbnt in einer Urkunde 
vom 8. März 1260, bei Stenzel, Bisth. Urk. S. 22.

Da die schlesischen Herzöge ihre landesherrlichen Rechte 
auf die dem Bisthum geschenkte tei-ra Nissensis noch nicht völlig 
abgetreten hatten, so sind die ersten Ih-ivilegien noch von den 
Hei’zögen ausgestellt. Schon im dalire 1245 gewährte Herzog 
Boleslaus II. dem Bischof Thomas I. die Anlegung eines Jahr­
marktes zu Neisse. Der AVortlaut der Urkunde (nach dem lib. 
niger bei Stenzel und Tschoppe S. 306) ist bezeichnend. „Nos 
Bolezlaus, heisst es daselbst, notuni tacinius universis, quod 
vestigiis progenitorum nostrorum inherentes, qui dei ecclesias 
multiplicibus decoraverunt honoribus, decorem domus domini 
nostris ampliflcare cupientes temporibus, ad partes venerabilis 
patris domini Thome, AVratislaviensis episcopi, ut eciani memoria 
nostri specialis apud beatum Joliannem et apud ministros ipsius 
ecclesie habeatur, dicto episcopo et suis successoribus, nomine 
beati Johannis, in civitate ipsius Nyza, forum concedimus an­
nuale, a festo beati Jacobi octo dies, annis singulis duraturum.“ 
Im Jahre 1250 giebt Herzog Heinrich III. mit Zustimmung seines 
Bruders Boleslaus II. demselben Bischöfe das Recht, das Dorf
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Wansen als Stadt und Markt nach deutschem Rechte, wie Neisse, 
anzulegen (a. a. 0. S. 320) nnd gestattet 1252 dasselbe für den 
Markt Zirkwitz (a. a. 0 . S. 325). Am 30. April 1261 giebt 
Herzog Heinrich III. der Stadt Neisse, welche viel von den 
Unfällen des Krieges hatte leiden müssen, auf zehn Jahre Frei­
heit von Lasten und gestattet die Befestigung durch Planken 
und Mauern. „Pro securitate eciam ipsorum hoc ipsis concedimus, 
ut cum benivolencia nostra et adjutorio domini episcopi et ipsius 
ordinacione civitas eadem firmetur ab insultu hostili, sive per 
plancas, quales nunc habere possunt, sive eciam per construccionem 
muri lapidei seu latericii, secundum eorum facultates et con­
silium et auxilium domini episcopi Wratislaviensis . . . Die 
Stadt hat sich nach einer Urkunde bei Stenzel Bisth. Urk. S. 128 
mit einer Plankenbefestigung begnügt.

Eine noch bedeutendere Stellung erhielt die Stadt Neisse in 
Folge der gütlichen Beilegung des langjährigen Streites, Avelchen 
Bischof Thomas II. mit Herzog Heinrich IV. über die Juris­
diction in den zum patrimonium b. Johannis gehörigen Städten 
und Dörfern führte. Schon im Jahre 1230 rvar dnrch Vermittlung 
des päpstlichen Legaten Wilhelm Bischof von Modena zwischen 
dem Herzog Heinrich I. und dem Bischöfe Laurentius von Bres­
lau ein Vergleich über die Ausübung des Blutbannes im Neisse- 
schen Territorium abgeschlossen (Stenzel und Tschoppe S. 290). 
Das volle herzogliche Recht abzutreten, rvaren aber die Herzoge 
nicht so leicht zu bewegen. Es kamen viele Jahre bitteren 
Haders und blutigen Streites, in denen das Gebiet von Ottmachau 
und Neisse vielen Schaden erlitt. Auch die Bürgerschaft von 
Neisse scheint sich dem Willen des Bischofs Thomas II. nicht 
ohne Weiteres haben fügen wollen, denn am 8. Mai 1280 mussten 
die Bevollmächtigten der Neisser Bürgerschaft sich feierlichst 
verpflichten, dem Bischof und seinen Nachfolgern gehorsam zu 
sein. Endlich ertheilte Herzog Heinrich IV. anf seinem Todten- 
bette am 23. Juni 1290 dem Breslauer Bisthum das grosse 
Privilegium, dui’ch welches er das Neisser und Ottmachauer Gebiet 
und alle Güter der Kirche von allen Lasten befreite und dem 
Bischof von Breslau die gesammte Jurisdiction nnd das jus ducale 
übertrug (conferentes eidem libertatem in teiTa Nizensi predicta 
et Otmachouiensi, tarn in judiciis quam in moneta, volentes ut 
episcopi qui pro tempore fuerint inibidem, plenum dominium
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p erfectu m q iie  in om nibus h ab ean t jus d u ca le  (a. a. 0 , S. 
250.) Durch dieses grosse Privilegium waren die Bischöfe souve­
räne Herren in ihrem Gebiete geAvorden. Und Neisse Avurde die 
Hauptstadt dieses geistlichen Fürstenthums. Denn schon am 
31. Dezember 1290 machte Bischof Thomas II. die Stadt Neisse 
zum Oberhofe für alle Städte und Dörfer mit deutschem Rechte, 
in welchem er die Gerichtsbarkeit hatte. Es heisst in dei‘ da­
rüber ausgestellten Urkunde: . .  Duximus statuendum et volumus, 
quod quandocunque et quotiescunque in nostris civitatibus sive 
villis Teutonicalibus, aut aliquo earundem, ubicunque et in quo­
cunque ducatu constitutis, in quibus jurisdictio ad nos spectat, 
talis in judicio secui ari apud laicos in qualicunque causa, orta 
fuerit questio, quod dubitari contingat, qualiter in ipsa causa sen­
tentia sit ferenda, semper ad civitatem nostram Nissensem pro 
jure, sive sententia, quae Vrteil vulgariter dicitur, per homines 
loci eiusdem, in quo, vel in quibus dubitationem eiusmodi haberi 
contigerit recurratur. (Tschoppe und Stenzel a. a. 0 . S. 409.) 
Wiederholt ist dies in der Urkunde Bischof Heinrich’s vom 20. 
Februar 1310 (aus dem Neisser Stadtarchiv bei Tschoppe und 
Stenzel S. 485) und ausserdem die Avichtige Bestimmung hinzuge­
fügt: Ceterum, ut predicta Nyzensis civitas et eins incole eo me­
lius valeant et eorum utilitatibus plus accrescat, ordinamus sta­
tuimus et volumus, quod episcopalis curie nostre indicium, quod 
Hovegeiichte volgariter dicitur, quocienscunque vel quando­
cunque illud de cetero debuerit vel contigerit exerceri, in ipsa 
civitate nostra Nyza et non alibi pertractetur, sic quod milites 
et nobiles terre seuTerrigene nec non et alii populares, quos 
aliquid questionis habere contigerit in dicto curie nostre judicio, 
in Nyza recipiant, quod ibidem justitia vel sententia eis dabit. 
Adjicimus insuper et volumus, quod advocatus noster Nyzensis, 
pro ordinando et procurando nostro et ecclesie nostre commodo 
et profectu, consiliis et tractatibus consulum ipsius civitatis 
Nysensis, nostro nomine de cetero debeat interesse.

So war das aufblühende Neisse die Hauptstadt des nunmehr 
selbstständigen geistlichen Fürstenthums geworden: mit ihrem 
Recht Avaren die anderen Ortschaften des patrimonium S. Jo­
hannis B. begabt worden: ihre Oonsuln und Schöffen sprachen 
unter Vorsitz des bischöflichen Vogtes Recht über das ganze 
Land; in ihren Mauern befand sich die Residenz der Fürstbischöfe
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der Sitz des biscliöfliclieii Hofgericlites. Wälireiid früher die Burg-, 
(castrum) Ottmuciiow als Sitz der Kastellanei dem Lande, welches 
auch das Neisser Teriitorium umfasste, den Namen gegeben hatte, 
traten im I^aufe der Zeit die Bezeichnungen terra Ottmuchoviensis 
und Nissensis neben einander auf, bis dass dei’ Name „das Neisser 
Land“ die alte Bezeichnung ganz verdrängte (S. Stenzel Bisth, 
Urk. S. XX), Unter diesen Umständen ist es erklärlich, dass 
die Bürger der Stadt den Schutzpatron des Bisthums, den h, 
Johannes den Täufer dem Schutzpatron ihrer Pfari’kirche, dem 
h. Jakobus Ap. vorzogen und sich aut ihren Siegeln „die Getreuen 
der Breslauer Kii’che“, fideles ecclesiae nannten. Der Segen, 
welcher symbolisch auf dem Siegelbilde dem bischöflichen Lan- 
desheriu ertheilt wurde, kam in reichem Maasse ja auch der 
Hauptstadt des bischöflichen Landes, den Getreuen der Bres­
lauer Kirche zu Neisse zu Gute. Auch erscheint es mir nicht 
uiiAvahrscheinlich, dass das neue Siegel nicht allzulange nach 
dem für das Neisser Pürstenthum wie für die Stadt Neisse selbst 
so wichtigen Jahre 1290 in Gebrauch gekommen ist. Im Jahre 
1294 erscheint noch das alte nur das Symbol der umfriedeten 
Stadt tragende Siegel, 1306 aber schon das neue Siegel, 
welches auf den engen Zusammenhang mit dem Bisthum hin­
deutet.

Auch die Neisser Schöffen, welche unter dem Vorsitze des 
bischöflichen Vogtes und des Erbvogtes Recht sprachen, be­
dienten sich eines Siegels, welches den Patron des Bisthums im 
Siegelfelde führte. Dieses Siegel hängt an Pergamentstreifen 
zunächst an einei’ Urkunde des Provinzialarchivs, Neisse Kreuz­
stift N. 62 vom 17. August 1332 und ebenda N. 69 vom 24. Mai 
1339. Das runde Siegel enthält das Brustbild des h. Johannes 
des Täufers; das Haupt ist von einem Nimbus umgeben, dessen 
Grund damascirt ist. Die Umschrift lautet; -f- S. ZSVLVT. 
SCABINOR. D. NIZA. d. h. S. CONSULUM. SCABINOR. D. 
NIZA. wie die schlecht gestochenen und mit Abkürzungen ver­
sehenen Buchstaben gelesen werden müssen. Vgl. die Abbildung 
bei Saurma a a. O. Tafel VII N. 88 u. S. 21.5 u. 405. Auch 
der advocatus provinzialis führte ein ähnliches Siegel. Es hängt 
an einer Urkunde des Prov.-Archivs Neisse Kreuzstift N. 57 vom 
17. Januar 1321. Es ist ebenfalls rund und von gleicher Grösse, 
hat im Siegelfeld das Brustbild des h. Johannes d. Täufer,
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welches dem ohen beschriebenen älinlich ist und die interessante 
Umschrift -}- S. CIl’A’rORlVm. cVEJR. NIZENSIS.

Es ist übrigens bemerkenswerth, dass in diesen Siegeln die 
Ihlien noch fehlen. Dieser Mangel ist um so benierkenswerther, 
weil die Lilien auf den Siegeln der Bischöfe schon viel früher 
erscheinen. Das Siegel des Bischofs Preczlaw von Pogarell z.
B., welches an derselben Urkunde v. 17. Juli 1347 befestigt ist, 
von der wir die Abbildung des Stfidtsiegels auf Tafel II. ge­
geben haben, zeigt neben dem Pogareirschen Eamilienwappen 
den bekannten AA'appenschild mit den sechs Lilien,

Die älteste im Neisser Stadtarchiv befindliche Urkunde, 
(B. 117), welche mit einem städtischen Siegel versehen ist, das 
Lilien führt, datirt vom 16. Febiuar 1367 und lautet; „ln nomine 
domini amen. Ooram nobis scabinis Nisen. videlicet Petro sculteti, 
Martino herdani Johanne gloczman Heincone marsilij Jacobo 
pudewek, Miczcone gerneschone et Heinemanno pysinkreczim 
in judicio bannito Johanne commerow provinciali et Johanne de 
Woycicz hereditario aduocatis nostris eidem iudicio presidentibus 
constitutus Henselo bienner sutor u. s. w. harum quibus nostrum 
Sigillum appensum est testimonio literarum. Actum Nise feria 
secunda post diem sci. Valentini Anno •domini Millesimo Tre­
centesimo Sexagesimo Septimo.“ Vorzüglich erhalten und sehr 
deutlich ausgeprägt ist das Siegel an einer Urkunde vom 4. Oc­
tober desselben Jahres, (B. 130) wonach die Copie auf Tafel I. 
Der Anfang lautet: „In nomine domini amen. Coram nobis sca­
binis Nisen. videlicet Weruschone, Jacobo pudewek, Nicolao gro- 
schener, Jenchmo Wirczusch Tilone grae Jacobo liwingi et Thome 
stregneri in Judicio bannito Johanne commerow provinciali et 
Johanne de Woycicz hereditario nostris advocatis eidem judicio 
praesidentibus.“

Es ist klar, dass wir es hier mit demselben Neisser Schöffen­
gericht zu thun haben, welches auf Grund der Einrichtungen 
der Bischöfe Thomas II. und Heinrich von Würben (s. oben) 
als Oberhof des patrimonium s. Johannis fiingirte und dessen 
erstes Siegel wir oben kennen gelernt haben. Später ist dieses 
Siegel auch als kleines Stadtsiegel bis zum Jahre 1508 in Ge­
brauch gewesen.

Dieses mittelgrosse runde Siegel hat im schräge gegitterten 
Felde die stehende Figur des h. Johannes des Täufers. Sein
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Haupt ist mit einem Nimbus umgeben; in der Linken hält er 
das Gotteslamm mit einer- .Kreuzestahne in einer- Scheibe, mit 
der- Rechten Aveist er auf dasselbe hin. Uriterr zu beiderr Seiten 
seiner Füsse steht je eine Lilie. Die Umschrift lautet; -f- S. 
CONSVLVM. KT. SCABINORUM. D. NYSA. Ygl. die Abbil­
dung auf Tafel I.

Die Darstellung des h. Johanrres Baptista ist eine ur-alte 
typische Darstellung im Anschluss an Johan. I. 29. 36. Anch 
Avill ich nicht unterlassen dararrf hinzuAV'̂ eisen, dass dieselbe Auf­
fassung irr der steinernen Figur- des h. Johannes d. T. zu Tage 
tritt, w elche sich unter einem steiner nen Baldachin an der linken 
Ausserrseite des Domes zir Br-eslau befindet rrrrd rrach Dr-. liuchs 
„Führer- durch Breslau'^ S. 29 dem XIII. Jahrhundert angehör-t.

An einer Urkunde des Stadtarchivs (B. 143) vom 25. Januar 
1406 erscheint dann zum ersten Male ein neues grosses rundes 
Siegel. Dasselbe hat av̂oI auch an der Urkunde des hiesigen 
Fleischermittels gehangen, Avelche Bischof AVenzel Freitag vor 
Valentin 1411 zu OthrnuchoAV ausstellte. Erhalten ist das Siegel, 
soAveit meine Kenntniss reicht, an einer Urkrrnde des Neisser 
Pfarrarchivs vom 10. November 1416 (nach Kästner SS. Niss. 
IV, 93), an einer Urkunde des hiesigen Fleischermittels, Neisse, 
Freitag vor Oculi 1454 (in der Mitte zerbrochen, sonst gut er­
halten) und an einer Urkunde des Stadtarchives (A 26) vom
12. Dezember 1466. Das Siegelbild enthält ebenfalls die stehende 
Figur des h. Johannes des Täufers. In seiner Linken hält er 
das Gotteslamm, das in einer mit einem Kreuze versehenen 
Scheibe steht. Mit seiner Rechten A\̂ eist er die rechts kniende 
Bischofsgestalt auf das Lamm Gottes. Die gothische Halle ist 
reich gegliedert und verziert. Unter dem Siegelbild ist ein 
Wappenschild mit 6 Lilien in der bekannten Anordnung. Die 
Umschrift lautet +  S.CIVIVM. CIVITATIS NYSE. FIDELIVM. 
ECCLESIE. S. Abbildung auf Tafel II.

Saui-ma kennt noch ein rundes Sekretsiegel, Avelches grosse 
Aehnlichkeit mit den später zu besprechenden Siegeln zeigt, 
mit der Umschrift SECRETM CIUIT. NICZ. (Taf. VII. 87.) 
In dem städtischen Archiv ist keines derselben von mir vorge­
funden, dagegen sah ich in dem Breslauer Museum für Schle­
sische Alterthümer einen mit der Jahreszahl 1491 versehenen 
Gipsabdiuck.
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Nachdem Avir so die älteren Siegel der Stadt Neisse kennen 
gelernt haben, A\drd es angemessen sein, der interessanten und 
schAvierigen Frage näher zu treten, anf aa eiche AVeise die sechs 
liilien in das AVappen der Stadt gekommen sind.

Schon die EntAvicklungsgeschichte der Stadt legt die Â er- 
muthung nahe, dass A\ie bei der AA'ahl des h. Johannes des 
Täufers so auch bei der Annahme der sechs Lilien das Â er- 
hältniss der Stadt zum bischöflichen Stuhle von Breslau die 
Veranlassung geAÂ esen sei. Um aber die Sache gründlich zu 
behandeln, Avird es nothAvendig sein, auf die bischöflichen Siegel 
selbst zurückzugehen und den Versuch zu Avagen, eine Erklärung 
für die Aufnahme der Lilien in das BisthumsAvappen zu geben. 
Ich AAill hier bemerken, dass Avir der „Verölfentlichung resultat­
reicher Forschungen über die AVappen dei er von AVürben“,AA-eiche 
schon um die Mitte des 13. Jahrhunderts sechs Lilien im Schilde 
führten (vgl. Pfotenhauer a. a. S. 2.5) in nächster Zeit entgegen­
sehen können. Diese Publikation wdi d sich voraussichtlich auch 
mit den Lilien im bischöflichen AVappen beschäftigen, so dass 
meine Arbeit als eine Vorarbeit dazu angesehen werden möge.

Die ersten Bischöfe von Breslau, deren Siegel uns erhalten 
sind — Siroslaus (1170- 98), Cyprian (1201- 6), Laurentius 
(1206—32), Thomas I. (1232--68), s. A. Schultz, d. schles. Siegel 
bis 1250 S. 9 u. 10 u. Tafeln IV u. IX -  führen Siegel, in 
welchen die Figur des Bischofes stehend oder auf einem Falt­
stuhle sitzend ohne weiteres BeiAverk dargestellt ist. Auf die 
Siegel des AVladislaAV, Herzog von Schlesien und Erzbischof von 
Salzburg, Bisthumsverweser von 1268— 70 (s. Dr. Pfotenhauer 
a. a. 0 . S. 13 ff. u. Taf. VIII. 48— 52) brauchen AAur hier nicht 
näher einzugehen, weil sie für unsere Frage nichts Benierkens- 
Averthes bieten. Dagegen sind die Siegel des Bischof Thomas II. 
(1270—1292) für unsere Untersuchung besonders Avichtig.

Thomas II. hat zwei Siegel geführt. Das ältere Siegel, 
AÂ elches für die Zeit von 1271 bis zum 27. April 1285 nachge- 
AAÜesen ist, hat eine spitzovale Form und stellt den Bischof in 
der gewöhnlichen AVeise: stehend mit Krummstab und segnender 
Rechten dar. Ausserdem ist hier noch rechts und links je ein 
sechsstrahliger Stern zu sehen. Gegen das Ende seiner Regierung 
(nachw^eislich seit 1288, Juli 8) erhält aber das Siegel des 
Bischofs zwei bedeutsame Aenderungen. Statt der beiden Sterne
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erscheinen vier Lilien und über dein Haupte ein Baldachin von drei 
Thürmlein. (Pfotenhauer S. J 5 u. Taf.VIII. 54.) Es ist benierkens- 
werth, dass dieser Wechsel in den Siegeln zusammenzufallen scheint 
mit der endlichen Aussöhnung zwischen dem Herzog Heinrich IV. 
und dem Bischöfe Thomas II. Leider sind wir über den Her­
gang sehr w'enig unteiiichtet. Was wir darüber wissen, ver­
danken wir dem Chronicon. princ. Pol. (bei Stenzel Ss. rer. Siles.
I. 114.) Soviel scheint übrigens festzustehen, dass Herzog Hein­
rich dem Bischöfe die entrissenen Schlösser und Besitzthümer 
zurückgab; auch ist es nicht unwahrsclieinlich, dass der Herzog 
bei dieser Gelegenheit stillschweigend auf die Ausübung seines 
herzoglichen Rechtes in den der Kirche gehörenden Gebieten 
verzichtete, wie er dies kurze Zeit nachher auf seinem Todten- 
bette in dem bekannten grossen Privilegium ausdrücklich ge- 
than hat.

Unter dieser Voraussetzung erklärt sich die Aenderung im 
Wappen leicht. Die Sterne auf dem ersten Siegel Thomas II. 
kann man allenfalls noch als Zierrathen zur Ausfüllung des 
Siegelfeldes bezeichnen; bei den vier Lilien ist das nicht mehr 
möglich. Als Beweis dafüi' möchte ich auf den Umstand hin- 
weisen, dass auf den Siegeln des Bischofs Nanker (z. B. an der 
Urkunde des Neisser Stadtarchives B. 85) zu beiden Seiten des 
Bischof es je ein Beil sichtbar ist. Diese freischwebenden Beile 
des Siegelfeldes können aber unmöglich blosse Zierrathen sein, 
deuten vielmehr offenbar auf das Eamilienwappen Nanker’s hin 
(vgl. Heyne, Geschichte des Bisth. Breslau I, 799) resp. ersetzen 
dasselbe. Es muss damals offenbar Sitte gewesen sein, die heral­
dischen Eiguren bald ohne Schild, bald im Schilde zu führen. Es 
ist dies aus den unten noch zu besprechenden Siegeln Nanker’s deut­
lich genug erkennbar: sie haben bald freischwebende Beile, bald das 
heraldische Eamilienabzeichen das Beil in einem Wappenschilde. 
Ferner treten die Lilien ohne Wappenschild auch auf den oben 
schon beschriebenen Siegeln der Neisser Schöffen zu einer Zeit 
auf, wo man sich längst gewöhnt hatte, die Lilien und zwar 
in der- Zahl von sechs in einem Wappenschilde zu vereinigen. 
Ich glaulx* dahei' nicht zu viel zu behaupten, wenn ich die An­
sicht ausspreche, dass die Lilien auf den Siegeln des Bischof 
Thomas 11. nicht blosse Zierrathen des Siegelfeldes, sondern 
heraldische Zeichen sind. Wenn ferner der Umstand in Betracht
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gezogen wird, dass diese Lilien in dem Moment vom Bischof 
Thomas II. in sein Siegel aiifgenommen werden, avo durch die 
Aussöhnung mit Herzog Heinrich IV. im Vergleich von Riitihor 
der- Grund zu der fürstlichen Ma(ditstellung der Bischöfe von 
Breslau gelegt Avird, so dürfte auch die Annahme zulässig sein, 
dass die heraldischen Lilien das Zeichen der eben geAvonnenen 
Aveltlichen selbstständigen Herrschaft geAvesen sind. Auf diese 
AVeise möchte ich auch die z a a  eite Aenderung im Siegel Thomas II. 
deuten. Auf keinem der früheren Bischofssiegel, auch nicht auf 
dem ersten Siegel des Bischofs Thomas II., erscheint die Figur 
des Bischofes unter einem thurmartigen Baldachin. Erst seit 
1288 tritt dieser thurmartige Baldachin gleichzeitig mit den 
Lilien auf. Nun ist es aber bemerkenswerth, dass auch die Siegel 
der schlesischen Herzöge, z. B. Heinrichs III. und Heinrichs IV. 
die Figuren der Herzöge unter- einem solchen Thor oder thurm­
artigen Portale zeigen. Ich möchte diese dreibogigen auf allen 
herzoglichen Siegeln, allerdings mit vielfachen ATodifikationen 
wiederkehrenden Baldachine nicht für blosses architektonisches 
BeiAA'erk halten, sondern für- das symbolische Zeichen der fürst­
lichen GeAvalt. AVenn das annehmbar- ei-scheint, so dürfte auch 
die plötzlich ariftreterrde dreitheilige Architektur, der- Baldachin 
auf den Siegeln Thomas II. erklärlich Averden. Alan kann kurz sagen, 
dass beide Neuerungen, die Lilien wie der Baldachin,auf dem letzten 
Siegel des Bischof Thomas II. der Ausdruck der nunmehr ge­
Avonnenen neuen Alacht sind. Es tritt dies auch deutlich aus 
dem Umstande hervor-, dass die Nachfolger von Thomas II. diese 
Aenderungen, allerdings mit einem geAAUSsen SchvAmnken, in ihr-en 
Siegeln beibehalten haben.

Bischof Johann III. Roinka hat nämlich auf seinen Siegeln 
ebenfalls soAVohl die dreitheilige Architektur, den Baldachin über 
seinem Bilde, Avie die Lilien beibehalten. Nur ist die Zahl der 
Lilien eine schAvankeride, indem auf den frühei-en Siegeln vier, 
auf den späteren Avieder zwei freischwebende Lilien erscheinen. 
Vgl. Pfotenhauer a. a. G. S. 15 und Tafel IX., 56 und 58. Das 
Neisser Stadtarchiv beAvahrt zAvei gut erhaltene Exemplare der 
letzteren Art, Avelche an gelbi-othen Seidenfäden an den Ui’krrnden 
vom 15. Februar 1299 (Gewandschneider Nr. 1) und vom 9. Juli 
1800 (B. 76) hängen.

AVähiend die Siegel der- vorheigenannten Bischöfe sich im
7*
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Ganzen in Form nnd Ausfülirung gleichen, tiitt unter dem 
Bischof Heinrich von AVürhen (1302—1319) eine völlig neue 
Form auf.

Das erste von ihm gebrauchte Siegel hängt wohlerhalten 
an der Urkunde des Stadtarchivs, Neisse, 20. Februar 1310 
(A. 2) an gelbseidenen Schnüren. Die anderen Exemplare des 
Stadtarchivs, Neisse, 12. September 1302 (Gewandschneider Urk. 
N. 2) an grünen Fäden und Neisse 1. Mai 1307 (B. 102) an 
Pergamentstreifen sind dagegen sehr beschädigt. Das grosse 
rothe kreisrunde Siegel in gelber Schale zeigt den Bischof unter 
einer Draperie auf einem Faltstuhle sitzend, in dei- linken Hand 
den Bischofstab, mit der rechten segnend. Das kleine rothe 
ebenfalls kreisrunde Rücksiegel zeigt einen Adler mit der Um­
schrift S HENRICI. DI. GRA. EPl. AVRAT. Ein zweites Siegel 
hat eine Urkunde des hiesigen Fleischermittels, Neisse 23. Mai 1315 
an rothen Seidenfäden. Es ist gleichfalls gross und kreisrund in 
grünem AÂ achse. Der Bischof sitzt, in der Linken den Bischofstab, 
mit der Rechten segnend auf einem Faltstuhle unter einer reichen 
Draperie. Rechts und links von ihm kniet ein Diakon. Die Umschrift 
lautet - f  HEINRICVS. DEL GRA. AVRATISLAVIENSIS ECCE 
EPS. XVII. Das grüne Rücksiegel enthält das Brustbild des Bischofs 
mit Krummstab und segnender Rechten und die Umschrift 
4  S. HENRIC. DI. GRA. EPI. VRAT. Das dritte Siegel hängt 
an einer Urkunde des Königl. Pro v.-Archiv Grüssau 43 vom 
31. August 1318. Es ist ebentalls rund. Unter einer Draperie 
sitzt der Bischof auf einem Lehnstuhle, in der Linken den 
Bischofstab, mit der Rechten segnend Zu beiden Seiten befindet 
sich ein AA^appenschild; der AA^appenschild rechts enthält sechs 
Lilien, der links den Kreuzpfeil der AA'ürben. Alle drei Siegel 
Heinrich’s zeichnen sich durch vorzügliche Arbeit aus. Gemein­
sam ist allen das Zeichen der fürstlichen Gewalt, der Baldachin. 
Uebrigens darf es bei der eigenartigen Form der Siegel nicht 
auffallen, dass der Baldachin hier nicht als dreitheilige Archi­
tektur, sondein als Draperie erscheint. Auf dem dritten Siegel 
erscheinen wieder die Lilien und, was das Charakterische ist, in 
der Zahl sechs in einem AVappenschild vereinigt. So unzweifel­
haft es ist, dass wir bei diesem Siegi'l es nicht mit einer Â er- 
einigung der Familien\\ a])p(‘n de  ̂ AA'ürben’schen Geschlechtes 
zu thun habenj so will ich doch die Möglichkeit nicht aus-
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schliessen, dass die Fixinmg der Zald der Lilien in Analogie 
des Würben’sclien Familienwappens erfolgt ist. Der AVappen- 
scliild mit 6 Lilien ist seit Heinrich von AVürben das heraldische 
Zeichen des weltlichen Besitzes des Bisthums geAvorden. Der 
nächste Nachfolger Heinrichs, Bischof Nanker, hat zwar auf 
seinem grösseren Siegel den AVappenschild mit den Lilien nicht 
geführt. Dieses Siegel, Avelches übrigens grosse Aehnlichkeit mit 
denen des Bischof Johannes III. Eomka hat, ist oval und zeigt 
unter einer dreigetheilten gothischen Halle die sitzende Figur 
des Bischofs. Oben rechts und links von der Bischofsfigur be­
findet sich je eine freischAvebende Axt. Das Siegel ist Avohler- 
halten an einer Urkunde des Neisser Stadtarchivs B. 85 vom 
8. Januar 1334. Auf einem zweiten kleineren und runden Siegel 
im Prov.-Archiv, Leubus 268 vom 1. Juni 1334 ist in der oberen 
Hälfte des Siegelfeldes auf damascirtem Grunde der h. Johannes
B. mit Nimbus und Gotteslamm dargestellt, in der unteren Hälfte 
befindet sich unter einer dreitheiligen Verzierung die stehende 
Gestalt des Bischofs, rechts ein AA^appenschild mit der Axt, links 
ein AVappenschild mit 6 Lilien. Die Umschrift lautet: S.NANKERI. 
EPI. AVRATISLAVIEN. AD. GAS. Die Siegel Nankers haben 
für unsere Untersuchung einen besonderen AVerth. Zunächst er­
gibt sich aus ihnen, Avie übrigens schon oben ausgeführt ist, dass 
es damals gebräuchlich Avar, die heraldischen Zeichen auch ohne 
AVappenschild im Siegelfelde aufzuführen. Zweitens sehen Avir 
die Sitte sich einführen, Avelcher schon Heinrich von AVürben 
gefolgt war, neben dem BisthumsAvappen, das nunmehr fixirt 
erscheint, das Familienwappen in das Siegel mit aufzunehmen. 
Diese Form der Siegel Avird nunmehr die gewöhnliche. Es möge 
dies noch an den Siegeln PreczlaAVS und AVenzels gezeigt Averden. 
Das Siegel des Bischofs Prezlaw von Pogarell (z. B. an einer 
Urkunde des Stadtarchivs vom 29. August 1368 [A. 1]) zeigt 
unter einer reich gegliederten gothischen Halle die auf einem 
Faltstuhl sitzende Gestalt des Bischofes. An den Pfeilern der 
Halle hängt rechts der AAhippenschild mit den sechs Lilien, 
links der Pogarell’schen AAAppenschild. Das grosse ovale 
Siegel des Bischof AA ênzel, Herzog von Liegnitz (so an 
einer Urkunde des Stadtarchivs Neisse 10. Juni 1387 [A. 15|) 
zeigt eine sehr reich gezierte gothische Halle, in Avelcher oben 
der h. Johannes der Täufer mit dem Lamm, unten vor einem
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mit Lilien besäten Hintergründe die sitzende Figur des Bischofs 
sichtbar ist. Rechts an der Halle hängt der Wappenschild mit 
den sechs Lilien, links ein Wappenschild mit dem schlesischen Adler.

AVir ersehen aus den bis jetzt beschriebenen Siegeln, 
dass mit dem Jahre 1288, also seit dem Vergleich von Ratibor, 
eine entscheidende Aenderung in den Siegeln der Bischöfe ein­
getreten ist. AVährend früher die bischöflichen Siegel nur die 
Bischofsgestalt ohne jedes Beiwerk zeigten, erscheint seit dem 
angegebenen Zeitpunkt der Baldachin und als heraldische Zeichen 
die Lilien. Nach vielfältigem Schwanken wird es endlich Ge­
brauch, als BisthumsAvappen sechs in einem Schilde vereinigte 
Lilien zu führen.

Aus dem Mitgetheilten dürfte sich ferner Avohl mit Evidenz er­
geben, dass die altverbreitete Nachricht, Bischof Walther (1149— 
1169) habe die Lilien in das bischöfliche Wappen aufgenommen 
(vgl. Klose, Dokum. Gesch. u. Beschreib, v. Breslau L, S. 315 
u. Heyne, Gesch. d. Bisth. Breslau I, S. 182) eine Avillkürliche 
Annahme ist. Allerdings hat Bischof AÂ alther in der Geschichte 
des Bisthums eine bedentsaine Stellung eingenommen. Denn auf 
seine Bitten nahm Papst Adrian l Y .  das Bisthnm Breslau in 
den Schutz des h. Peti us und bestätigte alle Besitzungen desselben 
(Schles. Reg. 1. 38 N. 40). Auch stand er mit Frankreich in leb­
hafter A^erbindung; denn er hat das officium Laudunense cum 
cantu bei der Breslauer Domkirche eingeführt (Mon. Lub. 11). 
So mag die Sage entstanden sein, AAhilther habe die Lilien aus 
dem A\ appen der fi-anz()sischen Könige in sein Bisthumswappen 
herübergenominen. Uebrigens Avar auch Bischof Thomas II., 
der, Avie Avir gesehen haben, zuerst die Lilien eingeführt hat, 
im AÂ esten. Er nahm an der Synode von Lyon 1274 Theil. 
Abei- scliAVerlich dürfte Bischof Tliomas II. nach dem Vorbilde 
der französisch(‘n Könige die Lilien aufgenommen haben. Der 
Griind muss andei-svvo zu suchen sein. Nach Stadler, Heiligen­
lexikon und Menzel. Symbolik II, 33 sieht man nicht selten 
auf Bildern des h. Johannes des Täufers als Sinnbild der Un­
schuld neben ihm eine Lilie. Ob die an symbolischer Anffässung 
reiche Zeit in dieser GeAvohnheit eine Veranlassung gefunden 
haben mag, für das Aveltliche Territorium, für das patrimonium 
b. Johannis die Julie als AVappensymbol zu Avählen, Avage ich 
nicht zu entscheiden, zumal mir nicht bekannt ist> Avie alt der
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Gebrauch dieses Symboles auf den Bildern des Johannes des Täufers 
sein mag. Wenn man sich auf diesem deutungsreichen Felde zu Deu­
tungen entschliessen wollte, so könnte man vielleicht auch die Ver- 
muthung aufstellen, die Lilien (AVasserlilien, Iris pseudacorus) 
seien als Symbol des reichbew^ässerten Neisser Landes gewählt 
w^orden. Indessen der Grund, warum gerade dieses heraldische 
Zeichen damals gew^ählt worden, dürfte sich überhaupt wohl 
schw^er bestimmt feststellen lassen.

Soviel ist aber sicher, dass w i r  die Lilien und nach späterer 
Fixirung seit Bischof Heinrich von Würben die sechs Lilien als 
das Wappenzeichen der weltlichen Herrschaft der Bischöfe von 
Breslau, dessen Haupttheil die terra Nissensis bildete, betrachten 
müssen.

Einen Beweis für diese Annahme könnte man schon in dem 
merkwüirdigen Umstande finden wollen, dass der Erbvogt Jo­
hannes von Neisse 1294 in seinem Siegel einen Wappenschild 
mit einer Lilie führt. Der Fall wüirde auch nicht ohne ein 
Analogon sein, da auch der Erbrichter Konrad von Münsterberg 
1282 das Wappenzeichen der Stadt in seinem Siegel führt (vgl. 
Saurma a. a. ü. S. 202 u. Taf. VII. 81). Indessen bedarf diese 
Sache einei- genaueren Untersuchung, als sie mir augenblicklich 
zu führen möglich ist. Ich will nur noch darauf hinweisen, dass 
mit der Aenderung des Wappens des Erbvogtes Johannes, wie 
eine solche an der Urkunde von 13KJ ersichtlich ist, auch eine 
Standesänderung verbunden gewiesen zu sein scheint, da er als 
miles bezeichnet wird.

Von grösserer Bedeutung für unsere Annahme ist aber der 
Umstand, dass auch auf den Siegeln der Schöffen wie der Bür­
gerschaft von Neisse die Lilien neben dem Bisthumspatron, dem 
h. Johannes d. T. eischeinen. BemerkensAverth ist hier der Um­
stand, dass die Lilien, ohne Wappenschild, zuerst auf den Siegeln 
der Schöffen Vorkommen. Diese Berechtigung, zAvei Lilien neben 
dem s. Johannes B. im Schöffensiegel zu führen, kann aber zu­
nächst nur aus dem Umstande gefolgert werden, dass die Neisser 
Stadtschöffen den weltlichen Oberhof des Bisthumslandes bildeten.

Von entscheidender AVichtigkeit erscheinen mir aber zwei 
Siegel des Neisser Stadtarchives; das eine hängt an einer Ur­
kunde vom 12. Februar 1379 (A. 72). Diese Urkunde ist aus­
gestellt von „Johannes decanus Glogouiensis et Nicolaus dePonkoAV
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canonici et administratores in temporalibus ecclesie wrat. nunc 
episcopali sede per mortem . , . Preczlai olim wrat. episcopi 
Amcante per capitulum eiusdem Avrat. ecclesie specialiter deputati.“ 
Die zAA eite Urkunde Amm 20. Mai 1380 (B. .51) ist von Henricus 
dei gra dux Slezie et dominus legnicen. in gleicher Eigenschaft 
als decanus et administrator in temporalibus ecclesie wrat. aus­
gestellt. An beiden Urkunden hängt an grünrothseidenen 
Schnüren ein ovales Siegel, das in den Urkunden selbst als 
sigillum administracionis bezeichnet ist. Dasselbe Aveist auf mit 
Arabesken verziertem Siegelgrunde den Wappenschild mit den 
sechs Lilien. Die Umschrift lautet; S. ADMINISTRATOR. 
IN. TEMPOR ALIB. ECCE. AVRAT. S. die Abbildung auf Tafel II.

SoAveit meine Kenntniss reicht, ist dieses das erste Admi­
nistrationssiegel des Breslauer Bisthums; denn die aus der Zeit 
von 1319 bis 1326, avo  sich bekanntlich Veit Habdank und Lutold 
als Gegenbischöfe gegenüberstanden, vorhandenen Urkunden des 
ProAdnzial-Archivs haben entAveder das Kapitelssiegel oder das 
Siegel eines der Canonici. AVie es mit den Siegeln an den Ur­
kunden des Domarchivs (BB. 15, AA. 30 u. F. 42) aus dieser 
Zeit sich verhalten mag, habe ich noch nicht in Erfahrung 
biingen können. Nun ist es aber bezeichnend, dass dieses erste 
Administrationssiegel nur den AVappenschild mit den sechs Lilien 
fuhrt, und nicht, Avie es später der Fall ist, über dem Lilien­
schilde auch den Kopf des h. Johannes B. in einer Schüssel 
(z. B. an einer Urkunde des Stadtarchivs von 1539, A. 132). Mir 
scheint es ziemlich zAveifellos, dass dieser AAüppenschild allein 
geAvählt wurde, weil die Lilien der Tradition gemäss das heral­
dische Zeichen des weltlichen Dominiums des Breslauer Bisthums 
waren.

Mit dem ältesten Bestandtheil des patrimonium b. Johannis 
der Ottmachauer Kastellanei können aber die Lilien nicht in 
Verbindung gebracht Averden. Denn die Stadt Ottmachau (als 
Stadt 1347 gegründet) hat nach einem Siegel des Provinzial- 
Archivs von 1383 nur das Zeichen „der hoch ins Land hinaus­
ragenden Burg, einen einfachen dachlosen Zinnenthurm mit 
otfenem Thor, kleeblatttörmigem Fenster darüber und beiderseits 
stufenförmig anslaufenden Strebepfeilern“ (Saurma a. a. 0 . S. 239 
und Tafel AJIl, 101) in ihrem AVappen. GeAviss AVürde das 
AVappen dieser Stadt auch die Lilien enthalten, wenn sie zu der
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Ottmachauer Kastellanei Beziehung hätten. So bleibt nichts 
anderes übrig, als die Lilien der terra Nissensis, welche ja 
wie wir gesehen haben, in kurzer Frist das Hauptland des Bis­
thums wurde, ziizuweisen.

Wenn man dies als richtig annimmt, so dürfte es sich zu­
nächst erklären, warum auch die mit Neisser Recht 1250 und 
1252 begabten bischöflichen Städte und Märkte Wansen und Zirk- 
witz die Lilien neben dem Haupt s. Johannes B. resp. dem Krumm­
stabe in ihrem Wappen führen (Saurma a. a. 0. S. 359 u. 386). Mit 
noch grösserer Gewissheit darf man dann auch annehmen, dass 
aus diesem Grunde die Hauptstadt und der Oberhof des Neisser 
Landes resp. des Bisthums zuerst im Schöifensiegel, dann auch 
im Stadtsiegel die Lilien führen durfte, wobei hervorzuheben 
ist, dass auf dem Stadtsiegel von 1406 auch die sechs Lilien 
in einem Schilde vereinigt gerade so erscheinen, wie auf dem 
Siegel der Administratores in temporalibus und der Bischöfe 
selbst. Im Laufe der Zeit scheint sich aber für das Stadtwapppen 
der Gebrauch festgesetzt zu haben zum Unterschiede von dem 
Bisthuniswappen die sechs Lilien in zwei Schildern zu je drei 
getheilt zu führen. Diese Doppelschilder erscheinen zuerst auf 
dem oben schon genannten Secretsiegel von 1491 und sind dann 
auf den Stadtsiegeln bis auf den heutigen Tag verblieben.
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Seit dem Jahre 1508 ist ein neues rundes Stadtsiegel im 
Gebrauch. Der Stempel, welcher noch heute gebraucht wird, 
ist in Silber geschnitten. Als Muster hat wohl das obenge­
nannte Secretsiegel gedient. Während auf diesem Secretsiegel 
der untere Theil der Figur des Johannes B. von den beiden 
Lilienschilden bedeckt ist, erscheint hier im Siegelfelde die ganze 
Figur des Heiligen; in seiner Linken hält er gleichfalls das hier 
auf einem Buche ruhende Gotteslamm, seine Rechte weist auf 
dasselbe hin. Zu seinen Füssen stehen zwei Wappenschilder mit 
je 3 Lilien; auf zwei Papierrollen steht die Umschrift S. CIVI­
TATIS -  NISSE 1508. S. die Abbildung auf Tafel II, nach 
der Urkunde des Goldschmiedemittels vom 6. Juni 1571.

Ein zweites, dessen Stempel ebenfalls in Silber geschnitten 
ist, ist zwar kleiner, im Wesentlichen aber dem grösseren gleich; 
es trägt auch dieselbe Aufschrift, aber die Jahreszahl 1595,



Eine Wiederholung des Siegels von 1508 zeigt auch der 
Stempel von 1788. Man kann es geradezu als eine um wenige 
mm. kleinere ziemlich gelungene Kopie bezeichnen. Seit 1568 
ist auch ein neues Secret in Gebrauch. Es ist in einen Carneol 
eingeschnitten, der in einen massiv goldenen Ring gefasst ist. 
Das achteckige Siegel, von dem ein guter Abdruck auf einer 
Papierurkunde vom 16. Alärz 1580 in den Preiländer Akten er­
halten ist, zeigt in einer achteckigen Einlassung eine Lilie, 
darüber die Buchstaben S. C. N., zu beiden Seiten Blattzierrathen 
und unten die Jahreszahl 1568.

Ein anderes kleines ovales Siegel enthält in einem einfachen 
Kranze in der Mitte eine kleine Lilie, umgeben von den Buch­
staben S. C. S. N.

Unter den übrigen in Stempeln erhaltenen Siegeln der Stadt 
Neisse mögen noch genannt werden: das „Gerichts-Siegell der 
Stadt Neis“ 1700 und das „Servis Ambts Sigel in der Stadt 
Neis“ 1747, welche beide eine Lilie im Siegelfelde enthalten 
und das „Siegel der Bürgergarde zu Neisse“ 1812, welches im 
Siegelfelde einen Wappenschild mit 6 Lilien, worüber der preussische 
Adler schwebt, enthält. Nach Minsberg „Gesch. Darstellung 
d. merkwürdigsten Ereignisse in d. Füstenthums-Stadt Neisse“ 
Neisse 1834, S. 233, bestand sie aus 5 Compagnien und wurde 
in den Dienstverrichtimgen dem stehenden Heere gleichgestellt; 
die Uniform bestand in einem blauen Leibrocke mit gelben Kragen 
und Aufschlägen.
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Sitzungsberichte
vom J uni 1877 bis M ai 1879 .

Am 16. J uni 1877 hielt die Philomathie ihre Schluss­
sitzung für das Sommerhalbjahr ab. In derselben sprach Herr 
Realschul-Oberlehrer Dr. S c h u lte  „über B a b y lo n isc h e s  und 
A s s y r is c h e s .“

Der Vortragende gab zunächst eine geograph. Skizze der 
Stufenländer des Euphrat und Tigris, sodann eine Uebersicht 
über die Ausgrabungen im Lande Sinear und im Lande Assur. 
Nachdem noch die Lage und Anlage der grossen Hauptstädte 
Niniveh und Babylon und deren militärische Bedeutung bespi'ochen 
worden war, versuchte er zuletzt an der Hand einiger Inschriften- 
copien die mühseligen AVege darzulegen, w^elche zur Entzifferung 
der Keilschrift geführt haben.

Am October 1877 hielt Herr Realschul-Direktor 
Dr. S on d h au ss einen durcli Adelfache Experimente erläuterten 
Vortrag über die auf der AA'eltausstelluiig in Philadelphia zu­
fällig gemachte Entdeckung, dass ein schräge austretender starker 
Luftstrom Kugeln frei scliAvebend zu erhalten vermag. Dei- 
aerostatische Versuch ist durch den Direktor der Königlichen 
GeAverbe-Akademie zu Berlin, Herrn Geheimen Regierungsrath 
Professor Dr. R eu lea u x , in Europa zuerst bekannt gemacht 
und erklärt AVorden. Aiisführliclies über diesen Gegenstand findet 
sich im 19. Bericht der Philomathie pag. 149 - 160, a v o  der Vortra­
gende in einem Aufsatze „über d ie h eb en d e K ra ft von L u ft­



strö m en “ auch seine von der Eeuleaux’schen abweichende theore­
tische Erklärung begründet.

Nach dem Vortrage erfolgte die statutenmässige Neuwahl 
des Vorstandes. Als Sekretair wurde Reallschullehrer Rose ein­
stimmig wiedergewählt; ebenso wurden die bisherigen Vorstands­
mitglieder, die Herren Kreisphysikus Sanitätsrath Dr. K asper, 
Hauptmann L öbb ecke, praktischer Arzt Dr. T h ilo  und Stabs­
arzt Dr. W o lff  wiedergewählt.

Hierauf beschloss die Generalversammlung auf Antrag des 
Vorstandes, die Sitzungen ferner nicht mehi- im Ressourcenge­
bäude, sondern im kleinen Saale des neuen Stadthauses abzu­
halten und den jährlichen Beitrag von 9 Mark auf 12 Mark zu 
erhöhen.

Am 30. November 1877 hielt Herr Hauptmann 
L öbb ecke einen Vortrag über das Thema: „W elche W under  
d es H im m els e r sc h lie ss t  uns d ie S p e c tr a l-A n a ly se ? “

Stets hat der Sternenhimmel der Menschheit als etwas 
Majestätisches, Ehrwürdiges und Grossartiges gegolten. Bei 
allen Völkern wurden die Stammväter derselben als Sternkun­
dige bezeichnet, und es ist höchst wahrscheinlich, dass die Ent­
stehung des Priesterthums mit dem Ursprung der Sternkunde 
zusammenfällt. Solange aber das Priesterthum der besseren 
Erkenntniss entgegentrat, solange die Erde als der Mittelpunkt 
der Schöpfung betrachtet wurde, konnte von einer Erweiterung 
der Kenntniss des Himmels keine Rede sein. Erst Copernikus 
brachte durch sein System die seit Jahrhunderten stagnirende 
Erkenntniss des Himmels wieder in Fluss. Durch die Entdeckung 
des Fernrohrs und durch die Verbindung desselben mit Mess­
instrumenten wurde die Kenntniss von den Wundern des Himmels 
in nicht geahnter Weise erweitert. Jedoch die Neuzeit hat uns 
durch die von Bimsen und Kirchhoff gegebene Spectralanalyse 
ein ganz neues Feld der Erforschung aufgeschlossen.

Die Spectralanalyse ist eine physikalische Operation und 
heisst Zergliederung durch das Farbenbild. Das Sonnenspectrum, 
welches die bekannten 7 Regenbogenfarben zeigt, besitzt circa 
600 dunkle Querlinien, die sich immer an derselben Stelle und 
in derselben Gruppirung zeigen. Durch Vergleichung des Farben­
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bildes der Sonne mit dem anderer Lichtquellen stellten sich nach 
mühsamen Studien folgende drei Thatsaclon heraus:

1) Das Licht eines weiss glühenden festen oder geschmolzenen 
Körpers gibt zwar ein Spectrum mit den 7 Farben, aber es 
fehlen die dunklen (Frauenhofer’schen) Querlinien.

2) Das Licht eines in einer farblosen Flamme verbrennenden 
Körpers gibt ein Spectrum nicht mit dunklen, sondern mit hellen 
Querlinien auf dunklem Grunde, die für jeden Stoff eine bestimmte 
Farbe, Lage, Breite und Gruppirung besitzen, d. h. für denselben 
Stoff dieselben Linien.

3) Durch Verbindung beider Arten von Lichtquellen, indem 
man z. B. das Licht eines glühenden oder geschmolzenen Kör­
pers, dessen Licht allein ein Spectrum ohne Querlinien gibt, 
vor dem Durchgang durch das Prisma durch das Licht eines 
gasförmigen Körpers gehen lässt, der für sich allein helle far­
bige Linien giebt, werden diese hellen Linien in dunkle ver­
wandelt. Aus diesen Thatsachen lässt sich bei einer Lichtquelle 
mit Gewissheit schliessen, ob dieselbe von einem festen glühenden 
Körper oder von gasförmigen Dämpfen oder endlich aus der 
Verbindung beider Arten herrührt.

Das Licht dei‘ Gestirne lehrt uns somit erkennen, in 
welchem Zustand sich der betreffende AVeltkörper befindet und 
aus welchen Stoffen er besteht.

In Folge der spectralanaljdischen Untersuchung haben wir 
viele Bestandtheile der Sonne kennen gelernt, wir erklären uns 
ihre Corona und ihre Protuberanzen, wir kennen den Zustand 
der Planeten und erlangen immer grössere Kenntniss von den 
Kometen und Meteoriten. Von den Nebelmassen zeigen zwei 
Drittel das Spectrum der Fixsterne, sind also dichtgedrängte Stern­
haufen, ein Drittel aber gibt gasförmige Spectra und sind mithin 
glühende Gase. Ein plötzliches Auflodern eines glänzenden neuen 
Sterns, wie am 12. Mai 1866, ist jetzt keine räthselhafte Er­
scheinung mehr. Die Spectralanalyse lehrt uns, dass sich in Folge 
einer inneren Revolution eine ansehnliche Menge Wasserstoffgas 
entwickelt hatte.

Aber nicht allein über den Zustand der Weltkörper gibt uns 
die Spectralanalyse Aufschluss, sondern auch über die Be. 
wegungsrichtung und über die Schnelligkeit ihrer Bewegung und 
in Folge dessen auch über ilu’e Entleinungeu.
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Wie der Schall, so pflanzt sich auch das Licht auf Schwin­
gungen fort, welche durch die AVellenhewegungen eines Zwischen- 
niittels, heim Schall meist die Luft, beim Licht ein höchst feines 
elastisches Aledium, Aetlier genannt, zu Ohr und Auge fortge­
pflanzt wei'den, Tonhöhe und Farbe hängen von der Anzahl der 
Schwingungen in der Secunde ab.

Doppler sprach zuerst das Princip aus: „AVenn eine Ton­
oder Lichtquelle und ein Beobachter sich einander nähern oder 
sich von einander entfernen, so erleiden Ton und Farbe für die 
AVahrnehmung dieser Bewegung eine entsprechende Aenderung.“

Beim Schall konnten die Versuche durch einen füi‘ den 
Unterricht geeigneten Apparat zur Anschauung gebracht werden, 
beim Licht aber nicht. Eine Aenderung der Farbe zeigte sich 
nicht. Jedoch die Spectralanalyse bewies die Richtigkeit des 
oben erwähnten Piincips. Zwar zeigte sich keine Farben­
änderung, Avohl aber eine A^erschiebung von einer Spectrallinie. 
Ein Paar Aleilen GeschAvindigkeit in der Richtung der Gesichts­
linie beAvirkt bereits eine sichtbare Verschiebung.

Del- ausgezeichnete Astrophysiker Dr. Zöllner hat zur genauen 
Beobachtung der A'erschiebung der Spectrallinien ein Instrument 
construirt, Avelches er Reversionsspectroscop nennt, Avodurch man 
im Stande ist, diese BeAvegungen auf das Genaueste zu messen.

Alan hat 3 verschiedene Arten der Entfernungsbestimmung 
mittelst der Spectral-Analyse, so dass die geAVonnenen Resultate 
über jeden Zweifel erhaben sind.

So hat man die Entfernung vieler Fixsterne gefunden, Avorüber 
man früher nicht die geringste Schätzung hatte.

Die Spectral-Aualyse zeigt uns, dass unsere Sternbilder, da 
jeder Stern seine eigene Bewegungsrichtung und seine besondere 
Geschwindigkeit besitzt, nicht unveränderlich sind. Alan ist im 
Stande zu berechnen, Avie z. B. das Sternbild des grossen Bären 
vor 100,000 Jahren ausgesehen hat und Avie es nach 100,000 
Jahren aussehen Avird. Unsere Nachkommen einer Epoche, die 
allerdings noch in sehr ferner Zukunft liegt, Avei den einen ändern 
Sternhimmel erschauen, als Avir. Die funkelnden Bilder unserer 
Nächte Averden aufgelöst, das Kreuz des Südens Avie der- Güi'tel 
des Orions zerrissen und zerstückt sein.



Nach diesem V orlage erklärte Herr Realschul-Director 
Dr. Sondhauss das T elephon, nachdem er einige Krläuterimgen 
über Inductionsströme vorausgeschickt hatte.

Am 22m Decem ber 1877 sprach Herr Oberlehrer 
Dr. S c h u lte  „über Gothisches.“

Der Vortragende gab znnächst eine allgemeine Charakteristik 
des gothischen Stammes, berichtete von den AVanderungen und 
Kämplen desselben und besprach die Hildiingstähigkeit dei- West- 
und Ostgothen. DieHibelübersetzmig desVulfila, dei- interessanteste 
Ueberrest der geistigen Pi-oduction dei- Gothen wurde sodann ein­
gehender besprochen. Zum Schluss wni-den die vielfachen Schicksale 
des nun in Upsala i-uhenden codex argenteus von seiner Aufhndung 
im Kloster AÂ erden durch Kölner Gelehrte bis zu dem Raube 
von 10 Folioblättern, der unserem Jahrhundert Vorbehalten war, 
erzählt. Hei diesem letzten Theile seines A^ortrages stützte sich 
der A^ortragende auf umfassende Forschungen, deren Resultate 
derselbe in der Zeitschrift für deutsche Literatur und deutsches 
Alterthum N. F. XI. (XXIII. Hit. S. 51 W. u. Hft. 3. S. 318 f.) unter 
dem Titel Gothica minora veröffentlicht hat. Hiernach stammen 
die Gothica, welche Io. Goropius Becanus in seinen Oi-igines 
Antwerpianae 1569 und Janus Gruter im ersten Bande seiner 
Inscriptiones antiquae 1602 fol. CXLAH. f. nach den Papieren 
des Arnold Mercator niitgetheilt haben, von den ersten Entdeckern 
des Codex argenteus, den in Köln lebenden Flandrern Georg 
Cassander und (’ornelius AA'auters (Gualtherus) resp. von dem 
ebenfalls in Köln lebenden Rechtsgelehrten Joh. Alatalius Metellus.

Die Untersuchungen über die Herkunft der Gothica, welche 
Bonaventura A'ulcanius in seinem Buche De literis et lingua 
Getarum sive Gothorum Lugd. Batav. 1597 veröffentlicht hat, 
sind noch nicht zu vollem Abschluss gelangt. Jedoch bietet die 
Arbeit des Gymnasial - Dii-ector Dr. AATlh. Schmitz in Pick’s 
JVIonatsschrilt IV. 578 f. „Ueber die beiden von Bonaventura 
Vulcanius edirten anonymen Commentarioli und über eine Hand­
schrift der tironischen Noten“ eine willkommene Grundlage dazu.

Hierauf erklärte Realschullehrer R ose das K lin k er  f u e s’sche 
P a te  n t-H y g ro m eter , welches die relative Feuchtigkeit der 
Luft d irect in P ro cen ten  (in gleichweithigen Scalentheilen), 
so\A ie auch deren Sättigungsgrad, den Haiiptfaktor bei der
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AVetterprophezeiung ohne R ech nu n g angmbt. Die Apparate 
erden in der Fabrik meteorologischer Instrumente von AVil- 

helm  L am b rech t in G ö ttin g en  unter persönlicher Leitung 
des Professor K lin k er fu es  gefertigt.

Am 29. J anuar 1878 hielt Herr Gymnasiallehrer Dr. 
P a sch en  einen Vortrag über „die T h eorie  des P ro fesso r  
Dr. J. H. S ch m ick  über d ie U m se tzu n g  d er M eere.“

Die Theorie Avurde nach Aufzählung der von Schmick er­
schienenen Schriften aus deren Inhalte dargelegt und begründet, 
die dagegen namentlich von Dr. Pilar schon früher und besonders 
in seiner Schrift über die Eiszeiten vorgebrachteu Bedenken 
erläutert und zurückgeAviesen und dadurch der Bew^eis geliefert, 
dass diese Theorie die ihr nicht nur von dem grossen literarischen 
Publikum, sondern auch von hervorragenden Fachmännern zu 
Theil geAvordene Anerkennung trotz der Angriffe von Dr. Pilai“ 
auch jetzt noch behauptet.

Am 27. F ebruar 1878 hielt Herr Oberstabsarzt Dr. 
K uhnt einen Vortrag über „ S to ffw ech se l und E rn ä h ru n g “.

Der Vortragende gab ein Bild von dem jetzigen Stande 
der Avissenschaftlichen Ernährungslehre, Avie sie im letzten Jahr­
zehnt namentlich in Folge der bahnbrechenden Untersuchungen 
von Professor Voit in München sich gestaltet hat. Nachdem das 
Verhältniss zwischen Nahrung, Spannkräften und freien Kräften 
erläutert worden A\mr, wurde die NothAA^endigkeit stickstoffhaltiger 
Nahrung neben kohlenstoffhaltiger Zufuhr nachgewiesen; dabei zu­
gleich der Unterschied zAvischenOrganeiAveis und zirkulirendem Ei­
weis festgestellt und nachgewiesen, dass nicht alles eingenommene 
Eiweis sich organisiren müsse, sondern zum Theil schon als zir- 
kulirendes Eiweis zerfallen könne. Die Liebig’sche Eintheilung 
der Nahrungsmittel in plastische und respiratorische hat jetzt 
nur noch eine theilweise Berechtigung, nachdem beAviesen ist, 
dass bei der Respiration keinesAvegs eine AVärmeentwickelung 
stattfindet und mechanische Arbeit keine Harnstoffvermehrung, 
also keine vermehrte Eiweiszersetzung herbeiführt. Nachdem 
noch des hohen AVerthes nnd der absoluten NotliAA^endigkeit der 
Salze und der Genussmittel gedacht und der Unterschied zAAUSchen 
Nahrungsstoffen, Nahrungsmitteln und Nahrung festgestellt
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worden war, wurden die ersteren in nähere Betrachtung gezogen 
und klar gelegt, welche Veränderungen Stärke, Zucker, Cellulose, 
Pflanzenschleim, Pflanzengummi, Fette und Fiweiskörper im Körper 
erleiden, wobei namentlich auf die Frage von der Entstehung des 
Körperfettes näher eingegangen wurde. Betreffs des wichtigsten 
Stoffes, des Eiweis, wurde die Nothwendigkeit des Ueberganges 
in Peptone betont, der Nährwerth des Leims an der Hand ge­
schichtlicher Thatsachen als ein äusserst geiinger hingestellt 
und die wichtige Rolle besprochen, welche das Eiweis als Fett­
bildner im Organismus einnimmt. Redner ging dann weiter 
auf den Nährwerth der einzelnen Stoffe ein, auf die Methoden, 
denselben zu bestimmen und die Ernährungsgesetze, welche sich 
daraus ergeben haben. Der Begriff“ des „Stickstoff'gleichgewichts“ 
wurde festgestellt. Betreffs des Eiweis bestehen 2 Fuiidamental- 
sätze: 1) Aller Stickstoff, der dauernd oder vorübergehend Be- 
standtheil des Köipers ist, hat den Verdauungskanal passirt, 
d. h. es wird freier Stickstoff aus der Luft nicht aiifgenommen, 
und 2) aller im Körper umgesetzte Stickstoff erscheint in Harn 
und Koth wieder, d. h. nichts wird mit der Exspirationsluft 
ausgeschieden; ganz besonders wurden die grossen Schwierig­
keiten betont, welche überwunden werden mussten, um diese so 
einfach klingenden Sätze wissenschaftlich festzustellen. Um nun 
den Werth der Nahrungsstoffe festzustellen, habe man Thier­
fütterungen angestellt, und dann bei-echnet, wie sich die Aus­
gaben und Leistungen für den Organismus stellen. Es wurde 
das Bild der absoluten Nahrungsentziehung gegeben und dabei 
die Frage ventilirt, aus welcher Quelle eigentlich die Muskel­
kraft stamme. Voit hat im Gegensatz zu der früheren Ansicht, 
dass Arbeit nur auf Kosten der stickstoffhaltigen Nahrung ge­
leistet werde, nachgewiesen, dass die Arbeit auf Kosten stick­
stoffloser Substanzen entstehe, aber namentlich derjenigen, die 
aus Eiweiszersetzung hervorgehen, nur insofern ist die Mitwirkung 
von Eiweis erforderlich, welches in der Muskulatur aufgespeichert 
ist; und aus einer Menge von Beispielen ist ersichtlich, dass 
die Muskelkraft mit einer Art von Reservoir im Zusammenhänge 
stehen muss, auch die Nothwendigkeit und die Wirkung der 
Arbeitspausen legt nahe, dass die Muskelthätigkeit von aufge­
speicherten Spannkräften zehrt. Darauf wurde untersucht, welche 
Veränderungen ein Thierkörpei- durch Fleischzufuhi- im Hunger-

8

113



zustande, durch Verringerung der gewohnten Fleischzufuhr, 
durch Verahreichung von Fleisch und F ett, durch Fütterung 
mit Kohlenhydraten etc. bedingt AA-erden und endlich festgestellt, 
AV̂ elche Consequenzen daraus für die Ernährung der Menschen 
sich ergeben. Der Begriff des „Nahrhaften“ ist nicht mehr im 
Liebig’schen Sinne ausschliesslich auf das EiAveis zu beziehen, 
auf dessen Untergang und AViederersatz; nichts ist unbegrün­
deter, als der häufig gehörte Ausspruch, in einer bestimmten Zeit 
sei für jedes Theilchen des Körpei-s ein neues eingetreten und 
somit der Körper ein ganz andei-er geAvorden; ist von Stoff- 
Avechsel die Rede, so muss man ihn ebenso gut Avie fürs EiAveis, 
für Fett, Kohlenhydrate, AÂ asser und Aschenbestandtheile zu­
geben. Zur Erhaltung oder Ablagerung von Ei weis bedarf der 
Organismus EiAveis; Kohlenhydrate, Fette und Leim schützen 
ausserdem das abgelagerte EiAV eis vor Verbrauch; zur Ablagerung 
und Erhaltung des Körperfettes dient zugeführtes Fett und Ei- 
Av-eis; die Kohlenhydrate ersparen dasselbe, schützen es, setzen 
aber selbst kein Fett an. Der Bestand an AAAsser Avird grösstein 
theils, die Salze Averden sämmtlich zugeführt. Die Nahrungs­
stoffe müssen in gehöriger Quantität und im richtigen A^erhältniss 
eingenommen Averden (120 Grm. EiAÂ eis und 330 Grm. Kohlen­
stoff 120 Grm. EiAveis und 265 Grm. Fett oder Kohlenhydrate). 
Endlich wurde das Bedürfniss nach gemischter Nahrung begrün­
det, der Unterschied zAvischen animaler und vegetabilischer 
Nahrung, das Verhältniss zur Arbeitsleistung erläutert und zum 
Schluss auf die hohe Bedeutung der Geiuissmittel und der 
Nahrungsab\A-echselung hingewiesem.

Hierauf legte Herr Realschul-Oberlehrer Dr. S ch u lte  fol­
gende drei in dei- hiesigen Pfanbibliothek befindliche vorzüg­
lich erhaltene alte Diucke vor und besprach dieselben:

1. i>resens clementis quinti opus constitutionum clarissimum. 
Alma in urbe magimtina inclite nacionis germanice. (piam dei 
clementia, tam alti ingenij lumine donoque gratuito, ceteiis terra­
rum nacionibus preferre. illustrarecpie dignata est. Artificiosa 
quadam adinventione imprimendi seu caracterizandi absque ulla 
calami exaratione sic effigiatum, et ad eusebiam dei. industrie 
est consummatum per Petrum sclioilfer de gernshem. Anno dnice 
ncariiacionis Mcccclxxi tredecima die mensis Augfusti.
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2. Summa Alberti de Eyb utriusque juris doctoris eximii 
que Margarita poetica dicitur feliciter finit, s. 1. et a.

8. Das Liber Chronicarum des Nürnberger Stadtphysiciis 
Hartmann Schedel, gedruckt zu Nürnberg bei Anthoni Coburger 
1493, mit Holzschnitten von Michael AA'olgemut und AATlhelm 
Pfleidenwiu'f. Letzterer Foliant hat für Neisse ein besonderes 
Interesse, weil in demselben ein allem Anscheine nach wohl 
gelungenes Bild der Stadt Neisse enthalten ist.

Am 28* M arz 1878 sprach Herr Kreisrichter E b erh ard  
von dem V e r h ä ltn is se  d e s  p reu ss isch en  S ta a te s  zum  
d eu tsch en  R e ich e , n a m en tlich  au ch  der A rm ee zur 
d eu tsch en  R e ich sk r ieg sv er f'a ssu n g . Der A^ortragende hob 
im Anfänge herwor, dass Preussen nach der Auflösung des heiligen 
römischen Reiches deutscher Nation im Jahre 1806 zunächst 
ohne Verbindung mit anderen Staaten geblieben; beleuchtete 
sodann die Bemühungen Preussens für die Begründung einer 
engeren deutschen Staatenverbindung, die 4’hätigkeit des 
deutschen Bundes, die Auflösung desselben, die Neugestaltung 
Norddeutschlands, das Erstehen des deutschen Reiches.

Hierauf“ wies der Vortragende nach, dass und wie sich 
häufig aus dem Einheitsstaate ein zusammengesetztes Staats­
wesen entAvickelt (Staatenbund und Bundesstaat), dass djis 
deutsche Reich von diesen beiden Staatsformen die des Bundes­
staates entlehnt habe, dass auch Pi'eussen in einem Verhältnisse 
allgemeiner verfassungsmässiger Unterordnung zur Reichsgewalt 
stehe, dass dem preussischen Staate keines der s. g. Sonderrechte 
zukomme, dass er aber insofern bevorzugter erscheine, als seinem 
Könige das Präsidium des Bundes zusteht, dass die heutige 
deutsche Kaiserwürde untrennbar mit der Krone Preussens ver­
bunden sei.

Der Vortragende zeigte ferner, in welchen Beziehungen 
preussisches Kronrecht und deutsches Kaiserrecht untrennbar 
miteinander verwachsen seien, auf welchem Gebiete die preussische 
Legislative noch ihre Thätigkeit entfalten könne.

Der zweite Theil des Vortrages gipfelte in dem Nachweise, 
dass jetzt in te c h n isc h -m ilitä r isc h e r  Beziehung die gesammte 
Landmacht des Reiches ein einheitliches Heer bilde, dass auch 
die Kriegsmarine eine einheitliche sei, dass jedoch in s ta a ts ­
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r e c h t lic h e r  Beziehung der Charakter dieser beiden Haupttheile 
der bewaffneten Macht einen sehr verschiedenen Chai’akter trüge, 
dass nur d ie K r ieg sm a r in e  von den Einzelstaaten vollständig 
losgelöst, dass die Landtruppen des Reiches aus den Kontingenten 
der Einzelstaaten zusammengesetzt seien, dass ihnen nach der 
Reichsverfassung die Selbstverwaltung der Contingente über­
tragen, dass der übergeordneten MilitärgeAvalt des Reiches die 
untergeordnete der Einzelstaaten gegenüber stehe, dass nur in 
Preussen die Kriegsherrlichkeit des Kaisers und die Kontingents­
herrlichkeit des Ijandesheri-n ebenso Zusammenfalle, wie der 
Ih’eusse in seinem Staatsoberhaupte zugleich dem Reichsober­
haupte gehorche.

Am 29. A pril 1878 feierte die Philomathie das 40. Stif­
tungsfest. Nach Erledigung der geschäftlichen Mittheilungen 
erstattete der Sekretair Real Schullehrer R ose Bericht über die 
Mitgliederzahl und die Thätigkeit der Gesellschaft während des 
letzten Vereinsjahres. Am 5. Mai 1877 gehörten der Philomathie 
69 Mitglieder an; bis zum 29. April 1878 schieden 8 aus und 
17 traten hinzu, so dass der Verein z. Z. 78 Mitglieder zählt.

Hierauf hielt Herr Gymnasiallehrer Dr. C yranka einen 
Vortrag „über den  E m p irism u s des B aco von V eru lam  
und Joh n  L ock e.“

In der Einleitung behandelte der Vortragende die beiden 
über die Entstehung unserer Begriffe und die Bedingungen des 
philosophischen Erkennens gebildeten Ansichten und wies nach, 
dass die beiden Grundrichtungen des Rationalismus und Empi­
rismus schon in der ältesten griechischen Idiilosophie auseinander 
treten und dass dieser Gegensatz später in Idato und Aristoteles 
noch entschiedener hervortrat.

Hierauf ging er zu Baco v. Verulam über und entwickelte 
dessen Ansichten über die exacte Kenntniss der Natur. Um die 
Erkenntniss der Natur zu ei'möglichen, mussten die Vorurtheile 
fortgei'äumt werden, deren es nach Baco vier gab: erstens die 
allen Menschen gemeinsamen Vorurtheile, zw'^eitens die indivi­
duellen Vorurtheile, drittens die von dem Einen dem Ändern 
mitgetheilten Vorurtheile, viertens die bei den Meisten einge­
sogenen Vorurtheile. Nach der Definition der reinen methodischen 
und kritischen Erfährung verglich der Vortragende die alte
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Philosophie mit der Baconischen, in w^elcher sich in allen Punkten 
ein Gegensatz zeigt.

Nachdem Baco festgestellt hatte, die Naturgesetze können 
nnr dnrch die Erfahrung und die Erfahrung durch den natnr- 
liclien Verstand gemacht werden, so stand die Frage offen, was 
der natürliche Verstand sei nnd wie er die ErMirimg mache. 
Diese Frage suchte John Locke zu lösen. Es wurde nun aus­
geführt, dass es nach Locke keine angeborenen Erkenntnissprin- 
cipien gebe, keine natürliche Moral, keine natürliche Religion, 
sondern dass die eine Quelle aller unserer Vorstellungen die 
Objecte der Empfindung, die andere Quelle das Bewusstsein der 
Thätigkeiten des Gemüths in uns selbst sei (Sensation und 
Reflexion.) Die ersten Vorstellungen bekommt der Mensch, wT.nn 
er zu empfinden und sich bewusst zu w^erden anfängt. Dem 
Geiste eignet nur: erstens das Vorstellungsvermögen, zweitens 
das Behaltnngsvermögen, drittens das Unterscheidungsvermögen 
und viertens das Verbindungsvermögen.

Nach einem angestellten Vergleiche zwischen Baco und Locke 
ergab sich, dass Locke die Baconischen Ideen weiter entwickelt 
und popnlarisirt habe. Locke’s Untersuchungen haben das Ver­
dienst, dass sie in der Lehre von der Entstehung der Erkennt­
nisse mehrere Irrthümer beseitigen, obgleich die Natur, der Um­
fang und die Grenzen des Verstandes nicht genügend untersucht 
w^orden sind. Immerhin hat die Locke’sche Philosophie merk- 
Avürdige Erscheinungen hervorgebracht und trug über den mittel­
alterlichen Scholasticismus und Cartesianismus den Sieg davon.

Am 28. M ai 1878 sprach Herr BankAmrsteher Barche- 
A \ J tz  „über e in en  d eu tsch en  H u m oristen “.

Der Vortragende sprach sich einleitend dahin aus, dass seiner 
Ansicht nach der Begriff „Humor“ trotz der vielen Definirungs-Ver­
suche, Av̂ elche Philosophen und Aesthetiker schon unternommen 
haben, doch noch nicht erschöpfend bestimmt und seinem AVesen nach 
erkannt sei. Jeder neu auftretende „Humorist“, der nicht blos die 
Zahl vermehre, sondern auch die Gattung bereichere, gebe über die 
Frage, Avas der Humor eigentlich sei, neue Räthsel auf. Auch 
sei es nicht minder schAvierig, eine scharfe Unterscheidungslinie 
zAvischen „Humor“, „Satyre“ und ,,Komik“ zu ziehen und die 
AVerke Avohl aller Humoristen spielten aus einer in die andere
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Gattung hinüber. Der Vortragende glaube daher auch seiner­
seits auf den Versuch, den Begriff „Humor“ zu definiren, um­
somehr verzichten zu sollen, als er ihm höchst wahrscheinlich 
ebenfalls selber nicht glücken würde, und weil die characte- 
ristischen Eigenthümlichkeiten des Dichters, von welchem sein 
Vortrag handeln werde, allseitig als Postulate eines echten 
Humoristen anerkannt Avürden.

Es war W ilh e lm  B u sch , der Alaler und Dichter, von dessen 
Wesen und Werken der Vortragende eine kritische Analyse gab. 
Er schickte als meist unbekannte Daten über das Leben und 
den Bildungsgang Busch’s voraus, dass derselbe in Wiedensahl, 
einem kleinen hannöversehen Alarktflecken von kaum 1000 Ein­
wohnern, wo er 1833 geboren wurde, auch jetzt noch lebe. Wer 
seine Eltern waren, sei dem Vortragenden unbekannt, doch 
scheinen sie arm gewesen und zu früh dem Knaben gestorben 
zu sein, da er seine erste .Jugenderziehung bei einem Onkel, 
einem hannö versehen Landpfarrer, genossen hat. Der Einfluss 
grade solcher Erziehung scheine bestimmend für die ganze Eigen- 
thümlichkeit Busch’s gewesen zu sein. Die Wahl seiner Stoffe, 
der Anschauungskreis, in dem seine Gestalten sich bewegen, die 
Scenerie, in welcher er sie auftreten lässt, seien Beläge genug 
für diese Annahme. — Nach einer erst verfehlten Berufswahl 
bildete Busch sich auf den Akademien zu Düsseldorf, Ant­
werpen und Alünchen zum Alaler aus, als welcher er der 
Schule der Niederländer sich angeschlossen hat und bei seinen 
Kunstgenossen in hohem Ansehen steht. Auch der Laie empflnde 
es schon, wie unfehlbar sicher Busch den Stift des Zeichners 
handhabe; der Fachmann staune geradezu über die köstliche 
Gabe, mit den einfachsten Linien so starke Wirkungen hervor­
zubringen. Eine lange Reihe von Jahren habe Busch — per­
sönlich dem Publikum unbekannt — dasselbe durch seine jetzt 
allbekannten Beiträge für die Alünchener „Fliegenden Blätter“ 
ergötzt, ohne den seines Ihilentes und seiner Leistungen wür­
digen materiellen Lohn empfangen zu haben. Auch für sein 
erstes selbstständiges AVerk, die köstliche Bubengeschichte „Alax 
und Aloritz“, deren Verleger die Herausgeber der „Fl. Bl.“ 
waren und welche allein mit diesem einen  Buche ein kleines 
Vermögen erwarben, soll B. ein schimpflich geringes Honorar 
bezogen haben. Als Buschs reichste und bedeutendste Werke
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bezeiclinet der Vortragende den „heiligen Antonius“, die „tromme 
Helene“ und die nicht illustrirte „Kritik des Herzens.“ Beson­
ders in dem letzteren Werke, einer Sammlung ernster und hei­
terer Gedichte, findet der Vortragende Adelfache Belege einer 
ganz eigenen Tiefe des Geistes und Gemüthes und einen so 
tiefsittlichen Ernst in heiterem GeAAmnde, dass ihm Busch hoch 
über einer ganzen Schaar Anderer steht. Auch im heiligen An- 
tonins und der frommen Helene glaubt der Vortragende diesen 
sittlichen Ernst als Grundstimmung finden und bezeichnen zu 
dürfen. Ohne ZAÂ eifel sind diese Dichtungen stark satyrischer 
Tendenz, aber bei alledem sind sie frei von ätzender und ver­
letzender Bitterkeit im Ausdruck und haben, Avie der Vortra­
gende, versichert, seiner Erfahrung nach eine lediglich humor- 
ei-AVeckende Wirkung auch auf solche Personen geäussert, bei 
Avelchen man den Ausbruch gekränkter Empfindungen sicher 
hätte erAA’arten dürfen, Avenn die genannten Dichtungen nach 
dieser Richtung hin geAvirkt haben AVÜrden. Wer der Satyre 
überhaupt das Existenz-Recht bestreiten Avolle, käme hierbei 
natürlich nicht in Betracht. — Mit dem „Pater Filucius“ und 
den „Partikularisten“ habe Busch direct in die Tagesfragen 
eingegriften. Andere Werke, Avie „die kühne Müllerstochter“, 
„das Puste-Rohr“, „die Priese“, „Dideldum“, „die Knopptrilogie“ 
(Abenteuer eines Junggesellen), „Hans Huckebein“ verfolgten 
lediglich harmlos erheiternde ZAvecke, die sie auch in vollem 
Masse erreichten. Das jüngste Opus des fruchtbaren Autors, 
„die Haarbeutel“ scheint dem Vortragenden von sehr ungleichem 
Werthe zu sein. Neben reizenden Einfällen laufen arge Platt­
heiten her. Eine charakteristische Eigenthümlichkeit der Dich- 
tungSAveise von Wilhelm Busch, Avelche auch schon von anderer 
Seite hervorgehoben AVorden ist, der Reichthum an Sentenzen, 
AAUirde durch viele Proben belegt, die — kurz und schlagend - 
in heiterer Form meist eine allgemeine AVahrheit, oft auch tiefere 
philosophische Gedanken aussprachen. Auch von den übrigen 
der Besprechung unterzogenen Dichtungen Busch’s las der Vor­
tragende charakteristische Stellen vor, um damit seine ausge­
sprochenen Urtheile zu begründen. Alles in Allem nannte 
er Busch eine eigenartige Erscheinung in unserer Literatur, 
ein Product und doch keinen Sclaven unserer Zeit und ihres 
Bedürfnisses nach erheiternder Zerstreuung als GegengeAAÜcht
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gegen die Last schwerer und aufreihender in Hast zu vollbringen­
der Arbeit.

Er sei kurz und gut ein naiver Mensch, der, wenn er zu 
einer ändern Zeit mit ändern Geistesbedürfnissen gelebt hätte, 
mit ebensoviel Glück und Talent die ersiite und rührende Dich­
tungsart angebaut haben würde, wovon seine „Kritik des Her­
zens“ Proben enthält, die zu dem Besten gehören, was wir auf 
lyrischem Gebiete besitzen. Der Vortragende schloss: „Die 
ech ten  Humoristen aller Zeiten und Völker sind von der Mensch­
heit ganzem Jammer tiefer erfasst gewesen, als vielleicht die 
Tragiker — besonders die von heute! Aber die Humoristen 
haben sich mit Seelengrösse über das Leid der Menschheit er­
hoben, und indem sie in ihm nicht das Ei’gebniss des rauhen 
Waltens ungerechter und feindlicher Mächte, sondern eine ge- 
setzmässige Nothwendigkeit erblickten, bewahrten sie ihr Ge- 
müth vor Vei-bitterung und lächelten unter Thränen ob der Er- 
kenntniss, dass alles Seiende berechtigt ist zu sein und höheren 
Zwecken dienen müsse. Dem Spott und Lachen der grossen Sa- 
tyriker und Humoristen lag immer und überall ein tiefer sitt­
licher Ernst zum Grunde und er fehlt auch Wilhelm Busch nicht, 
wiewohl er den Anspruch nicht erheben darf, neben Juvenal, 
Swift und Sterne, Dickens, Rabener und Jean Paul genannt zu 
werden. Wir dürfen kaum erwarten, dass so helle und warme 
Flammen uns viel öfter als einmal in jedem Volke und jedem 
Jahrhundert aufleuchten. Dadurch wollen wir uns aber die 
Freude nicht verkümmern an den kleineren Lichtern, die zwar 
den neuen Tag nicht heraufführen aber doch dem mühebeladenen 
Wanderer freundlich den abendlichen Weg erhellen.“

Nach dem Vortrage beschloss die Versammlung mit 2f) gegen 
16 Stimmen, „vom Herbste ab die Sitzungen wieder in den 
Räumen der Ressource abzuhalten.
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Wenn an dieser Stelle des Besuches gedacht wird, welchen 
eine Anzahl Mitglieder verschiedener historischer Vereine Bres­
laus der Stadt Neisse am 2. Ju n i 1 878 gemacht haben, so ge­
schieht dies sowohl deshalb, um den Mitgliedern der Philo- 
niathie die Erinnerung an jene in wissenschaftlicher Beziehung 
so lehrreichen und in geselliger Beziehung so angenehmen Stunden



wachzuriifen, als auch wesentlich aus dem Grunde, um den ge­
ehrten Mitgliedern jener Vereine, insbesondere dem Herrn Ge­
heimen Archivrath Professor Dr. G rünhagen  und Herrn Real- 
schuldirector Professor Dr. R eim ann hiermit den verbindlichsten 
Dank abzustatten für die „der P h ilo m a th ie  in N e isse  zur  
E rin n eru n g  an den 2. Ju n i 187 8“ so hukHoll gewidmete 
Brochure, welche folgende Abhandlungen enthält:

G rünhagen , Diplomatische Besprechungen im Neisser 
Kapuzinerkloster 1741, und 

R eim  an 1 1 , Die Zusammenkunft Friedrichs II. und 
Joseph II. in Neisse.

Es sind uns von dieser Dedicationsschrift 75 Exemplare ver­
ehrt worden, die unter die Mitglieder der Philomathie zur Ver- 
theilung gelangten.

Ueber den „A u sflu g  der h is to r isc h e n  V e re in e  B res­
la u s  nach N e is s e “ brachte die „Schlesische Presse“ folgendes 
Referat:

„Die Mitglieder des Vereins für Geschichte und Alterthum 
Schlesiens, der historischen Section der vaterländischen Gesell­
schaft und des Vereins für das Museum schlesischer Alterthümer 
unternahmen am 2. Juni unter Führung ihrer Präsidien Prof. 
G rü n h a g en , Prof. R ei mann und Director L uchs den seit 
10 Jahren üblichen Sommerausflug. Das Ziel desselben bildete 
diesmal die Stadt Neisse. Der am Morgen regendrohende Himmel 
mochte Manchen von der gewollten Betheiligung zurückgehalten 
haben, so dass die Zahl der Theilnehmer gegen andere Jahre 
etwas zurückstand. Der Himmel hellte sich indess auf, und die 
Excursion war den ganzen Tag über vom schönsten AVetter be­
günstigt. Bald nach 9 Uhr trafen die Festtheilnehmer in Neisse 
ein und wurden am Bahnhofe von Oberbürgermeister AVinkler, 
Director Dr. S ond h auss, Reallehrer R ose, Dr. S ch u lte , ferner 
von Major l i i l i e ,  Hauptmann L öb b eck e und Stabsarzt Dr.AVolff 
begrüsst und nach kurzem Vei'Aveilen in einer benachbarten 
Restauration nach dem nahen Priesterhause, den Räumen eines 
ehemaligen Kapuzinerklosters, geleitet. Es wurden darin die 
Bibliothek, die interessanten, in Lebensgrösse gemalten Bildnisse 
der Breslau-N eisser Bischöfe und das durch die Oonferenzen Lord 
Hy Ilfords mit Feldmarschall Neipperg im ersten schlesischen 
Kriege merkw'üi’dig gew ordene Zimmer in Augenschein genommen.
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Au dem schönen Thorthiirme und dem zierlichen Brunnenhäuschen 
der Breslauer Strasse voiliher begaben sich die Versammelten 
sodann nach dem Stadthause, in dessen kleinem Saale Director 
R eim ann einen kurzen, aber höchst interessanten, auch aus den 
Kreisen der Neisser Bürgerschaft zahlreich besuchten Vortrag*) 
über die Begegnung Josefs II. mit Friedrich dem Grossen in 
Neisse (1769) hielt. Hierauf wurden die bis zur Ueberladung 
reich geschmückte Kreuzkirche, die Gymnasialbibliothek mit 
ihren durch herrliche Miniaturmalereien kostbaren alten Bibel­
handschriften, der Bischofhof, d. h. die älteste Residenz der 
Bischöfe und das später erbaute bischöfliche Palais mit der durch 
die oben erAvähnte Begegnung zwischen Josef II. und Friedrich 
dem Grossen historisch-merkwürdigen Treppe besichtigt. Daran 
schloss sich der Besuch der katholischen Pfarrkirche mit den 
Grabcapellen der Bischöfe von Salza, von Promnitz, von Sitsch 
u. a. und dem prachtvollen Marmorrelief des Bischofs Wenzel 
von Liegnitz mit den eingelegten Bronceomamenten, welches 
die Beschauer lange fesselte. Hierauf wurden in den oberen 
Räumen des Stadthauses noch verschiedene reiche Schätze in 
Augenschein genommen, welche der Magistrat und die Innungen 
der Stadt in dankenswerthester Liberalität und in schönster 
Grappirung dort für die Breslauer Gäste vereinigt hatten: alte 
Pergamenturkunden, seltsam geformte Trinkgefässe u. s. w. bis 
auf das Richtschwert der Stadt und das Fernrohr, durch welches 
1807 die ersten Finnzosen vom Rathsthurm aus erspäht Avurden. 
Während dieser Besichtigung Avarauch Se. D u rch la u ch t P rin z  
K raft zu H o h en lo h e , Commandeur der 12. DiAÜsion erschienen 
und geruhte, die Präsidien der obengenannten Vereine zu begrüssen.

Nachdem so der Geist durch die Fülle des Gesehenen die 
vielfachsten Anregungen empfangen hatte, verlangte schliesslich 
auch der Körper sein Recht. Gegen 2 Uhr vereinigten sich die 
Breslauer Gäste mit zahlreichen Notabilitäten der Neisser Büiger- 
schaft in dem überaus eleganten und stattlichen grossen Saale 
des Stadthauses zu einem gemeinsamen Mittagsmahle. Speisen 
und Getränke Avaren dem Reuleaux’schen Dictum schnurstracks 
zuAvider billig und sehr gut und zahlreiche Toaste Avürzten das 
Mahl. Sanitätsrath Dr. K asper trank auf das Gedeihen der
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historischen Vereine Breslaus, Professor R eim ann  antwortete 
mit einem Hoch auf die Stadt Neisse. Professor G rünhagen  
toastete auf das Wohl der Neisser Philomathie, Bürgermeister 
W in k ler  auf die Pflege der Wissenschaften. Von den übrigen 
Rednern erwmhnen wir noch Major L ilie , Prof. D ove , Rechts­
anwalt G rauer. Um 4 Uhr wwirden die von der Neisser Philo­
mathie in liebenswürdiger Aufmerksamkeit auf dem Ringe bereit 
gestellten Equipagen zu einer Fahrt nach der Sellerie, dem be­
liebten Zielpunkte der Neisser Spaziergänger, mit der herrlichsten 
Fernsicht auf die Berge des mährischen Gesenkes, bestiegen. 
Unterwegs wmrde noch das Sterbehaus deS' Dichters Josef 
V . Eichendoi-ff und die durch Lafayettes viermonatliche Gefangen­
schaft denkwürdige Kasematte im Fort Preussen besichtigt. Die 
letztere trägt die euphemistische Aufschrift: Dieses Zimmer be- 
wmhnte der General Lafayette vom Februar bis Mai 1794. Das 
heitere Zusammensein in der Sellerie w^urde leider auf das Em­
pfindlichste durch die eben eingehende Nachricht von dem zweiten 
Attentate auf Se. Majestät den Kaiser gestört. Oberbürgermeister 
W in k ler  A^erkündete den im Garten AnAvesenden die Trauer­
botschaft mit bewegter Stimme und forderte zu einem Hoch auf 
den Kaiser auf, in Avelches alle begeistert einstimmten.

Mit dem um 7 Uhr von Neisse abgehenden Zuge schieden 
die Breslauer Besucher von der gastfreundlichen Stadt ein­
stimmig in dem Wunsche des AViedersehens, in der Befriedi­
gung über die gehabten geistigen wie materiellen Genüsse und 
dem Danke an die städtischen, militärischen und kirchlichen 
Behörden, aveiche sie in zuvorkommender Weise aufgenommen 
hatten. Den Herren Realschullehrer R ose und Oberlehrer Dr. 
S ch u lte , AV eiche die Vorbereitungen zu dem Empfange und die 
Führung der Gäste übernommen und in musterhafter Weise 
durchgeführt hatten, sei auch an dieser Stelle noch besonderer 
Dank für ihre MüheAvaltung ausgesprochen.“
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Am 7«IVoveinber 1878 hielt Realschullehrer R ose einen 
Vortrag „über H ö h len b ild u n g  in K a lk g e b irg e n .“

Nachdem der Vortragende zunächst im Allgemeinen über 
Höhlen gesprochen hatte, erläuterte er, wie in Kalkgebirgen die 
Höhlen durch Auswaschungen entstanden seien und zeigte experL



menteil, dass Kolilensäiire-lialtiges Wasser kohlensauren Kalk 
aufziüösen vermag. Hierauf erklärte er die Bildung der Tropf­
steine, der Erbsen- und Sprudelsteine, der Incrustationen und 
des Kalktnffs. Zum Scliluss gab der Vortragende eine ausführ­
liche Schilderung der von ihm besuchten A d e lsb erg e r  G rotten ; 
ein auf die Tafel gezeichneter Grundriss derselben sowie eine 
Anzahl Abbildungen interessanter Tropfsteingebilde dienten zur 
Erläuterung.

Der practische Arzt Dr. S k n tsch  erklärte hierauf den 
P a c q u e lin ’sehen Therm o ca u tere , welches Instrument zum 
Ausbrennen von AAhmden und Geschwürsflächen dient und zur 
Entfernung von Geschwülsten. Das Erglühen wird dadurch 
hervorgerufen, dass Benzindämpfe durch eine mit Platinschw^amm 
gefüllte Röhre hindurch getrieben w^erden.

Nach den Vorträgen erfolgte die Neuwmhl des Vorstandes. 
Als Sekretair wmrde Realschullehrer R ose Aviedergewühlt; ebenso 
wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder, die Herren Rechts- 
anwmlt G rauer, Postdirector L achm und und Realschuldirector 
Dr. S o n d h a u ss wdedergewählt; an Stelle des nach Ratibor 
versetzten Herrn Kreisrichter E berh ard  wurde Herr Oberlehrer 
Dr. S c h u lte  neugewählt.

Zum Schluss theilte der Sekretair mit, dass er am 5. No­
vember der P h ilo m a th ie  in G la tz  zur Feier ihres 25jährigen 
Bestehens folgendes Telegramm geschickt habe:

„Fausta omina in sodales Glacenses diem natalem collegii 
ad artes liberales colendas constituti epulo celebrantes congerunt 
sodales Nissenses.“

Am 3. December 1878 hielt Herr Ingenieur-Ineutenant 
Z ach arias einen durch Experimente erläuterten Vortrag über 
„das T elep h on , se in e  E n tw ic k e lu n g , Verw^endnng und 
C om bination  m it dem M icrophon.“

Eine Reihe der verschiedensten Constructionen bildeten d ie  
V o r lä u fer  des Telephons in seiner jetzigen Gestalt. La Cour 
in Kopenhagen, Clemens, Petrina, Charles Bourseul, Fürnstrath 
in Graz, Eliza Gray in Chicago, Schick in Wien, sie alle haben 
sich mit Phonotelegraphie, Telephonie, electroharmonischen Tele­
graphen etc. beschäftigt. P h ilip p  R e is  und E lv a  E d iso n  
gaben zuerst Anregung zur Construction des jetzigen Telephons.
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Freilich ist das alte Telephon von Reis, das nur Töne telepho- 
nirt, von dem jetzigen von Bell ebenso weit entfernt, wie die 
Anfänge der Telegraphie von den Typendrucktelegraphen. Erst 
Professor G raham  B e ll an der Universität zu Boston benützte 
undulatorische Ströme, die er durch Alagnetinduction erzeugte, 
zur Construction des jetzt so viel verbreiteten Telephons. — Es 
folgte eine kurze Erklärung der Construction des Bell’sehen 
Telephons, auch wurden verschiedene Constructionen desselben 
von Fein in Stuttgart gezeigt. D er R u f ap parat des Dr. Weinhold 
in Chemnitz und besonders das Telephon des Dr. S iem en s  
machten das Telephon zur allgemeinen Anwendung besonders 
geeignet. Es wurde eine eingehende Beschreibung der Construction 
des letzteren gegeben. Es enthält einen Hufeisenbandmagneten 
aus AVolframstahl mit Polschuhen aus weichem Eisen, jeder 
mit ca. 800 Umwindungen, als Rufapparat dient eine Trompete 
mit Zungenpfeife und Klapper. — Ein Lied, welches in ein solches 
Telephon (das sich eine Etage tiefer befand) hineingesungen wurde, 
wurde durch drei im Sitzungssaal nebeneinander befindliche so 
laut wiedergegeben, dass die Alelodie dem ganzen Auditorium 
hörbar war. Zahlreiche Zeichnungen erläuterten die vielfache 
A n w en d un g der Telephons in der Staats-, Feld- und Haus­
telegraphie sowie für Feuertelegraphen.

Nachdem verschiedene Constructionen des M icrophon ge­
zeigt und erläutert waren, wurde die Empfindlichkeit dieses 
Apparates in Verbindung mit einer Batterie und dem Telephon 
experimentell erwiesen und die Anwendung gezeigt, welche der 
Vortragende von dieser Combination zur Untersuchung von „Alinen- 
zündpatronen mit grossem Widerstand“ gemacht hat; sie gestattet 
eine Vergleichung von Widerständen bis 120000 S. Einheiten.

Zum Schluss erläuterte der Vortragende die Construction 
seines H a u ste le g r a p h e n , welcher die verschiedensten Zwecke 
in sich vereinigt und deutete darauf hin, dass man wohl ein 
Relais-Telephon construiren könnte, welches ein Sprechen au f  
noch g rö sse re  E n tfern u n g en  gestatten würde, als es bisher 
möglich war.

Am 1 5 . J a n u a r  1 8 7 9  hielt Herr Gymnasial-Oberlehrer
Dr. B r ü ll einen Vortrag über S c h lie m a n n ’s A u sgrab u n gen  
in T iryn s und M ykenä.
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Nach einer kurzen Schilderung des Vorlebens dieses für die 
Wissenschaft so bedeutenden Mannes und der Verdienste, die 
sich dieser Gelehrte schon durch seine Ausgrabungen in Hissarlik 
um die Archäologie erworben, beschrieb der Vortragende zunächst 
die Lage der beiden griechischen Städte und besprach die Nach­
richten, welche die Geschichte über das Schicksal derselben aut- 
bewahrt hat. Namentlich die Notiz des Pausanias, dass in My­
kenä die Gräber Agamenmons und seiner Gefähiden sich befinden, 
hat Schliemann dorthin geführt und zu seinen Ausgrabungen 
ermuntert, von denen besonders die auf der Akropolis von My­
kenä unternommenen zu den unglaublichsten Resultaten führen 
sollten. Nach mühevollen Arbeiten gelang es Schliemann hier 
eine kreisförmige Fläche, 90 Fuss im Durchmesser, vollständig ein­
geschlossen von einem Doppelkreis rechtwinkliger Steinplatten, 
bloszulegen, die nach seiner Ansicht die Agora der Mykenäer 
war. Da mehrere hier gefundene Grabstellen mit höchst alter- 
thümlichen Basreliefs aut eine Begräbnissstätte hinwiesen, drang 
Schliemann weiter in die Tiefe und deckte nacheinander fünf 
Gräber auf, in denen sich 15 Leichen beiderlei Geschlechts be­
fanden, alle mit Gold- und Silbersachen auf das Prächtigste ge­
schmückt; nur das in der Mitte des ersten Grabes liegende 
Skelett eines Mannes von gewaltigem Gliederbau war seiner 
goldenen Ornamente beraubt worden, ein Umtsand, der Linden- 
schniit bei Abfassung seines Vortrags über Schliemann’s Aus­
grabungen in Troja und Mykenä (Mainz 1878, S. 35) völlig ent­
gegen ist. Mit der ungewöhnlichen Pracht nun, die die Bestattung 
der im ersten Grabe gefundenen 3 Leichen aufweist, bildet einen 
scharfen Contrast die unwürdig e Behandlung der Todten, da sie 
mit Gewalt in einen kleinen Raum hineingepresst zu sein scheinen. 
Schliesslich ward noch ein sechstes Grab ausserhalb der Agora 
im Süden derselben entdeckt, in dem ebenfalls werthvolle Gold­
sachen gefunden wurden.

Nachdem der Vortragende dann eine Uebersicht von den an 
ändern Stellen unteinom menen Ausgrabungen gegeben und die 
zu Tage geförderten Gegenstände besprochen hatte, wandte er 
sich ZUI' Beurtheilung dei- entdeckten Schätze und suchte zunächst 
die Unhaltbarkeit der Hypothese Forchhammers (vgl. Allgemeine 
Zeitung, 1878, N. 120 und 139) nachzuweisen, der zu Folge 
Schliemann nur das historische, i. J. 468 v. Oh. von den Argivern
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zerstörte Mikeiiä wieder aiifgegraben habe; die grossartigen 
schätze sollen nach ihm aus der den Persern bei Platää abge­
nommenen Beute stammen. Hiergegen sprechen aber sowohl 
die Nachrichten über das Schicksal der bezwungenen Mykenäer, 
die Thatsache, dass die Stadt nach ihrer Zerstörung in der Zeit 
vom 4.—2. Jahrhundert v. Ch. w ieder von einer Colonie bew^ohnt 
gewT.sen ist (vgl. Schliemann, „Mykenä“, S. 72), als namentlich 
die Art und AAYise der Bestattung, für die auch Forchhammer 
keine durchweg befriedigende Erklärung zu geben vermag, das 
Fehlen eiserner Waffen, während bronzene Schwerter in Fülle 
vorhanden sind, endlich die Beschaffenheit der gefundenen Schätze 
selbst. Mit Recht erklärt aber Forchhammer die weitere Aus­
grabung des lüatzes ausserhalb der Agora füi- durchaus noth- 
wendig, um zu einer sicheren Lösung zu gelangen. Plbensowenig 
wie Forchhammer, haben Schliemann und Gladstone, die beide 
der festen Ueberzeugung sind, dass die gefundenen Gräber die 
Gebeine des Agamemnon und seiner Gefährten enthalten, die 
Frage der Bestattung genügend zu erklären vermocht, ganz 
abgesehen davon, dass beide Gelehrte für historische Wahrheit 
halten, ŵ as als Mythos eiwviesen ist.

Weder das historische noch das mythische Mykenä ist also 
im Stande, alle Schwierigkeiten hinwTgzuräumen; somit bleibt 
nur noch übrig, die Schätze selbst zu untersuchen, ob deren 
Alter sich vielleicht bestimmen lässt. Hier bieten aber die 
mykenischen Funde des Räthselhaften genug. Vor allem fällt 
auf die grosse Kunst in der Ausschmückung mit Spiralen und 
Mäandern, während die Darstellung der Pflanzen und Thiere 
noch ziemlich roh ist, noch unvollkommener die des Menschen. 
Orientalischer Einfluss ist unverkennbar, doch unterscheiden sich 
die Kunstw^erke durch die Art ihrer Ausführung wieder von den 
asiatischen Producten, sodass wir sie für Werke mykenischer 
Künstler zu halten haben, die aber unter dem Einflüsse der 
orientalischen Kunst gearbeitet haben. Jedes dieser AVerke lässt 
sich nach dem Urtheile Gardner’s (vgl. Academy 1877 April 28-) 
vor 900 V . Ch. ansetzen. AVenn nun auch vor der Hand noch 
manches unerklärlich bleibt und eine völlige Lösung erst nach 
w^eiteren Ausgrabungen zu erwarten ist, so deutet doch alles 
darauf hin, dass Schliemann Gi'äber fürstlicher Personen aus 
heroischer Zeit aufgedeckt hat.
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Hierauf sprach Herr Lieutenant Z a ch a ria s  über die Ver- 
g rü ssern n g  von P h o to g ra p h ie n  m itte ls t  e le c tr is c h e n  
L ichtes.*)

Das Verfahren ist gewissermassen der photographischePositiv- 
Prozess unter Benutzung eines Glas-Negativs.

Der ch em isch e  P ro zess  für P a p ierb ild er  ist folgender: 
Gutes photographisches Rohpapier legt man auf eine sehr ver­
dünnte Jodkalium-Lösung (ca. 1: 1000), alsdann getrocknet auf 
eine Lösung von 6 gr. salpetersaurem Silber in 540 gr. destillirtem 
Wasser (mit Citronensäure angesäuert). Nach abermaligem Trock­
nen ist das Papier zur Exposition sensibilisirt. Die Expositions­
zeit variirt je nach der Güte des Negativs zwischen fünf Minuten 
bis zu einer halben Stunde. Ein gut durchgearbeitetes, trans­
parentes Negativ eignet sich für das Verfahren am besten.

Nach der Exposition erscheint das Bild schwach bräunlich 
auf der Papieroberfläche. Man lässt es nun auf einer nicht zu 
starken Silberlösung einen Augenblick schwimmen und entwickelt 
es in Gallussäurelösung (n ich t Pyrogallussäure). Es ist hierbei 
stets darauf zu achten, dass das Papier nur mit der Bildfläche 
auf den verschiedenen Lösungen schwimmt, andernfalls entstehen 
Flecken.

Das Blatt wird hierauf drei bis vier Mal gewaschen, das 
letzte Mal in destillirtem Wasser, dann in einem Goldbad ge­
tont. Das Goldbad besteht aus einer Lösung von 1 gr. Chlor­
gold, 10 gr. Rhodankalium und 10 gr. Chlorammonium in destillirtem 
Wasser. Die Lösung ist Anfangs milchigroth und wird so lange 
gekocht, bis sie sich klärt und ein röthlich weinartiges Aus­
sehen annimmt. Nach abermaligem Auswaschen fixirt man das 
Bild in unterschwefiigsaurem Natron.

F ü r E r z e u g u n g  von B ild ern  auf AVebstoffen ist das 
Vei'fahren ganz analog, die Lösungen sind jedoch schwächer, 
das Silberbad zum Sensibilisiren enthält auf 540 gr. Wasser 1 gr. 
Silber und 6 gr. Citronsäure, das Entwickeln geschieht durch 
Pyrogallussäure. Soll das Bild dem Maler als Unterlage für 
Oelmalerei dienen, so wird dazu feiner, im Faden möglichst 
gleicher Shirting gewählt. Man näht den Stoff einerseits an

*) Erfunden von Wilh. & M. L. Winter in Wien, patentirt in allen Staaten 
Europas und den Vereinigten Staaten Nordamerikas; für das deutsche Reich 
übernommen von W. Berndt in Dresden.

128



einen Glasstab und zieht ihn durch die in einem kleinen Troge 
befindlichen Lösungen.

Nach Vollendung des chemischen und photographischen Pro­
zesses wird das Leinwandbild auf mit Kreidegrund versehenem 
Maltuch aufgeleimt, hierauf mit Bimsstein geschlifien und giebt 
so eine naturgetreue, zum Malen fertige Zeichnung.

D er V erg rö S seru n g sa p p a ra t ist aus folgenden Theilen 
zusammengesetzt: Stromquelle, electrische Lampe, Linsensystem, 
Projectionsebene.

A ls  S tro m q u elle  dient eine Siemens’sche dynam oelec- 
tr is c h e  L ich tm a sch in e  (System Hefner-Alteneck). Mod. Da. 
Die Maschine macht 900 Touren per Minute und benöthigt 
2 V4 Pferdekräfte. Die Intensität des Lichts richtet sich nach 
der Umdrehungsgeschwindigkeit, es ist daher für gutes, gleich- 
mässiges Licht eine möglichst gleichmässige Rotation erforderlich. 
Der Preis derselben ist ca. 1400 Mark. Von den Polklemmen 
der Maschine führen zwei 5 mm starke Kupferdrähte zur elec- 
tr isch en  L am pe: Dieselbe regulirt selbstthätig die Aus­
einanderstellung der Kohlenspitzen und wird ohne Parabelreflector 
angewendet. Die Lichtstärke ist =  1200 Normalkerzen.*)

Die folgenden Theile des Vergrösserungs-Apparates befinden 
sich in einer dunklen, ca. 5 m. langen Kammer, an deren einem 
Ende die Lampe vor einer runden Oefinung befestigt ist.

Das L in sen sy ste m  besteht aus dem Condensor und einem 
aplanatischen Objectiv. Ersterer ist aus zAvei plaiiconvexen 
Linsen von 17 cm. Durchmesser gebildet, bei 8 cm. Abstand 
der Planflächen, so dass die convexen Flächen einander zugekehrt 
sind. Dieselben sind so stark gekrümmt, dass 0,5 cm. Zwischen­
raum zwischen denselben bleibt. Das ganze System ist in 22 cm. 
Entfernung von den Kohlenspitzen der electrischen Lampe be­
festigt.

In einem variablen Abstand von ca. 15 cm. befindet sich 
das photographische Objectiv; der Abstand ist so gewählt, dass 
der Brennpunkt des Condensors etwa in die Mitte des Aplanats 
fällt. Zwischen beiden Linsensystemen, dem Condensor und Ob­
jectiv, wird die Negativplatte in etwa 4 cm. Entfernung von
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ersterem eingeschoben. Der Condensor conzentrirt das Licht 
auf das Negativ und vergrössert dasselbe, während das photo­
graphische Objectiv zur Richtigstellung der Zeichnung dient.

Die dunkle Kammer enthält in ihrer ganzen Länge ein 
auf dem Fussboden befestigtes Schienengeleise, auf dem ein 
Schlitten verschiebbar ist. Letzterer trägt eine senkrechte Holz­
tafel, auf welcher das sensibilisirte Papier (resp. der AVebstoff) 
befestigt wird. Die Bildfläche lässt sich vermittelst dieser Â or- 
richtung senkrecht zur Axe des Linsensystems beliebig ver­
schieben und in der für die Vergrössei'ung erforderlichen Ent­
fernung vom Aplanat flxiren. Die Entfernung zwischen Con­
densor, Negativ, Aplanat und Bildfläche sind wie oben erwähnt, 
variabel, sie bedingen das Maass der Vergrösserung.

Bei einem Negativ z. B., auf welchem der Kopf eines 
(Visitenkarten)-Portraits 2Vi cm. gross ist und bis auf 17 cm. 
vom Kinn bis zur Haarwurzel gemessen, vergrössert werden 
soll, betragen die Abstände: Condensor bis Negativ 4 cm.. Negativ 
bis Aplanat 9 cm. Aplanat bis Bildfläche 1,12 m.

D as L okal: Da das Silbern, Entwickeln, AVaschen, Tonen 
und Fixiren jedes Bildes einzeln hintereinander vorgenommen 
werden muss, es sich hier auch meist um grosse Stücke handelt, 
so sind eine Reihe grösser Schaalen mit den betreffenden Lösungen 
nebeneinander erforderlich. Mithin gehört zu den Manipulationen 
auch ein ziemlich grösser Raum, der mit gelben Fensterscheiben 
versehen sein muss, um die Einwirkung des Tageslichts zu hindern. 
Nebenan befindet sich der Trockenraum für die sensibilisirten, 
und gewaschenen fertigen Stücke.

Die Bilder werden auf Papier bis zu 58 ä 90 cm. Grösse 
gefertigt, auf Leinwand zum Malen bis zu 2 m. grösster Dimen­
sion. Es sind also auch dementsprechend grosse Schaalen für 
den chemischen Prozess erforderlich, die man aus Papiermasse 
gefertigt hat, damit sie leicht gehandhabt werden können.

Das Verfahren gestattet also, nach jedem kleinen Bilde, 
sei es Zeichnung oder Photographie, ein beliebig grosses Bild 
(in den angegebenen Grenzen) auf Papier, Leinwand, Coton, 
Pique oder in Gobelin-Imitation auf gerippten AVebstoffen herzu­
stellen, unabhängig von Sonnen- und Tageslicht. Die so erzeugten 
Bilder wetteifern an Frische, Kraft und Schärfe mit allen bisher 
mittelst Sonnenlicht gefertigten Vergrösserungen, die in Folge
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des Sonnenlaufes eines Heliostaten benöttiigen, der keine scharfen 
Conturen aufkommen lässt.

Bei den für die Oelnialerei vorbereiteten Leinwmndbildern 
wdrd Maltuch mit Kreidegrund als Unterlage genommen, als 
sicherstes Mittel gegen spätere Nachdunkelung der Farbe, sowie 
gegen Risse und Sprünge, wie man sie bei älteren Oelgemälden 
so häufig wmhrnimmt.

Der Grund für diese letztere Erscheinung liegt vorwiegend 
in der ungleichen Trockenzeit eines Oelfarbengrundes und jener 
vom Maler neu aufgebrachten Farbe. Da der Oelfarbengrund 
der Leinwand einen längeren Trockenprozess schon durchgemacht 
hat, so geht die Contraction und Erhärtung dieser Schicht in 
ungleicher Progression von Statten mit jener, die vom Maler 
neu darüber gesetzt ist, eine Verschiebung beider tritt ein und 
mit ihr Sprünge und Risse. Anders ist dies bei dem hier ange- 
w^andten Kreidegrund, auf den das Leinwandbild geleimt ist. 
Derselbe entzieht der Farbe allmählig das Oel und dieses ver­
bindet die Stofffaser der Unterlage mit derjenigen, w^elche das 
Bild trägt, es verbindet sich Farbe und Stoff der Art, dass die 
Uebelstände des Oelfarbengrundes unmöglich w^erden, auch ein 
Abspringen des Bildes von der Unterlage nicht zu befürchten ist.

Die Preise der Bilder sind nicht hoch, da nur kleine Negativ­
platten erforderlich sind und die Arbeiten zu jeder Tages- und 
Nachtzeit ausgeführt w^erden können.

Zum Schluss demonstrirte Dr. Sk ut sch  das Sphygm ophon, 
einen vor Kurzem von Hofrath Di‘. Stein in Frankfurt a. M. er­
fundenen elektro-telephonischen Apparat „zur Diagnose der Herz- 
und Pulsbew^egungen.“ Eine Metallfeder ruht mit einem Knöpf- 
chen auf der zu untersuchenden Pulsader und wird durch jeden 
Pulsschlag gehoben. Dadurch wdi'd der aus einem Flaschen­
element kommende electrische Strom abwechselnd geschlossen 
und unterbrochen und ruft in einem in denselben Strom einge­
schalteten Telephon im ganzen Zimmer hörbare regelmässige 
Doppeltöne hervor. Der Erfinder schreibt die Entstehung dieser 
Töne der Reibung der Blutwelle an der Wandung der Arterie 
zu. Dieser Ansicht schliesst sich Dr. Skutsch nicht an, sondern 
erklärt diese Töne, die man dui’ch Anschlägen mit dem Finger 
an die Feder mit derselben Deutlichkeit und Klangfai'be im

9*
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Telephon hervorrufen kann, für einfache Schliessungs- und 
Oeffnungsproducte des electrischen Stromes. Demnach würde 
der Apparat nur in dem Falle von Nutzen sein, wo man einen 
den Puls bewachenden Assistenten braucht, wie das bei Ope­
rationen unter Chloroformnarkose stets erforderlich ist.

Am I9« V'ebruar hielt der Director der land-
wirthschaftlichen Winterschule Herr A rn d t einen Vortrag über 
die A V issenschaft in der m odernen  L a n d w ir th sc h a ft .

Das AVissen des Alenschen beruht auf der Vernunft und dem 
Verstände. Jene befähigt ihn, das Wahre, Gute und Schöne zu 
erkennen, dieser befähigt ihn, zu erforschen und das Erforschte 
oder Erkannte zu prüfen. A V issenschaft ist ein Inbegriff 
gleichartiger Kenntnisse mit Verstandesgesetz-mässigem Beweise 
von der Richtigkeit, in Verstandesgesetz-mässiger Anordnung.

Ist die LandAvirthschaftslehre Wissenschaft in diesem Sinne?
Wo wir uns auch umsehen mögen, in keinem Gewerbe ist 

Wissenschaft mit der Praxis so eng verbunden, wie gerade in 
der Landwirthschaft!

Gleichwohl finden wir auch heute noch unter den Praktikern 
viele, denen es an Sinn für Wissenschaft fehlt; darum sagen sie 
auch: „Alle Theorie ist grau“, vielleicht um ihre Bequemlichkeit 
oder ihre Unfähigkeit sich fortzubilden, damit zu beschönigen.

Doch auch Vertreter der Wissenschaft von ehemals, trugen 
an diesen missfälligen Urtheilen der Praktiker zum Theil selbst 
die Schuld. Sie behandelten die Praxis nicht blos verächtlich, 
sondern sie verfolgten auch oft verkehrte AVege, verloren sich 
in Unpraktisches, wenigstens in persönliche Liebhabereien, meist 
ohne AVerth, und nahmen die Miene an, als ob sie der praktischen 
Erfahrung für ihr AVissen, des Lebens für ihre Forschungen 
nicht bedürften.

Die heutigen Männer der AVissenschaft haben sich indessen 
der Praxis genähert und suchen für das Leben zu wirken. Ebenso 
haben auch die Männer der Praxis Achtung vor der Wissenschaft 
gewonnen, sie halfen durch ihre A^ersuche und Erfahrungen das 
Dunkel auf hellen.

Die Erfahrungswissenschaften, a v o z u  auch die LandAvirth- 
schaftslehre gehört, fordern ja vor Allem von ihren Jüngei'n und
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Meistern dasjenige, was man exacte Forschung nennt, d. h. 
richtige, auf genauen und sorgfältigen Beobachtungen und Ver­
suchen beruhende Vorstellungen und Begriffe.

Die Wissenschaft in der modernen Landwirthschaft spendet 
nicht nur directen pekuniären Nutzen, sondern es wächst auch 
untei- dem Einflüsse der wissenschaftlichen Erkenntniss die sitt­
liche Kraft des Menschen.

Man hat die Frage, ob die Landwirthschaftslehre wirklich 
eine Wissenschaft sei, sehr in Zweifel gezogen. Diese Zweifel 
sind daher entnommen 1., dass bei der Landwirthschaft viel 
praktische Einsicht oder viel praktische Kunst nöthig ist, deren 
Besitz und Uebung von dem praktischen Takte, Talente etc. des 
Betreibenden abhängt und 2., dass die Landwirthschaft an und 
für sich derartig auf Erfahrungen beruht, dass sehr Vieles von 
ihr sich in wissenschaftlicher Form und Begründung nicht 
lehren lässt.

Ganz dasselbe aber lässt sich z. B. ebenfalls von der Medicin 
sagen. Diese beiden Wissenszweige — ob Wissenschaften oder 
nicht — haben aber noch das mit einander gemein, dass sie für 
solche Lehrsysteme bedeufende Quellen sind, welchen man den 
Charakter der Wissenschaftlichkeit nicht abzusprechen wagt. So 
verdankt man der Medicin den bedeutendsten Theil der Ent­
wickelung der Anatomie und Physiologie des menschlichen und 
thierischen Körpers. Ganz ebenso hat die Landwirthschaft für 
die Naturwissenschaften, namentlich für Chemie und Pflanzen­
physiologie grössere Fortschritte ermöglicht.

Allein es wird andererseits darauf gerade hingewiesen, dass 
eben auf Grund und mit Hilfe wiederum dieser Wissenschaften 
und nicht an und aus sich selbst die Landwirthschaftslehre den 
Standpunkt erlangt habe, auf welchem sie jetzt Platz in den 
Kreisen der Wissenschaften zu begehren sich für berechtigt hält. 
Die Wahrheit liegt in der Mitte. Die Landwirthschaftslehre 
kann nicht aus ihrer eigenen und alleinigen Forschungsquelle, 
der Beobachtung und Erfahrung, feste, als wahr erweisbare 
Grundsätze bilden. Vereint mit ihren verschiedenen Grund- und 
Hilfswissenschaften, an deren Hand sie ihre Erfahrungen prüft, 
Versuche macht, Grundsätze bildet und beweist, bildet die
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Landwirthschaftslehre die Laiidwirtlischaftswissenscliaft; durch 
dieselben wird sie selbst zur Wissenschaft.*)

In diesem Sinne finden wir hent überall in der modernen 
oder rationellen Landwirthschaft die Landwirthschaftswissem 
Schaft ausgeübt. Nur einige in der Praxis sichtbare Beispiele 
der Wirksamkeit der Disciplinen dieser Wissenschaft will ich 
geben, indem ich zuerst die H aupt- und dann die Grund- und 
Hilfswissenschaften betrachte.

Zu ersteren gehören:
1. die allgemeine Feldbaulehre mit ihren Unterabtheilungen,
2. die besondere Feld- oder Pflanzenbaulehre incl. der Wiesen- 

und Weidenbaulehre,
3. die Gartenbaulehre und
4. die allgemeine und specieUe Thierzuchtlehre.

Richtigere Beurtheilung des Bodens mit Berücksichtigung
der Frage seiner Entstehung, seiner durch Düngung und Bear­
beitung etc. erreichten Cultur und Feststellung seiner Ertrags­
fähigkeit nicht nur nach Klima und Lage, sondern auch nach 
den physikalischen und chemischen Eigenschaften sind AA îrkungen 
der Lehren der Bodenkunde. Ebenso hat die Bodenbearbeitungs­
lehre die Anwendung besserer Geräthe und peinlichste Beachtung 
der Boden- und AA^itterungsverhältnisse für Art und Zeit der 
Bodenbearbeitung dem Landwirth als durchaus nothwendig ge­
zeigt. Noch erwähne ich die immer mehr Verbreitung findende, 
rationelle Ausführung der Drainage, Behandlung des Stalldüngers 
und Errichtung von Composthaufen nach wissenschaftlichen 
Grundsätzen und dem Zweck der Anwendung entsprechend. Voll­
ständige Benutzung der menschlichen Excremente, Anwendung 
vieler käuflichen Düngemittel, rationelle Saat, richtige Behand­
lung der Pflanzen während ihres AVachsthums, je nach ihrer 
individuellen Eigenthümlichkeit, Erkenntniss der Pflanzenkrank­
heiten, AViesen-Be- und Entwässerung nach wissenschaftlichen 
Grundsätzen u. s. w. gehören ebenfalls hierher. Die Gartenbau­
lehre zeigt ihre Erfolge auf vielen Gütern in der Nähe grösser Städte.

Die allgemeine Thierzuchtlehre bietet in Zucht, Pflege und 
Fütterung der einzelnen Thiergattungen je nach ihrem Zuch-
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tuiigszweck ein ei)enso weites Feld des AAfissens und der Tliätig- 
keit, alle Tage zu schauen in rationell betriebenen Wirthschaften.

Die Grund- und Hilfswissenschaften der landwirthschaftL 
Gewerbslehre theilen wir im Allgemeinen in a. Naturwissen­
schaften und b. mathematische AVissenschaften; ŵ er wollte wohl 
den AÂ erth der Zoologie, Botanik, Mineralogie, Anatomie und 
Physiologie der Thiere und der Pflanzen, vor Allem aber der 
Chemie und Physik für die LandAvirthschaft (die Kenntnisse 
und ihre Beziehungen zu ihr zeigen sich ebenfalls in der Aus­
führung der modernen LandAvirthschaft) ableugnen? Sind ja auch 
dem LandAvirth als HilfsAvissenschaften für die Betriebslehre 
Volks- und StaatsAvissenschaften unentbehrlich.

Jeder denkende Praktiker fühlt heutzutage das Bedürfniss 
eines geAvissen Masses Avissenschaftlicher Kenntnisse, andrerseits 
freilich braucht auch nicht jeder LandAvirth, der selbst Univer­
sität oder Akademie besucht hat, Avirklich Avissenschaftlich für 
sein Fach gebildet zu sein. EntAveder Avar er dort nicht fleissig, 
oder ihm fehlte überhaupt das Zeug dazu, seine erworbenen 
Kenntnisse in der Praxis anzuAvenden und eine grössere AVirth- 
schaft erfolgreich zu leiten. Gründlichkeit im AVissen, verbunden 
mit Tüchtigkeit in der Praxis erreicht nur allein das denkbar 
Höchste, wie in anderen ErfahrungSAvissenschaften, so auch in 
der Landwirthschaft.

Nach dem Vortrage theilte der Sekretair mit, dass am 
26. Januar die „ S ch le s isch e  G e s e lls c h a ft  für v a te r lä n ­
d isch e  Cult ur“ ihr 75jähriges Stiftungsfest durch ein Festdiner 
gefeiert habe und dass er an dem genannten Tage im Namen 
der Philomathie ein GlückAvunschtelegramm an den Herrn Ge­
heimen Rath Professor Dr. Göppert abgesandt habe.

Am m ä r z  f S 7 9  hielt Herr Lieutenant Z a ch a r ia s  
im grossen Stadthaussaale einen Vortrag über e le c tr is c h e  
B eleu ch tu n g .

Der Vortrag ist pag. 57—66 dieses Berichts vollständig ab­
gedruckt.

Im Hinblick auf das allseitige Interesse, Av̂ elches diese Er­
rungenschaft der Neuzeit in allen Kreisen findet, Avaren vom Vor­
stande der Philomathie zu dieser Sitzung sämmtliche hiesigen
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Spitzen der Militair- und Civilbeliürden eingeladen Avorden. Da 
auch die meisten Mitglieder der Philomathie noch Gäste einge­
führt hatten, Avar die Sitzung von mehr als 200 Personen besucht.

Der Sekretair begrüsste im Namen des Vorstandes die Gäste 
und stattete sodann allen denen, Avelche durch ihr freundliches 
Entgegenkommen die A^orführung der electrischen Beleuchtung 
ermöglicht hatten, namentlich Herrn Ingenieur K rim ping  
(AA^ahrenholz Nachfolger in SchA veidnitz), A^Treter von 
S iem en s & H a lsk e , soAvie dem Magistat für unentgeltliche 
Ueberlassung des Saales den gebührenden Dank ab. Hierauf 
AA’urde der A^ortrag gehalten. Gegen Schluss desselben AVurde 
die vor dem Stadthause aufgestellte dynamo-electrische Licht­
maschine durch eineLocomobile in Rotation versetzt und der grosse 
Saal, Avelcher sonst durch mehr als 100 Gasflammen erleuchtet 
Avird, w urde durch eine einzige electrische Lampe erhellt, deren 
Lichtstäi'ke gleich Avar 100 Normalkerzen. Nach Beleuchtung des 
Saales AVurde die electrische Lampe auf einen Gaskandelaber 
des Ringes aufgesetzt und die Beleuchtung eine Viertelstunde 
lang unterhalten. Mehi'ere Tausend Menschen Avohnten dem 
interessanten Schauspiel bei. ZAvanzig Mann der hiesigen frei- 
Avilligen Feueravehr hatten sich in dankensAverther AVeise zur 
Aufrechthaltung der Ordnung zur Verfügung gestellt.

Am 3« J L p r il 1 8 7 9  hielt Herr Realschullehre]* D r.M elzer  
einen A^ortrag über E. v. Hartmanns „ P h ä n o m en o lo g ie  des 
s i t t l ic h e n  B eA vu sstsein s“.

Aus dem reichen Inhalte des AÂ erkes, von dem er eine kurze 
Uebersicht vorausschickte, hob der Vortragende 2 Avichtige 
Punkte hervor, die Lehre von der AVillensfreiheit und dem obersten 
Aloralprincip. An die Darstellung der Ansichten Hartmanns 
hierüber schloss sich der A^ersuch einer AATderlegung derselben. 
Mit Rücksicht auf die Lein e von der AATllensfreiheit versuchte 
der A^ortragende namentlich eineAViderlegung des Hartmannschen 
Determinismus, von der a v ü ‘ folgende Skizze gehen.

a.) Die indeterministische AATllensfreiheit ist nach H. nicht 
eine unmittelbare Aussage der inneren Erfahrung. Unter hypo- 
thetischei' Annahme diesei' Ansicht suchte derA'ortragende durch
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Schlüsse aus den Thatsachen der inneren Erfahrung darzuthun, 
dass ein gewisser Indeterminismus philosophisch zu rechtfertigen sei.

b.) Die indeterniinistischeAATllensfreiheit ist nach Hs. System 
nicht eine zur Erklärung gew isser psychologischer und ethischer 
Phänomene unentbehrliche Hypothese. Dr. Melzer wies dem 
gegenüber nach, dass die Gründe, Avorauf H. gestützt, die inde­
terministische Erklärung der ethischen Verantw^oi'tlichkeit soAAÜe 
der Sinnesänderung und Wiedergeburt abAveist, hinfällig sind 
und dass Hs. Ausführungen bloss die Möglichkeit einer deter­
ministischen Erklärung der genannten Phänomene ergeben.

C .) Die indeterministische Willensfreiheit ist nach H. in 
Widei‘spruch mit allgemein anerkannten Grundsätzen der Meta­
physik. In Beziehung auf diesen Satz AA’urde gezeigt, dass vom 
Standpunkte des Theismus die Annahme einer deteministischen 
Willensfreiheit nicht geboten sei.

d.) Die indeterministische Willensfreiheit ist nach H. unver­
einbar mit den Grundbedingungen des sittlichen I^ebens. H. 
gründet diese Ansicht auf die Voraussetzung, diejenigen Philo­
sophen, Avelche für den Indeterminismus kämpften, müssten einen 
in jeder Beziehung schrankenlosen Indeterminismus annehmen. 
Die Unrichtigkeit dieser Voraussetzung wurde dargethan.

In dem z a aeiten Theile des Vortrages, Avelcher über das 
oberste Moralprincip in Hartmanns System handelte, suchte der 
Vortragende, indem er die Substantialitätsidee und die Art 
der Fundamentirung des Hartmannschen Systems bekämpfte, 
das negative absolute eudämonistische Moralprincip Hs. als ein 
solches nachzuw"eisen, w^elches ungeeignet sei, die ethischen 
Räthsel zu lösen.*)

Nach dem Vortrage demonstrirte Realschullehrer R o se  einen 
neuen Trocken-Umdruck-Apparat, C hroniograh genannt, Avelcher 
zum Vervielfältigen von Briefen, Zeichnungen etc. dient, und an 
Einfachheit soAvie Bequemlichkeit der Handhabung nichts zu 
Avünschen übrig lässt; es wurden binnen 10 Minuten 30 durchaus 
deutliche Copien gefertigt.
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Atn April §»'70 hielt Herr Premier - Lieutenant
von K a lck reu th  einen Vortrag über ,,die R e su lta te  der 
E rl'o rsch u n g sre isen  AI. S ta n le y ’s in  C en tra l-A fr ik a f'

In einer kurzen Einleitung erörterte der Vortragende die 
Hauptschwierigkeiten, derenwegen die Afrika-Reisenden so selten 
ihre Ziele erreichten. Alangel an Geld, Krankheiten, die Un­
fähigkeit sich auf die Dauer in afrikanische Verhältnisse zu 
fügen, Träger-Karavanen zu organisiren und zu erhalten oder 
die Feindseligkeiten und Erpressungen der Eingeborenen zu 
über winden, dies sind Hindernisse, mit welchen jeder Reisende 
zu kämpfen habe. Nach einem Ueberblick über die Resultate, 
die bis zum Jahre 1874 in der Afrika - Forschung gemacht 
waren, hat sich ergeben, dass namentlich drei grosse Probleme 
noch zu lösen waren: Erstens die definitive Festlegung der
Nil-Quellen, zweitens der Zusammenhang, die Grösse, die Eiii- 
und Ausflüsse der central-afrikanischen Seen und drittens der 
Aveitere Lauf des von Liwingstone aufgefundene Luälava. Zur 
Erfüllung dieser Aufgaben sei Stanley von den Besitzern 
der Zeitungen „NeAÂ -Vorker Herald“ zu NeAV-York und des 
„Daily-Telegraph“ zu London nach Afrika entsendet Avorden. 
Reich ausgerüstet mit pecuniären Alitteln, selbst erfahren im 
Reisen, gewandt und klug im Verkehr mit den Eingeborenen, 
begünstigt vom Glück, habe er in der That mit einem Schlage 
helles Licht über den innersten Theil des schAvarzen Continents 
verbreitet. Der Vortragende folgte dem Reisenden auf seinem 
Zuge durch öde und feindliche Gegenden nach dem Victoria- 
Nyanza, bei der Umschiffung dieses Sees, zum Altesa, dem Kaiser 
von Uganda; er gab eine ausführliche Schilderung des Landes 
und der Leute, ihrer Erzeugnisse und ihrer LebensAveise. Hier­
nach bietet das Land der Uganda gegründete Aussichten, eine 
Stätte für europäische Civilisation und Christenthum zu werden. 
Die weiteren Reisen Stanl -y’s nach dem AIuta-Nzige scheiterten 
an der Feindseligkeit der dort wohnenden Stämme, es Avar ihm 
nur beschieden, den See zu sehen, ohne ihn befahren zu können.

Der Reisende wandte sich nun zur Erforschung des Alexandra- 
Nils, des bedeutendsten Zuflusses des Victoria-Nyanza. Trotz 
der Unterstützungen des Königs Rumanika in KaragAve gelangte 
er auch hier nicht zu den westlich liegenden Quellen des Stromes. 
Stanley gab daher dies Gebiet auf und wandte sich nach einer
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ümschiffmig des Tangaiiika-Sees, welche im Wesentlichen die­
selben Resultate ergab, wie die seines Vorgängers Cameron, dem 
Luälava zu. Er ging nach Nyangwe, der änssersten arabischen 
Niederlassung von Zanzibar aus, Avelche an diesem Strom liegt. 
Mit Hülfe des Häuptlings Tippo-Tip beschloss er längs des 
Flusses zu ziehen, da es ihm misslungen war, Boote zn einer 
Fahrt auf demselben zu erhalten. Doch bereits nach wenigen 
Tagemärschen Hessen die ausserordentlichen Schwierigkeiten, 
Hunger nnd Krankheit in wilder menschenleerer Gegend vor­
aussehen, dass ein Erfolg auf diese Weise nicht erreicht w^erden 
würde. So setzte Stanley sich schliesslich mit Gew^alt in Besitz 
der nöthigen Fahrzeuge, entliess Tippo-Tip und ging allein mit 
seiner Karavane stromabAvärts. Trotz fortAvährender Gefahren? 
unter beständigen Kämpfen mit den Eingeborenen, über Katarakte, 
um welche die Boote zu Lande getragen werden mussten, wurde 
der Strom bis zu den Lhvingstone - Fällen verhältnissmässig 
glücklich und ohne grosse Verluste befahren. Leider musste 
die Reise fast unimterbrochen fortgesetzt Averden, so dass die 
Notizen über die auAVohnenden Volksstämme, über die Thier- 
und PflanzeuAA êlt nnr spärlich ansfallen konnten; jedoch Avurden 
der Lauf des Stroms, der sich sehr bald als der Oberlauf des 
Congo ergab und die Mündungen seiner vielen Avassen-eichen 
Nebenflüsse festgelegt.

Fast am Ende seiner Reise wäre Stanley an der überaus 
mühsamen Fahrt über die 32 LiAvingstone-Fälle gescheitert und 
selbst von dort aus auf dem .50 Meilen langen Marsche bis zur 
Küste hätte er dem Hunger erliegen müssen, da seine Mittel 
vollständig erschöpft Avaren und die Eingeborenen ihn nicht 
unterstützen Avollten, Avenn nicht noch im letzten Moment von 
den Europäern in Emboma Hülfe gebracht Avorden Aväre. So 
gelangte er nach dreijähriger AbAvesenheit unter glänzender Er­
füllung aller seiner Aufgaben am Avestlichen Ocean an; auch dann 
noch versagte er es sich, nach England zurückznkehren, um 
seine treue und muthige Schaar selbst nach ihrer Heiniath zurück 
zu bringen.

Der A^ortrag Avar durch eine von dem Vortragenden gezeich­
nete Uebersichtskarte über die Reisen Stanley’s erläutert, Avelche 
unter die AnAA êsenden vertheilt AA urde.
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Am lO «  I l l a i  t S f O  feierte die Pliilomatliie ihr 41. Stif­
tungsfest. Der Sekretair erstattete Bericht über die Thätigkeit 
der Gesellschaft während des letzten Vereinsjahres. Am 29. 
April 1878 gehörten der Philomathie 78 Mitglieder an, bis zum 
10. Mai 1879 schieden 12 aus, 20 traten hinzu, so dass der 
Verein z. Z. also 86 Mitglieder zählt.

Der Sekretair verlas sodann einen Aufruf der Universität 
Dorpat zur Errichtung eines Standbildes für Carl E rn st von  
B aer und die von den Herren Prof. Dr. G oep pert, Prof. Dr. 
G rube und Prof. Dr. H a sse  erlassene Aufforderung zu Beiträgen 
hierzu. Diese Aufforderung lautete: „Es ist eine Pflicht für die 
deutsche Nation, das Andenken des grossen Todten in jeder 
Weise zu ehren. Die bahnbrechenden Arbeiten auf dem Gebiete 
der Entwicklungsgeschichte, die seinen Namen unsterblich ge­
macht haben, sind auf deutschem Boden gewachsen; die deutsche 
Nation nimmt somit Theil an dem Ruhme, den sie dem Schöpfer 
gebracht haben. In weiten Kreisen des Vaterlandes wird C. E. 
V. B a er  als Heros deutscher Wissenschaft gepriesen und überall 
ist man bereit, dem Rufe seines Geburtslandes zu folgen. Die 
Provinz Schlesien wird gewiss nicht an Opferwilligkeit hinter 
den übrigen Gauen zurückstehen wollen.“ Im Anschluss hieran 
gab der Sekretair noch eine biographische Skizze des grossen 
Gelehrten, welche einer zur Erinnerung an C. E. v. Baer von 
Prof. Dr. Ed. Grube am 28. Nov. 1877 in der allgemeinen Sitzung 
der Schlesischen Gesellschaft gehaltenen Gedächtnissrede ent­
lehnt war. (cfr. 55. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft 
für vaterländische Cultur, pag. 23—42.)

Hierauf hielt der praktische Arzt Dr. T h ilo  einen Vortrag 
„über A lk o h o l.“

Seit alten Zeiten haben alle Völkerstämme ausser den eigent­
lich nährenden Substanzen, den Nahrungsmitteln, noch andere 
Stoffe besessen, welche nur auf die Empfindungen einwirken und 
der Annehmlichkeit dienen, die Genussmittel. Wunderbar und 
überiaschend ist die Menge dieser Substanzen und die Grösse 
ihrer Consumtion (Kaffee, Cacao, Opium, Tabak). Nächst dem 
Tabak ist das verbreitetste Genussmittel der A lk o h o l, seit den 
ältesten Zeiten bekannt und aus den verschiedensten Stoffen ge­
wonnen. Die ungeheure Verbreitung desselben ist nicht einem 
Instinkt, einer Naturnothwendigkeit zuzuschreiben, sondeiu be­
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ruht auf einem heklagenswerthen Missgriff des Menschenge­
schlechts, welcher sich theils auf vererbte Gewohnheit (Darvin), 
theils auf das Bedürfniss, ein betäubendes, sorgenbrechendes 
Mittel zu besitzen, zurückführen lässt.

AA^eingeistige Flüssigkeiten waren schon den Alten bekannt, 
wasserfreier AVeingeist aber wurde erst am Ende des vorigen 
Jahrhunderts dargestellt. AVeingeist, Alkohol (Al ~  Artikel, ko- 
hol =  fein zertheilte Masse) ist das Product der geistigen Gährung 
aller, Zucker oder in Zucker umzusetzende Stoffe enthaltender 
Substanzen. Reiner Alkohol wffrkt wie ein ätzendes Gift; in 
verdünntem Zustande genommen erhöht er die Herzthätigkeit, 
verlangsamt den StoffAvechsel und setzt die Körpertemperatur 
herab. Seine Einwirkung auf das Nervensystem giebt sich, je 
nach der Menge und Stärke seiner Einführung durch Rausch, 
Trunkenheit oder Vollheit kund; letztere kann, besonders bei 
Kindern, leicht zum Tode führen. Durch langen, habituellen Ge­
brauch des Alkohols entsteht der chronische Alkoholismus, eine 
Reihe von functionelleii Störungen des Gehirns und von chronischen 
Entzündungen innerer Organe, welche eine zwar langsame, aber 
sichere Zerrüttung der Constitution herbeiführen; dagegen be­
ruht der früher als möglich angenommene Selbstverbrennungs­
prozess der Alkoholisten auf oberflächlicher Beobachtung und 
Unkenntniss der physikalischen Körperverhältnisse.

Auf die den Stoffwechsel verlangsamende AATrkung des Al­
kohols basirte man die Theorie von seinem Nährw'^erth und der 
durch ihn zu erzielenden Stoff'ersparniss bei angestrengter Ar­
beit (Moleschott). Die Erfahrung hat gelehrt, dass diese An­
sicht eine Täuschung ist und dass langer Gebrauch des Alkohols 
auch bei Arbeitern seine zerstörenden A\^irkungen äussert. Da­
gegen hat der Alkohol, wenn es sich um Ueberwindung einer 
einmaligen grösseren Anstrengung handelt, unvergleichlichen 
AVerth durch Belebung und Reizung des Nervensystems. Diese 
letztere Eigenschaft befähigt ihn auch, als Heilmittel zu wirken, 
wo es gilt, die sinkende Lebenskraft zu erhalten, oder kritische 
Schwächezustände zu überwinden. Ein vorzügliches Heilmittel 
ist er auch durch seine die Temperatur herabsetzende Eigenschaft 
geworden und findet daher Anwendung in vielen fieberhaften 
Krankheiten (Liebermeister, Jürgensen, Breisky).

141



Verwerflich und oft geradezu gefährlich ist der Genuss des 
Alkohols bei hohen Kälte- und Hitzegraden, namentlich aber für 
marschirende Soldaten. In der Armee ist er nur zu verwenden, 
wenn es sich entweder um schnelle Restaurirung des Körpers 
nach grösseren Anstrengungen, oder um augenblickliche An­
spannung der Kräfte zur Lösung einer ungewöhnlich anstrengen­
den Aufgabe handelt.

Wenn der Alkohol auch in jeder Form und Mischung die 
angegebenen Wirkungen äussert, so sind dieselben doch einiger- 
massen modiflcirt durch die verschiedenen Beimengungen, welche 
sich in den gebräuchlichsten alkoholischen Getränken, dem Brannt­
wein, Bier und Wein, vorflnden.

Der aus AVein geAvonnene B ra n n tw e in , Cognac, enthält 
neben etAva 50“/o Alkohol noch Oenanthäther, der aus Zuckerrohr 
bereitete Rum neben etwa 60—70 7o Alkohol Ameisensäure, der 
Getreide- und Kartoffelbranntwein ausser 45 7o Alkohol das soge­
nannte Fuselöl. Das letztere hat giftige Eigenschaften, und 
seiner AiiAvesenheit namentlich sollen die schlimmsten Formen 
des Alkoholismus ihre Entstehung zu verdanken haben.

Das B ier , Avenn gut und billig, ein Avahres Volksgetränk, 
enthält neben Alkohol (gewöhnliches bairisches 3—47o, echt 
bairisches 57o) Extractivstoffe des Malzes (Gummi, Zucker, Ei- 
weiss). Hopfenbitter, freie Säuren und Salze, namentlich phosphor­
saures Kali. Die Salze geben dem Biere hauptsächlich seinen 
Nährwerth, die bitteren Stoffe die verdauungsbefördernden Eigen­
schaften.

Der W ein , das edelste der alkoholischen Getränke, enthält 
den Alkohol in einer Menge von zAvischen 5 und 20 7o (spanische 
Weine 16—237o, Bordeaux 7 -  137o, Burgunder 10—127o, Rhein­
wein 7—16 7o, Moselwein 8—13 7o, Ungarwein 8—157o). Daneben 
finden sich: Zucker, Eiweiss, Fett, Säuren und phosphorsaure 
Salze; das „Bouquet“ der Weine ist durch ein Gemisch ver­
schiedener, während der Gährung entstehender Aetherarten be­
dingt. Der AÂ ein wirkt durch seinen Reichthum an Salzen er­
nährend, durch seinen Alkoholgehalt anregend, im Ganzen also 
stärkend und führt nur selten (bei excessivem Genuss starker, 
alkoholreicher AVeissAveine) zu chronischem Alkoholismus.

Dem Missbrauch der alkoholischen Getränke und seiner 
traurigen Folgen haben weder Ermahnungen noch strenge Ge­
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setze Einhalt zu thun vermocht; hier entspricht nur ein Mittel 
dauernde Hilfe, das ist A u fk lä ru n g  und B eleh ru n g  der 
Massen, B ild u n g  des Volkes.

Nach dem Vortrage fand ein Festmahl statt, an welchem 
46 Personen theilnahmen.

Eine bei Tafel zu dem oben erwähnten Denkmal veranstal­
tete Sammlung ergab 80 Mark.



Druckfehler-Berichtigungen und Zusätze
zu

Dr. E rn st Melzers  A bh and lung  über die Lehre von der A uto no mi e  
der Vernunft  in den S ys t e m en  Kant s  und Günthers.
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S. 5, Z. 12 von oben lies »Kantischen* statt »Kantschen*.
S. 6, Z. 10 und 11 von oben lies »Vernunftgesetzes* statt »Vernunfts­

gesetzes*.
S. 7, Z. 21 von oben ist hinter »ist* ein Komma zu setzen; Z. 2 von 

unten in der Anmerkung ist »Willkür* zu lesen statt »Willkühr*.
S. 11, Z. 29 von oben lies »vernünftiger* statt »vernünftigen.*.
S. 19, Z. 15 von oben lies »es* statt »er*; Z. 24 und 27 von oben lies

»Sinnen’welt* statt »Sinneswelt*.
S. 15, Z. 5 von oben lies »von* statt »vom*; Z. 2 in der Anmerkung lies 

„woTs“ statt „maxs“ .
S. 28, Z. 2 von unten lies »wir* statt »wir*.
S. 30, Z. 26 von oben lies »unterschieden* statt »unterscheiden*.
S. 36, Z. 27 von oben lies »den Geist* statt diesen; ebendaselbst Z. 31 

lies »in seinem eigenen Erkenntnissgesetz* statt »in dem Erkenntnissgesetz 
seines Geistes*.

S. 37, Z. 7 von unten ist das Komma hinter »auffinden* zu tilgen.
S. 41, Z. 9 von unten iss hinter »kann* nicht Semikolon, sondern Komma

zu setzen.
S. 42, Z. 13 von oben lies »umzusetzen* statt »anzusetzen*.
S. 43, Z. 1 ist das Wort »blosse* zu tilgen, ebendas. Z. 3 das Wort »dritten*; 

auf derselben Zeile ist hinter »sondern* einzuschieben: »der Leib ist.*
S. 46, Z. 5 von unten sind die Worte »geistigen und* zu tilgen.
S. 48, Z. 15 und 16 von oben lies »Racheeifers*. Ebendas. Z. 25 von oben 

lies »absoluten* statt »adäquaten*.

Die Abhandlung, deren Berichtigungen vorstehend verzeichnet sind, ist be­
reits vor Ausgabe des 20. Berichts der Philomathie nebst einem Anhang über 
E. V . Hartmanns »Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins* in Joseph Gra­
veurs Verlag (Gustav Neumann) hierselbst als besonderes Werk erschienen; 
eine zweite, gänzlich umgearbeitete, verbesserte und sehr vermehrte Aufiage 
davon ist für das nächste Jahr in Aussicht genommen. In derselben werden 
die interessanten und wichtigen Bemerkungen Aufnahme finden, welche Hr. v 
Hartmann dem Verfasser in Betreff des Gegensatzes zwischen der determi­
nistischen und indeterministischen Preiheits lehre inzwischen brieflich mitge- 
theilt hat.
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